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Arbeitsinspektion Vorwort 

VORWORT 

Die Aufgaben und Zielsetzungen der Arbeitsinspektion 

Wahrnehmung des Arbeitnehmerschutzes haben sich 

gegenüber der Vergangenheit nicht wesentlich geändert, 

wohl aber die Vorgangsweise, um diesem Ziel möglichst 

nahe zu kommen. Stand früher das Auffinden und Feststel­

len von Mängeln, verbunden mit Aufforderungen und Be­

strafungen, im Vordergrund, so gewinnt heute die Vorbeu­

gung immer mehr an Bedeutung. Die Arbeitsinspektion ge­

währt mit ihren optimal geschulten Organen ein hervor­

ragendes Instrument für die Erhaltung und Optimierung 

des Arbeitnehmerschutzes. Sie bietet diese Leistungen 

aber nicht nur der Arbeitnehmerschaft an, deren Schutz 

ja ihr gesetzlicher Auftrag ist, sondern informiert und 

berät gleichermaßen Arbeitgeber und Unternehmer bei 

deren Aufgabe, für die Sicherheit und den Gesundheits­

schutz ihrer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu sor­

gen. Vorbegutachtungen von konkreten Projekten, Abhal­

tung von Amts- und Sprechtagen und andere Formen der 

Beratung sollen es Planern und Arbeitgebern erleichtern, 

Fehler, die den Arbeitnehmerschutz beeinträchtigen 

kOnnen, zu vermeiden. Von diesem Serviceangebot wird 

auch erfreulicherweise in zunehmendem Maße Gebrauch ge­

macht. 

Die Zahl der Arbeitsunfälle, und hier insbesondere die 

der tOdlichen, ist im Berichtszeitraum gegenüber dem 

Vorjahr wiederum gesunken. Somit hält der seit 1988 

beobachtete rückläufige Trend an Unfällen trotz eines 

stetig steigenden Beschäftigtenstandes weiter an. Die 

Jahresbericht 1994 Seite a 
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vorwort Arbeitsinspektion 

Arbeitsinspektion darf mit Stolz ihren Anteil an dieser 

erfreulichen Entwicklung für sich verbuchen; jedoch ist 

jeder einzelne Arbeitsunfall - hinter dem sich ja ein 

menschliches Schicksal verbirgt - mehr als bedauerlich. 

Seit Beginn dieses Jahres wurde der Arbeitsinspektion 

ein weiteres und für sie völlig neues Aufgabengebiet 

übertragen: die Kontrolle der illegalen Ausländer­

beschäftigung . Durch die geopolitische Lage einerseits 

und das wirtschaftliche Gefälle zu unseren östlichen und 

südöstlichen Nachbarn andererseits entstand ein Druck 

auf den Osterreichischen Arbeitsmarkt, dem nicht unkon­

trolliert freier Lauf gelassen werden darf. Zur Wahrung 

der sozialen Errungenschaften war und ist es daher not­

wendig, die Zahl der in Österreich beschäftigten Auslän­

der zu begrenzen, wozu bereits vor 20 Jahren die gesetz­

lichen Grundlagen geschaffen wurden. Mein Amtsvorgänger 

hat die Arbeitsinspektion mit der Kontrolle dieses Be­

reiches betraut, was nicht nur eine neue Rechtsmaterie 

für sie bedeutet, sondern auch strukturelle und organi­

satorische Änderungen erforderte. 

Ich wünsche der Arbeitsinspektion bei der Erfüllung 

ihrer alten und neuen Aufgaben viel Erfolg und bedanke 

mJch für das bisher aufgebrachte Engagement eines jeden 

einzelnen. 

Wien, im Nov. 1995 

Seite b 

Franz HUMS 

BundesmJnister für 
Arbeit und Soziales 

Jahresbericht 1994 
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Arbeitsinspektion 

Dr. Eva-Elisabeth Szyrnanski 

Zentral-Arbeitsinspektorin 

Vorwort 

Das Arbeitsinspektionsgesetz 1993 wurde am 18. Dezember 

1992 einstimmig vom Nationalrat beschlossen. Trotz die­

ser einheitlich positiven Beurteilung durch alle im Par­

lament vertretenen Parteien wurde das Arbeitsin­

spektionsgesetz 1993 bereits unmittelbar nach seiner Be­

schlußfassung massiver Kritik der wirtschaftskammern 

ausgesetzt. Eine Reihe von Bestimmungen des neuen Ge­

setzes, die zum Teil wortgleich bereits im Arbeits­

inspektionsgesetz 1974, ja sogar im Arbeitsinspek­

tionsgesetz 1947 enthalten waren, wurde als vollkommen 

neu und überzogen kritisiert. So beispielsweise das 

Recht auf jederzeitigen unangemeldeten Zutritt zum Be­

trieb, die Ermächtigung der Arbeitsinspektion, in Fällen 

unmittelbar drohender Gefahr die Beschäftigung von Ar­

beitnehmern zu verbieten und Betriebe, Betriebsteile 

oder Maschinen zu sperren, und andere schon seit Jahr­

zehnten bestehende und ausgeübte Befugnisse der Arbeits­

inspektion. 

Im Rahmen dieser breit ~n den Medien ausgetragenen Dis­

kussion beauftragte die Wirtschaftskammer Steiermark den 

Wiener Ordinarius DDr. Heinz Mayer mit der Erstellung 

eines Gutachtens über die VerfassungSmäßigkeit des 

• neuen 11 Arbeitsinspektionsgesetzes, der zusammenfassend 

zum Schluß kam, das ArbIG sei in weiten Teilen nicht 

verfassungskonform. 

Jahresbericht 1994 Seite c 
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vorwort Arbeitsinspektion 

Einen seiner Hauptkritikpunkte bildeten die Regelungen 

des § 9 ArbIG über die Anzeigepflicht der Arbeits­

inspektion, die er als verfassungswidrig einstufte. Der 

Verfassungsgerichtshof, der sich am 17. Juni 1995 mit 

der Frage der behaupteten Verfassungswidrigkeit des § 9 

ArbIG befaßte, karn freilich zu einern anderen Ergebnis 

und stellte fest, daß gegen die Regelungen über die 

Strafanzeige durch das Arbei tsinspektorat (§ 9 Abs. 3 

und 4 ArbIG) keine verfassungsrechtlichen Bedenken be­

stehen. 

Mayer kam an anderer Stelle seines Gutachtens zu dem 

Schluß, auch das Recht der Arbeitsinspektion auf unan­

gemeldeten jederzeitigen Zutritt zum Betrieb sei ver­

fassungswidrig. Der Gesetzgeber aber geht in den ver­

schiedensten Zusammenhängen davon aus, daß eine Über-

wachung nur dann effektiv ist, 

unangekÜTIdigt erfolgt, und daß 

wenn sie jederzeit und 

es zur Erreichung des 

Ziels der Kontrollen erforderlich sein kann, jederzeit 

unangemeldet kontrollieren zu können. In Österreich 

existiert daher eine Reihe von Gesetzen, die Regelungen 

über jederzeitige unangemeldete Kontrollen enthalten. 

Solche Bestimmungen finden sich beispielsweise in der 

GewO 1994, im Berggesetz 1975, im VAIG 1994, im Land­

arbeitsgesetz, im Forstgesetz, im Weingesetz, im Maß­

und Eichgesetz, im Krankenanstaltengesetz, im Arznei­

mittelgesetz, im Abfallwirtschaftsgesetz, in der Wiener 

Bauordnung, im Vlbg. NaturhOhlengesetz, im Erdöl-Bevor­

ratungs- und Meldegesetz, im Schiffahrtsgesetz 1990, im 

Wiener Feuerpolizei- und Luftreinhaltegesetz, in den 

Naturschutzgesetzen und Feldschutzgesetzen der Länder 

und verschiedenen Landesfischereigesetzen etc. Auch das 

Seite d Jahresbericht 1994 
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Arbeitsinspektion 

in Österreich geltende ILO-Übereinkormnen (Nr. 

die Arbeitsaufsicht in Gewerbe und Handel sieht 

Vorwort 

81) über 

vor, daß 

die Aufsichtsbeamten "befugt sind, jederzeit bei Tag und 

Nacht jeden unterstellten Betrieb frei und unangemeldet 

zu betreten 11 • 

Mayers Kritik am Recht auf jederzeitigen unangemeldeten 

Zutritt der Arbeitsinspektion konzentriert sich auf 

den Punkt gebracht im wesentlichen darauf, daß die 

kritisierten Bestimmungen nicht zwischen "guten" und 

"bösen" Arbeitgebern unterscheiden. Nun hält der Gesetz­

geber die Arbeitsinspektion nicht dazu an, nur bei Ver­

dacht auf strafbare Handlungen oder in erster Linie bei 

Verdacht auf strafbare Handlungen ihren Überwachungs­

pflichten nachzukommen. Der Gesetzgeber geht vielmehr 

davon aus, daß die Arbeitsinspektion vor allem die Ein­

haltung der dem Schutz der Arbeitnehmer dienenden 

Rechtsvorschriften und behördlichen Verfügungen zu über­

wachen hat, zu ihren Aufgaben zählt aber auch, die Ar­

beitgeber und Arbeitnehmer zur Erfüllung ihrer Pflichten 

im Bereich des Arbeitnehrnerschutzes anzuhalten und sie 

hiebei nötigenfalls zu unterstützen und zu beraten. 

Gesetzlicher Auftrag an die Arbeitsinspektion ist somit, 

für eine möglichst flächendeckende Einhaltung der Ar­

beitnehmerschutzvorschriften zu sorgen, wobei der Ar­

beitsinspektor auf die jeweils im Betrieb vorgefundene 

tatsächliche Situation zu reagieren hat. Eine vorherige 

Anmeldung würde den Erfolg und Zweck einer solchen Kon­

trolle - nämlich Kenntnis über die tatsächlich bestehen­

den Verhältnisse zu erhalten - weitgehend in Frage stel­

len. 

Jahresbericht 1994 Seite e 
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VOrwort Arbeitsinsoektion 

Mayer führt in diesem Zusammenhang u. a . aus, daß • die 

Annahme, Arbeitgeber seien im Regelfall Rechtsbrecher , 

die auch stets geneigt sind, alle Ver tuschungsmaßnahmen 

zu ergreifen, doch einigermaßen lebensfremd erscheine". 

Man wird sich freilich der Erkenntnis nicht verschließen 

können, daß die Erfahrungen des taglichen Lebens zeigen, 

daß Menschen im allgemeinen zwar nicht • im Regelfall 

Rechtsbrecher·, aber doch dazu geneigt sind, sich 

Schwierigkeiten zu ersparen. Welcher Autofahrer verlang­

samt nicht sein Tempo, wenn er einer Funkstreife an­

sichtig wird? Welcher Autofahrer füllt nicht sofort 

einen Parkschein in einer Kurzparkzone aus, wenn ein 

Organ der Straßenaufsicht in Sichtweite ist? Welcher 

Heurigenwirt, dem behördlich untersagt wurde, seine 

Gaste nach 22 Uhr mit musikalischen Darbietungen zu 

unterhalten , würde bei einer angekündigten Kontrolle 

nicht spatestens ab diesem Zeitpunkt auf die musika­

lische Untermalung der Unterhaltung seiner Gaste ver­

zichten? Welcher Wilderer wäre im Wald anzutreffen, 

würde der Jagdaufseher mittels Bauminseraten kundtun, 

wann er den Wald durchstreift? Welcher Benutzer eines 

öffentlichen Verkehrsmittels, der vergessen hat, einen 

Fahrschein zu entwerten, würde das nicht nachholen, so­

bald er eines Kontrollorgans ansichtig wird? Und welcher 

Arbeitgeber würde bei Anmeldung des Arbeitsinspektors 

nicht dafür sorgen, diesem ein möglichst positives Bild 

seines Betriebes zu bieten? 

Das alles sind menschlich verständliche und alltägliche 

Verhaltensweisen. Kontrollorganen soll aber nicht ein 

möglichst positives Bild eines Betriebes, eines vor-

Seite f Jahresbericht 1994 
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Arbeitsinspektion Vorwort 

schri ftsmäßig geparkten Autos, eines braven Fahr­

scheinentwerters etc., vor Augen geführt werden, sondern 

sie müssen sich von den tatsächlichen Gegebenheiten 

überzeugen können. Wie auch die oben zitierten Beispiele 

in anderen Rechtsvorschriften zeigen, ist der Kontrolle 

daher immanent, daß sie immer dann unvorbereitet erfol­

gen muß, wenn ihre Ankündigung zu einem verfälschten 

Bild der Wirklichkeit führen könnte. 

Im Bereich des Arbeitnehmerschutzrechtes gibt es eine 

Reihe von Bestimmungen, deren regelmäßige Einhaltung bei 

einer angekündigten Kontrolle nicht überprüfbar wäre, 

nämlich die zahlreichen Verwendungsbeschränkungen, nach 

denen beispielsweise Jugendliche und werdende Mütter 

während ihrer täglichen Arbeitszeit weder mit bestimmten 

Arbeiten beschäftigt werden noch der Einwirkung bestimm­

ter gesundheitsschädigender Arbeitsstoffe ausgesetzt 

sein dürfen. Aber auch im technischen Bereich gibt es 

eine Vielzahl von VorSChriften, deren Einhaltung bei 

einer angekündigten Kontrolle nicht überwacht werden 

könnte, man denke hier nur an den verpflichtenden Ein­

satz persönlicher Schutzausrüstung, an das Gebot, 

Notausgänge und Brandschutztüren frei- bzw. offenzuhal­

ten, an die Sicherungsmaßnahmen bei Künetten, an Schutz­

vorrichtungen von Maschinen etc. 

Wenn aber Arbeitnehmerschutzregelungen bestehen, deren 

Einhaltung nach den Erfahrungen des täglichen Lebens nur 

bei unangemeldeten Überprüfungen überhaupt feststellbar 

ist, ist es sowohl unerläßlich als auch sachlich ge­

rechtfertigt - und damit verfassungskonforrn -, die Ar­

bei tgeber unangemeldeten Kontrollen zu unterziehen. Dem 

Jahresbericht 1994 Seite g 
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Vorwort ArbeitsinsDektion 

Arbeitnehmerschutz wäre keinesfalls genüge getan, wenn 

einmal im Jahr, nachdem sich der Arbeitsinspektor ange­

meldet hätte, der Betrieb gewissermaßen "auf Hochglanz" 

poliert würde. Für die Arbeitnehmer ist es nämlich 

(lebens)wichtig, daß die zum Schutz ihrer Gesundheit ge­

troffenen Arbeitnehmerschutzvorschriften durchgehend, 

also immer, eingehalten werden. Aber nicht nur für die 

Einhaltung der Arbeitnehmerschutzvorschriften und die 

Feststellung allfälliger Übertretungen im übrigen 

blieb im Berichtsjahr nicht einmal die Hälfte aller In­

spektionen ohne Beanstandung -, sondern auch für den ge­

setzlichen Beratungsauftrag der Arbeitsinspektion ist es 

erforderlich, die tatsächlichen Gegebenheiten in den Be­

trieben feststellen zu können. Nur dann kann ein Arbeit­

geber nämlich effizient und umfassend beraten werden, 

wenn der Arbeitsinspektor die "ungeschminkten- Tatsachen 

im Betrieb gesehen hat und somit die tatsächliche Situa­

tion beurteilen kann. 

Nun noch ein paar Worte zur Kritik daran, daß das Recht 

der Arbeitsinspektion auf unangemeldeten Zutritt 

-jederzeit- bestehe, also auch außerhalb der Betriebs­

zeiten, zur Nachtzeit, an Feiertagen und sonstigen Ruhe­

tagen gewährleistet sein müsse. 

Das ArbIG verknüpft das Recht auf "j ederzeitigen" Zu­

tritt ausdrücklich mit der Durchführung der Aufgaben der 

Arbeitsinspektion. Wenn ein Gesetz normiert, daß be­

stimmten Organen 11 zur Durchführung ihrer Aufgaben· be­

stimmte Rechte zustehen, ist damit deren Handlungsweise 

nach dem Prinzip der VerhältnismAßigkeit per se Ein­

schränkungen unterworfen. Auch die bezughabenden Rege-

Seite h Jahresbericht 1994 
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Arbeitsinspektion Vorwort 

lungen des ArbIG bedeuten somit 

Belieben des Arbeitsinspektors 

nicht, daß es etwa im 

stünde, tatsächlich 

"j ederzeit", also außerhalb der 

der Nachtstunden etc, seinen 

nachzukommen. Dem Prinzip der 

Betriebszeiten, während 

Überwachungsbefugnissen 

Verhältnismäßigkeit ist 

nämlich immanent, daß das Organ, dem scheinbar unbe­

schränkte "Rechte" vom Gesetzgeber eingeräumt wurden, 

diese Rechte nach dem jeweiligen Zweck der Amtshandlung 

abgestuft einzusetzen hat, wobei jeweils das gelindeste 

Mittel gewählt werden muß, mit dem dieser Zweck gerade 

noch erreicht werden kann. Aus dem Gesagten folgt, daß 

die Arbeitsinspektoren daher nur während der Betriebs­

zei ten ihren Überwachungsbefugnissen "j ederzei t· nach­

kommen dürfen, es sei denn, die Wahrnehmung ihrer Auf­

gaben erfordert "unerläßlich" ein anderes Vorgehen in 

zeitlicher Hinsicht. 

Daß die Kontrolle freilich grundsätzlich "jederzeit" 

möglich sein muß, folgt allein schon daraus, daß eine 

Reihe von Arbeitnehmerschutzbestimmungen Vorfälle außer­

halb der "normalen" Betriebszeiten betreffen kann. Man 

denke hier nur beispielsweise an die Bestimmungen des 

Arbeitsruhegesetzes, des Arbeitszeitgesetzes, des Bun­

desgesetzes über die Nachtarbeit der Frauen, des Bundes­

gesetzes über die Beschäftigung von Kindern und Jugend­

lichen, aber auch an den technischen Bereich, hier vor 

allem an Schutzmaßnahmen auf Baustellen. 

Mein heuriges Vorwort ist wesentlich länger als üblich 

geworden, wofür ich um Nachsicht ersuche. Ich bin aber 

davon überzeugt, Verständnis dafür zu finden, wie wich-

Jahresbericht 1994 Seite i 
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Vorwort Arbeitsinspektion 

tig mir als Zentral-Arbeitsinspektorin diese rechtlichen 

KlarsteIlungen waren, die auch so große praktische Be­

deutung haben. Meinen Mitarbeiter/innen, denen in den 

letzten bei den Jahren laufend "Schikanen- und ·Willkür u 

vorgeworfen wurden, danke ich abschließend für ihre 

trotz allem bestehende Gesprächs- und Kompro­

mißbereitschaft, für ihre hohe Frustrationstoleranz und 

für . ihr nicht erlahmendes Engagement im Interesse der 

Arbeitnehmer/innen dieses Landes. 

Seite j Jahresbericht 1994 
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90 

90 

Heimarbeit .. 0 •••••• 0 • • 0 • 0 0 ••••••• 0 0 91 

- Aussprache der Arbeitsinspektions-
ärzte/innen, Hygienetechnikertagung 92 

C.6 ARBEITNEHMERSCHUTZKOMMISSION ... 0 ••••• 0 0 93 

C.7 MITWIRKUNG AN DER GESTALTUNG VON 
RECHTSVORSCHRIFTEN 0 •• 0 ••••••••• 0 ••••• 0 94 

Co8 SONSTIGES . 0 ••• 0 ••••••••• 0 0 0 0 • 0 0 0 •••• 0 95 

BUDGBT .... 0 • 0 0 ••• 0 • 97 

B. ARBEITSXRSPKKTORATB ........ 0 0 0 •••• 0 •• 0 0 •• 98 

E.1 AUSSENDIENSTTÄTIGKEIT . 0.00. o ... 0 ••• 00. 98 
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ArbeitsinspektioD TätigkeitsÜbersicht 

A. TÄTIGKEITSÜBERSICHT 

Summenzahlen im Überblick und im Vergleich 

Angabe betrifft 
Berichtsjahr . . . . . . . . . . . 1994 . . . . . . . .. 1993 ....... 1992 

Anzahl der Arbeits­
inspektoren 
(Stichtag 31. Dezember) 

Anzahl der Planstellen 
für Arbeitsinspektoren . 

EDV-mäßig vorgemerkte 
Betriebe einsehl. 
Bundesdienststellen 
und Baustellen .... 

Inspizierte Betriebe 
einschI. Bundesdienst­
stellen und Baustellen. 

Durch Inspektion er­
faßte Arbeitnehmer 

Anzahl der 
Inspektionen 

316 ......... 314 ......... 303 

316 ........ , 315 .......... 310 

213.065 ...... 208.765 ...... 206.224 

55.133 ....... 56.015 ...... 60.831 

954.411 ...... 941.477 .... 1.023.918 

58.437 ....... 59.817 ..... . 65.158 

Teilnahme an 
kommissionellen 
Verhandlungen ....... 19.022 ....... 19.125 ...... 19.895 

Erhebungen, 
insgesamt 

Vorbegutachtungen 
von Projekten 
im Innendienst 
im Außendienst 
insgesamt .... 

Jahresbericht 1994 

73.156 ....... 72.176 ..... . 

3.253 
3.980 
7.233 

3.302 . 
3.618 
6.920 

76.263 

1. 910 
3.042 
4.952 
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TätigkeitsÜbersicht Arbeitsiospektioo 

Angabe betrifft 
Berichtsjahr ........... 1994 . . . . . . .. 1993 ........ 1992 

Arbeitsunfälle 
in Betrieben . 

davon tödl. Arbeits­
unfAlle in Betrieben 

Gemeldete anerkannte 
Berufskrankheiten 

Beanstandungen insgesamt 
(techn., arbhygien., 

Verwendung, Heimarbeit, 

82.018 ....... 83.306 ..... . 82.459 

58 .......... 64 ........ . 68 

. 1.097 ........ 1.394 ....... 1.447 

KFZ-Straßenkontrollen) 115.858 ....... 130.133 ...... 155.909 

Beanstandungen 
technisch und 
arbeitshygienisch 

Beanstandungen 
Verwendungsschutz 

Davon: 
Beanstandungen 
Beschäftigung 
von Kindern und 

94.417 .... " 102.259 ...... 121.353 

18.954 ....... 21.193 22.851 

Jugendlichen ........ 3.958 ........ 4.131 ....... 4.410 

2 

Beanstandungen 
Beschäftigung 
von weiblichen 
Arbeitnehmern . 

Beanstandungen 

182 ......... 151 ......... 174 

Mutterschutz ......... 1.903 ........ 2.199 .....•• 2.056 

Beanstandungen 
Arbeitszeit 11.720 ....... 13.030 ...... 14.260 
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Arbeitsinspektion TätigkeitsÜbersicht 

Angabe betrifft 
Berichtsjahr ........... 1994 . . . . . . .. 1993 ........ 1992 

Heimarbeit: 
Beanstandungen 345 ....... " 570 ......... 674 

Anzahl der zu 
Nachzahlungen 
verhaltenen 
Auftraggeber . 74 . . . . . . . . . . 85 ......... 127 

Swmne der ver­
anlaßten Nach­
zahlungsaufträge 
in ÖS ....... . 679.542,92 .... 862.533,92 ., .1.265.580,70 

KFZ-Straßenkontrollen, 
Anzahl der überprüf­
ten Fahrzeuge, 
insgesamt .. 
davon an der Grenze. 

Beanstandete 

.3.996 

.1. 202 
8.384 
3.734 

13.987 
6.486 

Fahrzeuge .......... 1.507 ........ 4.331 ....... 7.723 

Festgestellte 
Übertretungen . . . . . .. 2.142 ........ 6.111 

Geschäftsstücke, 
ausgelaufen .... 

Strafanzeigen an 
Verwaltungsbehörden, 
insgesamt 

Beantragtes Straf­
ausmaß in ÖS, 

118.346 ...... 120.797 

.... 4.157 ........ 5.758 

insgesamt .49.550.250,--... 63.820.200,--

Jahresbericht 1994 

11.031 

. ..... 121. 800 

5.755 

.. 70.896.020,--
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TätigkeitsÜbersicht Arbeitsiospektioo 

Angabe betrifft 
Berichtsjahr ........... 1994 . . . . . . .. 1993 ........ 1992 

Davon: 
Anzeigen technisch 
und arbeits­
hygienisch . . ... 1.779 ........ 2.672 ....... 2.337 

Beantragtes 
strafausmaß 
in ÖS .. .. 22.183.150,--.•. 31.155.900,-- .. 30.903.930,--

Anzeigen Ver-
wendungsschutz ....... 2.378 ........ 3.086 ....... 3.418 

Beantragtes 
Strafausmaß 
in ÖS ..... 

Schriftliche Auf­
forderungen § 9 

27.367.100,--... 32.664.300,-- .. 39.992.090,--

Abs. 1 ArbIG ......... 29.471 ....... 28.623 ...... 26.732 

Anträge gemäß § 10 
Abs. 1 ArbIG .... 

Verfügungen gemäß 
§ 10 Abs. 3 und 5 

282 . . . . . . . •. 485 ..••..... 489 

ArbIG ........ ........ 46 . . . . . . . . .. 59 ......... 92 

Gesamtausgabe in 
Mio. ÖS .............. 236,0 .•...... 227,4 ....... 211,4 
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Arbeitsinspektion Alloemeiner Bericht 

B. ALLGEMEINER BERICHT 

B.l ZUSTÄNDIGKEIT, AUFGABEN UND BEFUGNISSE 
DER ARBBITSINSPBKTION 

Aufgrund des Arbeitsinspektionsgesetzes 1993 ist 

die Arbeitsinspektion zur Wahrnehmung des gesetzlichen 

Schutzes der Arbeitnehmer/innen berufen. Sie hat durch 

ihre Tätigkeit dazu beizutragen, daß durch geeignete 

Maßnahmen ein möglichst wirksamer Arbeitnehmerschutz er­

reicht wird. Zu diesem Zweck hat die Arbeitsinspektion 

vor allem die Einhaltung der dem Schutz der Arbeitneh­

mer/innen dienenden Rechtsvorschriften und behördlichen 

Verfügungen zu überwachen. 

Der Wirkungsbereich der Arbeitsinspektion erstreckt 

sich auf Betriebssteitten und Arbei tsstellen aller Art. 

Ausgenommen sind nach dem ArbIG Betriebsstätten und Ar­

beitsstellen, die der Aufsicht der Land- und Forstwirt­

schaftsinspektionen, der bergbehördlichen Aufsicht oder 

der Aufsicht der Verkehrs-Arbeitsinspektion unterstehen, 

weiters die öffentlichen Unterrichts- und Erziehungs­

anstalten, die Kultusanstalten der gesetzlich anerkann­

ten Kirchen und Religionsgesellschaften, die privaten 

Haushalte sowie die Bediensteten des Bundes, der Länder, 

der Gerneindeverbände und Gemeinden, die nicht in Betrie­

ben beschäftigt sind. 

Aufgrund des Bundesbediensteten-Schutzgesetzes ist 

die Arbeitsinspektion weiters zur Überprüfung der Ein­

haltung des Schutzes der Bediensteten in allen Dienst-
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Allgemeiner Bericht Arbeitsinspektion 

stellen des Bundes berufen, soweit diese nicht der Auf­

sicht der Verkehrs-Arbeitsinspektion unterliegen. 

Die Arbeitsinspektorate unterstehen dem Zentral­

Arbeitsinspektorat, dem die oberste Leitung und zusam­

menfassende Behandlung der Angelegenheiten der Arbeits­

inspektion obliegt. 

Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben sind die Arbeits­

inspektionsorgane berechtigt, Betriebsstätten, Arbeits­

stellen , Wohnräume und Unterkünfte sowie Wohl­

fahrtseinrichtungen jederzeit zu betreten und zu besich­

tigen. Di e Arbeitgeber haben dafür zu sorgen, daß diese 

Räumlichkeiten sowie die Betriebseinrichtungen und Be­

triebsmittel den Arbeitsinspektionsorganen jederzeit zu­

gänglich sind. Die Kontrollen sind grundsätzlich ohne 

vorherige Anmeldung durchzuführen, zu Beginn der Besich­

t i gung i st aber der/die Arbeitgeber/in zu verständigen, 

der/die das Recht hat, an der Besichtigung teilzunehmen. 

Aufgrund des Arbeiterkammergesetzes 1992 sind Besichti­

gungen auch auf Antrag und unter Teilnahme der Arbeiter­

kammer durchzuführen. Die Arbeitsinspektionsorgane sind 

berechtigt, im Rahmen von Besichtigungen und im Wege von 

Vorladungen Arbeitgeber/innen und Arbeitnehmer/innen zu 

allen Umständen, die mit dem Arbeitnehmerschutz zusam­

menhängen, zu vernehmen sowie von Arbeitgeber/inne/n 

schriftliche Auskünfte zu verlangen. Die Organe der Ar­

beitsinspektion haben das Recht zur Einsicht in alle 

Unterlagen, die mit dem Arbeitnehmerschutz im Zusammen­

hang stehen. Die Arbeitgeber/innen sind verpflichtet, 

Einsicht in diese Unterlagen zu gewähren bzw. sie auf 

Verlangen dem Arbeitsinspektorat zu übermitteln. Wird 

6 Jahresbericht 1994 

III-15 der Beilagen XX. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 25 von 324

www.parlament.gv.at



Arbeitsinspektion Allgemeiner Bericht 

die Übertretung von Arbeitnehrnerschutzvorschriften fest­

gestellt, hat das Arbeitsinspektorat schriftlich zur un­

verzüglichen Herstellung des gesetzmäßigen Zustandes 

aufzufordern oder Strafanzeige an die zuständige Behörde 

zu erstatten. Es ist zulässig und in vielen Fällen auch 

zweckmäßig, eine Aufforderung neben einer Strafanzeige 

zu erstatten. Strafanzeige muß jedenfalls dann erstattet 

werden, wenn das Verschulden nicht geringfügig ist oder 

die Folgen der Übertretung nicht unbedeutend sind, also 

in jenen Fällen, in denen auch die Verwaltungsstraf­

behörde nicht berechtigt wäre, von der Verhängung einer 

Strafe abzusehen und nur eine Ermahnung 

Sind in einer Betriebsstätte oder auf 

auszusprechen. 

einer Arbeits-

stelle Vorkehrungen zum Schutz des Lebens, der Gesund­

heit und der Sittlichkeit der Arbeitnehmer/innen zu 

treffen, so hat das Arbeitsinspektorat die Vorschreibung 

der erforderlichen Maßnahmen bei der zuständigen Behörde 

zu beantragen. Bei unmittelbar drohender Gefahr für 

Leben oder Gesundheit von Arbeitnehmer/inne/n ist das 

Arbeitsinspektorat ermächtigt, selbst Bescheide zu er­

lassen und Akte unmittelbarer behördlicher Befehls- und 

Zwangsgewalt zu setzen. 

Das Arbeitsinspektorat hat in allen Verwaltungsver­

fahren und Verwaltungsstrafverfahren in Arbeitnehmer­

schutzangelegenheiten Parteistellung und das Recht der 

Berufung. In Verwaltungsstrafverfahren hat das Arbeits­

inspektorat darüber hinaus ein Anhörungsrecht, wenn die 

Verwaltungsstrafbehörde das Strafverfahren einstellen 

oder eine niedrigere als die vom Arbeitsinspektorat be­

antragte Strafe verhängen will. Gegen letztinstanzliehe 

Bescheide 1n Verwaltungssachen und Verwaltungsstraf-

Jahresbericht 1994 7 

III-15 der Beilagen XX. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)26 von 324

www.parlament.gv.at



Allgemeiner Bericht Arbeitsinspektion 

sachen, die den Arbeitnehmerschutz berühren, hat der 

Bundesminister für Arbeit und Soziales das Recht der 

Amtsbeschwerde an den Verwaltungsgerichtshof. 

Aufgrund der Arbeitnehmerschutzvorschriften sind 

die Arbeitsinspektorate zur Durchführung von Verwal­

tungsverfahren in erster Instanz zuständig, beispiels­

weise betreffend den sicherheitstechnischen Dienst und 

die betriebsärztliche Betreuung, die Genehmigung von 

Überstunden und die Genehmigung von Ausnahmen vom Nacht­

arbeitsverbot für Frauen. Berufungsverfahren in diesen 

Angelegenheiten werden vom Zentral-Arbeitsinspektorat 

durchgeführt. 

B.2 NEOB RBCHTSVORSCHRIFTBN 

Neues Arbeitnehmerlnnenschutzgesetz - ASchS 

Im Frühjahr 1994 konnte nach ausführlichen Verhand-

lungen mit den Interessenvertretungen der 

und der Arbei tnehmer über den Entwurf eines 

konformen ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes 

Arbeitgeber 

neuen, EU­

schließlich 

Einigung erzielt und dem Nationalrat eine entsprechende 

Regierungsvorlage zur Behandlung vorgelegt werden. 

Am 25. Mai 1994 hat der Nationalrat das neue 

Bundesgesetz über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei 

der Arbeit (ArbeitnehmerInnenschutzgesetz ASchG) , 

BGBl.Nr. 450/1994 beschlossen. Es ist am 1.1.1995 in 

Kraft getreten und setzt die grundsätzlichen Regelungen 
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Arbeitsinspektion Allgemeiner Bericht 

von mehr als 20 EG-Richtlinien auf dem Gebiet des tech­

nischen und arbeitshygienischen Arbeitnehmerschutzes um. 

Die wesentlichste Neuerung ist, daß das ASchG, wie 

auch die Arbeitnehmerschutzrichtlinien der Europäischen 

Union von dem Grundsatz ausgeht, die Wahrnehmung des Ar­

beitnehmerschutzes weitgehend von der Kontrollbehörde 

wegzuverlagern und mehr in den Verantwortungsbereich der 

Arbeitgeber/innen zu übertragen. Die Arbeitgeber/innen 

müssen von sich a,us die in ihrem Betrieb bestehenden 

Gefahren ermitteln und entsprechende Schutzmaßnahmen 

festlegen, die Arbeitsbedingungen so weit als möglich 

verbessern und die Schutzmaßnahmen stets den sich 

anpassen. 

einem 

Die Ergebnisse 

Sicherheits-

der ändernden Gegebenheiten 

Evaluierung sind in 

Gesundheitsschutzdokument fest zuhalten. Die 

und 

Arbeit-

geber/innen können die Evaluierung selbst vornehmen, so­

fern sie über die notwendige Fachkunde verfügen, oder 

geeignete Arbeitnehmer/innen, externe Fachleute oder 

sicherheitstechnische bzw. arbeitsmedizinische Zentren 

damit beauftragen. 

Weitere wichtige Neuerungen sind: 

* Werden in einer Arbeitsstätte oder auf einer Bau­

stelle Arbeitnehmer/innen von verschiedenen Arbeit­

geber/inne/n beschäftigt, müssen die betroffenen 

Arbeitgeber/innen bei der Durchführung des Sicher­

heits- und Gesundheitsschutzes zusammenarbeiten. 

* In Betrieben oder Arbeitsstätten mit mehr als 10 

Arbeitnehmer/inne/n sind Sicherheitsvertrauensperso-
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nen als Arbeitnehmervertreter/innen auf dem Gebiet 

der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes zu bestel­

len. In Betrieben mit maximal 50 Arbeitnehmer/inne/n 

kann ein Betriebsratsmitglied die Aufgaben der 

Sicherheitsvertrauensperson übernehmen. 

* Die Arbeitnehmer/innen bzw. ihre Vertreter/innen müs­

sen regelmäßig ausreichend informiert und unterwiesen 

werden und in allen Angelegenheiten der Sicherheit 

und des Gesundheitsschutzes angehört und beteiligt 

werden . 

* 

* 

* 

10 

Arbeitgeber/innen müssen Aufzeichnungen über Ar­

beitsunfälle führen und auf Verlangen des Arbeits­

inspektorates Berichte über Arbeitsunfälle erstellen. 

Bei Verwendung gefährlicher Arbeitsstoffe sind beson­

dere Maßnahmen der Gefahrenverhütung (Ersatz, Verwen­

dung im geschlossenen Sys t em, Minimierung der Zahl 

exponierter Arbeitnehmer sowie der Dauer und der 

Intensität der Exposition) zu treffen. Gefährliche 

Arbeitsstoffe müssen verpackt und gekennzeichnet 

sein. Wenn für einen Arbeitsstoff ein Grenzwert 

besteht, sind regelmäßig Messungen durchzuführen. 

Bildschirmarbeitsplätze müssen ergonomisch gestaltet 

werden, die Arbeit am Bildschirm muß regelmäßig 

unterbrochen werden. Die Arbeitnehmer/innen haben ein 

Recht auf regelmäßige Augenuntersuchungen und kosten­

lose Bildschirmbrillen. 
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* Nach einem Etappenplan tritt 

für alle Arbeitgeber/innen 

in den kommenden Jahren 

die Verpflichtung zur 

sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Be­

treuung der Arbeitnehmer/innen in Kraft. Diese kann 

durch betriebseigene Sicherheitsfachkräfte und Ar­

beitsmediziner oder durch Inanspruchnahme externer 

Personen oder Zentren erfolgen. Für Kleinbetriebe 

sind dabei besondere Erleichterungen vorgesehen. 

Neue Bauarbeiterschutzverordnung 

Nach langen und zähen Verhandlungen wurde im Be­

richtsjahr die Bauarbeiterschutzverordnung fertig­

gestellt und als Bundesgesetzblatt 340/1994 kundgemacht. 

Sie ist mit 1. Jänner 1995 in Kraft getreten und löst 

die 40 Jahre alte Vorgängervorschrift ab. 

In diese neue Verordnung wurden nicht nur neue Er­

kenntnisse hinsichtlich Arbeitsverfahren und Sicher­

heitsaspekte auf Baustellen berücksichtigt, sondern auch 

weitgehend die EG-Richtlinie 92/57 in geltendes Recht 

umgesetzt. Insbesondere wurden Bestimmungen zum Schutz 

der Arbeitnehmer bei Durchführung absturzgefährlicher 

Arbeiten und bei Untertagebautätigkeiten dem heutigen 

Stand der Technik entsprechend festgelegt. 
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Geschäftsordnung des Arbeitnehmerachutzbeirates 

Am 1. Jänner 1995 ist eine neue Verordnung aufgrund 

des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes über die Geschäfts­

ordnung des Arbeitnebmerschutzbeirates, BGBl.Nr. 

30/1995, in Kraft getreten. Der Arbeitnebmerschutzbeirat 

hat die Aufgabe, den Bundesminister für Arbeit und 

Soziales in grundsätzlichen Fragen des Arbeitnehmer­

schutzes zu beraten und setzt sich aus Vertretern der 

auf diesem Gebiet maßgeblichen Organisationen zusammen. 

Nach Bedarf können zu bestimmten Beratungsgegenständen 

Fachausschüsse eingesetzt werden. 

Fachausbildung der Sicherheits fachkräfte 

Nach dem ASchG dürfen - entsprechend den EU-Richt­

linien als Sicherheitsfachkräfte nur Personen tätig 

werden, die die erforderlichen Fachkenntnisse aufgrund 

einer einschlägigen Ausbildung nachweisen können. Im 

Jahr 1994 haben mehrere Verhandlungen der Interessenver­

tretungen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer über 

Inhalt und Umfang dieser Ausbildung, über die Übergangs­

regelungen für bereits als Sicherheitstecbniker tätige 

Personen sowie über die Voraussetzungen, die die Ausbil­

dungseinrichtungen erfüllen müssen, stattgefunden, bei 

denen Anfang 1995 schließlich Einigung erzielt werden 

konnte. Die Verordnung über die Fachausbildung der 

Sicherheitsfachkräfte, BGBl.Nr. 277/1995, sieht nunmehr 
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eine mindestens achtwöchige Ausbildung vor und ist mit 

1. Juni 1995 in Kraft getreten. 

Änderung des Arbeitszeitgesetzes 

Am 1. Juli 1994 trat mit BGBl.Nr. 446/1994 elne um­

fangreiche Novelle zum Arbeitszeitgesetz in Kraft. Neben 

Neuregelungen über Gleitzeitarbeit, Dekadenarbeit, Ein­

arbeitungsmöglichkeiten von Fenstertagen, Arbeits­

bereitschaft, Schichtarbeit, und Arbeitszeitaufzeichnun­

gen brachte diese Novelle vor allem die durch die unten 

dargestellten EU-Vorschriften erforderliche Neuregelung 

der Sonderbestimmungen für Lenker und Beifahrer. 

Novelliert wurden weiters auch die Strafbestimmun­

gen, wobei die Strafsätze allerdings nur hinsichtlich 

der Sonderbestimmungen für Lenker angehoben wurden. Hier 

beträgt der Strafrahmen z.B. für Übertretungen der Vor­

schriften über das Kontrollgerät S 3.000,-- bis 

S 30.000,-- bzw. z.B. für Lenk- und Einsatzzeitüber­

schreitungen S 1.000,-- bis S 25.000,--. Für alle ande­

ren, nicht-lenkerspezifischen Übertretungen des Arbeits­

zeitgesetzes beträgt der Strafrahmen aber weiterhin 

S 300, -- bis höchstens S 6.000, --. (Vergleichsweise ist 

dazu zu erwähnen, daß etwa das Arbeitszeitrechtsgesetz 

in Deutschland Geldbußen bis zu DM 30.000,-- vorsieht.) 

Die EG-Verordnung Nr. 3820/85 über die Harmonisie­

rung bestimmter Sozial vorschriften im Straßenverkehr 

regelt unter anderem die Lenkzeiten, die tägliche und 
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wöchentliche Ruhezeit und die Lenkpausen . Sie gilt für 

LKW ab 3,5 Tonnen höchstzulässiges Gesamtgewicht und KFZ 

zur Personenbeförderung ab 10 Sitzplätzen. Die EG-Ver­

ordnung Nr. 3821/85 über das Kontrollgerät im Straßen­

verkehr regelt die Kontrollgeräte-Pflicht, die Bauart­

genehmigung, Einbau und Prüfung sowie die Benützung des 

Kontrollgerätes. 

Die erfolgten Anpassungen des Arbeitszeitgesetzes 

und des Arbeitsruhegesetzes (wie z.B. Begrenzung der 

Lenkzeit in zwei aufeinanderfolgenden Wochen, Möglich­

keit der Teilung der Ruhezeit, Sonderregelung für den 

Kraftfahrlinienverkehr) gelten grundsätzlich auch für 

jene Lenker bzw. Fahrten, die nicht von der EG-Verord­

nung er faßt werden. 

Die Kontrollen der Einhaltung dieser Vorschriften 

sind in der EG-Richtlinie 88/599 über einheitliche Ver­

fahren zur Anwendung der Verordnung Nr. 3820 und der 

Verordnung Nr. 3821 geregelt, die in Österreich bis zum 

1.1.1995 umgesetzt werden muß. Sie schreibt ein Min­

destausmaß der Kontrollen (mindestens 1 % der Arbeits­

tage aller Lenker) sowie umfassende Berichtspflichten an 

die EG-Kommission vor. Die Kontrolle der kraftfahrrecht­

lichen Bestimmungen erfolgt durch die Organe des öffent-

lichen Sicherheitsdienstes, die 

durch die Arbeitsinspektion bzw. 

des Arbeitszeitrechts 

die sonstigen Arbeit-

nehmerschutzbehörden. Da immer, wenn ein Lenker die 

kraftfahrrechtlichen Regelungen über Lenkzeiten, Ruhe­

zeiten und Pausen übertritt, auch eine Verletzung der 

arbeitnehmerschutzrechtlichen Arbeitszeitregelungen 

durch den Arbei tgebeOr vorliegen wird, wurde in der 
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15. KFG-Novelle eine Mitteilungspflicht der Organe der 

öffentlichen Sicherheit an die Arbeitsinspektion vorge­

sehen. 

Übertragung von Aufgaben nach dem Ausländer­
beschäftigungsgesetz an die Arbeitsinspektion 

Im Zuge der Ausgliederung der Arbeitsmarktver­

waltung aus dem Bundesministerium für Arbeit und Sozia­

les wurde im Arbeitsmarktservice-Begleitgesetz, BGBl.Nr. 

314/1994, festgelegt, der Arbeitsinspektion Aufgaben 

nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz zu übertragen und 

eine entsprechende Verordnungs ermächtigung für die Fest­

legung des Aufgabenübergangs in das Arbeitsrnarktservice­

gesetz (AMSG) , BGBl.Nr. 313/1994, aufgenommen. 

Mit Verordnung des Bundesministers für Arbeit und 

Soziales, BGBl.Nr. 994/1994, wurden diese Aufgaben - im 

wesentlichen die Kontrolle der illegalen Beschäftigung 

und die ParteisteIlung im Verwaltungsstrafverfahren 

zum Stichtag 1. Jänner 1995 der Arbeitsinspektion über­

tragen. 

Diese geänderte und vollkommen neue Rechtslage, mit 

der die Arbeitsinspektion überdies unvorbereitet kon­

frontiert wurde, weil das Zentral-Arbeitsinspektorat in 

die Sozialpartnerverhandlungen, in denen die Aufgaben­

übertragung festgelegt wurde, nicht eingebunden worden 

war, erforderte ab dem Sommer 1994 einen sehr hohen zu­

sätzlichen administrativen Aufwand beim Zentral-Arbeits­

inspektorat, um die organisatorischen, personellen und 
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technischen Voraussetzungen für den von Bundesminister 

a. D. Josef Hesoun vorgesehenen kurzfristigen Aufgaben­

übergang zu ermöglichen. Diese Aufgaben mußten noch ohne 

mit der Voll ziehung des AuslAnderbeschäftigungsgesetzes 

vertraute Mitarbeiter/innen bewältigt werden, da die 

durch den Aufgabenübergang erforderlichen Personalzutei­

lungen an das Zentral-Arbeitsinspektorat und die 

Arbeitsinspektorate erst schrittweise ab dem Stichtag 

1. Jänner 1995 erfolgten. 

B.3 :rN VORBBRBlTONG STBBBNDB RECHTSVORSCHRIF'l'BN 

Verordnungen zum neuen Arbeitnehmer­
Innenschutzgesetz 

Eine Reihe von Bestimmungen des neuen ASchG bedür­

fen zu ihrer Anwendbarkeit der Konkretisierung durch 

Durchführungsverordnungen. Im Zentral-Arbeitsinspektorat 

wurden mehrere Arbeitsgruppen eingerichtet, in denen von 

Experten aus den Arbeitsinspektoraten und Mitarbei­

ter/inne/n des Zentral-Arbeitsinspektorates die Rege­

lungsinhalte dieser Verordnungen ausgearbeitet werden. 

Diese Verordnungen sollen dem System des neuen Arbeit­

nehmerInnenschutzgesetzes folgen, die praktischen Erfah­

rungen der Arbeitsinspektoren sowie die technischen Ent­

wiCklungen und wissenschaftlichen Erkenntnisse der letz­

ten 20 Jahre berücksichtigen und die EG-Mindeststandards 

umsetzen. 
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Die Verordnung über die Fachausbildung von Sicher­

heitsfachkräften wurde bereits erlassen (siehe Kapitel 

B. 2) . 

Das Konzept für eine Verordnung zum Schutz der Ar­

beitnehmer vor den Gefahren durch den elektrischen Strom 

wurde 1994 bereits in der Arbeitnehmerschutzkommission 

behandelt. Nach Durchführung des Begutachtungsverfahrens 

wird die Verordnung, mit der die Arbeitgeber zur Einhal­

tung der maßgeblichen elektrotechnischen Sicherheitsvor­

schriften verpflichtet und die Abstände der wiederkeh­

renden Prüfungen von elektrischen Anlagen festgelegt 

werden, voraussichtlich im Herbst 1995 erlassen werden. 

Für die im folgenden angeführten weiteren Verord­

nungen wurden die inhaltlichen Konzepte von den ver­

schiedenen Arbeitsgruppen bereits fertiggestellt und im 

Arbeitnehmerschutzbeirat im ersten Halbjahr 1995 bera­

ten. Nach Durchführung des Begutachtungsverfahrens wer­

den diese Verordnungen voraussichtlich bis Jahresende 

1995 erlassen werden. 

* Die Verordnung über Sicherheitavertrauenaperaonen 

* 

wird vor allem die Berechnung der Mindestanzahl der 

Sicherhei tsvertrauenspersonen, abhängig von Beschäf­

tigtenzahl und Gefahrenpotential des Betriebes bzw. 

der Arbeitsstätte, festlegen und deren Aus- und Wei­

terbildung regeln. 

Die Verordnung über Arbeitsmedizinische und Sicher­

heitstechnische Zentren wird Mindestausstattung die­

ser Zentren hinsichtlich Personal, Räumlichkeiten und 

Mittel festlegen. 
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* Die Verordnung über Bvaluierung und Sicherheits- und 

Gesundheitsschutzdokumente wird die bei der Gefah­

rener.mittlung und bei der Festlegung von Maßnahmen zu 

beachtenden Rahmenbedingungen beinhalten und die 

Dokumentation 

regeln. 

dieser Evaluierung und Festlegung 

* Die Arbeitsstättenverordnung wird unter Wahrung der 

in der Allgemeinen Arbeitnehmerschutzverordnung ver­

ankerten Schutz ziele - entsprechend dem Arbeitsüber­

einkommen der Regierungsparteien vom November 1994 -

flexiblere und praxisgerechte Bestimmungen bei der 

Gestaltung von Arbeitsstätten vorsehen. 

* Die Verordnung über die Gesundheitsüberwachung wird 

die Eignungs- und Folgeuntersuchungen, die Unter­

suchungen bei Lär.meinwirkung und sonstige besondere 

Untersuchungen näher regeln. 

Die Konzepte für eine Verordnung über Grenzwerte und 

krebs erzeugende Arbeitsstoffe und für eine Verordnung 

über Bildschirmarbeit werden im Herbst 1995 im Ar­

beitnehmerschutzbeirat beraten werden. 

Auch inhaltliche Konzepte für folgende weitere Ver­

ordnungen sollen nach MOglichkeit noch im Jahr 1995 

fertiggestellt und dem Arbeitnehmerschutzbeirat vorge­

legt werden: 

18 

* Verordnung über den Nachweis der Fachkenntnisse 

* Arbeitsmittelverordnung 

* Arbeitsstoff-Verordnung 

* Verordnung über Arbeitsvorgänge und Arbeitsplätze 
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* Verordnung über den Arbeitsschutzausschuß 

* Verordnung über Präventivdienste 

B.4 TECHNISCHER UND ARBBITSHYGIKNISCHER 
ARBBITNEHKBRSCHUTZ 

B.4.1 Technischer Arbeitnehmerschutz 

Allgemeines 

Die nachstehend genannten Zahlen beziehen sich auf 

das Berichtsjahr, die in Klammern angeführten Zahlen be­

ziehen sich auf denselben Gegenstand, jedoch aus dem 

Jahr 1993. 

Bei der Inspektionstätigkeit in den Betrieben und 

auf Bau(Arbeits)stellen haben die Arbeitsinspektoren in 

94 417 (102 259) Fällen festgestellt, daß Vorschriften 

des technischen und arbeitshygienischen Arbeitnehmer­

schutzes übertreten wurden. Über die Verteilung dieser 

Beanstandungen auf die einzelnen Wirtschaftsklassen gibt 

Tabelle 6 im Teil "I U Auskunft, in Tabelle 6a sind die 

nach Aufsichtsbezirken gegliederten Beanstandungen auf­

gelistet. 

Im Berichtsjahr wurden insgesamt 58 437 (59 817) 

Inspektionen durchgeführt und hiebei 55 133 (56 015) Be­

triebe und Bau(Arbeits)stellen überprüft. 

Die Übertretungen im Zusammenhang mit allgemeinen 

Anforderungen und Maßnahmen ergaben mit 32 723 (35 202) 

Beanstandungen, so w~e in den Vorjahren, wieder den 
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größten Anteil. Innerhalb dieser Teilsumme erreichten 

die Beanstandungen bezüglich der zu treffenden Brand­

schutzmaßnahmen mit 7 651 (8 496) vor der Vorsorge für 

Erste Hilfe-Leistung mit 5 876 (6 429) den höchsten 

Wert. An dritter Stelle folgen Beanstandungen hinsicht­

lich Prüfungsnachweise gemäß § 17 ANSchG in 4 312 

(4 444) Fällen, gefolgt von Beanstandungen hinsichtlich 

Schutzausrüstung und Arbeitskleidung mit 3 830 (4 036) 

Fällen an der vierten Stelle sowie von solchen betref­

fend Umkleideräume in 3 218 (3 318) und Waschgelegen­

heiten in 2 412 (2 854) Fällen. 

Im Zusammenhang mit Betriebsräumen wurden insgesamt 

15 138 (16 946) Beanstandungen ausgesprochen, von denen 

8 904 (9 782) auf nicht ordnungsgemäße Ausgänge, Ver­

kehrs- oder Fluchtwege entfielen. Im Zusammenhang mit 

Energieumwandlung und -verteilung ergaben sich insgesamt 

13 539 (14 981) Mißstände, davon betrug die Zahl der 

Beanstandungen, die auf nicht ordnungsgemäße elektrische 

Anlagen und Einrichtungen zurückzuführen waren, 7 909 

(8 964). 

In den weiteren Teilsummen ergaben sich bei Be­

triebseinrichtungen (Maschinen) für die Be- und Verar­

beitung von Metallen, Holz, Faserstoffen und Textilien 

sowie anderen Stoffen insgesamt 4 021 (4 821) Beanstan­

dungen; Fördereinrichtungen und Transportmittel wurden 

in 5 228 (5 598) Fällen beanstandet. Im Zusammenhang mit 

Gerüsten, Leitern und anderen erhöhten Standplätzen muß­

ten in 8 736 (8 879) Fällen Beanstandungen ausgesprochen 

werden. 
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Detaillierte Angaben über die von den Arbeitsin­

spektoren festgestellten Übertretungen, nach Wirt­

schaftsklassen bzw. Arbeitsinspektoraten aufgegliedert, 

sind den Tabellen 6 und 6a im Teil "I" dieses Berichtes 

zu entnehmen; 1n mehreren Fallen wurden die für 

Beanstandungen verantwortlichen Ursachen noch weiter 

unterteilt, um eine höhere Transparenz zu erreichen. 

Analyse der Beanstandungen nach Wirtschaftsklassen 
und Häufigkeit 

Die 94 417 Beanstandungen verteilen sich nach 

Häufigkeit geordnet 

klassen wie folgt: 

auf die einzelnen Wirtschafts-

1. Bauwesen (XIV) 

2. Handel; Lagerung (XV) 

3. Erzeugung und Verarbeitung 
von Metallen (XIII) 

4. Beherbergungs- und Gast­
stättenwesen (XVI) 

5. Be- und Verarbeitung von 
Holz; Musikinstrumenten-
und Spielwarenerzeugung (VIII) 

6. Erzeugung von Nahrungs­
mitteln und Getränken; 
Tabakverarbeitung (IV) 

24 244 

17 290 

13 183 

10 079 

5 747 

3 484 

(25,7 %) 

(18,3 %) 

(14,0 %) 

(10,7 %) 

( 6,1 %) 

( 3,7 %) 

Die Beanstandungen in den übrigen Wirtschaftsklas­

sen liegen jeweils unter 2,5 % der Gesamtsumme. 
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Zu den häufigsten Beanstandungen zAhlen (die römi­

schen Zahlen in Klammern geben jene Wirtschaftsklassen 

an, in denen diese Beanstandungen besonders hAufig ange­

troffen werden) : 

Ausgänge, Verkehrswege, 
Fluchtwege 8 904 (XV, XIV, XVI) 

Elektrische Anlagen und 
Einrichtungen 7 909 (XIV, XVI, XV) 

Brandschutzmaßnahmen 7 651 (XV, XVI, XIII) 

Vorsorge für erste 
Hilfeleistung 5 876 (XV, XIII, XVI) 

Gerüste 4 639 (XIV) 

Schutzausrüstung und 
Arbeitskleidung 3 830 (XIV, XIII) 

Trinkwasser, Wasch-
gelegenheiten, Aborte 2 412 (XV, XIV, XVI) 

Instandhaltung, Reinigung 1 818 (XV, XIII, XIV) 

Die 9 249 (10 419) Beanstandungen bei Betriebsein­

richtungen (Maschinen, Geräte, Anlagen etc.) wurden vor­

nehmlich in folgenden Bereichen angetroffen (die römi­

schen Zahlen in Klammern geben jene Wirtschaftsklassen 

an, in denen diese Beanstandungen besonders hAufig ange-

troffen werden) : 

Lasthebegeräte, wie Winden, 
Flaschenzüge, Hebebühnen 1 100 (XIII, XIV, XV) 

Krane 1 085 (XIV, XIII) 

Aufzüge 1 000 (XIV, XV) 
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Flurförderzeuge, wie 
Elektro-, Dieselkarren, 
Hubstapler 

S~gen 

Schweiß- und Schneideanlagen, 
Metallflarnmspritzanlagen 

Schleif-, Polierrnaschinen 
für die Metall- und Holz­
bearbeitung 

B.4.2 Arbeitsunfälle 

Allgemeines 

Allgemeiner Bericht 

990 (XIII, XV, XIV) 

879 (XIV, VIII) 

785 (XIII) 

405 (XIII, VIII) 

Da sich Zuständigkeit und Einfluß der Arbeitsin­

spektion ausschließlich auf den Schutz der Arbeitneh­

mer/innen bei ihrer beruflichen Tätigkeit erstrecken, 

bezieht sich das nachstehende zahlenmaterial auf 

HArbeitsunfälle im engeren Sinn", d.h. auf Unfälle, die 

sich während der Ausübung der beruflichen Tätigkeit und 

innerhalb des Betriebes/der auswärtigen Bau(Arbeits)­

stellen ereignen. Unfälle, die sich außerhalb des 

Betriebes/der auswärtigen Bau(Arbeits)stellen ereignen, 

wie z.B. Wegunfälle, werden in diesem Bericht nicht 

berücksichtigt. Die Zahlen aus 1993 wurden auf die 

gleiche Basis gestellt, um den Vergleich des Unfall­

geschehens 1994 mit dem des Jahres 1993 zu ermöglichen. 

Im Berichtsjahr wurden 4 246 (3 672) Erhebungen von 

Unfällen durchgeführt und an 42 (34) kommissionellen Un­

fallerhebungen teilgenommen. 
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Einer glücklicherweise sinkenden Zahl an Arbeitsun­

fällen, insbesondere solcher mit tödlichem Ausgang, 

steht eine gesteigerte Aktivitat der Arbeitsinspektion 

betreffend Erhebungen von Unfallen und Berufskrankheiten 

gegenüber. Solche Erhebungen haben das ziel, Ursachen 

für Arbeitsunfalle und Berufskrankheiten im Detail zu 

ergründen und Maßnahmen anzuordnen, die in Zukunft sol­

che Unfalle bzw. Berufskrankheiten verhindern sollen. 

Insgesamt gelangten der Arbeitsinspektion im Jahr 

1994 82 018 (93 992) Unfalle zur Kenntnis, von denen 58 

(64) einen tödlichen Verlauf nahmen. 

Der Tabelle 3 im Teil "I" ist zu entnehmen, in wel­

chen Wirtschaftsklassen sich diese Unfälle ereigneten 

und wodurch sie verursacht wurden bzw. bei welcher 

Tatigkeit sie sich erreignet hatten. 

Analyse der Arbeitsunfälle 

Die Verteilung ändert sich gegenüber den Beobach­

tungen der letzten Jahre dadurch, daß im Bauwesen auch 

bei nicht tödlich verlaufenen Unfällen der höchste An­

teil aller Wirtschaftsklassen angefallen ist. 

Eine Analyse der in Betrieben und auf auswärtigen 

Bau (Arbeits) stellen gemeldeten Unfälle hat in folgenden 

Branchen Schwerpunkte ergeben: 
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1994 1993 

Bauwesen (XIV) 20 758 (25,3 % ) 20 138 (24,2 %) 

Erzeugung und Ver-
arbeitung von 
Metallen (XIII) 20 356 (24,8 %) 21 430 (25,7 %) 

Handel; Lagerung (XV) 5 817 ( 7,1 %) 5 944 ( 7,1 %) 

Be- und Verarbei-
tung von Holz; 
Musikinstrumenten-
und Spielwaren-
erzeugung (VIII) 5 031 6,1 %) 5 315 6,4 %) 

Gesundheits- und 
Fürsorgewesen (XXII) 4 283 5,2 %) 4 139 5,0 %) 

Erzeugung von 
Nahrungsmitteln 
und Getränken; 
Tabakverarbeitung (IV) 3 699 ( 4,5 %) 3 889 ( 4,7 %) 

Unfälle (Gesamtzahl) 82 018 83 306 

Verteilung der tödlichen Unfälle 
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Berücksichtigt man den Arbeitnebmeranteil (in der 

jeweiligen Wirtschaftsklasse beschäftigte Arbeitnehmer 

im Verhältnis zur Gesamtzahl der Arbeitnehmer I jeweils 

bezogeri auf die der Arbeitsinspektion unterliegenden Be­

triebe) ergibt sich folgendes besondere Bild. Die Zahlen 

der in den einzelnen Wirtschaftsklassen beschäftigten 

Arbeitnehmer sind den ·Statistischen Daten aus der 

Sozialversicherung- I herausgegeben vom Hauptverband der 

Osterreichischen Sozialversicherungsträger entnommen und 

beziehen sich auf den Jahresdurchschnitt 1994 (1993): 
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Bauwesen (XIV) 

Erzeugung und 
Verarbeitung von 
Metallen (XIII) 

Handel; Lagerung 
(XV) 

Be- und Verar-
beitung von Holz; 
Musikinstrumen-
ten- und Spiel-
warenerzeugung 
(VIII) 

Gesundheits-
und Fursorge-
wesen (XXII) 

Erzeugung von 
Nahrungsmitteln 
und Getränken; 
Tabakverarbeitung 
( IV) 

Erzeugung von 
Stein- und Glas-
waren (XII) 

Arbeit­
nehmer 

% 

9,3 ( 9,1) 

12,4 (12,9) 

15,7 (15,7) 

3,2 ( 3,2) 

4,7 ( 4,4) 

3,3 ( 3,3) 

1,2 ( 1,3) 

Allgemeiner Bericht 

Unfälle 
% 

25,3 (24,2) 

24,8 (25,7) 

7,1 ( 7,1) 

6,1 ( 6,4) 

5,2 ( 5,0 ) 

4,5 ( 4,7) 

2,7 ( 2,7) 

tödl. 
Unfälle 

% 

43,1 (53,1) 

3,4 (10,9) 

6,9 ( 3, 1 ) 

3,4 (3 11) 

1,7 ( 0 I 0 ) 

0,0 (1, 6) 

8,6 (4,7) 

Diese Analyse macht neuerlich die weit über­

durchschnittlichen Gefahren im Bauwesen deutlich, wobei 

insbesondere der hohe Anteil an tödlichen Unfällen auf-
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fällt. Trotz eines geringen absoluten Rückganges der Ge­

samtzahl mußte im Bereich Bauwesen eine Zunahme festge­

stellt werden, sodaß sich nunmehr mehr als ein Viertel 

und bei tödlichen knapp die Hälfte aller Arbeitsunfalle 

in dieser Wirtschaftsklasse ereigneten. 

Eine Auswertung nach Unfallursachen zeigt folgende 

Häufungen: 

scharfe und spitze Gegenstande 17 000 ' (17 54.5} 

Ausgleiten, Stolpern, Fallen 14 072- (15 203) 

Klemmen, Quetschen 7 354 ( 7 418) 

Transportarbeiten 7 317 ( 7 003) 

Herabfallen von Gegenstanden 5 114 5 114) 

Absturz von Personen 4 352 4 539 ) 

Wegfliegen von Stücken 3 ~JQ {J ~9al 

58 639 (60 320) 

Diese 7 Unfallgegenstände waren Ursache für 71,5 % 

(72,4 %) aller Unfalle. 

Verfeinerte Unfal18tatistik 

Der Wunsch, die Inspektionstätigkeit auf techni­

schem Gebiet noch effektiver zu gestalten, hat zu Über­

legungen geführt, eine Relation zwischen Beanstandungen 

und Unfällen herzustellen. Das Meldewesen der Arbeits­

inspektion erlaubt es, für eine Reihe von Sachbereichen 

Detailzahlen von Beanstandungen und Unfällen einander 

gegenüberzustellen. Die Zahl der Unfälle, die sich in 
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diesem Sachbereich ereignet hatten, ist eln Maß für die 

Gefährlichkeit; die Zahl der Beanstandungen zeigt, wie 

häufig offensichtliche, und daher als mögliche Ursachen 

für Unfälle vorhersehbare Mängel angetroffen wurden. Die 

Beanstandung von Mängeln technischer Art, d.h. von vor­

schriftswidrigen Zuständen, soll aber nicht Selbstzweck 

sein, sie dient vielmehr der Verhütung und Vorbeugung 

von möglichen Unfällen. 

Soweit miteinander vergleichbar, kormnen im Durch­

schnitt auf einen Unfall knapp zwei Beanstandungen. Bei 

einzelnen Sachbereichen gibt es aber vorn Durchschnitt 

ganz gravierende Abweichungen. So stehen über 5 000 Un­

fällen beim Umgang mit Handwerkzeugen lediglich 34 Bean­

standungen gegenüber. Dieses Verhältnis zeigt, daß 

Unfälle in diesem Bereich vorwiegend keine technischen 

Ursachen haben; wie eine detailierte Erhebung über einen 

Zeitraum von mehreren Monaten ergeben hat, kommen viel­

mehr Unachtsamkeit, Sorglosigkeit, mangelnde Ausbildung 

und Unterweisung oder auch das unglückliche Zusanunen­

treffen mehrerer, an sich harmloser Umstände in Be­

tracht. 

Anderersei ts kommt auf 50 Beanstandungen im Sach­

bereich "Energieumwandlung/-verteilung; Kraftüber­

tragung" lediglich ein Unfall. Hier kann ganz eindeutig 

von der vorbeugenden Wirkung der Inspektionstätigkeit, 

zusammen mi t der Rechtslage, die die Sicherung solcher 

Gefahrenbereiche regelt, gesprochen werden. 
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Tödliche Unfälle 

Ein Arbeitnehmer hatte den Auftrag, EDV-Geräte in 

eines der oberen Stockwerke eines Bürohauses zu liefern. 

Dabei bediente er sich einer Transportrodel und benutzte 

den für fünf Personen zugelassenen Aufzug. Bei der Ab­

wärtsfahrt verklemmte sich die nunmehr leere Rodel am 

Türrahrnenvorsprung einer Fahrschachttür , sodaß der Ar­

beitnehmer an eine an der Rückwand in etwa 1 m Höhe be­

findliche Scheibe gedrückt wurde, sie durchbrach und in 

den dahinter befindlichen Spindelraum des Aufzug­

schachtes stürzte. Er zog sich bei diesem Absturz töd­

liche Verletzungen zu. 

In einem Umspannwerk waren Reinigungsarbeiten 

geplant, wozu die betreffenden Leitungen abgeschaltet 

und geerdet werden mußten. Der weiterhin unter Spannung 

stehende Teil des Umspannwerkes war durch gelbe Flaggen­

leinen abgegrenzt und damit als Gefahrenbereich gekenn­

zeichnet. Bevor die Abschaltung und Erdung beendet war 

und die Freigabe der Arbeiten ausgesprochen wurde, be­

gann ein Arbeiter mit seiner Tätigkeit und näherte sich 

dabei einer noch unter Spannung stehenden 110 kV-Lei­

tung. Ein Arbeitskollege wollte ihn noch durch Zuruf 

warnen, als sich ein Stromüberschlag ereignete. Der Ar­

beiter erlitt dabei schwerste Verbrennungen, denen er 

ein Monat später erlag. 

Bei der Herstellung von Waschbetonplatten ist es 

erforderlich, beschichtete Papierlagen zwischen die ein­

zelnen Platten einzulegen. Dabei muß sich ein Arbeit-
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nehmer in den Arbeitsbereich des für die vorgesehene 

Lagerung der Platten auf Paletten erforderlichen Ab­

tragegerates begeben. Der Zugang zu diesem Abtrageger~t 

ist durch Metallgittertüren, die mit Kontaktschaltern 

gesichert sind, vorgesehen. Zur Beschleunigung des Ar­

beitsablaufes wurden die Türen entfernt, die Kontakte 

überbrückt und die Anlage von Hand aus gestartet, wobei 

ein Maschinentakt etwa 45 Sekunden dauert. Wahrend einer 

kurzen Abwesenheit des Maschinführers begab sich dessen 

Arbeitskollege in den Gefahrenbereich, wurde zwischen 

dem Bearbeitungstisch und dem herannahenden Abtragegerat 

eingeklemmt und dabei so schwer verletzt, daß er einige 

Tage später verstarb. Vom Arbeitsinspektorat wurde ver­

fügt, daß der Weiterbetrieb dieses Anlagenteiles erst 

nach Inkraftsetzen der vorgesehenen Sicherheitseinrich­

tungen erfolgen darf. 

Der Lenker eines Muldenkippers sollte an der Kante 

einer frisch angeschütteten Böschung eines Baches seine 

Ladung abladen. Dabei fuhr er rückw~rts an den 

Böschungsrand heran. Beim Anheben der Mulde sank sein 

Fahrzeug mit den Hinterachsen im weichen Untergrund ein. 

Der Lenker versuchte trotzdem, die Mulde weiter auszu­

fahren, worauf sich das ganze Fahrzeug nach hinten über­

schlug und den im Führerhaus befindlichen Lenker unter 

sich begrub. 

Zur Durchführung von Spenglerarbeiten wurde ein 

Schragaufzug errichtet, mittels dessen der 

Materialtransport durchgeführt werden sollte. Ein Ar­

beitnehmer hielt sich bei Arbeiten im Dachsaumbereich am 

Aufzug fest und erhielt einen tödlichen Stromschlag. Bei 
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der Rekonstruktion des Unfalles wurde festgestellt, daß 

der Schutzleiter des Anschlußkabels zum Aufzugsmotor 

unterbrochen und somit keine Schutzerdung gegeben war i 

weiters war im unsachgemäß verdrahteten Schaltkasten 

einer der spannungs führenden Leiter abgebrochen, 

berührte die Gehäusewand und setzte über den wirkungslos 

gewordenen Schutzleiteranschluß den gesamten Aufzug 

unter Spannung. 

Ein Arbeitnehmer wollte außen an einem zweireihigen 

Metallrohrgerüst von der 4. in die 5. Gerüstlage klet­

tern. und hielt sich dabei mit beiden Händen an der höl­

zernen Fußwehr der 5 . Gerüstlage an. Diese brach unter 

der Belastung weg; der Arbeitnehmer stürzte ca. 10 m ab 

und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Das Gerüst ver­

fügte Über einen ordnungsgemäßen Aufstieg, welcher von 

der UnfallsteIle etwa 25 m entfernt war. 

Ein Arbeitnehmer war damit beschäftigt, an der 

Decke einer Garage Wärmedämmplatten zu verspachteln, als 

von außen an der Garagentür gekl opft wurde. Der Arbeit­

nehmer öffnete daraufhin, ohne seinen Arbeitsplatz . zu 

verlassen, mittels Fernbedienung das automatische Hub­

gliedertor . Er wurde dabei zwischen einem Deckenrück­

sprung und dem rücklauf enden Hubgliedertor am Hals ein­

geklemmt und tödlich verletzt. 

Zwei Arbeitnehmer hatten den Auftrag, mit einem LKW 

Lebendvieh abzuholen und an eine Fleischhauerei zu lie­

fern. Der Fahrer stellte sein Fahrzeug etwa 1 m vor 

einer Entladerampe ab und legte eine kurze Arbeitspause 

ein. In der Zwischenzeit begann der zweite Arbeitnehmer, 
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die Ladebordwand zu öffnen. Die Tiere, es handelte sich 

um Stiere, drückten so heftig gegen die Wand, daß diese 

herbstürzte und den Arbeitnehmer gegen die Entladerampe 

drückte. Der zu Hilfe eilende Fahrer trieb die Tiere 

zurück und konnte nach Anheben der Bordwand seinen 

Kollegen befreien. Nach Einlieferung in ein Krankenhaus 

trat zunächst Besserung an, nach 3 Wochen verschied der 

Verunfallte jedoch an den Folgen einer inneren Ver­

letzung. 

Ein Arbeitnehmer war damit beschäftigt, mit einem 

Radlader eine vollautomatische Schotteraufbereitungs­

anlage, bestehend aus Förderbändern, Brecher und ver­

schiedenen Siebanalagen, zu beschicken. rnfolge zu hohen 

Erdanteiles am Schotter war die notwendige Rieselfahig­

keit des Beschickungsgutes nicht mehr gegeben, worauf 

dieses den Fallschacht verstopfte und der Brecher leer 

lief. Um die Verstopfung zu beheben, stieg der Arbeit­

nehmer bei laufendem Brecher mittels einer Leiter zum 

Ende des Fallschachtes, öffnete die Abdeckung und stieß 

mit einer ca. 1,6 m langen Eisenstange in den Fall­

schacht. Beim Durchstechen des Materials wurde die 

Eisenstange stirnseitig von einer Brecherleiste erfaßt 

und, da in diesem Teil des Brechers die Walze eine Auf­

wArtsbewegung ausführt, mit hoher Geschwindigkeit hoch­

geschleudert. Die Stange drang dem Arbeitnehmer in den 

Mund und fügte ihm tödliche Schädelverletzungen zu. 

Zwei Betriebselektriker waren damit beschaftigt, an 

einem Schaltschrank für 3 x 380 V Änderungen vorzu­

nehmen. Dieser Schaltschrank war so ausgeführt, daß beim 

Öffnen der Fronttür ein Kontakt anspricht und den Haupt-

Jahresbericht 1994 33 

III-15 der Beilagen XX. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)52 von 324

www.parlament.gv.at



Allgemeiner Bericht Arbeitsinsoektion 

schalter ausschaltet. Einer der beiden Elektriker öff­

nete den Schrank, während der andere noch zusätzlich 

benötigtes Werkzeug aus dem Magazin holte. Als dieser 

zum Schaltschrank zurückkehrte, fand er seinen Kollegen 

leblos im Bereich des Schaltschrankes liegen. Sofort 

eingeleitete Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. 

Eine Untersuchung des Schaltschrankes ergab zunächst 

keine Anzeichen auf Fehler; der Hauptschalter war ord­

nungsgemäß in Stellung 11 Aus· , die Suche nach Fehler­

strömen verlief erfolglos und alle dem Hauptschalter 

nachgeschalteten Einrichtungen 

Schließlich wurde festgestellt, 

waren spannungslos. 

daß bei einer Ader der 

Anspeiseleitung die Isolation bereits 5 mm vor der Ein­

führung in den Hauptschalter endete und die Leitung, 

wenn auch schwer, in diesem Bereich zugänglich war. Dort 

wurden auch Hautreste und Schmauchspuren festgestellt, 

wodurch der Unfall zu erklären war. Bei ordnungsgemäßem 

Anschluß der Speiseleitung an den Hauptschalter hätte 

dieser Unfall vermieden werden können. 

Ein Arbeitnehmer war in einer etwa 2,5 m tiefen und 

1,0 m breiten Künette tätig, die nicht gesichert war, 

als Erdreich in die Künette rutschte und den Arbeiter 

bis zu den Oberschenkeln verschüttete. Ein Baggerfahrer, 

der diesen Unfall beobachtet hatte, stieg in die 

Künette, um seinem Kollegen zu Hilfe zu kommen. Dabei 

strömte weiteres Erdreich nach und verschüttete den 

Baggerfahrer völlig; er konnte nur mehr tot geborgen 

werden. Der Sachverhalt wurde der zuständigen Staats­

anwaltschaft zur Kenntnis gebracht, ein Strafantrag bei 

der Bezirksverwaltungsbehörde wurde gestellt. 
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In einer Tischlerei sollte ein defekter Schalter 

für eine Frase getauscht werden. Ein Arbeitnehmer eines 

Elektro-Unternehmens, der vor Jahren diese Elektro­

Installation selbst errichtet hatte, wurde mit der 

Durchführung dieser Arbeit beauftragt. Er unterbrach im 

Schaltkasten den mit "Frase" bezeichneten Stromkreis und 

begann mit der Demontage des defekten Schalters, als er 

in den Stromkreis geriet. Der ordnungsgemäß installierte 

Fehlerstromschalter sprach sofort an und unterbrach die 

Stromversorgung. Da der Elektriker jedoch an einem Herz­

fehler litt, kam für ihn jede Hilfe zu spät. Die Rekon­

struktion des Unfalles ergab, daß von dem Schaltkasten 

zwei verschiedene Fräsen versorgt wurden und der Elek­

triker den falschen Stromkreis unterbrochen hatte. Eine 

Überprüfung auf Spannungsfreiheit vor Beginn der Arbei­

ten hätte den Irrtum erkennen und den Unfall vermeiden 

lassen. 

Im Zuge von Holzbringungsarbeiten sollte in einern 

abschüssigen Waldstück eine Materialseilbahn errichtet 

werden. Dazu wurde das 27 mm starke Tragseil, welches 

sich im Bereich der Talstation befand, zur Bergstation 

gezogen, und mußte anschließend gespannt werden. Zum 

Spannen wurde ein Flaschenzug mit 8-facher Einscherung 

verwendet, der seinerseits an einem 12 mm starken Zug­

seil befestigt war. Aus ungeklärten Gründen hielt das 

Zugseil der Beanspruchung nicht stand und riß; dabei 

traf ein Ende dieses Seiles einen in der Nähe befind­

lichen Arbeitnehmer und zerschmetterte dessen Kopf. 

Ein Arbeitnehmer war mit dem Eindecken eines Flach­

daches mittels Profilblechen beschäftigt und löste den 
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Gurt, mit dem die Bleche zu einem Stapel zusammenge­

bunden waren, um einzelne Bleche verlegen zu können. Als 

er das oberste Blech vom Stapel genommen hatte, stellte 

sich dieses durch einen heftigen Windstoß senkrecht auf 

und drückte den Arbeiter, der sich in unmittelbarer Nähe 

der Dachtraufe befand, über den Dachrand hinaus. Der 

nicht gegen Absturz gesicherte Arbeitnehmer stürzte aus 

7 m Höhe ab und erlitt tödliche Verletzungen. Auf den 

Baustelle waren geeignete Sicherheitsausrüstungen vor­

handen, die jedoch nicht verwendet wurden. 

Eine 3 Tonnen schwere Stanze wurde in einer Maschi­

nenhalle an einen neuen Aufstellungsort verbracht und 

dort provisorisch auf zwei HolzstOße abgestellt. Um die 

Maschine endgültig aufzustellen, mußten die Holzstöße 

entfernt werden. Zu diesem Zweck waren zwei Arbeitnehmer 

damit beschäftigt , unter Verwendung von "Beißern- die 

Maschine an einer Stirnseite zu heben und .damit einen 

der Holzstöße zu entlasten. Dabei neigte sich die Stanze 

zur Seite. Einer der beiden Arbeiter versuchte, die 

Maschine zu halten, was ihm aber nicht gelang. Die 

Stanze stürzte um und erdrückte den Arbeitnehmer. 

Eine 16 % steil abwärts führende Rampe sollte 

asphaltiert werden. Zu diesem Zweck war ein Arbeitnehmer 

dami t beschäftigt, mit einem Allrad-Dumper den AsphaI t 

heranzuführen. Beim Abkippen nach vorne verlagerte sich 

der Schwerpunkt des Fahrzeuges derart ungünstig, daß der 

Dumper nach vorne kippte und den Fahrer gegen das Ram­

pendach drückte. Nach Entleeren der Mulde kippte das 

Fahrzeug wieder zurück; der Fahrer stieg ab und brach 

unmi t telbar danach tot zusammen. Es war weder von der 
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Unternehmens leitung noch vom Hersteller des Dumpers zu 

erfahren, bis zu welchem Gefälle das gegenst~ndliche 

Baugerät kippsicher eingesetzt werden kann; auch war der 

Arbeitnehmer diesbezüglich nicht über die möglichen Ge­

fahren unterwiesen worden. 

Bemerkenswerte Unfälle 

In einer Landmaschinenwerkstätte wurde ein Lehrling 

beauftragt, an einem Bagger einen Reifen zu montieren. 

Die Felge wies eine größere Dimension als der Reifen 

auf, weshalb dieser bei dem vorgesehenen Druck von 4 bar 

sich nicht an den Felgenrand anlegte. Der Lehrling er­

hOhte darauf den Druck, um den Reifen in die richtige 

position zu bringen. Dabei zerplatzte der Reifen, der 

Lehrling wurde weggeschleudert und dabei schwer ver­

letzt. 

Im Zuge der Errichtung einer neuen Schieberstation 

mußte eine unter einem Druck von 50 bar stehende Erdgas­

Hauptleitung freigelegt werden. Nachdem die Scheitel­

sohle bereits sichtbar war, war ein Baggerfahrer damit 

beschäftigt, das Erdreich seitlich des Rohres mit seinem 

Gerät zu entfernen. Dabei verfing sich die Baggerschau­

fel an einern noch nicht sichtbaren Seitenstutzen und riß 

diesen vom Hauptrohr ab. Durch das austretende Gas wur­

den zwei Arbeitnehmer, die sich in der Grube befanden, 

zu Boden geschleudert und durch hochgeblasenes Erd­

material verletzt. Das Erdmaterial bildete eine überhän­

gende Böschung, Nachdem die Leitung drucklos gemacht 
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worden war, versuchten Arbeitnehmer des Gasversorgungs­

unternehmens, das Leck abzudichten. Dabei lOste sich das 

ungesicherte Erdmaterial der Böschung und rutschte in 

d1e Grube zurück. Über Anordnung des soeben eingetroffe­

nen Arbeitsinspektors wurden die Reparaturarbeiten un­

verzüglich abgebrochen und erst nach durchgeführten 

Sicherungsmaßnahmen wieder freigegeben. 

Auf dem Dach einer Wohnhausanlage war ein Spengler 

damit beschäftigt, Blecheinfassungsarbeiten durchzufüh­

ren. Trotz einer Dachneigung von 45· und einer Traufen­

höhe von 7 m war er nicht gegen Absturz gesichert. Im 

Zuge seiner Tätigkeiten rutschte er aus und stürzte ab. 

Dabei fiel er in ein Steckeisen, das der Baustellenab­

sicherung diente. Das Steckeisen drang dem Arbeitnehmer 

im Leistenbereich ein und stieß bis in den Brustkorb­

bereich vor. Im Zuge der Bergung des Verletzten mußte 

das Steckeisen abgetrennt werden. Wie durch .ein Wunder 

erlitt der Verunfallte keine schweren inneren Verletzun­

gen. Neben einer Aufforderung, Arbeitnehmerschutzbestim­

mungen einzuhalten, erfolgte Strafanzeige bei der zu­

ständigen Bezirksverwaltungsbehörde sowie Mitteilung an 

die Staatsanwaltschaft. 

Auf dem Gelände eines Verschubbahnhofes wurden Um­

bauarbeiten durchgeführt, wobei ein altes, angeblich 

stromlos gemachtes Erdkabel freigelegt wurde. Das Erd­

kabel, welches ursprünglich tatsächlich spannungs frei 

war, war anlaßlich der Installation einer Baustromver­

sorgung irrtümlich und unbemerkt wieder unter Spannung 

gesetzt worden. Nachdem Funkenüberschläge bemerkt wur­

den, wollte ein Arbeitnehmer die Ursache dafür feststel-
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len und begab sich in die Baugrube. Bei Annäherung an 

das Kabel erfolgte ein Stromüberschlag und fügte dem Ar­

bei tnehmer Verbrennungen an den Händen bei. Bevor die 

Arbeiten begonnen wurden, hatte ein Bediensteter des 

Eisenbahnunternehmens die Spannungs freiheit des Kabels 

festgestellt. Erst nach dem Unfall überprüfte dieser 

sein Meßgerät und stellte dabei einen Defekt fest. 

Zwei Hauswarte eines Erholungsheimes hatten den 

Auftrag, die an eine Eisenbahntrasse grenzende, ca. 5 m 

hohe und 2 m breite Thujenhecke zu schneiden. Dazu 

beschafften sie sich eine Hubarbeitsbühne, wurden in die 

Bedienung dieses Gerätes eingewiesen und begannen ihre 

Arbeit. Sie verwendeten dafür eine Heckenschere in 

schutzisolierter Ausführung und mit Totmannschaltung. Um 

die Reichweite der Heckenschere zu erhOhen, wurde diese 

von einem der beiden Hauswarte an ein knapp 4 m langes 

Aluminiumrohr montiert und die Totmannschaltung über­

brückt. Während die Hubarbeitsbühne auf die der Bahn zu­

gekehrten Seite l.n Stellung gebracht wurde, kippte die 

im Arbeitskorb befindliche Heckenschere hoch und das 

Ende des Aluminiumrohres berührte den unter 15.000 V 

stehenden Fahrdraht. Es kam zu einern Stromüberschlag 

über das Alu-Rohr, die Brustwehr des Arbeitskorbes und 

die Metallkonstruktion der Hubarbeitsbühne gegen Erde, 

aber auch über den im Arbeitskorb befindlichen Hauswart 

sowie über das Netzkabel der Heckenschere zum Hausver­

teiler . Obwohl schwerer Sachschaden an der Hubarbeits­

bühne sowie am Niederspannungsverteiler des Heimes ent­

stand, trug der Arbeitnehmer glücklicherweise nur 

leichte Verletzungen davon. 
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An einer in Betrieb befindlichen Erdsiebmaschine 

trat eine Störung auf. Um diese zu beheben, bestieg ein 

Arbeitnehmer die Maschine und stellte sich auf die vor 

einem Keilriementrieb angebrachte Schutzvorrichtung. 

Unter seiner Last brach diese durch und der Arbeitnehmer 

geriet mit einem Fuß in den laufenden Doppelkeilriemen. 

Die Rekonstruktion des Unfalles ergab, daß an 2 der 3 

vorgesehenen Befestigungspunkten der Schutzabdeckung die 

Schraublöcher bereits ausgerissen waren und das 3. unter 

der Last ebenfalls ausbrach. 

Eine elektrische Freileitung wurde neu errichtet. 

Ein Arbeitnehmer befand sich an der Spitze eines an 

einem Betonfundament angeschraubten Holzmastes . Mittels 

Seilhaspel sollte das neue Leiterseil eingezogen werden, 

das sich jedoch im Bereich der an der Mastspitze mon­

tierten Umlenkrolle (Klobenrad) verfing. Der Mast hielt 

der von der Seilhaspel aus wirkenden Zugkraft nicht 

stand und brach längs seiner Befestigungsschrauben aus­

einander und stürzte um. Beim Absturz wurde der Arbeit­

nehmer verletzt. Das Elektrounternehmen wurde aufgefor­

dert, durch geeignete Maßnahmen Unfälle dieser Art künf­

tig zu verhindern. 

Beschäftigte eines Galvanisierbetriebes hörten 

einen Knall im Verteilerkasten der Hauselektrik. Ein 

Elektrounternehmen wurde beauftragt, eventuelle Schäden 

an der Stromversorgung festzustellen und zu beheben. Als 

der Elektriker die Abdeckung des Hausverteilers ent­

fernte, kam es zu einem Kurzschluß und in der Folge zu 

einem Lichtbogen, der dem Elektriker schwere Brandwunden 

an den Händen und im Gesicht zufügte. Die Untersuchung 
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ergab, daß durch eine Störung die Isolationen der Kabel 

verschmort wurden, was den Knall zur Folge gehabt hatte. 

Beim Öffnen der Verteilertür kam es zu einer Berührung 

der nunmehr blanken Kabel und in der Folge zu dem Kurz­

schluß mit Lichtbogenerscheinung. 

Nach einem Papierriß sollte an einer Papier­

maschiene frisch angefahren werden. Das Aufführseil, ein 

etwa 60 m langes Kunststoffseil, riß jedoch und lag 

schlingenförmig arn Maschinenunterboden. Ein Teil der 

Maschine wurde sofort abgestellt und ein Arbeitnehmer 

begab sich in den Unterbau der Maschine, um nach der Ur­

sache für den Seilriß zu sehen. Dabei stand er mit einem 

Fuß in einer durch Papierabfall verdeckten Schlinge des 

Aufführseiles. Das abgerissene Seil verfing sich plötz­

lich in einem benachbarten, nicht abgeschaltenen rotie­

renden Teil der Papiermaschine, erfaßte den Fuß des Ar­

beitnehmers und zog diesen etwa 2 m hoch. Ein Arbeits­

kollege bemerkte dies und stellte sofort die gesamte 

Papiermaschine ab. Dadurch wurde verhindert, daß der 

Verunfallte zwischen Walzen eingezogen wurde; er erlitt 

lediglich Verbrennungen, Hautabschürfungen und Prellun­

gen. Der Arbeitgeber wurde aufgefordert, Vorkehrungen zu 

treffen, die einen wie oben geschilderten Unfall sicher 

vermeiden. 

Ein Arbeitnehmer hatte den Auftrag, Verladearbeiten 

von Alteisen durchzuführen. Er bediente dabei einen auf 

einem LKW montierten Ladekran mit Schrottgreifer. Nach­

dem er einen 5,5 m langen und 18 cm hohen I-Träger 

(Doppel-T-Träger) angehoben hatte, schwenkte er die Last 

zu schnell in Richtung Ladefläche, sodaß der Träger sich 
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aus dem Greifer lösen konnte, den Arbeitnehmer voll traf 

und lebensgefährlich verletzte. 

Auf dem Gelände eines Ziegelwerkes ist ein ca. 

3,6 m tiefer Beschickungsschacht durch eine 1 m hohe 

Mauer umgeben, die als Sicherung gegen Absturz dient. An 

der dem ebenen Bereich zugekehrten Seite dieser Mauer 

wurde Zellstoffabfall als Zuschlagsstoff für die Ziegel­

masse gelagert. Beim Versuch, eine wegen Regens über den 

Zellstoff gebreitete Abdeckplane zu entfernen, stieg ein 

Arbeitnehmer auf den Zellstoffhaufen und stürzte über 

die Mauer in den Beschickungsschacht. Er zog sich dabei 

schwere Kopfverletzungen zu. 

Zwei Arbeitnehmer waren damit beschäftigt, in einem 

brandbeständig ausgebildeten Mischraum ca. 20 1 einer 

Mischung aus Methyl-Ethyl-Keton/Toluol aus einern Vor­

ratsfaß in ein auf einem Transportwagen mit Gumrnirädern 

stehendes offenes Metallgef~ß umzupumpen. Sie verwende­

ten dazu eine elektrische Umfüllpumpe in explosions­

geschützter Ausführung. Die vorhandene Potentialaus­

gleichsleitung war nicht angeschlossen. Vermutlich durch 

elektrostatische Aufladung der strOmenden Flüssigkeit 

entstand ein Funke, der das Lösemittelgemisch entzün­

dete. Löschversuche mit einem Feuerlöscher blieben er­

folglos, weshalb die Arbeitnehmer flüchteten. Ver­

botenerweise war die zum angrenzenden Fabrikationsraum 

führende Brandschutztür durch einen Holzkeil in offener 

Stellung blockiert; die Flammen schlugen in den Neben­

raum und entzündeten dort die in einem Trocknungstunnel 

freigesetzten Lösernitteldämpfe. Sowohl Mischraum als 

auch Fabrikationsraum waren mit einer C02-LOschanlage 
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ausgestattet; offenbar war es aber beim Ansprechen die­

ser Anlage für eine wirksame Flutung bereits zu spät. 

Die Fabrikationsanlage wurde zur Gänze zerstört, am Ge­

bäude entstand erheblicher Sachschaden. 

Ein Arbeitnehmer hatte mit einem Mischwagen Beton 

an eine Baustelle geliefert. Beim Schwenken des Förder­

bandes berührte dieses ein Leiterseil einer 110 kV-Lei­

tung und verursachte einen Erdschluß. Der an den Steuer­

hebeln hantierende Arbeitnehmer wurde weggeschleudert. 

Nachdem er sich etwas erholt hatte, versuchte er mit 

Hilfe einer etwa 1,5 m langen Dachlatte, den Steuerhebel 

auf "SenkenD zu stellen. Dabei erhielt er einen weiteren 

Stromschlag. Die kurze Betätigung des Steuerhebels ge­

nügte jedoch, daß sich das Förderband vom Leiterseil 

löste und in der Folge gefahrlos eingefahren werden 

konnte. Der am Mischfahrzeug entstandene Reifenbrand 

konnte kurzfristig gelöscht werden. Der Arbeitnehmer er­

litt glücklicherweise nur leichte Verbrennungen und 

konnte seine Arbeit bereits nach wenigen 

aufnehmen. Der Betrieb wurde aufgefordert, 

Tagen wi eder 

die Arbeit-

nehmer über die Gefährlichkeit elektrischer Freileitun­

gen neuerlich und intensiv zu unterweisen. 

Ein Tischlergeselle sollte an einem durch mehrere 

Holzstreifen zusammengeleimten Rundbogen auf der Innen­

seite eine Nut einfräsen und benützte dabei eine Tisch­

fräsmaschine mit ordnungsgemäß befestigtem Handschutz. 

Er legte das Werkstück flach auf den Frästisch und 

führte den Vorschub von Hand aus durch. Gegen Ende die­

ser Arbeit begann der Rundbogen zu vibrieren und wurde 

nach vorne weggerissen. Der Arbeiter konnte seine Hand 
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nicht schnell genug zurückziehen und geriet in den 

rotierenden Fräskopf. Der Handschutz war deshalb unwirk­

sam geworden, weil durch das Wegreißen des Werkstückes 

darunter ein freier Raum entstanden war, durch den die 

Hand bis zur Gefahrenstelle gelangen konnte. 

An einem Hochofen mußten die beim Niederfahren ver­

legten Windformen aufgesprengt werden. Ein Sprengmeister 

und sein Helfer waren mit dem Setzen der Ladungen be­

schäftigt, als eine Ladung ausgelOst wurde, obwohl der 

Zünder noch nicht an die Zündmaschine angeschlossen war. 

Die beiden Beschäftigten erlitten dabei Augenverletzun­

gen. Die Unfalluntersuchung hat ergeben, daß die Zünder 

für Temperaturen bis 100· zugelassen waren, 

der Bohrlöcher jedoch elne Temperatur von 

im Bereich 

über 400· 

herrschte. Der Betrieb wurde aufgefordert, mit dem 

Setzen von Ladungen solange zuzuwarten, bis eine Tempe­

ratur von 100· unterschritten ist. 

In einer Aluminiumschmelzhütte kam es bei der Auf­

arbeitung von Aluminiumabfällen zu einer Explosion, die 

Sachschaden zur Folge hatte. Tags darauf ereignete sich 

bei der gleichen Tätigkeit neuerlich eine Explosion, bei 

der zwei Arbeitnehmer verletzt wurden. Zuerst wurde als 

Ursache vermutet, unter den Alu-Abfallen könnten sich 

Kriegsrelikte mit noch brisantem Sprengstoff befunden 

haben. Die kriminaltechnische Untersuchung hat diese An­

nahme jedoch nicht erhärten können, da das Schadensbild 

und die Akustik in diesem Fall völlig anders gestaltet 

wären. Vielmehr hat sich als wahrscheinliche Unfallur­

sache herausgestellt, daß als Vormaterial beschichtete 

Alu-Deckel eingesetzt wurden und das Beschichtungs-

44 Jahresbericht 1994 

III-15 der Beilagen XX. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 63 von 324

www.parlament.gv.at



Arbeitsinspektion Allgemeiner Bericht 

material bei der Erhitzung Schwelgase in ungewöhnlich 

hohem Ausmaß gebildet hatte. Die Explosionen ereigneten 

sich jeweils nach dem Öffnen des Ofentores , wobei die 

Schwelgase durch den Zutritt von Luft verpufften. Bis 

zur endgültigen Klärung dieser Vorfälle wurde dem Unter­

nehmen die Aufarbeitung von beschichteten Aluminiumab­

fällen untersagt. 

Die Flüssiggas-Verteileranlage eines Campingplatzes 

wurde alljährlich durch ein Fachunternehmen geprüft, wo­

bei die Dichtheitsprüfung des Rohrnetzes durch Druck­

beaufschlagung mit stickstoff erfolgte. Nach durchge­

führter Prüfung traten an der Heiztherme im Sanitätshaus 

Störungen auf; der neuerlich herbeigerufene Fachbetrieb 

vermutete noch Reste an Stickstoff in der Versorgungs­

leitung und entfernte diese durch kurzzeitiges Öffnen 

der Gaszuführungsleitung. Als am nächsten Tage die 

Therme neuerlich auf Störung ging, versuchte der Platz­

wart die Leitung zu spülen und öffnete die Gasleitung , 

ohne jedoch die elektrische Zündung des Brenners abzu­

stellen. Tatsächlich befand sich in der Gasleitung be­

reits reines Flüssiggas, das im Heizraum ein explosibles 

Gemisch bildete und sich an der Zündvorrichtung entzün­

dete. Der Platzwart erlitt Verbrennungen zweiten und 

dritten Grades. 

Strafverfolgung nach Arbeitsunfällen 

Wie den vorhergehenden Berichten zu entnehmen ist, 

stehen Arbeitsunfälle häufig in Zusammenhang mit der 
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Mißachtung von Arbeitnehmerschutzvorschriften durch den 

Arbeitgeber. Die Arbeitsinspektion erstattet dann regel­

mäßig Anzeige an die Verwaltungsstrafbehörde und, wenn 

außerdem der Verdacht einer gerichtlich strafbaren Hand­

lung (v.a. fahrlässige Tötung oder Körperverletzung) 

vorliegt, zusätzlich Anzeige an die Staatsanwaltschaft. 

Nach dem Arbeitnehmerschutzgesetz, das bis Ende 

1994 in Geltung stand, war eine Verwaltungsstrafe (nur) 

dann zu verhängen, 11 sofern die Tat nicht nach anderen 

Gesetzen strenger zu bestrafen" war. Wenn ein Tatbestand 

des Strafgesetzbuches erfüllt war, durfte keine Verwal­

tungsstrafe verhängt werden. Im Falle einer gericht­

lichen Verurteilung des Arbeitgebers wurde daher das 

Verwaltungsstrafverfahren regelmäßig eingestellt. Endete 

hingegen das strafgerichtliehe Verfahren mit Einstellung 

oder mit Freispruch, gingen die Verwaltungsstrafbehörden 

bisher grundsätzlich davon aus, daß die Tat nach dem 

Strafgesetzbuch nicht zu bestrafen ist und verhängten 

die vorgesehene Verwaltungsstrafe. 

Im Bereich des Unabhängigen Verwaltungssenates des 

Landes OberOsterreich war jedoch im Jahr 1994 ein bemer-

kenswertes Abweichen von 

festzustellen: In mehreren 

licher Arbeitsunfälle wurde, 

dieser Entscheidungspraxis 

Fällen schwerer oder töd­

nachdem das gerichtliche 

Strafverfahren eingestellt worden war, auch das Verwal­

tungsstrafverfahren eingestellt. Nach der Judikatur des 

Verwaltungsgerichtshofes ist nämlich für die Verwal­

tungsstrafbehörde die Entscheidung des Gerichtes, wenn 

sie auf Einstellung oder Freispruch lautet, nicht bin­

dend. Das bedeutet, daß - obwohl das Gericht bereits 
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(zumindest implizit) ausgesprochen hat, daß die Tat nach 

dem Strafgesetzbuch nicht zu bestrafen ist - die Verwal­

tungsstrafbehörde dies nochmals selbst prüfen und beur­

teilen muß. In den letzten zwanzig Jahren sind die Ver­

waltungsstrafbehörden in ganz Österreich bei dieser Prü­

fung und Beurteilung regelmäßig zum selben Ergebnis ge­

langt wie das (primär dafür zuständige) Gericht, auch 

ohne an dessen Entscheidung gebunden zu sein. Der Unab­

hängige Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich hat 

jedoch im letzten Jahr in mehreren Fällen die Auffassung 

vertreten, daß trotz Einstellung des gerichtlichen 

Strafverfahrens eine gerichtlich strafbare Handlung vor­

lag und deshalb keine Verwaltungsstrafe zu verhängen 

sei. 

Im Ergebnis bedeutet dies, daß in Oberösterreich 

bei mehreren schweren bzw. tödlichen Arbeitsunfällen die 

Mißachtung von Arbeitnehmerschutzvorschriften für den 

jeweiligen Arbeitgeber ohne jede Konsequenz blieb. 

Auch im Hinblick darauf, daß die Tatbestände des 

Arbeitnehmerschutzrechtes durchwegs sogenannte Ungehor­

samsdelikte sind, führt die Entscheidungspraxis des Un­

abhängigen Verwaltungssenates des Landes Oberösterreich 

zu äußerst unbefriedigenden Ergebnissen: Tritt durch die 

Mißachtung einer Arbeitnehmerschutzvorschrift kein 

Schaden (Unfall) ein, ist eine Verwaltungsstrafe zu ver­

hängen. Führt die Übertretung aber zu einem Unfall, wird 

das Verwaltungsstrafverfahren eingestellt, wenn nach 

Auffassung des Unabhängigen Verwaltungssenates (auch 

entgegen der Entscheidung des zuständigen Gerichtes) 

fahrlässige Körperverletzung oder Tötung vorliegt. 

Jahresbericht 1994 47 

III-15 der Beilagen XX. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)66 von 324

www.parlament.gv.at



Allgemeiner Bericht Arbeitsinspektion 

In Zukunft wird dieses Problem durch das neue Ar­

beitnehmerInnenschutzgesetz gelOst werden, dessen Straf­

bestimmungen nicht mehr darauf abstellen, ob die Tat 

nach einem anderen Gesetz strenger zu bestrafen ist. 

B.4.3 Berufskrankheiten 

Allgemeines 

Dem Zentral-Arbeitsinspektorat wurden im Jahr 1994 

(1993) von den zuständigen Unfallversicherungsträgern 

1 097 (1 394) Arbeitnehmer/innen gemeldet, deren Erkran­

kungen, die als beruflich verursacht angezeigt wurden, 

im Rahmen des Feststellungsverfahrens durch die Unfall­

versicherungsträger auch als Berufskrankheiten anerkannt 

wurden. Die Zahl der dem Zentral-Arbeitsinspektorat ge­

meldeten anerkannten Berufskrankheiten sank demnach 

gegenüber dem Vorjahr um 21,3 % bzw. um 297 ~älle. 1 090 

Erkrankungen wurden gemaß § 177 Abs. 1, 7 Erkrankungen 

gemaß § 177 Abs. 2 des Allgemeinen Sozial versicherungs­

gesetzes als Berufskrankheiten anerkannt. 13 (4) der ge­

meldeten Erkrankungen verliefen tödlich. 

Es setzte sich somit der seit 1993 beobachtete Ab­

wärtstrend der Gesamtzahl der Berufskrankheiten weiter 

fort, doch fällt die hohe Senkungsrate von mehr als 20 % 

auf. Bemerkenswert ist ebenso die gegensätzliche Ent­

wicklung bei den tödlich verlaufenen Berufskrankheiten, 

deren Zahl sich gegenüber 1993 mehr als verdreifachte. 
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Im Berichtsjahr wurden den Arbeitsinspektoraten von 

den Trägern der Unfallversicherung 2 702 Anzeigen auf 

Verdacht einer Berufskrankheit übermittelt. Von Arbeits­

inspektoren bzw. Arbeitsinspektionsärzten wurden 143 

(137) Erhebungen in bezug auf Berufskrankheiten durchge­

führt. 

Betrachtet man die Verteilung der gemeldeten Be­

rufskrankheiten im Hinblick auf Geschlecht und Alter, so 

ergibt sich folgendes Bild: 

Der größte Anteil entfällt auf die erwachsenen Ar­

beitnehmer mit 797 (1 041) Meldungen bzw. 72,65 % der 

gemeldeten Berufskrankheiten; es folgen die erwachsenen 

Arbeitnehmerinnen mit 234 (259) bzw. 21,33 %, die 

jugendlichen Arbeitnehmerinnen mit 64 (83) bzw. 5,83 % 

und schließlich die jugendlichen Arbeitnehmer mit 2 (11) 

Meldungen, das sind 0,18 % der Gesamtzahl. 

In den folgenden Graphiken ist die Entwicklung der 

Gesamtzahl sowie der sechs häufigsten Berufskrankheiten 

bzw. Berufskrankheitengruppen seit 1984 dargestellt. 

Gesamtzahl der Berufskrankheiten 
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Entwicklung einzelner Berufskrankheiten 
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Häufigkeit der Berufskrankheiten 

Es wurden nur Berufskrankheiten bzw. Berufskrank­

heitengruppen mit 10 oder mehr Erkrankungsfällen berück­

sichtigt: 

durch Lärm verursachte Hörschäden ....... 589 

Hauterkrankungen ........................ 319 

(779) 

(427) 

Erkrankungen an Asthma bronchiale ....... 60 (59) 

Silikosen oder Silikatosen, Siliko­
Tuberkulosen, Asbestosen, bösartige 
Neubildungen der Lunge, des Bauchfelles 
und des Rippenfelles durch Asbest ........ 46 (32) 

Infektionskrankheiten, Tropenkrank­
heiten, von Tieren auf Menschen 
übertragene Krankheiten ................. 32 (32) 

durch chemisch-irritativ oder 
toxisch wirkende Stoffe verur­
sachte Erkrankungen der tieferen 
Atemwege und der Lunge .................. 18 (25) 

Erkrankungen durch Erschütterung 
bei der Arbeit mit Preßluftwerk­
zeugen und gleichartig wirkenden 
Werkzeugen und Maschinen ................. 12 (20) 

Eine differenzierte Betrachtung der Berufskrank­

heiten zeigt, daß die Gehörschäden durch Lärmeinwirkung 

nach wie vor den größten Anteil an den Berufskrankheiten 

stellen. 1994 waren es 589 (779) Erkrankungsfälle, d.s. 

53,7 % aller Meldungen von Berufskrankheiten; 15 (14) 

davon betrafen Arbeitnehmerinnen. Die Gesamtzahl der Er-
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krankten lag somit um 7,56 %, d.s. 190 Erkrankungen 

unter der des Vorjahres. 221 (319) der Meldungen, somit 

37,5 % der gemeldeten Gehörschäden entfielen infolge der 

bei der Metallbearbeitung vermehrt auftretenden Lärmbe­

lastung auf die Wirtschaftsklasse XIII. Diese behält 

damit weiterhin ihre dominierende Stellung unter den 

Wirtschaftsklassen sowohl in bezug auf die Anzahl der 

Hörschäden als auch auf die Schwere des Hörverlustes. 

Die als beruflich verursacht anerkannten Hauter­

krankungen stellen mit 319 (427) Meldungen einen Anteil 

an der Gesamtzahl der Berufskrankheiten von 29,1 % 

(30,6 %). 81 (143) erwachsene, 1 (8) jugendlicher Ar­

beitnehmer sowie 173 (194) erwachsene und 64 (82) 

jugendliche Arbeitnehmerinnen waren betroffen. Die er­

krankten Arbeitnehmer/innen kamen hauptsächlich aus fün f 

Wirtschaftsklassen. 110 Erkrankungsfälle, somit etwas 

mehr als ein Drittel der gemeldeten Hauterkrankungen, 

entfielen auf die Wirtschaftsklasse XX (Körperpflege und 

Reinigung), 52 auf die Wirtschaftsklasse XIII (Erzeugung 

und Verarbeitung von Metallen), 39 auf die Wirtschafts­

klasse XXII (Gesundheits- und Fürsorgewesen), 24 auf die 

Wirtschaftsklasse XVI (Beherbergungs- und Gaststätten­

wesen) sowie 22 auf die Wirtschaftsklasse XIV 

(Bauwesen). Von den 64 erkrankten jugendlichen Arbeit­

nehmerinnen waren 52 im Friseurgewerbe tätig. WAhrend 

die Zahl der von einer beruflich verursachten Hautkrank­

heit betroffenen Arbeitnehmerinnen um etwa 11 % unter 

der des vorj ahres liegt, fällt der zum Teil beträcht­

liche Rückgang bei den anderen Gruppen auf. So sanken 

die Zahlen betreffend die erwachsenen männlichen Arbeit-
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nehmer um 43 %, der männlichen Jugendlichen um 87 % und 

der weiblichen Jugendlichen um 22 %. 

1994 wurden 60 (59) Erkrankungsfälle an Asthma 

bronchiale gemeldet. Dies bedeutet einen Anteil von etwa 

6 % an den insgesamt gemeldeten Berufskrankheiten. Er­

krankungen an Asthma bronchiale haben im Berufskrank­

heitengeschehen zunehmende Bedeutung erlangt. Nachdem in 

den vergangenen beiden Jahren beträchtliche Steigerungen 

von mehr als 60 % bzw. von etwa 20 % zu verzeichnen 

waren, stieg die Zahl der im Berichtsj ahr gemeldeten 

Fälle nur geringfügig an. 48 (41) erwachsene, 1 

(2) jugendlicher Arbeitnehmer sowie 11 (15) erwachsene 

Arbeitnehmerinnen erlitten diese Berufskrankheit. 50 der 

Erkrankten, somit mehr als 80 %, waren in der Wirt­

schaftsklasse IV (Erzeugung von Nahrungsmitteln und Ge­

tränken; Tabakverarbeitung) tätig. Dies weist auf die 

große Gefahr der Sensibilisierung von 1n sogenannten 

Mehlberufen tätigen Arbeitnehmer/innen wie Bäckern oder 

Konditoren hin. 

Die Zahl der gemeldeten Fälle der Gruppe der Staub­

lungenerkrankungen ist mit 46 (32) Erkrankungen gegen­

über 1993 um 14 Erkrankungsfälle angestiegen. Sie liegt 

um fast 44 % über dem Wert des Vorjahres. 13 der Er­

krankten verstarben an den Folgen der Berufskrankheiten. 

Von den Meldungen entfielen 16 (13) auf Silikosen oder 

Silikatosen, 5 (3) auf Siliko-Tuberkulosen. 8 (10) Mel­

dungen betrafen Asbeststaublungenerkrankungen 

(I,-:,bestosen), es waren auch 2 Arbeitnehmerinnen von die­

s~r Berufskrankheit betroffen, sowie 17 (3) Erkrankungen 

durct Dösartige Neubildungen der Lunge, des Bauchfelles 
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und des Rippenfelles durch Asbest. Auch an dieser 

Berufskrankheit erkrankten 2 Arbeitnehmerinnen. 

Alle im Berichtsjahr gemeldeten Todesfälle sind auf 

diese schweren Erkrankungen zurückzuführen. Die Siliko­

sen, Silikosen mit einhergehender Tuberkulose sowie die 

asbestbedingten bösartigen Karzinome (Mesotheliome) 

waren die Folge von langjähriger Staubexposition und 

führten schließlich zum Tode. Ein Arbeitnehmer verstarb 

an den Folge einer Silikose, einer an einer Siliko­

Tuberkulose sowie 10 Arbeitnehmer und 1 Arbeitnehtnerin 

an den Erkrankungen durch bösartige Neubildungen der 

Lunge, des Bauchfelles und des Rippenfelles durch 

Asbest. 

Mit 32 (33) Erkrankungsfällen entspricht die Zahl 

der gemeldeten Infektionskrankheiten etwa der des Vor­

jahres. Entsprechend ihrer dominierenden Stellung in den 

Heil- und Pflegeberufen waren 25 (23) der Erkrankten, 

d.s. 78 % der gemeldeten Fälle, Arbeitnehmerinnen. Sie 

kamen ausschließlich aus dem medizinischen Arbeits­

bereich. 1 (0) Arbeitnehmer erlitt eine von Tieren auf 

Menschen übertragene Krankheit. 

Im Berichtsjahr wurden dem Zentral-Arbeitsinspekto­

rat des weiteren 18 (25) Fälle von durch chemisch-irri­

tativ oder toxisch wirkende Stoffe verursachte Erkran­

kungen der tieferen Atemwege und der Lunge zur Kenntnis 

gebracht, d.h. 1,6 % aller Berufskrankheiten entfallen 

auf derartige Erkrankungen. 14 (17) Arbeitnehmer sowie 4 

(7) Arbeitnehmerinnen waren davon betroffen. Somit ist 

die Zahl der Erkrankten um etwas mehr als ein Viertel 
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zurückgegangen. Dies ist insofern erfreulich, 

die Vielzahl der verwendeten Chemikalien und 

da leider 

auch die 

Um-ansteigende Sensibilisierung der Atemwege durch 

welteinflüsse ein Ansteigen derartiger Erkrankungen in 

der Bevölkerung zur Folge hat. Betroffen sind insbeson­

ders Arbeitnehmer der metallverarbeitenden und der 

chemischen Industrie sowie der Bauindustrie. 

Die Erkrankungen durch Erschütterung bei der Arbeit 

mit Preßluftwerkzeugen und gleichartig wirkenden Werk­

zeugen und Maschinen sind mit 12 (15) Erkrankungsfallen 

gegenüber 1993 etwas zurückgegangen. Die erkrankten Ar­

beitnehmer kommen hauptsächlich aus der metallverarbei­

tenden Industrie, zum weitaus geringeren Teil aus der 

Bauwirtschaft. 

6 (5) Arbeitnehmer erlitten chronische Erkrankungen 

der Schleimbeutel der Knie- oder Ellbogengelenke durch 

ständigen Druck oder Erschütterung. Sie alle waren im 

Baugewerbe tätig. 

Sechs Arbeitnehmer erkrankten durch chemische Ein­

wirkungen. So erlitt ein Arbeitnehmer eine Berufskrank­

heit durch die Einwirkung von Quecksilber, seine Legie­

rungen oder Verbindungen, 2 Arbei tnehmer durch Benzol 

oder seine Homologen, 1 Arbeitnehmer durch Nitro- und 

Aminoverbindungen des Benzols, 1 Arbeitnehmer durch 

Halogen-Kohlenwasserstoffe sowie 1 Arbeitnehmer durch 

Schwefelkohlenstoff. 

Schließlich wurden dem Zentral-Arbeitsinspektorat 

noch einzelne Berufskrankheiten zur Kenntnis gebracht. 
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Bei einem Arbeitnehmer traten Meniskusschäden durch eine 

in kniender oder hockender Stellung ausgeübte T~tigkeit 

auf. 1 Arbeitnehmer erkrankte an einer allergischen 

Alveolitis. 

Krankheiten, die ihrer Art nach nicht in der Be­

rufskrankheiten-Liste des Allgemeinen Sozialversiche­

rungsgesetzes enthalten sind, gelten im Einzelfall als 

Berufskrankheiten, wenn die Träger der Unfallversiche"­

rung aufgrund gesicherter wissenschaftlicher Erkennt­

nisse feststellen, daß diese Krankheiten ausschließlich 

oder überwiegend durch Verwendung schädigender Stoffe 

oder Strahlen bei einer von den Versicherten ausgeübten 

Beschäftigung entstanden s i nd. Dem Zentral-Arbeitsin­

spektorat wurden 1994 5 Erkrankungen von Arbeitnehmern 

sowie 2 Erkrankungen von Arbeitnehmerinnen bekannt­

gegeben, die gemäß § 177 Abs. 2 ASVG, der sogenannten 

"Generalklausel" , als Berufskrankheiten anerkannt wur­

den. Keine dieser Erkrankungen verlief tödlich. 

Wie schon bisher fällt der Großteil der 1097 gemel­

deten Berufskrankheiten, nämlich 908, d.s. 82,8 % der 

Gesamtzahl, auf zwei Erkrankungen: auf die Gehörschäden 

durch Lärmeinwirkung und auf die Hauterkrankungen. Diese 

prozentuelle Verteilung verschob sich im Berichtsjahr 

geringfügig in Richtung der restlichen Erkrankungs­

ursachen. 

Wie bereits einleitend darauf hingewiesen wurde, 

sank die Zahl der als beruflich verursacht gemeldeten 

Erkrankungen gegenüber 1993 um 297 Fälle, d.s. 21,3 %. 

Mit zwei Ausnahmen sanken bei den Erkrankungen bzw. Er-
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krankungsgruppen die Zahlen der gemeldeten Arbeitneh­

mer/innen oder blieben zumindest gleich. Auffällig ist 

der Anstieg von Erkrankungen durch bösartige Neubildun­

gen der Lunge, des Bauchfelles und des Rippenfelles 

durch Asbest sowie deren hohe Todesrate . Aufgrund der 

Latenzzeit von meist weit mehr als 10 - 15 Jahren sind 

hauptsächlich ältere Arbeitnehmer bzw. Pensionisten be­

troffen, deren berufliche Asbestfaserstaubgefährdung zum 

Teil weit zurückliegt. 

verteilung der Berufskrankheiten auf die einzelnen 
Wirtschaftsklassen 

Es wurden nur Wirtschaftsklassen mit 10 oder mehr 

Erkrankungsfällen berücksichtigt: 

XIII Erzeugung und Verarbeitung 
von Metallen ...................... 301 

XIV Bauwesen ............................ 164 

XX Körperpflege und Reinigung; 
Bestattungswesen .................. 116 

VIII Be- und Verarbeitung von Holz; 
Musikinstrumenten- und 
Spielwarenerzeugung ................ 93 

IV Erzeugung von Nahrungsmitteln 
und Getränken; Tabakverarbeitung 78 

XII Erzeugung von Stein- und Glaswaren 71 

(433) 

(193) 

(168 ) 

(114) 

(96) 

(81 ) 

XXII Gesundheits- und Fürsorgewesen ........ 70 (73) 

XI Erzeugung und Verarbeitung von 
Chemikalien, Gummi und Erdöl ....... 41 (59) 
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III Bergbau; Steine- und Erden-
Gewinnung .......................... 25 (43) 

XVI Beherbergungs- und Gast-
stättenwesen ....................... 24 (22) 

XV Handel; Lagerung ..................... 20 (18) 

XXIV Einrichtungen von Gebietskörper­
schaften; 
Sozialversicherungsträger und 
Interessenvertretungen ............. .. . 18 (7) 

IX Erzeugung und Verarbeitung v on 

V 

VI 

II 

X 

Papier und Pappe ................... 17 (28) 

Erze ugung von Textil i en und 
Textilwaren (ausgenommen 
Bekleidung und Bettwaren) .. . .... .. . 15 

Erzeugung von Bekleidung, 
Bettwaren und Schuhen .............. 14 

Energie- und Wasserversorgung ........ 13 

Druckerei und Vervielfält i gung; 
Verlagswesen ... .. ....... .. .. . .. .. . . 13 

Bemerkenswerte Berufskrankheiten 

Erkrankung durch Quecksilber 

(19) 

(10 ) 

(17) 

(16) 

Ein Arbeitnehmer war in einem Unternehmen beschäf­

tigt, das Leuchtstoffröhren durch weitgehendes Recycling 

der wiederverwertbaren Stoffe entsorgt. Die Leuchtstoff­

röhren werden in Paletten angeliefert und manuell nach 

Größe sortiert. Der Bruch wird entfernt und getrennt 

einer Zerlegemaschine zugeführt. In dieser Zerlege­

maschine erfolgt die Trennung der Leuchtstoffröhren in 

deren feste und gasförmige Bestandteile, wie Lam­

penenden, Kolbenglasbruch, Leuchtstoffstaub sowie Ab-
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luft. Die festen Bestandteile werden in Kunststoffsäcke 

abgefüllt, die manuell gewechselt und dann vorerst in 

der Werkshalle gelagert werden. Die Abluft mit dem inte­

grierten Feinstaubanteil wird einer Abluftreinigungs­

anlage, bestehend aus einem Feinstaubfilter, einem 

Adsorptionsfilter aus Aktivkohle für Quecksilberdämpfe 

und einem Abluftsaugventilator zugeführt. Die Trenn­

anlage ist vollständig gekapselt und arbeitet unter 

Unterdruck. 

Zu den Aufgaben des Arbeitnehmers gehörte unter 

anderem das Entladen, Sortieren, Lagern und Verarbeiten 

der angelieferten Leuchtstoffröhren sowie die Durchfüh­

rung kleiner Servicearbeiten an der Aufbereitungsanlage. 

Nachdem er diese Tätigkeit etwas mehr als ein Jahr aus­

geübt hatte, mußte der Arbeitnehmer an einer Lungen­

abteilung wegen eines pulmo-renalen Syndroms vorerst un­

klarer Ursache stationär aufgenommen werden. Es wurde 

eine Rippenfell- und Lungenentzündung sowie eine Nieren­

entzündung mit einem massiven nephrotischen Syndrom, das 

unter anderem durch massive Beinödeme gekennzeichnet 

war, diagnostiziert. Nach der Durchführung einer 

Antikoagulations- und einer Corticoidtherapie sowie 

unterstützender symptomatischer Maßnahmen konnte der 

Patient nach mehr als vierwöchigem Krankenhausaufenthalt 

entlassen werden. Nach einern Monat mußte er neuerlich 

wegen Pleuraergüssen und Atemnot station~r aufgenommen 

werden. Eine durchgeführte Untersuchung des Nieren­

gewebes zeigte Veränderungen kleinerer Blutgefäße in 

diesem Bereich. 
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Wenngleich die Ursache dieses pulmo-renalen 

Syndroms bei fehlenden Autoimmunantikörpern offen blieb, 

so war doch ein Zusammenhang des Entstehens dieser Er­

krankung und der Schwermetallexposition (speziell auch 

Quecksilber) von der Literatur her bekannt. Aufgrund der 

Berufsanamnese wurde letztendlich eine Quecksilber­

bestimmung durchgeführt. Es fand sich sowohl im Harn als 

auch im Blut Quecksilber, allerdings lagen die ermittel­

ten Werte unter den zulässigen Grenzwerten. Nach Meinung 

der behandelnden Fachärzte folgt die AuslOsung dieses 

pulmo-renalen Syndroms keiner Dosiswirkungsbeziehung. 

Sie sind demnach auch nicht als direkte Intoxikationen 

zu werten. Der Quecksilberexposition kommt jedoch die 

wahrscheinliche Rolle fehlgeleiteter Immunreaktionen zu, 

die letztlich zu entzündlichen Veränderungen an Lunge 

und Niere führten. Die behandelnden Ärzte äußerten auf­

grund des klinisch stabilen Zustandes des Patienten, der 

durch die therapeutischen Maßnahmen erzielt wurde, die 

Hoffnung auf eine Dauerheilung. 

Die Bestimmung der Quecksilberdampfkonzentration in 

der Raumluft der Werkshalle, in welcher der Arbeitnehmer 

tätig war I zeigte, daß der Hallenpegel unter dem für 

Quecksilber festgelegten MAK-Wert lag. An zwei Stellen 

jedoch, und zwar im Bereich der AufgabeOffnung sowie des 

der Ausblasöffnung des Bodenreinigungsstaubsaugers nach­

geschalteten Aktivkohlefilters, wurden erhöhte Quecksil­

berdampfkonzentrationen festgestellt. Offensichtlich kam 

es durch Undichtheiten und mangelnde Quecksilberbindung 

im Aktivkohlefilter zu den relativ hohen Quecksilber­

gehalten. 
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Larynxkarzinom durch Exposition gegenüber 
Chemikalien 

Der 45-jährige Arbeitnehmer war von 1980-1993 KFZ­

Spengler und dabei verschiedenen Arbeitsstoffen (z.B. 

Stäube von Polyesterspachtelmassen und -lacken, organi­

schen Lösungsmitteln, Metalldämpfen bzw. -stC;uben etc.) 

ausgesetzt. 

1990 trat, vorerst sporadisch, später chronisch, 

Heiserkeit auf. Anfang 1992 ergab eine ärztliche Unter­

suchung ein Plattenepithelkarzinom am Stimmband, das 

kurz darauf mittels Laser entfernt wurde. Im Dezember 

1992 jedoch wurde bereits ein Rezidiv diagnostiziert. Da 

eine Laryngektomie vorn Patienten abgelehnt wurde, wurde 

eine Chemotherapie und Bestrahlung durchgeführt. Der 

Patient ist bis dato tumorfrei, und ist, abgesehen von 

einer chronischen Heiserkeit und Müdigkeit I in relativ 

gutem Allgemeinzustand. 

Der erkrankte Arbeitnehmer war als KFZ-Spengler 

einer Vielzahl von inhalativen Noxen, zum Teil eindeutig 

cancerogenen Stoffen, lange Zeit ausgesetzt. Er trug nur 

in Fällen hoher Staubbelastung elnen entsprechenden 

Atemschutz, jedoch der Großteil seiner Arbeiten wurde 

ohne persönliche Schutzausrüstung und vor allem auch 

ohne Absaugvorrichtungen durchgeführt. 

Für die Gutachter war es schlüssig, vor allem auch, 

weil der Betreffende nie Raucher war I daß diese bös-
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artige Erkrankung im direkten Zusammenhang mit seiner 

beruflichen Tätigkeit steht. 

Diese Berufskrankheit wurde vom Sozialversiche­

rungsträger gemäß § 177 Abs. 2 ASVG ( "Generalklausel" ) 

auch als solche anerkannt, jedoch nur mit 30 % MdE ein­

gestuft. 

Der Betreffende mußte aufgrund dieser schweren Er­

krankung und den sich daraus ergebenden gesundheitlichen 

Folgen seine Berufstätigkeit aufgeben und ist seit Mitte 

1993 in Frühpension. 

B 4.4 Gesundheitliche Bignung von Arbeitnehmern 
für bestimmte Tätigkeiten 

Entsprechend den Bestimmungen des Arbeitnehmer­

schutzgesetzes bzw . der Verordnung über die gesundheit­

liche Eignung von Arbeitnehmern für bestimmte Tatigkei­

ten dürfen Arbeitnehmer zu Tätigkeiten, die erfahrungs­

gemäß die Gesundheit zu schädigen vermögen, erst dann 

herangezogen werden, nachdem durch eine besondere ärzt­

liche Untersuchung festgestellt wurde, daß ihr Gesund­

heitszustand eine derartige Beschäftigung zuläßt. Diese 

Untersuchungen sind in bestimmten Zeitabständen, die in 

der Verordnung über die gesundheitliche Eignung von Ar­

beitnehmern für bestimmte Tätigkeiten geregelt sind, von 

Ärzten, die durch den Bundesminister für Arbeit und 

Soziales dafür ermächtigt wurden, durchzuführen. 
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1994 wurden 77 983 (70 908) Arbeitnehmer/innen aus 

5 186 (4 449) Betrieben entsprechend den genannten 

Bestimmungen auf ihre Eignung für bestimmte Tätigkeiten 

hin untersucht. Somit wurden im Berichtsjahr um 7 075 

Untersuchungen mehr durchgeführt als 1993. Diese Steige­

rung ist vor allem auf eine Zunahme der Untersuchungen 

von Arbeitnehmern/innen, die der Einwirkung von Lärm 

ausgesetzt sind, zurückzuführen. Hinsichtlich dieser 

Einwirkung lag die Zahl der Untersuchten um 9 586, das 

sind etwa 30 %, über der des Vorjahres. Die Ursache für 

diese Zunahme muß insbesondere auf die periodischen 

Schwankungen der Untersuchungsintervalle zurückgeführt 

werden. Die Zahlen betreffend andere Einwirkungsgruppen 

verzeichnen nur geringfügige Schwankungen. So wurden 

1994 etwas weniger Untersuchungen wegen Einwirkung 

chemisch-toxischer Arbeitsstoffe bzw. den Organismus 

besonders belastender Hitze, dem Tragen von Atemschutz­

geräten oder wegen Tätigkeiten in Gasrettungsdiensten 

durchgeführt, während die Zahlen der wegen der Einwir­

kung von Stauben bzw. von Stoffen, die Hautkrebs verur­

sachen können, durchgeführten Untersuchungen geringfügig 

anstiegen. 

Verteilung der Untersuchungen nach Einwirkungen 
bzw. Tätigkeiten: 

(Vergleichswerte des Vorj ahres werden in Klammern 

angegeben) 

Lärm 42 642 (34 056) 

chemisch-toxische Arbeitsstoffe ........ 21 861 (21 816) 
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quarz-, asbest- oder sonstige 
silikathaltige Staube, Thomas­
schlackenmehl, Aluminiumstaub, 
Metallstaub bei der Herstellung 

Arbeitsinspektioo 

von Hartmetallen .................... 10 098 (11 609) 

den Organismus besonders be­
lastende Hitze, Tragen von 
Atemschutzgeräten, Tätigkeiten 
in Gasrettungsdiensten .............. 2 574 (2 661) 

Stoffe, die Hautkrebs verur-
sachen können ........................ 808 (766) 

Verteilung der untersuchten Arbeitnehmer auf die 
einzelnen Wirtschaftsklassen: 

(es werden nur Wirtschaftsklassen mit mehr als 

1 000 untersuchten Arbeitnehmern angeführt) 

Wirtschaftsklasse XIII (Erzeugung 
und Verarbeitung von Metallen) 

Wirtschaftsklasse VIII (Be- und 
Verarbeitung von Holz) 

Wirtschaftsklasse XI (Erzeugung 
und Verarbeitung von Chemikalien, 
Gummi und Erdöl) 

Wirtschaftsklasse XII (Erzeugung 
von Stein- und Glaswaren) 

Wirtschaftsklasse IX (Erzeugung 
und Verarbeitung von Papier und 
Pappe) 

Wirtschaftsklasse IV (Erzeugung 
von Nahrungsmitteln und Getränken; 
Tabakverarbeitung) 

Wirtschaftsklasse XIV (Bauwesen) 

64 

33 533 

12 015 

9 429 

4 200 

2 328 

2 282 

2 259 

(34 047) 

(5 893) 

(7 123) 

(4 953) 

(1 759) 

(1 50S) 

(2 333) 
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Wirtschaftsklasse V (Erzeugung 
von Textilien und Textilwaren) 2 201 (2 405) 

Wirtschaftsklasse 11 (Energie-
und Wasserversorgung) 1 598 (1 315) 

Wirtschaftsklasse 111 (Bergbau 
Steine- und Erden- Gewinnung) 1 440 (1 341 ) 

Wirtschaftsklasse xx (Körper-
pflege und Reinigung, Be-
stattungswesen) 1 324 (1 275) 

Wirtschaftsklasse XXIV (Einrich-
tungen der Gebietskörperschaften; 
Sozialversicherungsträger und 
Interessenvertretungen) 1 323 (1 095) 

Wirtschaftsklasse X {Druckerei 
und Vervielfältigung; Ver-
lagswesen 1 319 (1 942) 

Aufgrund dieser besonderen ärztlichen Untersuchun­

gen wurden 110 (217) Arbeitnehmer/innen aus 47 (45) Be­

trieben als für ihre Tätigkeit nicht geeignet beurteilt. 

2 (1) Arbeitnehmer mußten gemäß den Bestimmungen der 

Strahlenschutzverordnung als 

Tätigkeit unter Einwirkung 

klär-t werden. 

nicht geeignet für 

ionisierender Strahlen 

eine 

er-

Wie auch in den vorangegangenen Jahren nahm die 

Zahl der durch den Bundesminister für Arbeit und Sozia­

les für diese Untersuchungen ermächtigten Ärzte zu. 1994 

standen 841 (818) ermächtigte Ärzte oder Einrichtungen 

für diese Untersuchungen zur Verfügung. 

Im Rahmen der von Arbeitsinspektoren bzw. Arbeits­

inspektionsärzten in Betrieben durchgeführten Amtshand­

lungen ergaben sich im Berichtsjahr 270 (294) Beanstan-
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dungen hinsichtlich gesundheitlicher Eignung der Arbeit­

nehmer sowie 942 (1 018) Beanstandungen hinsichtlich 

der ärztlichen Untersuchungen durch ermächtigte Ärzte. 

B.4.5 Arbeitsmedizinische Betreuung 

Im zweiten Halbjahr 1994 wurde, wie auch in den 

Vorjahren, eine Osterreichweite Erhebung über den Stand 

der arbeitsmedizinischen Betreuung in den Betrieben 

durchgeführt, die folgende Ergebnisse zeigte: 

BIlde 1992: 129 Betriebe 
mit mehr als 250 Arbeitnehmern ohne Be-
triebsarzt 

Ende 1993: 57 Betriebe 
mit mehr als 250 Arbeitnehmern ohne Be-
triebsarzt 

BIlde 1994 : 34 Betriebe 
mit mehr als 250 Arbeitnehmern ohne Be-
triebsarzt. 

Es ist also eine deutlich sichtbare kontinuierliche 

Verbesserung der Situation festzustellen. Durch die kon-

sequente Vorgangsweise der Arbeitsinspektion wurde 

innerhalb von zwei Jahren die Zahl der nicht arbeits­

medizinisch betreuten Betriebe um drei Viertel gesenkt. 

Ab 1. Jänner 1995 muß aufgrund der neuen Rechtslage 

auch eine Reihe von Unternehmen eine arbeitsmedizinische 

Betreuung einrichten, 

nicht gegolten hat. 

für die diese Verpflichtung bisher 

Während nämlich nach dem bi s 

31 .12 . 1994 geltenden Arbeitnehmerschutzgesetz die an 
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auswärtigen Arbeitsstellen Beschäftigten nur dann in die 

Beschäftigtenzahl einzurechnen waren, wenn für mehr als 

ein Drittel aller Arbeitnehmer eine besondere 

heitsgefährdung bestand, sind nach dem neuen 

Gesund­

Arbeit-

nehrnerlnnenschutzgesetz ausnahmslos alle Arbeitnehmer 

mitzuzählen. 

B.4.6 Meßtätigkeit der Arbeitsinspektion 

1992 wurde mit der Einführung eines neuen Meßkon­

zeptes gleichzeitig eine Statistik zur Erfassung der 

Meßaktivitäten der Arbeitsinspektion auf EDV-Basis ein­

geführt. Damit standen 1993 erstmals gesammelte Daten 

über den Umfang der Meßtätigkeit der Arbeitsinspektion 

zur Verfügung. 

Die Meßaufgaben sind nach folgendem Schema geglie­

dert: 

- Messung der klimatischen Bedingungen 

(Luftfeuchte, 

Wärmestrahlung) 

Temperatur, Luftgeschwindigkeit, 

- Messung von technisch-ergonomischen Erforder-

nissen (Beleuchtungsstärke, Luftvolurnenstrom) 

- Messung von physikalischen Einwirkungen (Lärm, 

Vibrationen, nichtionisierende Strahlung) 

- Messung von chemischen Arbeitsstoffen, 

schließlich Staub. 

ein-

Die Gesamtzahl und die Anzahl der Messungen in den 

verschiedenen Bereichen betrug: 
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1994 1993 

Klimatische Bedingungen 187 134 

Technisch-ergonomische Erfordernisse 36 66 

Physikalische Einwirkungen 211 210 

Chemische Arbeitsstoffe 2~2 Jl~ 

Messungen insgesamt 730 724 

Für sonstige oder spezielle Messungen wurden 1994 

26 und 1993 19 Meßantrage an externe Meßstellen ver­

geben. 

B.5. VBRWENDtJHGSSCHOTZ 

Im Jahr 1994 wurden insgesamt 18.733 Übertretungen 

auf dem Gebiet des Verwendungsschutzes (ohne Berücksich­

tigung der Straßen- und Grenzkontrollen sowie ohne Be­

rücksichtigung der Beanstandungen im Bereich Heimarbeit) 

festgestellt. Damit sind die festgestellten Übertretun­

gen gegenüber 1993 um rund 10 % zurückgegangen. 

B.5.1 Mutterschutz 

Gemaß § 3 Abs. 6 des Mutterschutzgesetzes 1979 ist 

der Dienstgeber verpflichtet, unverzüglich nach Kenntnis 

der Schwangerschaft einer Arbeitnehrnerin dem zustandigen 

Arbeitsinspektorat Mitteilung zu machen. 1994 sind bei 

den Arbeitsinspektoraten insgesamt 31 498 (1993: 31 998) 
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Meldungen der Arbeitgeber über die Schwangerschaft von 

Arbeitnehmerinnen eingelangt. Dazu kommen noch 2 220 

Meldungen, die von sonstigen Stellen eingelangt sind 

(z.B. von den Amtsärzten und den Arbeitsinspektions­

ärzten) und 1 181 Meldungen von Bundesdienststellen, so­

daß sich insgesamt 34 899 Schwangerschaftsmeldungen er­

geben. 

Gemäß § 3 Abs. 3 des Mutterschutzgesetzes 1979 darf 

eine schwangere Arbei tnehrnerin vor Beginn der Schut z­

frist nicht beschäftigt werden, wenn nach einern von ihr 

vorgelegten Zeugnis eines Arbeitsinspektionsarztes oder 

eines Amtsarztes Leben oder Gesundheit von Mutter oder 

Kind bei Fortdauer der Beschäftigung gefährdet wäre. 

1994 haben die Arbeitsinspektionsärzte 3 420 Freistel­

lungszeugnisse ausgestellt (1993: 3 325). Dazu kommen 

noch die von Amtsärzten ausgestellten Freistellungszeug­

nisse. 

Insgesamt haben die Arbeitsinspektionsärzte 1994 im 

Bereich Mutterschutz 3 713 ärztliche Begutachtungen 

durchgeführt (1993: 3 560). 

Die Arbeitsinspektorate haben 1994 insgesamt 1 903 

Übertretungen des Mutterschutzgesetzes festgestellt, das 

entspricht gegenüber 1993 (2 199) einem Rückgang um 

13 %. Davon entfallen 580 Übertretungen (1993: 655) I 

also mehr als ein Viertel, auf den Bereich Handel und 

Lagerung und 357 (1993: 427) auf das Beherbergungs- und 

Gaststättenwesen. 
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Von diesen Beanstandungen betrafen 586 (1993: 754) 

die Nichteinhaltung der Beschäftigungsverbote nach § 4 

des Mutterschutzgesetzes, 826 (1993: 887) die Verletzung 

der Meldepflicht, 377 (1993: 436) das Verbot von Nacht-, 

Überstunden- oder Sonn- und Feiertagsarbeit. 

B.5.2 Nachtarbeit der Frauen 

Das Bundesgesetz über die Nachtarbeit der Frauen 

sieht unter bestimmten Voraussetzungen Ausnahmen vom 

Verbot der Beschäftigung von Arbeitnehmerinnen während 

der Nacht vor. 

1994 wurden für 239 Betriebe (1993: 189) solche 

Ausnahmen (durch vorhergehende Anzeige an das Arbeits­

inspektorat oder durch Genehmigungsbescheid) wirksam. 

Betroffen waren insgesamt 3 136 Arbeitnehmerinnen (1993: 

2 578). 

Die .Arbeitsinspektorate haben 1994 insgesamt 

214 (1993: 149) Ausnahmegenehmigungen nach dem Bundes­

gesetz über die Nachtarbeit der Frauen erteilt, die für 

1 887 Arbeitnehmerinnen gelten Von diesen Ausnahmen 

wurden 150 (betreffend 1 236 Arbeitnehmerinnen) für die 

Bereitstellung von Lebensmitteln für den Verkauf oder 

den Marktverkehr, 50 (betreffend 463 Arbeitnehmerinnen) 

für Reinigungs- und Aufsichtspersonal und 9 (betreffend 

143 Arbeitnehmerinnen) für Spätschichten bis 24.00 Uhr 

genehmigt. 
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Das Zentral-Arbeitsinspektorat erteilte 20 Aus­

nahmegenehmigungen nach dem Bundesgesetz über die 

Nachtarbeit der Frauen, die für insgesamt 1 229 Arbeit­

nehmerinnen gelten. Von diesen Ausnahmegenehmigungen be­

treffen 11 Arbeiten an rasch verderblichen Rohstoffen 

und 9 soziale Dienste. 

Im Jahr 1994 haben die Arbeitsinspektorate 182 

Übertretungen des Bundesgesetzes über die Nachtarbeit 

der Frauen festgestellt (gegenüber 151 im Jahr 1993, das 

entspricht einem Anstieg um ca 21 %). Von diesen Bean­

standungen entf~llt die Hälfte (91) allein auf die Wirt­

schaftsklasse Handel und Lagerung. 

B.S.3 Arbeitszeit 

Im Arbeitszeitgesetz sind el.ne Reihe von Ausnahme­

genehmigungen durch das Arbeitsinspektorat oder den Bun­

desminister für Arbeit und Soziales vorgesehen, durch 

die z.B. eine Verlängerung der Arbeitszeit oder eine 

Verkürzung der Ruhezeit zugelassen werden kann. 1994 

haben die Arbeitsinspektorate 446 Ausnahrnegenehrnigungen 

nach dem Arbeitszeitgesetz erteilt, diese Genehmigungen 

betrafen 37 430 Arbeitnehmer. Das Zentral-Arbeitsinspek­

torat hat 1994 7 Ausnahmegenehrnigungen nach dem Ar­

beitszeitgesetz erteilt, betroffen waren 2 743 Arbeit­

nehmer. Somit wurden 1994 insgesamt 453 (1993: 407) Aus­

nahrnegenehrnigungen betreffend insgesamt 40 173 (1993: 

41 612) Arbeitnehmer erteilt. 
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165 dieser Ausnahrnegenehmigungen, also mehr als ein 

Drittel, entfiel auf die Genehmigung von Überstunden ge­

mäß § 7 Abs. 5 des Arbeitszeitgesetzes. Diese Überstun~ 

dengenehmigungen betrafen 12 425 Arbeitnehmer. In 66 

Fällen wurde eine Verlängerung der Einsatzzeit für Len­

ker und Beifahrer wegen Vorliegens von Arbeitsbereit­

schaft genehmigt (dies betraf 1 107 Arbeitnehmer), in 

100 Fällen wurde eine abweichende Pausenregelung gemäß 

§ 11 Abs. 5 des Arbeitszeitgesetzes bewilligt (dies be­

traf 23 034 Arbeitnehmer). 

In außergewöhnlichen Fällen finden einzelne Bestim­

mungen des Arbeitszeitgesetzes keine Anwendung. Die Be­

schäftigung von Arbeitnehmern in diesen außergewöhn­

lichen Fällen ist aber dem Arbeitsinspektorat anzuzei­

gen. Bei den Arbeitsinspektoraten sind 1994 insgesamt 

465 (1993: 603) solcher Meldungen eingelangt, davon ent­

fielen 315 auf die Wirtschaftsklasse Erzeugung und Ver­

arbeitung von Metallen. Betroffen waren insgesamt 5 608 

Arbeitnehmer (1993: 4 957). Diese Anzeigen über außer­

geWÖhnliche Fälle wurden von insgesamt 76 Betrieben er­

stattet, es erfolgten somit oft pro Betrieb mehrere Mel­

dungen innerhalb des Jahres. 

Der Großteil (63 %) aller Beanstandungen auf dem 

Gebiet des Verwendungs schutzes betrifft übertretungen 

des Arbeitszeitgesetzes. 

1994 haben die Arbeitsinspektorate 11 720 Übertre­

tungen des Arbeitszeitgesetzes festgestellt (1993: 

13 030), rund die Hälfte davon allein in den Branchen 

Handel (2 720) und Gastgewerbe (3 303). 
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Dazu kommen 1 507 Beanstandungen wegen Verletzung 

der Sonderbestimmungen für Lenker und Beifahrer, die bei 

Kontrollen von 3 996 Fahrzeugen auf Straßen und an Gren­

zübergängen festgestellt wurden. 

Insgesamt sind damit die festgestellten Übertretun­

gen des Arbeitszeitgesetzes im Vergleich zum Vorjahr um 

10 % gesunken, wobei in der Wirtschaftsklasse "Handel" 

ein Rückgang um 22 % und in der Wirtschaftsklasse 

"Nahrungsmittelerzeugung" eln Rückgang um 25 % festzu­

stellen war. 

B.5.4 Arbeitsruhe 

Vom Zentral-Arbeitsinspektorat wurde 1994 in 

3 Fällen (1993: 2 Fälle) eine Ausnahme nach dem Arbeits­

ruhegesetz erteilt. 

Im Jahr 1994 haben die Arbeitsinspektorate 765 

(1993: 1 072) Übertretungen des Arbeitsruhegesetzes 

festgestellt, davon 224 (1993: 420) im Hotel- und Gast­

gewerbe und 182 (1993: 318) im Handel. Damit sind die 

festgestellten Übertretungen des Arbeitsruhegesetzes 

gegenüber 1993 insgesamt um 29 % im Gastgewerbe um 

47 % und im Handel um 43 % zurückgegangen. 
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B.5.5 Heimarbeit 

Darstellung und Analyse der bestehenden Probleme 

Im Berichtsjahr 1994 wurde weiterhin ein Rückgang 

der bei den Arbeitsinspektoraten vorgemerkten Auftrag­

geber/innen, Heimarbeiter/innen und zwischen­

meister/innen festgestellt. Für das Sinken der Zahlen, 

wovon alle Bundesländer und Heimarbeitskommissionen be­

troffen waren, waren überwiegend folgende Gründe maßgeb­

lich: 

Viele Betriebe vergeben Heimarbeit um Auftrags­

spi tzen abzudecken. Bei Auftragsengpässen werden in der 

Regel die Heimarbeiter/innen nicht oder nur noch fall­

weise beschäftigt. Im Berichtsjahr verloren - vorwiegend 

in wien - etliche Heimarbeiter/innen, durch den Konkurs 

von alteingesessenen Betrieben, ihre Arbeit. 

Darüber hinaus setzt sich der österreichweite 

Trend, Arbeiten, die früher in Heimarbeit gefertigt wur­

den, aus Kostengründen in Billiglohnländer zu verlagern, 

fort. Insbesondere in Vorarlberg wanderten nicht nur 

viele Arbeitsplätze, sondern auch einige Betriebe in 

kostengünstigere Nachbarstaaten ab. Auch durch die zu­

nehmende Automatisierung von Arbeitsvorgängen wurden 

traditionelle Heimarbeitsplätze eingespart. Außerdem be­

schäftigten viele Betriebe nach dem Ausscheiden von 

Heimarbeiter/innen, wie etwa durch Pensionierung, keine 

neuen mehr. 
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Die Arbeitsinspektion mußte vermehrt wahrnehmen, 

daß Heimarbeiter/innen, aus Angst! keine Arbeit vom Auf­

traggeber mehr zu erhalten! bewußt falsche Angaben mach­

ten oder überhaupt keine Auskünfte erteilten. 

vorgemerkte Auftraggeber, Heimarbeiter und 
Zwischenmeister; Verteilung, Entwicklung, 
Nachzahlungen, Beanstandungen 

Auftraggeber 

Auftraggeber ist, wer Waren durch Heimarbeiter oder 

Zwischenmeister , sei es unmittelbar, sei es unter Ver­

wendung von Mittelspersonen, herstellen, bearbeiten, 

verarbeiten oder verpacken läßt, und zwar auch dann, 

wenn keine Gewinnerzielung beabsichtigt ist oder die Wa­

ren für den Verbrauch bzw. Gebrauch durch die eigenen 

Arbeitnehmer bestimmt sind. 

Heimarbeiter 

Heimarbeiter ist, wer, ohne Gewerbetreibender nach 

den Bestimmungen der Gewerbeordnung zu sein, in eigener 

Wohnung oder selbstgewählter Arbeitsstätte 1m Auftrag 

und für Rechnung von Personen, die Heimarbeit vergeben, 

mit der Herstellung! Bearbeitung! Verarbeitung oder Ver­

packung von Waren beschäftigt ist. 
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Zwischenmeister 

Zwischenmeister (Stückmeister) ist ein Gewerbetrei­

bender, der in eigener Wohnung oder selbstgewählter Ar­

beitsstätte allein oder unter Mithilfe von Familienange­

hörigen oder fremden Arbeitskräften (im Betrieb Beschäf­

tigten, Heimarbeitern) im Auftrage von Personen, die 

Heimarbeit vergeben, mit der Herstellung, Bearbeitung, 

Verarbeitung oder Verpackung von Waren beschäftigt ist 

und selbst wesentlich am Stück mitarbeitet. 

Mittelspersonen 

Mittelsperson ist eine Person, deren sich die Auf­

traggeber zur Weitergabe der Arbeit an die Heimarbeiter 

oder Zwischenmeister bedienen. 

Vorgemerkte Auftraggeber/innen, Heimarbeiter/innen und 
Zwischenmeister/innen 

Heimarbeits- Auftraggeber/ Heimarbeiter/ Zwischen-
kommissionen innen innen meister/ 

innen 

I 62 159 18 

II 70 370 3 

III 81 728 1 

IV 77 472 0 

V 225 2003 0 

Summe 515 3732 22 
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In der Heitnarbeitskormnission für Wäsche und ver­

wandte Erzeugnisse erfolgte eine Zunahme der vorgemerk­

ten Heimarbeiter/innen. Deutlich weniger Meldungen er­

folgten in den Heimarbeitskommissionen für Textilien, 

Maschinstickerei nach Vorarlberger Art und maschinelle 

Klöppelspitzenerzeugung sowie der Allgemeinen Heim­

arbeitskommission. 

Eine der wesentlichsten Aufgaben der Arbeitsinspek­

tion im Bereich Heimarbeit stellt die Wahrnehmung des 

Entgeltschutzes dar. Im Jahr 1994 wurden von den Ar­

beitsinspektoraten 74 Auftraggeber/innen zu Nachzahlun­

gen in Gesamthöhe von S 679.542,92 veranlaßt. 

Die Zahl der Beanstandungen im Bereich Heimarbeit 

betrug insgesamt 566, wobei der überwiegende Teil der 

Beanstandungen den Entgeltschutz betraf. Weiters entfiel 

ein Großteil der Beanstandungen auf die Führung der Aus­

gabe- und Abrechnungsnachweise, die Bekanntgabe der Ar­

beits- und Lieferungsbedingungen sowie die Listenfüh­

rung. 

B.5.6 Kißstände im Gastgewerbe 

Im Jahr 1994 wies das Gastgewerbe erstmals einen 

nennenswerten Rückgang der Beanstandungen im Verwen­

dungsschutz auf. Bei etwa gleichgebliebener Anzahl an 

kontrollierten Gastgewerbebetrieben sanken die festge­

stellten Übertretungen gegenüber dem Vorjahr um 21 %. 
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Trotz dieses Rückganges ist das Gastgewerbe allerdings 

nach wie vor mit Abstand die Branche mit den meisten Be­

anstandungen: 

1994 wurden 5 548 (1993: 5 725) Gastgewerbebetriebe 

mit insgesamt 36 254 (1993: 38 424) Arbeitnehmer/innen 

kontrolliert, das sind 13 % aller von der Arbeitsinspek­

tion kontrollierten Betriebe bzw. 4 % aller von Kontrol­

len erfaßten Arbeitnehmer/innen. 

Auf diese Wirtschaftsklasse entfielen jedoch 5 834, 

das sind 31 % der insgesamt (18 733) festgestellten 

Übertretungen von Verwendungsschutzvorschriften. Damit 

konzentriert das Gastgewerbe auch 1994 - trotz des Rück­

ganges an Beanstandungen - fast ein Drittel der Übertre­

tungen im Verwendungsschutz auf nur 13 % aller erfaßten 

Betriebe bzw. auf 4 % aller erfaßten Arbeitnehmer. 

S.S.7 Übertretungen im Handel 

Auch im Handel ist 1994 ein Rückgang der festge­

stellten Übertretungen auf dem Gebiet des Verwendungs­

schutzes zu verzeichnen (Übertretungen ohne Heimarbeit 

1994: 4 154, 1993: 5 118). 

Zwar wurden 1994 auch etwas (um 4 %) weniger Han­

delsbetriebe kontrolliert als 1993, die Beanstandungen 

sind aber irmnerhin insgesamt um 19 %, hinsichtlich des 

Arbeitszeitgesetzes um 22 %, hinsichtlich des Arbeits­

ruhegesetzes sogar um 43 % zurückgegangen. 
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Trotz dieser Rückgänge entfallen auf den Handel 

aber immer noch 22 % aller Übertretungen auf dem Gebiet 

des Verwendungsschutzes . Damit steht diese Branche Wle 

in den vergangenen Jahren an zweiter, im Hinblick auf 

die Übertretungen des Mutterschutzgesetzes an erster 

Stelle. 

B.5.8 Beschäftigung von Lenkern 

Mit Inkrafttreten des EWR am 1. Jänner 1994 haben 

sich im Bereich der Lenkerkontrollen wesentliche Ver­

änderungen ergeben. 

So wurden zwei EG-Verordnungen über den Straßenver­

kehr in Österreich wirksam, die einerseits dem Kraft­

fahrrecht und andererseits dem Arbeitnehmerschutzrecht 

zuzuordnen sind. Aufgrund der dadurch erforderlichen 

innerstaatlichen Anpassungen hat nunmehr die Arbeits­

inspektion an Kontrollen auf den Straßen und Grenzüber­

gängen nur mehr auf Ersuchen der Sicherheitsbehörden 

mitzuwirken. Dementsprechend wurden 1994 von den Ar­

beitsinspektionsorganen bei Straßen- und Grenzkontrollen 

3 996 Fahrzeuge erfaßt, das sind um 52 % weniger als 

1993 (8 384). Bei 1 507 dieser Fahrzeuge erfolgten ins­

gesamt 2 142 Beanstandungen. 

Hingegen wurden die diesbezüglichen Kontrollen in 

den Betrieben verstärkt. So wurde im Jahr 1994 in 1 477 

Betrieben (1993: 1 392) die Einhaltung der arbeitszeit-
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rechtlichen Bestimmungen hinsichtlich 6 576 Lenkern und 

Beifahrern überprüft. Dabei wurde folgendes festge­

stellt: In 372 Fällen betrug die Lenkzeit mehr als 10 

Stunden, in 627 Fällen zwischen acht und zehn Stunden, 

in 876 Fällen wurde die Einsatzzeit überschritten, in 

526 Fällen wurden die erforderlichen Lenk- und ·Ruhepau­

sen nicht gewährt, in 448 Fällen die Ruhezeit unter­

schritten und in 981 Fällen kein entsprechendes Fahrten­

buch geführt. 

Ab 1. Jänner 1995 muß zur Umsetzung der 

EG-Richtlinie 88/599 die Erfassung der Lenkerkontrollen 

der Arbeitsinspektion grundlegend geändert und ent­

sprechend einem von der EG-Kommission vorgegebenen Be­

richtsrnuster detailliert werden. Dabei wird insbesondere 

zwischen Personenverkehr und Güterverkehr zu unterschei­

den sein . 

Probeweise wurde von den Arbeitsinspektoraten be­

reits für den Monat November 1994 eine derartige Erfas­

sung durchgeführt. Diese hat ergeben, daß die arbeits­

zeitrechtlichen Vorschriften im Güterverkehr (LKW) unge­

fähr doppelt so häufig übertreten wurden als im Perso­

nenverkehr (Busse). Hinsichtlich der Buslenker wurden 

1 610 Lenktage überprüft und dabei 140 Übertretungen 

festgestellt, hinsichtlich der LKW-Lenker wurden 13 133 

Lenktage überprüft und dabei 2 395 Übertretungen festge­

stellt. Somit betrug das Verhältnis zwischen festge­

stellten Übertretungen und überprüften Lenktagen im Per­

sonenverkehr 1 : 11,5 und im Güterverkehr 1 : 5,5. 
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c. ZENTRAL-ARBEITSINSPEKTORAT 

C.1 KOORDXHATXON, XNFORHATXON, ORGANISATION 
SCHULUNG 

Allgemeines 

Zu den wichtigsten Aufgaben des Zentral-Arbeitsin­

spektorates gehört die Koordination der Tätigkeit der 

Arbei tsinspektorate. Sowohl im Interesse der Gleichbe­

handlung als auch der Rechtssicherheit müssen die Vor­

aussetzungen für eine österreichweit einheitliche Vor­

gangsweise der Arbeitsinspektorate geschaffen werden. 

Dieser Zielsetzung dienen vor allem die Erlässe des Zen­

tral-Arbeitsinspektorates, in denen grundsätzliche Aus-

legungs- und Durchführungsrichtlinien zu relevanten 

Rechtsvorschriften festgelegt werden. So ergingen 1994 

mehrere umfassende Durchführungserlässe zu den per 

1. Juli 1994 in Kraft getretenen wesentlichen Neurege­

lungen im Arbeitszeitgesetz, insbesondere zur Handhabung 

der neuen, 

kraftfahrer, 

EU-konformen Sondervorschriften für Berufs­

sowie zur Neugestaltung der Erfassung von 

Lenkerkontrollen nach den EU-Vorschriften. Zu diesen 

Neuregelungen wurden von Zentral-Arbeitsinspektorat auch 

spezifische Informationsblätter erstellt, die an alle 

interessierten Arbeitgeber/innen sowie an die Interes­

senvertretungen verteilt wurden. 

Das Zentral-Arbeitsinspektorat informiert die Ar­

beitsinspektorate laufend über die aktuelle Judikatur 

des Verwaltungsgerichtshofes zu Fragen des Arbeitnehrner-
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schutzes, um eine 

beitsinspektion im 

einheitliche Vorgangsweise der Ar­

Sinne der höchstgerichtlichen 

Rechtsprechung zu gewährleisten. 

Eine besonders wichtige Aufgabe stellt auch die 

regelmäßige Weiterbildung der Arbeitsinspektoren dar. Im 

Rahmen von Instruktorenseminaren werden bestimmte Fach­

fragen bzw. Probleme eingehend behandelt. An diesen 

Seminaren nehmen Vertreter aller Arbeitsinspektorate 

teil, die dann anschließend die wesentlichen Ausbil­

dungsinhalte an die übrigen Bediensteten des Arbeitsin­

spektorates vermitteln. Schwerpunkttherna im Jahr 1994 

war Information und Schulung über die künftige Anwendung 

des neuen ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes. 

Arbeitnehmerlnnenschutzgesetz-Sem!nar 

Die diesbezüglichen Seminarveranstaltungen werden 

thematisch auf drei Blöcke aufgeteilt: 

* Pflichten der Arbeitgeber und Arbeitnehmer, 
Präventivdienste, Behörden und Verfahren, 

* arbeitshygienischer Arbeitnehmerschutz, sowie 

* technischer Arbeitnehmerschutz. 

Die Seminare nahmen insgesamt drei Wochen in An­

spruch, wobei durch Vorträge, die von Mitarbeiter/innen 

des Zentral-Arbeitsinspektorates gehalten wurden, die 

erforder.lichen KlarsteIlungen im Sinne einer einheit­

lichen Vorgangsweise der Arbeitsinspektion nach ein­

gehender, praxisbezogener Diskussion erfolgten. In Grup-
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penarbeiten wurde das in den Vortragen vermittelte 

theoretische Wissen anhand von Fallbeispielen in die 

Praxis umgesetzt. 

Weitere Seminare 

Neue Bauarbeiterschutzyerordnung 

In zwei einwöchigen Seminaren wurden die Arbeits­

inspektoren, die vornehmlich für die Überprüfung von 

Baustellen herangezogen werden, mit der einheitlichen 

Umsetzung der neuen Bauarbeiterschutzverordnung vertraut 

gemacht. 

Chemie am Bau 

Ziel des Seminars Chemie am Bau war es, den 

Wissensstand der Arbeitsinspektoren über die bestehenden 

chemischen Gefahren zu aktualisieren. Darüber hinaus 

wurde ein besonderer Schwerpunkt dem Thema Müllentsor­

gung und Arbeiten auf Deponien gewidmet. 

Arbeitnebmerschutz in Steinbrüchen und Tunnelbau. 
insbesondere im Zusammenhang mit der Durchführung 
von Sprengarbeiten 

In diesem Seminar wurden die Arbeitsinspektoren, 

die mit der Kontrolle von Tunnelbaustellen betraut sind, 

über die neuesten Entwicklungen auf dem Gebiete des 

Sprengwesens und der Bohrtechnik informiert. 
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Schwerpunkt akt ionen 

Zur Koordination der Tätigkeit der Arbeitsinspek­

tion und im Sinne einer österreichweiten einheitlichen 

Vorgangsweise werden vom Zentral-Arbeitsinspektorat 

regelmäßig Schwerpunktaktionen angeordnet. So wurden 

1994 in Schwerpunktaktionen die Arbeitsbedingungen in 

Tischlerei- und Friseurbetrieben sowie in verschiedenen 

Handelsketten überprüft. 

Meßtechnik im ArbeitnehmerInnen-Schutz 

Die für 1994 geplante Umsetzung des Meßkonzeptes, 

der Ankauf spezieller Meßgeräte und die Einschulung des 

Meßteams auf diese Meßgeräte sowie die Umsetzung der 

Grundstruktur des Meßkonzeptes, die alle Arbeitsinspek­

torate unmittelbar betrifft, konnte weitestgehend abge­

schlossen werden. 

Damit sind die erforderlichen Voraussetzungen ge­

schaffen, um noch rascher und umfassender als bisher 

meßtechnische Überprüfungen, Einschätzungen und ab­

schätzungen von ergonomischen Erfordernissen und physi­

kalischen Einwirkungen am Arbeitsplatz von der Arbeits­

inspektion in Eigenregie durchführen zu können. 

In Kombination mit dem vorläufig eingeführten Kon­

zept der Beiziehung externer Meßstellen durch einzelne 

Arbeitsinspektorate, die vor allem auf dem Gebiet der 

Messung von chemischen Arbeitsstoffen aufgrund der Viel-
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falt der anzuwendenden Meßverfahren von großer Bedeutung 

ist, beruht das Meßkonzept auf folgenden drei Säulen: 

* relativ einfache Messungen überwiegend zur 

Orientierung durch die einzelnen Arbeitsinspekto­

rate; 

* komplexere Messungen überwiegend zur Überprüfung 

der Grenzwerteinhaltung durch das Meßteam der Ar­

beitsinspektion; 

* sehr spezielle Messungen und Messungen in Sonder­

fällen durch externe Meßstellen. 

Für 1995 sind Detailverbesserungen in allen genann­

ten Bereichen mit dem Schwerpunkt Messung von chemischen 

Arbeitsstoffen geplant. 

C • 2. AKTIVITÄTEN IX RAHHBH DBS BWR 

Ab Inkrafttreten des Abkommens über den Europäi­

schen Wirtschaftsraum (EWR) am 1. Jänner 1994 arbeiteten 

Mitarbeiter/innen des Zentral-Arbeitsinspektorates an 

der Arbei tsgruppe der EU-Kommission zum Richtlinienvor­

schlag betreffend explosive Atmosphären und an von der 

EU-Kommission eingerichteten Arbeitsgruppen zur Abände­

rung bereits bestehender EU-Richtlinien (Asbest-Richt­

linie 91/382/EWG, Richtlinie biologische Arbeitsstoffe 

90/679/EWG, Karzinogene-Richtlinie 90/394/EWG) mit. 

Diese Abänderungen betreffen im wesentlichen die Ein­

stufung bestimmter Arbeitsstoffe. 
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Mitarbeiter/innen des Zentral-Arbeitsinspektorates 

nahmen an Expertentreffen zwischen Vertreter/innen der 

Efta-Staaten und der EU-Kommission teil, und zwar zu den 

Richtlinienvorschlägen physikalische Einwirkungen, 

chemische Arbeitsstoffe, Transporttätigkeiten, Jugend­

arbeitsschutz sowie zum Vorschlag für eine Verordnung 

über die Einsetzung einer Europäischen Agentur für Ar­

beitnehmerschutz. 

Weiters nahmen Mitarbeiterinnen des Zentral-Ar­

beitsinspektorates an Sitzungen des "Beratenden Aus­

schusses für Sicherheit, Arbeitshygiene und Gesundheits­

schutz am Arbeitsplatz· und des "Ausschusses Hoher Ar­

beitsaufsichtsbearnter M teil (im Rahmen des EWR mit akti­

vem Beobachterstatus ). Der Beratende Ausschuß ist ein 

EU-Gremium, bestehend aus Sozialpartnern und Regierungs­

vertreter/innen der Mitgliedstaaten, das die EU-Kommis­

sion im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz am Ar­

beitsplatz berät. Der ', Ausschuß Hoher Arbeitsaufsichts­

beamter setzt sich aus Vertreter/innen der Arbeitsauf­

sichtsbehörden der Mitgliedstaaten und Vertreter/innen 

der EU-Kommission zusammen und dient der Zusammenarbeit 

der Arbeitsaufsichtsbehörden untereinander sowie mit der 

EU-Kommission. 

Die durch das ArbeitnehmerInnenschutzgesetz, 

BGBl.Nr. 450/1994, innerstaatlich umgesetzten Bestimmun­

gen der l.n Anhang XVIII des EWR-Abkommens angeführten 

Richtlinien wurden im Rahmen des Notifikationsverfahrens 

an die Efta-Üherwachungsbehörde (ESA) notifiziert. 
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C. 3 DURCHFÜHRUNG VON VERWALTUNGSVERFAHREN 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 

Zentral-Arbeitsinspektorat, entschied 1994 in 15 Fällen 

in letzter Instanz über Berufungen gegen Bescheide der 

Arbeitsinspektorate bzw. der Landeshauptmänner in fol­

genden Angelegenheiten: 

Präventivdienate (Berufungsbescheide in Angelegen­

heiten der betriebsärztlichen Betreuung und des sicher­

heitstechnischen Dienstes); 

Technischer Arbeitnehmerschutz (Berufungsbescheide 

über Vorschreibungen von zusätzlichen Maßnahmen zum 

Schutz der Arbeitnehmer sowie über die Erteilung von 

Ausnahmen von Arbeitnehmerschutzvorschriften) ; 

Gesundheitliche Eignung (Berufungsbescheide über 

das Verbot der Weiterbeschäftigung von Arbeitnehmern, 

deren Gesundheitszustand bestimmte Tätigkeiten nicht 

mehr zuläßt); 

Verwendungsschutz (Berufungsbescheide z.B. über Be­

sChaftigungsverbote nach dem Mutterschutzgesetz oder 

über die Verlängerung der Einsatzzeit von Berufskraft­

fahrern) . 

In erster und letzter Instanz werden vom Bundes­

ministerium für Arbeit und Soziales, Zentral-Arbeitsin­

spektorat, Verwaltungsverfahren in folgenden Angelegen­

heiten durchgeführt: 
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Verwendungsschutz 

In 20 Fällen wurden Ausnahmen vorn Frauennacht­

arbei tsverbot (für soziale Dienste und für Arbeiten an 

rasch verderblichen Rohstoffen) und in 7 Fällen wurden 

Ausnahmen von der Pflicht zur Führung des Fahrtenbuches 

erteilt. 

Arbeitsmedizinische Zentren 

1994 wurden 12 weitere arbeitsmedizinische Zentren 

mit Bescheid ermächtigt, die betriebsärztliche Betreuung 

auszuüben. 

Eignungserklärungen und Zulassungen 

Gemäß den Bestimmungen des Arbeitnehmerschutz­

gesetzes wurden im Berichtsjahr Eignungserklärungen über 

Schleifkörper für erhöhte Umfangsgeschwindigkeit abge­

geben. Weiters wurden die Bauarten von zahnmedizinischen 

Röntgeneinrichtungen gemäß § 20 des Strahlenschutz ­

gesetzes sowie die Bauart einer mobilen Röntgengepäcks­

prüfeinrichtung gemäß § 19 leg.cit. zugelassen. 

Nachweis der Fachkenntnisse für best~te Arbeiten 

Im Jahr 1994 wurden 4 weitere Einrichtungen zur 

Ausstellung von Zeugnissen im Sinne der Verordnung über 

den Nachweis der Fachkenntnisse für bestimmte Arbeiten 

ermächtigt . 

Die 36 ermächtigten Einrichtungen haben im Jahr 

1994 1 082 Ausbildungsveranstaltungen durchgeführt, an 

denen 19 988 Personen teilnahmen. An 18 481 Teilnehmer 

wurden Zeugnisse ausgestellt, nachdem sie eine Prüfung 

über die jeweils notwendigen Fachkenntnisse mit Erfolg 
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abgeschlossen hatten. An den Prüfungen hat nach den Be­

stimmungen des Arbeitnehmerschutzgesetzes jeweils ein 

Organ des zuständigen Arbeitsinspektorates teilgenommen. 

Arbeitsinspektoren haben auch an einzelnen Ausbildungs­

veranstaltungen mitgewirkt. 

Die Ausbildungsveranstaltungen setzten sich im Jahr 

1994 wie folgt zusammen: 

Ausbildung Veranstal- Anzahl der Zeugnisse 
für tungen Teilnehmer 

Kranführer 346 5.467 5.123 

Staplerfahrer 713 14.108 12.953 

Gasrettungsdienst 4 54 53 

Sprengarbeiten 19 359 352 

SUMME 1.082 19.988 18.481 

Im Jahr 1994 ist die Zahl der Ausbildungskurse 

gegenüber 1993 um ca. 3 % gestiegen; dies ist auf das 

Steigen der Kranführerkurse und Staplerkurse zurück­

zuführen. Die Zahl der Ausbildungsveranstaltungen für 

Sprengarbeiten und Gasrettungsdienste sind dagegen ge­

sunken. 

Seit dem Jahre 1976 haben insgesamt 13 408 Ausbil­

dungsveranstaltungen stattgefunden, 4 376 für Kranfüh­

rer, 8 354 für Staplerfahrer, 174 für Gasrettungsdienste 

und 504 für Sprengarbeiten. An diesen Veranstaltungen 

haben 256 220 Personen teilgenommen, von denen 239 716 

nach Ablegung einer Prüfung ein Zeugnis erhielten. 
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Anerkennung ausländischer zeugnisse betreffend den 
Nachweis der Fachkenntnisse für bestimmte Arbeiten 

Im Berichtsjahr wurden 11 ausländische Zeugnisse 

betreffend den Nachweis der Fachkenntnisse für bestimmte 

Arbeiten gemäß § 10 Abs. 2 der diesbezüglichen Verord­

nung, BGBl.Nr. 441/1975, anerkannt. Überwiegend wurden 

solche Anträge von Angehörigen der ehemaligen Ostblock­

staaten sowie aus dem ehemaligen Jugoslawien gestellt. 

C.4 BBSCHWERDEN AN DEN VBRWALTONGSGBRICHTSHOF 

Gemäß § 13 des Arbeitsinspektionsgesetzes 1993 ist 

der Bundesminister für Arbeit und Soziales berechtigt, 

gegen letztinstanzliche Bescheide in Angelegenheiten des 

Arbeitnehmerschutzes wegen Rechtswidrigkeit Beschwerde 

an den Verwaltungsgerichtshof zu erheben. 1994 wurde in 

10 Fällen Verwaltungsgerichtshofbeschwerde eingebracht, 

der Großteil betraf letztinstanzliche Entscheidungen in 
1 

Verwaltungsstrafverfahren wegen Übertretung von Arbeit-

nehmerschutzvorschriften. 

C. 5 KONFERENZEN 

Konferenz der Amtsvorstände 

Im Berichtsjahr fand in Wien eine einwöchige Konfe­

renz der Amtsvorstände der Arbeitsinspektorate statt, 

bei der aktuelle Probleme des Arbeitnehmerschutzes be-
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sprochen wurden. Die Konferenz diente dem 

Informationsaustausch und der österreichweit 

lichen Vorgangsweise der Arbeitsinspektion 

ihrer Tätigkeit. 

Mutterschutz, Frauenarbeit, Heimarbeit 

internen 

einheit­

im Rahmen 

Im November 1994 fand in Graz eine 

Arbeitsinspektion über Angelegenheiten 

Konferenz der 

des Mutter-

schutzes, der Frauenarbeit und des Schutzes der in Heim­

arbeit Beschäftigten statt. An dieser Konferenz nahmen 

neben Vertreter/innen der Arbeitsinspektion und des 

Herrn Bundesministers für Arbeit und Soziales die 

Interessenvertretungen der Arbeitnehmer und der Arbeit­

geber teil. Im Rahmen dieser Konferenz wurden in Ar­

beitskreisen Themenschwerpunkte wie Beschäftigungsver­

bote nach dem Mutterschutzgesetz, Bildschirmarbeit, 

Psychische Belastungen, Angestelltentätigkeit in Heim­

arbeit und Mut terschutz für Heimarbeiterinnen erörtert. 

Diese Aussprachen dienen einerseits dem Erfahrungsaus­

tausch und der Förderung der Zusammenarbeit zwischen den 

mit Angelegenheiten des Mutterschutzes und der Frauen­

arbeit befaßten Institutionen, andererseits zur Diskus­

sion und Festlegung von Schwerpunkten und Vorhaben der 

Arbeitsinspektorate. 
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Aussprachen der Arbeits inspekt ionsärzte/Ärztinnen, 
Hygienetechnikertagung 

Das Zentral-Arbeitsinspektorat veranstaltete 1994, 

wie in den vorangegangenen Jahren, zwei Aussprachen der 

Arbeitsinspektionsärzte/Ärztinnen, davon eine Aussprache 

gemeinsam mit den Hygienetechnikern. 

Die erste Aussprache der Arbeitsinspektionsärzte/ 

Ärztinnen und der Hygienetechniker fand vom 20. bis 

24. Juni 1994 in Gamlitz in der Steiermark statt. 

Im ersten Teil dieser Aussprache wurden von den Ar­

beitsinspektionsärzten/Ärztinnen folgende Themen behan­

delt: 

Evaluierung von Arbeitsplatzen in einer Schlosse­

rei, Einstufung und gesundheitliche Einwirkung von 

Zement, Vorgangsweise bei HIV-positiven bzw. aids­

kranken Arbeitnehmern/Innen, verbotene Arbeiten für 

Frauen und Jugendliche, Arbeitsbedingungen und 

gesundheitliche Beeinträchtigungen an Arbeits­

plätzen in Wäschereien und pathalogischen Abteilun­

gen in Krankenanstalten, Erfahrungsaustausch über 

die sogenannten A§ 8-Untersuchungen·. 

Der zweite Teil dieser 

Hygienetechnikern gemeinsam 

Aussprache 

bestritten 

wurde 

und 

mit den 

folgende 

Themen kamen dabei zur Sprache: 

Alternative Waschvorgänge in Chemisch Putzereien, 

Künstliche Mineralfasern, Einsatz von Diesel-
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staplern in Arbeitsräumen, Wasserlacke, Umluft­

betrieb bei Entstehung kanzerogener Stoffe, Umgang 

mit Zytostatika, Belastung durch UV-Lampen, Pro­

bleme der Abfallentsorgung, Schadstoffmessungen an 

Arbeitsplätzen durch die Arbeitsinspektion. 

Auch rechtliche Fragen, die bei der Tätigkeit von 

Arbeitsinspektionsärzten/Ärztinnen und Hygienetechnikern 

auftreten, wurden umfassend beraten. 

Die zweite Zusammenkunft der Arbeitsinspektions­

ärzte/Ärztinnen wurde vom 7. bis 10. November 1994 in 

Wien abgehalten. Dabei wurden folgende Themenkreise be­

sprochen und gemeinsam erarbeitet: 

Derzeitiger Stand der Erhebung zu Friseurchemika­

lien, Vorstellung eines Merkblattes zu Tätigkeiten im 

Friseurgewerbe, Arbeiten in mäßiger Kälte (+ 10 ·C bis -

5 ·C), gesundheitliche Belastung von Arbeitnehmer/innen 

im Reinigungsgewerbe, Stand der Technik bei der Tank­

wagenbefüllung, arbeitsmedizinische Probleme der UV­

Strahlung, Gutachten von Gynäkologen für eine Frei­

stellung nach § 3 Abs. 3 des Mutterschutzgesetzes. 

C.6 ARBE~TNBHMERSCHUTZKOMHISS~ON 

Die Geschäftsführung der Arbei tnehmerschutzkornmis­

sion erfolgt durch das Zentral-Arbeitsinspektorat. Im 

Berichtsjahr wurden zwei Sitzungen der Arbeitnehrner­

schutzkornmission (die 1. und 2. in der Funktionsperiode 
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1994/96) abgehalten. Sie dienten beide der Besprechung 

des Konzeptes einer Elektroschutzverordnung . Die Funk­

tionsperiode endete bereits mit 31. Dezember 1994, da 

mit dem Inkrafttreten des Arbeitnehrnerlnnenschutzge­

setzes und der dadurch bedingten Außerkraftsetzung des 

Arbeitnehmerschutzgesetzes die Arbeitnehmerschutzko~s­

sion durch den neuen, erweiterten Arbeitnehmerschutz­

beirat ersetzt wurde. 

C.' MXTWXRXONG AN DER GESTALTUNG VON 
RBCHTSVORSCHRXFTEN 

Das Zentral-Arbeitsinspektorat wirkt an der Vorbe­

reitung von Vorschriften mit, die von anderen Sektionen 

des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales bzw. von 

anderen Ressorts ausgearbeitet werden. Durch diese Be­

teiligung des Zentral-Arbeitsinspektorates soll darauf 

hingewirkt werden, daß bei Schaffung neuer Rechtsvor­

schriften auf dem Gebiet des Arbeitnehmerschutzes die 

Erfahrungen der Arbeitsinspektion und die in der Praxis 

bestehenden Probleme berücksichtigt werden und daß bei 

der Vorbereitung gesetzlicher Vorschriften auch der Ge­

sichtspunkt der praxisbezogenen Vollziehbarkeit ent­

sprechend berücksichtigt wird. 

Im Berichtsjahr haben Vertreter/innen des Zentral­

Arbeitsinspektorates an zahlreichen Besprechungen und 

Sozialpartnerverhandlungen teilgenommen, die Novellen 

zum Arbeitszeitgesetz , die Novelle zum Mutterschutzge­

setz, zu den Sonderbestimmungen für Lenker und Beifahrer 
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im AZG und zur ARG-Ausnahmeverordnung zum Gegenstand 

hatten. 

In der beim Bundesministerium für Umwelt eingerich­

teten Chemikalienkommission haben Vertreter/innen des 

Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, Zentral-Ar­

bei tsinspektorat I mitgewirkt, im Berichtsj ahr insbeson­

dere an den Beratungen über eine geplante Novelle zum 

Chemikaliengesetz. 

C.8 SONSTl:GBS 

Mitarbeit im Österreichischen Normungsinatitut (ON) 
und im Österreichischen Verband für Blektrotechnik 
(ÖVE) 

Vertreter der Arbeitsinspektion arbeiteten in 

diversen Fachausschüssen und Arbeitsgruppen des Öster­

reichischen Normungsinstitutes bei der Gestaltung von 

ÖNORMEN EN, die arbeitssicherheitsbezogene Regelungen 

enthalten, mit. Insbesondere wurden die Bereiche 

Arbeitssicherheitstechnik, Maschinensicherheit und Per­

sönliche Schutzausrüstung, wie Atemschutz, Schutzbeklei­

dung und Augenschutz, behandelt. Darüber hinaus wird an 

der Erarbeitung neuer und Überarbeitung bestehender 

nationaler ÖNORMEN mitgearbeitet. 

Die Mitarbeit beim ON ist insofern von großer 

Bedeutung, als nur in der Phase der Ausarbeitung von 

Normen Einfluß auf Inhalt und Formulierung genommen wer­

den kann. In der Phase der Abstimmung hat Österreich mit 
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seinen 5 (in Zukunft vermutlich nur mehr 4) von 100 

Stimmgewichten keine reelle Chance, ausformulierte Nor­

men durchzusetzen oder zu verhindern; es ist aber ande­

rerseits an Mehrheitsbeschlüsse gebunden, Europäische 

Normen in das nationale Normenwerk aufzunehmen und nöti­

genfalls auch dagegensprechende Rechtsvorschriften die­

sen anzupassen. 

Auch auf dem Gebiet der Elektrotechnik wird an der 

Beschlußfassung über Annahme oder Ablehnung sowie über 

die Art der Übernahme von sicherheitstechnischen Vor­

schriften seitens der Arbeitsinspektion mitgewirkt. 

Teilnahme an Kessen und Veranstaltungen 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit nahmen die Ar­

beitsinspekorate österreichweit an mehreren Fachmessen 

und sonstigen Veranstaltungen teil. 

Der Bogen spannt sich von den "Berufs- und 

Studieninformationsmessen U in Wels und Wien, über 

"Jugend in der Arbeitswelt Beruf 2000", "Business­

Messe", Wr. Neustadt, Holzmesse und "GAST 94" in Klagen­

furt bis zum Donauinselfest in Wien. 

Das Zentral-Arbeitsinspektorat sorgte für die 

Osterreichweite Koordination. 
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D. BUDGET DER ARBEITSINSPEKTION 

Die Ausgaben für die Arbeitsinspektion betrugen im 

Jahr 1994 insgesamt rd. 236,0 Mio. S, davon entfielen 

178,4 Mio. S auf den Personalaufwand, 14,4 Mio. Sauf 

Aufwendungen für gesetzliche Verpflichtungen, 

42,9 Mio. S auf den Sachaufwand und 0,3 Mio. Sauf För­

derungsausgaben. 

Die Einnahmen (im wesentlichen Kommissionsgebühren) 

betrugen im Berichtsjahr rd. 5,1 Mio. S. 

Im Berichtsjahr mußte infolge der mit 1. J~nner 

1995 von der Arbeitsinspektion zu übernehmenden zus~tz­

lichen Agenden der Kontrolle der illegalen Ausländer­

beschäftigung diese Tätigkeiten wurden bis zum 

31. Dezember 1994 vom Arbeitsmarktservice wahrgenommen -

Vorsorge zur Unterbringung der entsprechenden zusätz­

lichen Bediensteten getroffen werden. Es wurde daher das 

Arbeitsinspektorat für den 2. Aufsichtsbezirk aus dem 

Amtsgeb.~lUde 1010 Wien, Fichtegasse 11, in ein Bü.rohaus 

nach 1020 Wien, Praterstraße 31, übersiedelt. 

Weiters wurde das Arbeitsinspektorat fü.r den 

19. Aufsichtsbezirk, Wels, welches unter sehr großer 

Raumnot litt, durch Umsiedlung in einem neuen Büro­

gebäude in Wels, Edisonstraße 2, adäquat untergebracht. 

Jahresbericht 1994 97 

III-15 der Beilagen XX. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)116 von 324

www.parlament.gv.at



Arbeitsinspektorate Arbeitsinsoektion 

E. ARBEITSINSPEKTORATE 

B.l AOSSENDIBNSTTÄTIGKBIT 

Die nachstehenden Ausführungen beziehen sich auf 

die gesamte Tätigkeit der Arbeitsinspektorate, wobei 

naturgemäß der Außendienst im Vordergrund steht, also 

die Besichtigung von gewerblichen und industriellen Be­

triebsanlagen sowie von Bau (Arbeits) stellen. Auch die 

Überprüfung der Dienststellen des Bundes aufgrund des 

Bundesbediensteten-Schutzgesetzes (BSG) stellt einen 

Teil der Gesamttätigkeit dar, über den im Sinne des § 9 

BSG das Zentral-Arbeitsinspektorat einen gesonderten, 

detaillierten Bericht zu erstatten hat. Soweit im Text­

oder Tabellenteil auf Wirtschaftsklassen Bezug genommen 

wird, sind die Dienststellen des Bundes den jeweiligen 

Wirtschaftsklassen zugeordnet und werden begrifflich von 

"Betrieben· nicht unterschieden. In der weiteren Folge 

des Berichtes werden die Vergleichswerte aus dem Vorjahr 

(1993) in Klammer angegeben. 

Am Ende des Jahres 1994 waren bei den 

20 Arbeitsinspektoraten insgesamt 213 065 (208 765) Be­

triebe (einschließlich Bundesdienststellen und auswär­

tige Arbeitsstellen) EDV-mäßig zur Inspektion vorge­

merkt. Des weiteren wurden bis zum Ende des Berichtsjah­

res insgesamt 69 924 (67 638) Betriebe, die keine Ar­

beitnehmer beschäftigt hatten, EDV-mäßig erfaßt und in 

Evidenz geführt. Im folgenden werden auswärtige Arbeits­

stellen als selbständige Betriebe gezählt. 
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Arbeitsinspektion Arbeitsinspektorate 

Nach der Anzahl der jeweils beschäftigten Arbeit­

nehmer verteilten sich die vorgemerkten Betriebe auf die 

sieben Betriebsgrößengruppen wie folgt: 

Verteilung der vorgemerkten Betriebe 

Betriebe mit 

1001 

Jahr 1 - 4 5 - 19 20 - 50 51-250 251-750 751-1000 u.m. 

Arbeitnehmern/innen 

1993 123884 64711 12717 6506 799 49 99 

1994 127055 65706 12817 6534 794 62 97 

Änderung 3171 995 100 28 -5 13 -2 

Im Vergleich zum Stand des Jahres 1986 (vor Einfüh­

rung der EDV bei der Arbeitsinspektion) mit 189 111 vor­

gemerkten Betrieben bedeuten diese Zahlen elne Erweite­

rung des damaligen Standes um 12,7 %. 

Im Berichtsjahr wurden von den Arbeitsinspektoren 

in 55 133 (56 015) Betrieben 58 437 (59 817) Inspektio­

nen durchgeführt, davon 3 304 (3 802) weitere Inspektio­

nen. Dies entspricht einem Anteil von 25,9 % (26,8 %) 

der EDV-mäßig erfaßten Betriebe. 

Die in verstärktem Maß anfallenden Aufgaben, wie 

Teilnahme an behördlichen Bewilligungsverfahren, Be­

ratungstätigkeit in Form von fixen Arntstagen, Vorbegut-
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Arbeitsinspektorate Arbeitsjnsoektion 

achtung von Projekten, gehen naturgemäß zu Lasten der 

klassischen Tätigkeiten, wie Inspektionen, weshalb die 

diesbezüglichen Werte des Vorjahres nicht erreicht wer­

den konnten. 

Verteilung der inspizierten Betriebe 

Betriebe mit 

1001 

Jahr 1 - 4 5 - 19 20-50 51-250 251-750 751-1000 u.m. 

Arbeitnehmern/innen 

1993 27360 20808 4712 2662 398 27 48 

1994 27398 20088 4540 2630 383 36 58 

in % von den vorgemerkten Betrieben 

1993 22,1 32,2 37,1 40,9 49,8 55,1 48,5 

1994 21,6 30,6 35,4 40,3 48,2 58,1 59,8 

Durch die Inspektionst~tigkeit wurden im Jahr 1994 

insgesamt 954 411 (941 477) Arbeitnehmer/innen er~aßt, 

deren Verteilung nach Alter und Geschlecht der folgenden 

Tabelle zu entnehmen ist: 
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Verteilung der durch Inspektionen erfaßten Arbeitnehmer 

Arbeitnehmer 

Erwachsene Jugendliche 

Jahr männlich weiblich männlich weiblich 

1993 589.246 303.600 33.552 15.079 

1994 594.251 313.323 32.262 14.575 

Änderung 5.005 9.723 - 1. 290 504 

Die Arbeitsinspektoren nehmen ihre Aufgaben nicht 

nur bei Betriebsbesichtigungen ("InSpektionen"), sondern 

bei jeder Anwesenheit in den Betrieben wahr. Die Gesamt­

zahl der Erhebungen betrug 73 156 (72 176). In diesem 

Zusammenhang sind etwa Erhebungen im Zuge des Verfahrens 

zur Genehmigung von Betriebsanlagen, Erhebungen in Ange­

legenheiten des Verwendungsschutzes sowie Unfallerhebun­

gen von besonderer Bedeutung. Die Ergebnisse der Un­

fallerhebungen und die damit im Zusammenhang stehenden 

Unfallberichte geben Aufschluß über bestehende Mängel 

oder sonstige Unfallursachen, sodaß daraus resultierend 

in vielen FeHlen betriebliche Maßnahmen gesetzt werden 

können oder erforderlichenfalls eine legistische Ände­

rung angestrebt wird. Die Notwendigkeit solcher Maßnah­

men oder Veränderungen wird bedauerlicherweise oft erst 

unter dem Eindruck des Unfallgeschehens eingesehen. In 

Erfüllung des Arbeitnehmerschutzes wurden im Berichts­

jahr 4 246 (3 672) Erhebungen von Unfällen und 143 (137) 

Erhebungen von Berufserkrankungen sowie 42 (34) kommis­

sionelle Unfallerhebungen durchgeführt. 
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Die Gesamtzahl der Amtshandlungen im Außendienst 

betrug im Berichtsjahr 150 615 (151 121). Hiefür wurden 

31 688 (30 905) Reisetage aufgewendet, und zwar 12 512 

(12 196) für Tätigkeiten am Amtssitz und 19 176 (18 709) 

für Amtshandlungen außerhalb des Amtssitzes. 

E.2 SCHRIFTLICHE TÄTIGKEIT 

Die von den Arbeitsinspektoraten im Außendienst er­

hobenen Fakten erfordern eine oft sehr umfangreiche 

schriftliche Tätigkeit. Die folgenden Angaben sollen 

einen Eindruck über Art und Umfang dieser Aufgaben ver­

mitteln: 

Die Erledigung der bei den Arbeitsinspektoraten 

eingegangenen Geschäftsstücke erfolgte durch 118 346 

(120 797) schriftliche Abfertigungen. 

Die in den nachfolgenden Kapiteln zitierten Ge­

setzesstellen beziehen sich auf das im April 1993 in 

Kraft getretene Arbeitsinspektionsgesetz, 

27/1993. 

E.2.1 Verfügungen 

BGBl.Nr. 

Aufgrund der Feststellung von unmdttelbar drohender 

Gefahr für das Leben und die Gesundheit von Arbeitneh-
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Arbeitsinspektion Arbeitsinspektorate 

mern mußten in 46 (59) Fällen Verfügungen gemäß § 10 

Abs. 3 und 5 ArbIG getroffen werden. 

8.2.2 Anträge 

Zum Schutz des Lebens und der Gesundheit von Ar­

beitnehmern haben die Arbeitsinspektoren in 282 (485) 

Fällen Anträge auf Erlassung von Verfügungen gemäß § 10 

Abs. 1 des Arbeitsinspektionsgesetzes bei 

ständigen Behörden gestellt. 

8.2.3 Se.cheide 

den zu-

An Arbeitgeber ergingen im Berichtsjahr 26 (67) Be­

scheide in Angelegenheiten des technischen und arbeits­

hygienischen Arbeitnehmerschutzes sowie 620 (636) Be­

scheide in Angelegenheiten des Verwendungsschutzes. 

8.2.4 Aufforderungen, Strafanzeigen 

Aufgrund der Inspektionstätigkeit haben die Ar­

beitsinspektorate gemäß § 9 Abs. 1 des Arbeitsin­

spektionsgesetzes an Arbeitgeber in 29 471 (28 623) 

Fällen schriftliche Aufforderungen zur Herstellung eines 

den gesetzlichen Vorschriften und behördliche~ Verfügun­

gen entsprechenden Zustandes gerichtet. 
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Übertretungen von Vorschriften des technischen und 

arbeitshygienischen Arbeitnehmerschutzes führten zu den 

folgend aufgelisteten Strafanzeigen: 

Berichts- Anzahl der 
jahr Strafanzeigen 

1993 

1994 

2 672 

1 779 

gefordertes 
Strafausmaß 

S 31.155.900,-­

S 22.183.150,--

durchschnittlich 
gefordertes 
Strafausmaß 
pro Anzeige 

S 11.660,14 

S 12.469,45 

Übertretungen von Vorschriften des Verwendungs­

schutzes führten zu den folgend aufgelisteten Strafan­

zeigen: 

Berichts­
jahr 

1993 

1994 

Anzahl der 
Strafanzeigen 

3 086 

2 378 

gefordertes 
Strafausmaß 

S 32.664.300,-­

S 27.367.100,--

durchschnittlich 
gefordertes 
Strafausmaß 
pro Anzeige 

S 10.584,67 

S 11.508,45 

Rechtskräftig abgeschlossen wurden Verwaltungs­

strafverfahren gemAß nachstehender Aufstellung, bei 

denen es sich um Übertretungen von Vorschriften des 

technischen und arbeitshygienischen Arbeitnehmerschutzes 

handelte: 
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Berichts­
jahr 

1993 

1994 

Anzahl der 
Strafverfahren 

3 461 

3 132 

Arbeitsinspektorate 

verhängtes 
Strafausrnaß 

S 10.857.270,-­

S 11.821.380,--

durchschnittlich 
verhängt es 
Strafausmaß 
pro Verfahren 

S 7.247,84 

S 8.948,81 

Rechtskräftig abgeschlossen wurden Verwaltungs­

strafverfahren gemäß nachstehender Aufstellung, bei 

denen es sich um Übertretungen von Vorschriften des Ver­

wendungsschutzes handelte: 

Berichts­
jahr 

1993 

1994 

Anzahl der 
Strafverfahren 

1 963 

1 811 

B • 2 .5 Berufungen 

verh4ngtes 
Strafausmaß 

S 12.547.250,-­

S 17.046.470,--

durchschnittlich 
verhAngtes 
Strafausmaß 
pro Verfahren 

S 6.391,87 

S 9.412,74 

Um die Angelegenheiten des Arbeitnehmerschutzes 

nachhaltig zu vertreten, war es erforderlich, daß sei­

tens der Arbeitsinspektorate in 40 (64) Fällen Berufung 

gegen Bescheide der Verwaltungsbeh6rden erster und zwei­

ter Instanz eingebracht wurde. 

Jahrpsbericht 1994 105 

III-15 der Beilagen XX. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)124 von 324

www.parlament.gv.at



Arbeitsinspektorate Arbeitsinspektion 

B.3 VORBBGOTACHTORGBN VON PROJBKTBN 

Das Angebot der Arbeitsinspektion, Vorhaben bereits 

1m Projektstadium zu beurteilen, wird zunehmend von Be­

trieben, aber auch von Planern angenommen. So wurden 

1994 1993 

- im Innendienst "3 253 3 302 

- im Außendienst 3 980 3 618 

somit insgesamt 7 233 6 920 

Projekte vorbegutachtet und allfällige Planungs fehler, 

die den Arbeitnehmerschutz berühren, aufgezeigt. 

Der Zeitaufwand für die Vorbegutachtung belief sich 

im Durchschnitt auf 1,1 (1,4) Stunden/Projekt. 

B.4 ROFBBRBITSCHAPT 

Die bei den Arbeitsinspektoraten eingerichtete Ruf­

bereitschaft zur Erreichbarkeit von Arbeitsinspektoren 

außerhalb der Dienstzeit, um bei schweren und tödlichen 

Arbeitsunfällen sowie bei sonstigen unmittelbaren Ge­

fährdungen von Leben und Gesundheit von Arbeitnehmern 

sofort die erforderlichen Maßnahmen treffen zu kOnnen, 

hat sich bewährt; im Berichtsjahr gingen außerhalb der 

Normaldienstzeit 380 (220) Anrufe bei den Arbeits­

inspektoraten ein, in 112 (81) Fällen waren sofortige 

Erhebungen erforderlich. 
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F. ERFAHRUNGEN DER ARBEITSINSPEKTORATE ZUR 

GESTALTUNG DER ARBEITSBEDINGUNGEN 

F.l TECHNISCHER UND ARBBITSHYGIBNISCHER 
ARBE I TNBHMERSCHOTZ 

F.l.l Technischer Arbeitnehmerschutz 

Eine anläßlich eines schweren Arbeitsunfalles 

durchgeführte flächendeckende Überprüfung der 

(Getreide) Mühlen zeigte, daß in dieser Branche von 

zahlenmäßig unbedeutenden Ausnahmefällen abgesehen - der 

technische Standard der verwendeten Maschinen im Vor­

kriegsstadium verweilt. 

Da die Getreidemühlen im Aufsichtsbezirk fast zur 

Gänze in die Kategorie Klein- bis Kleinstbetriebe fal­

len, ist es die nicht vorhandene wirtschaftliche Potenz 

dieser Unternehmen, welche häufig die durchgreifende 

Neuanschaffung eines technisch aktuellen Maschinenparkes 

verhindert. Die Maschinen sind zu etwa 2/3 ~n der 

Zwischenkriegszeit erzeugt worden, nicht wenige sogar 

noch vor der Jahrhundertwende. 

Die vorgefundenen Mängel aus Sicht des Arbeit­

nehmerschutzes (offene laufende Antriebe aller Art, 

ungenügend bis nicht gesicherte Walzenstühle, desolate 

Elektrik usw.), machen eine weitere Aktion zur Überprü­

fung der bisher erteilten Aufträge erforderlich (AI 6). 

In einer Fabrik für Rasenmäher wurde in der Teile­

fertigungsabteilung eine Biegeanlage für Holmrohre auf­

gestellt. Mit dieser maschinellen Einrichtung besteht 

die Möglichkeit, sämtliche Arbeiten, die früher auf 
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einer Biege- und Stanzpresse durchgeführt werden mußten, 

auf dieser Anlage durchzuführen. An der Biegeanlage füh­

ren die Arbeitnehmer lediglich überwachende Tätigkeiten 

aus, womit sie Unfallgefahren, die an Pressen auftreten 

können, nicht mehr ausgesetzt sind. (AI 12). 

In einem Betrieb, der sich mit der Erzeugung von 

Autoglasscheiben befaßt, wurde das Bearbeitungszentrum 

für die Zuschnitt- und Kantenbearbeitung von Scheiben 

außer Betrieb gestellt und durch eine neue vollautomati­

sche Bearbeitungsstrecke ersetzt. Bei der alten Anlage 

mußten nach dem automatischen Schnitt der Glasscheibe 

die von der Glasmaske abgetrennten Glasteile von den Ar­

bei tnehmern händisch entfernt werden. Dabei kam es des 

Ofteren zu Schnittverletzungen, da die Arbeitnehmer die 

ihnen zur Verfügung gestellten Sicherheitshandschuhe 

nicht verwendeten. Bei der neuerrichteten Anlage erfolgt 

eine automatische Entfernung der Glasteile von der Maske 

(AI 12). 

In einer Asphaltmischanlage wurden aufgrund einiger 

Unfälle beim Befüllen der Heißbitumenvorratsbehälter 

Pumpen werkseitig bei den Vorratsbehältern angebracht. 

Durch das nunmehr saugende Befüllen dieser Behälter kön­

nen Unfälle vermieden werden, die dadurch entstehen, daß 

sich durch die große Hitze des Bitumens die Schlauch­

kupplungen von den Schläuchen lösen. Das heraus­

spritzende Bitumen fügte den in der Nähe befindlichen 

Arbeitnehmern oft schwere Verbrennungen zu (AI 14). 
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In einer Großtischlerei kam es bei der CNC-ge­

steuerten Vielkopffräsmaschine mit 8 Werkzeugen (Fräser 

und Bohrer), die für die Herstellung von Türblättern 

dient, innerhalb von 3 Wochen zweimal zu einem Material­

bruch, wobei die Aufhängung der Einspannvorrichtung bei 

einem Fräser riß und der Fräser in der Werkstätte umher­

flog. Arbeitnehmer oder andere Personen wurden dabei 

glücklicherweise nicht verletzt. 

Zur Vermeidung derartiger Materialbrüche wurde ver­

einbart, daß vor dem Ankauf und Einsatz derartiger Fräs­

werkzeuge mit dem Herstellerbetrieb Rücksprache über die 

zulässigen Einsatzbedingungen gehalten wird; weiters 

werden spezielle Antriebsmotoren mit beschränkbarer 

Drehzahl verwendet und auf den Fräswerkzeugen die maxi­

mal zulässige Drehzahl und der Verwendungs zweck ver­

merkt. 

Weiters wurde verlangt, daß über die eingesetzten 

Fräser, die bei der CNC-gesteuerten Vielkopffräsmaschine 

(je nach Antriebsmotor) zum Einsatz kommen, Nachweise 

über die ordnungsgemäße Bemessung in Abhängigkeit von 

der Drehzahl von der Herstellerfirma zu beschaffen sind 

und in der Betriebsanlage zur Einsichtnahme bereitzu­

halten sind. 

Für jene Fräser, bei denen die Überschreitung der 

maximal erlaubten Drehzahl des Fräsers möglich ist, muß 

das Diagramm des Herstellers am Bedienpult dauerhaft und 

gut sichtbar angeschlagen sein. 

Arbeitnehmer, die Einstellarbeiten und Programm­

arbeiten an der CNC-gesteuerten Vielkopffräsmaschine 

vornehmen, sind nachweislich schriftlich über die mög­

lichen Gefahren zu unterweisen (AI 17). 
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F.l.2 Arbeitshygienischer Arbeitnehmerschutz 

In einem Stahlbehältererzeugungsbetrieb wurden die 

Durchmesser der erzeugten zylindrischen Behälter 

standardisiert. Durch diese Rationalisierungsmaßnahme 

war es möglich, bereits vorkonfektionierte Tafelblech­

pakete, welche in Regalen gelagert werden, zu verwenden. 

Die einzelnen Bleche werden über eine Fördereinrichtung 

der Rollmaschine zugeführt, verformt und anschließend in 

einer Spannvorrichtung fixiert. Mit Ausnahme der Innen­

naht des 2. Behälterbodens werden die Schweißnähte durch 

einen Automaten gefertigt. 

Die Rationalisierungsmaßnahmen brachten aus Sicht 

des Arbeitnehmerschutzes folgende Vorteile: 

' 110 

Erleichterung bei den Transportarbeiten der Tafel­

bleche, weil das händische Anschlagen der Bleche mit­

tels Seilen und Ketten etc. nicht mehr nötig ist. 

Durch die Maßgenauigkeitder vorkonfektionierten 

Bleche verringert sich die Schleif- und Richtarbeit 

und somit auch die Lärmbelastung für die Arbeit­

nehmer. 

Da lediglich die Innennaht des 2. Behälterbodens von 

Hand aus geschweißt werden muß, wurde die Schweiß­

rauchbelastung für das Personal wesentlich reduziert 

(AI 10). 
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In einern Radiatorenwerk wurde e1ne Preßlinie für 

die Erzeugung von Halbschalen für Heizkörper errichtet. 

Die Preßlinie besteht aus einer Abhaspelanlage, der 

Richteinheit, der Vorschubeinheit und der mechanischen 

Presse. Die Zuführung des warmgewalzten Stahlbandes zur 

Presse erfolgt über eine pneumatische Vorschubeinrich­

tung , die direkt an der Presse angebaut ist. Bei der 

Vorschubbewegung des Stahlbandes tritt ein Lärmpegel von 

ca. 95 dB (A) auf. Um diesen Lärmpegel zu reduzieren, 

wurde die Vorschubeinrichtung eingehaust, womit eine 

Lärmabsenkung von ca. 8 - 10 dB(A) erreicht wurde. Die 

Öffnungen zwischen den Presseständern wurde durch beweg­

liche Schutzvorrichtungen abgesichert. Bei einern Öffnen 

der Schutzvorrichtung werden Sicherheitsendschalter be­

tätigt, die die Pressen und die vorgeschalteten maschi­

nellen Einrichtungen außer Betrieb setzen. Für Wartungs­

und Reparaturarbeiten muß die Presse mit einem Schlüs­

selschalter auf Einrichtbetrieb umgeschaltet werden, bei 

welchem nur Zweihandbedienung möglich ist. Im gleichen 

Betrieb werden nun bei einer Abgratpresse die anfallen­

den Stanzspäne mittels einer Druckluft-Einlochdüse ent­

fernt. Hiebei entsteht an der Düsenspitze ein hoch­

frequentes Geräusch. Zur Dämpfung dieses Lärmgeräusches 

wurde die Düse mit einem Schalldämpfer versehen. Diese 

Dämpfereinheit besteht aus mehreren Röhrchendüsen, die 

den Gesamtluftstrahl in Teilluftstrahlen zerlegt, womit 

eine Verwirbelung des Luftstrahles verhindert wird. Mit 

dieser Schalldämpfereinheit konnte der Lärmpegel um ca. 

g dB(A} gesenkt werden (AI 12). 
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Auf einer Tunnelbaustelle wird derzeit eine neu ge­

baute Maschine eingesetzt und erprobt, die bei Tor­

kretierungsarbeiten im Tunnel eine wesentliche Verbesse­

rung des Arbeitnehmerschutzes bringen soll. 

Es handelt sich um eine Stahlkonstruktion, die als 

Raupenfahrzeug ausgebildet ist und mittels Schalt­

kassette (elektrisch) verfahren werden kann. Auf dieser 

StahlkonstruktiGm. ist die schwenkbare Mulde mit FOrder­

band für die Aufnahme und den Transport des Kiessandes 

montiert. Auch de·r Behalter für Zement (ohne Zusatz­

mittel) ist integriert. Die Hochleistungsbetonspritz­

maschinen inklusiv:e Druckluftschläuchen und Wasserzusatz 

sind ebenfalls eingebaut. An der Maschine ist an der 

Vorderseite eine ca .. 3 bis 4 m lange Lafette horizontal 

montiert, an welcher der verstellbare Düsenkopf ange­

bracht ist. Mittels Schaltkassette kann die Lafette mit 

Düsenkopf in jede gewünschte Lage geschwenkt werden, in 

der eine Torkret.ierung des anstehenden Gebirges 

erforderlich ist. 

Angewandt wird das Trockenbeton-Spritzverfahren. 

Die Leistung beträgt je Spritzmaschine ca. 10 bis 15 m3 

Beton/Stunde. 

Vorteile der Anlage: 

1. Der Mineur, der mi t tels Schal tkasset te die Lafette 

mit Düsenkopf bedient, kann sich im bereits gesicher­

ten Gebirgsbereich am Boden aufhalten, sodaß eine Ge­

fährdung durch unvermuteten Steinschlag nicht gegeben 

ist. Bei der herkömmlichen Methode mußte der Düsen­

führer insbesonders beim Torkretieren der Firste vor 

Ort mittels Hubarbeitsbühne hochgehoben werden. Er 

mußte die Düse selbst hal t en und schwenken , was mit 

erheblicher körperlicher Belastung verbunden war. 
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2. Die Staubbelastung wird ebenfalls geringer werden, da 

sich der Bedienungsmann mit der Schaltkassette weit 

weg von der Düse befindet und so eine geringe Staub­

belastung gegeben ist. 

3. Es werden keine Zusatzmittel verwendet. 

4. Es werden angeblich gute Betonfestigkeiten bis B 400 

erreicht. 

Nach Einarbeitungszeit der Arbeitnehmer und nach 

diversen erforderlichen Verbesserungen vor Ort ist ein 

sicheres und arbeitshygienisch besseres Arbeiten mög­

lich. Zusätzlich erwartet sich die ARGE eine Qualitäts­

verbesserung und Leistungssteigerung mit der neuen An­

lage. 

Das Arbeitsinspektorat begrüßt die Initiative des 

Bauunternehmens, da mit diesen neuen Geräten erhebliche 

Verbesserungen für die Arbeitnehmer verbunden sind 

(AI 13). 

In großen Selbstbedienungslebensmittelmärkten nimmt 

die Beschickung der Kühl- bzw. Tiefkühlregale mehrere 

Stunden in Anspruch. Das Personal, überwiegend Frauen, 

ist dabei hohen Temperaturschwankungen ausgesetzt. Viele 

so-Kühlregale beginnen bereits 50 cm über dem Fußboden, 

daß ab dieser Höhe der/die Arbeitnehmer/in an 

seiner/ihrer Vorderseite einer beständigen Kältestrah-

lung ausgesetzt ist, während die Körperrückseite der 

normalen Raumtemperatur zugewandt ist. Daraus ergibt 

sich das Erfordernis, die Körpervorderseite bis unter 

die Knie mit einer geeigneten Kälteschutzkleidung zu 

schützen. Die Recherchen haben ergeben, daß derzeit auf 

dem Markt keine geeignete Kälteschutzkleidung für diese 

speziellen Erfordernisse erhältlich ist, da 
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die Kälteschutzkleidung die K!ltestrahlung abblocken 

soll, 

die Beweglichkeit nicht beeinträchtigt sein soll, 

speziell in der w!r.meren Jahreszeit bei erhöhter 

Raumtemperatur eine ausreichende Abfuhr der Körper­

wärme gewährleistet sein muß und 

das Gewicht der Kälteschutzkleidung nicht zu groß 

sein dCirf. 

Diese Erfordernisse könnte eine 11 Thermoschürze. aus 

pflegeleichtem Material (z.B. Microfaser) erfüllen. 

Überdies könnte das Design der jeweiligen Handelskette 

angepaßt werden. 

Im Aufsichtsbezirk konnte der Einsatz derartiger 

Schürzen in Zusammenarbei t mit einer Handelsket te er­

reicht werden. Die Schürzen wurden aus einem Material, 

aus dem ansonsten Schlafsäcke gefertigt werden, herge­

stell t (AI 13). 

In der Großküche einer Kaserne wurde zum Reinigen 

der großflächigen Abluftdecke eine ca. 3 m lange Reini­

gungslanze angeschafft. Diese Reinigungslanze wird an 

das vorhandene Dampfstrahlreinigungsgerät angeschlossen 

und mit zwei Führungsrollen in die Laufbahnen der Ab­

luftdecke eingeh!ngt. Die Reinigung der Abluftdecke kann 

so vom Boden aus ohne Belastung 

heitstechnisches Risiko für das 

durchgeführt werden (AI 17). 

114 
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Reinigungspersonal 

Jahresbericht 1994 

III-15 der Beilagen XX. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 133 von 324

www.parlament.gv.at



Arbeitsinspektion Arbeitsbedingungen 

Auf einer Großbaustelle werden von der bauausfüh­

renden Firma zum Versetzen von Hohlbocksteinen für die 

Errichtung von Haupt- und Zwischenwc§.nden eigens dafür 

entwickelte Hubkräne eingesetzt. Diese Hubkräne werden 

unmittelbar neben der zu errichtenden Wand mit Hilfe des 

vor Ort aufgestellten Baustellenschwenkkranes auf die 

jeweilige Geschoßdecke gestellt und sind mit einem An­

schlagmittel, welches für die Versetzungsarbeiten von 

Hohlblocksteinen konstruiert wurde, ausgerüstet. Dieser 

Anschlag richtet sich einers ei ts nach der Art des zu 

verwendenden Baumaterials und andererseits nach Form, 

Größe und Gewicht der zu versetzenden Steine. Mit dem 

eingesetzten Anschlagmittel werden die Hohlblocksteine 

direkt von der angelieferten Materialpalette, welche in 

Reichweite des Hubkranauslegers abgestellt wird, reihen­

weise abgenommen und anschließend direkt zu der zu 

fertigenden Wand abgesetzt. Der Schwenkvorgang mit der 

angehobenen Last wird händisch durchgeführt, die Hub­

bewegungen der Last werden elektromotorisch vorgenommen. 

Die Steuerung dieses Vorganges wird vom Arbeitnehmer 

direkt vom Arbeitsgerüst aus mittels Steuerkassette 

durchgeführt. Durch den Einsatz derartiger Hubkräne wird 

auf der Großbaustelle eln wirkungsvoller Beitrag zur 

ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze erreicht. 

Durch Formatvergrößerung der Mauersteine stieg das 

Gewicht der händisch zu vermauernden Steine von 3,7 kg 

auf bis zu 25 kg pro Stück. Durch den zusätzlichen Ein­

satz derartiger mechanischer Einrichtungen im Hochbau 

kann der übermäßigen Belastung der Wirbelsäule und der 

Gelenke von Arbeitnehmern bei derartigen Arbeiten maß­

geblich entgegengewirkt werden (AI 17). 
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F. 2. VBRWBNDtJNGSSCHl1TZ 

F.2.1 . Beschäftigung von JUgendlichen 

Die seit 1992 bestehende Möglichkeit, Jugendliche 

im Gastgewerbe unter bestimmten Bedingungen an aufein­

anderfolgenden Sonntagen zu beschäftigen, wurde auch 

1994 kaum in Anspruch genommen (AI 3, AI 6, AI 7, AI 11, 

AI 12, AI 16). 

Im Berichtsjahr wurden 144 Gastgewerbebetriebe, 

welche Jugendliche (Lehrlinge bzw. Praktikanten) be­

schäftigt hatten, überprüft. Lediglich in 9 Betrieben 

wurden keine Übertretungen von arbeitszeitrechtlichen 

Bestimmungen Jugendlicher festgestellt. In 36 Betrieben 

wurde kein Aushang der Normalarbeitszeit geführt, in 

81 Betrieben das Verzeichnis der Jugendlichen unvoll­

ständig geführt <meist keine Arbeitszeitaufzeichnungen), 

in 37 Betrieben vrurde die zulässige Tagesarbeitszeit und 

in 32 Betrieben die zulässige Wochenarbeitszeit über­

schritten. In 23 Betrieben wurde die Ruhezeit unter­

schritten, in 30 Betrieben keine bzw. unzureichend lange 

Ruhepausen gewährt. In 38 Betrieben wurde unzulässige 

Sonntagsarbeit geleistet. In 18 Betrieben wurden Lehr­

linge in der Nacht beschäftigt und in 26 Betrieben die 

Wochenruhe für Jugendliche nicht eingehalten. In rund 

zwei Drittel der überprüften Betriebe gab es noch immer 

keine überprüfungstauglichen Arbeitszeitaufzeichnungen. 

Dies ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, daß das 

Nichtführen bzw. Nichtvorweisen von Arbeitszeitaufzeich­

nungen im Strafverfahren für den Unternehmer wesentlich 
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"billiger" ist als die aus den Arbeitszeitaufzeichnungen 

ersichtlichen Übertretungen (AI 12) . 

Im Zuge von Überprüfungen in Friseur-, Handels- und 

Gastgewerbebetrieben wurden Jugendliche zur Arbeits­

zeiteinteilung befragt. Dabei wurde von Jugendlichen auf 

die ihrer Ansicht nach für sie ungünstige Arbeits­

zeiteinteilung des geteilten Dienstes (z.B. 8 bis 12 und 

15 bis 18 Uhr oder 9 bis 14 und 17 bis 21 Uhr) hinge-

wiesen. Vor allem in Betrieben, in 

Aufenthaltsbereich zur Verfügung 

denen kein eigener 

steht, ist diese 

Arbeitszeiteinteilung für "Pendler" sehr ungünstig. Eine 

Heimfahrt wAhrend der Pause ist zeitlich nicht sinnvoll, 

ein Aufenthalt während der gesamten Pause im Betriebs­

bereich dient sicher nicht zur Erholung. Der Arbeitstag 

wird bei geteilten Diensten als sehr lang empfunden: je 

nach Wohnort beträgt die Dauer inklusive Fahrzeit 12 bis 

14 und mehr Stunden. Nach der derzeitigen Gesetzeslage 

sind solche Zeiteinteilungen aber zulässig (AI 10). 

In Betrieben des Bau- und Baunebengewerbes, bei 

KFZ-Mechanikern und Schlossern, aber auch in sonstigen 

Betrieben, bestehen Probleme wegen der Pausenregelungen 

für Jugendliche. Aufgrund der Bestimmungen des KJBG ist 

ja den Jugendlichen nach einer Arbeitszeit von vierein­

halb Stunden eine halbstÜDdige Ruhepause zu gewähren. 

Dies steht häufig im Widerspruch zu den in der Praxis 

bestehenden Pausenregelungen, die nur für erwachsene Ar­

beitnehmer zulässig sind. Bei einem Arbeitsbeginn um 

7.00 Uhr und einer Mittagspause ab 12.00 Uhr ergibt sich 

unweigerlich, daß die Bestimmungen des KJBG über Ruhe­

pausen nicht eingehalten werden können, selbst wenn zu-
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sätzlich zur Mittagspause eine bezahlte Frühstückspause 

von 9.00 Uhr bis 9.15 Uhr gewährt wird. Würde für die 

Jugendlichen eine separate Zeiteinteilung vorgesehen, 

würden diese nicht immer unter Aufsicht stehen bzw. Ar­

beiten auch völlig allein ausführen, wenn die übrigen 

Arbeitnehmer Pause hätten. Einer generellen Verschiebung 

der Arbeitszeit steht aber oft die Einstellung der Ar­

beitnehmer entgegen, da meist alle den Standpunkt ver­

treten, die Mittagspause müsse um 12.00 Uhr beginnen. 

Bei einer Verschiebung der Mittagspause entsprechend dem 

KJBG entsteht daher unweigerlich ein angespanntes Be­

triebsklima besonders gegenüber den Jugendlichen, da die 

Notwendigkeit dieser Bestimmung nicht von allen Betrof­

fenen anerkannt wird. In besonderen Fällen leiden dann 

in weiterer Folge die betroffenen Jugendlichen unter dem 

psychischen Druck ihrer Arbeitskollegen eindeutig mehr 

als bei einer nicht rechtzeitig gewährten Ruhepause 

(AI 5). 

F.2.2. Mutterschutz und Frauenarbeit 

Derzeit ist eine gute Warenpräsentation der wich­

tigste Entscheidungsgrund für den Handel, ein bestimmtes 

Thekenmodell zu wählen. Ergonomische Erkenntnisse über 

Arbeitsbelastung, Greifräume, die Bewegungsbereiche der 

Arbeitnehmerinnen spielen meistens nur eine untergeord­

nete Rolle. Im letzten Jahr wurde im Bereich des Fein­

kostverkaufes in Verkaufsmärkten gemeinsam mit der Ar­

beitsinspektionsärztin eine Arbeitsplatzanalyse über die 

Belastungen für schwangere Arbeitnehmerinnen neu durch-
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geführt: Die Arbeit der Verkäuferin an und in der Bedie­

nungstheke besteht einerseits aus Tätigkeiten im soge­

nannten Nahbereich, d.h. Verpackung greifen, auswiegen, 

Artikel eingeben, Schneiden an der rückwärtigen Arbeits­

platte, abrechnen, einpacken, verschließen und Bon be­

festigen, und andererseits aus Tätigkeiten im sogenann­

ten Mitte- und Fernbereich, d.h. Waren aus der Vitrine 

nehmen und zurücklegen, Waren in der vitrine zeigen, 

Waren in der Vitrine zusammenstellen, Waren den Kunden 

übergeben. Wenn keine Kunden anwesend sind, muß die Ver­

käuferin die Vitrine nachfüllen oder neues Gebäck auf 

Blechen in den Ofen schieben und nach einern 20- bis 25-

minütigem Backvorgang herausnehmen. Um die Artikel aus 

dem Mitte- und Fernbereich erreichen zu können, muß sie 

meistens schräg an die Arbeitsplatte herantreten und 

sich dabei vorbeugen und strecken. Die Kopfhaltung ist 

dabei aufgrund der Sehaufgabe und der Nähe der oberen 

Ablage schräg, der zweite Arm wird meist zum AbstützerL 

benützt. Es kommt dabei zu Verdrehungen im Bereich der 

Halswirbelsäule und Lendenwirbelsäule, zu starkem An­

spannen der Nackenmuskulatur, zu starkem Abstützen 1m 

Hüft- und Bauchbereich. Das Gewicht wird dabei meistens 

auf ein Bein verlagert und das zweite Bein zur Balance 

angehoben. Die Bein-, Arm- und Rückenmuskulatur sind an­

gespannt. Das Vorbeugen des Oberkörpers erfolgt je nach 

Kundenandrang mehrmals pro Minute, das extreme Vorbeugen 

erfolgt ca. einmal pro Minute. Die Verkauferin muß die 

Ware in einern eingeengten Raum greifen. Die Standsicher­

heit wird beeinträchtigt, da das zweite Bein zum Ge­

wichtsausgleich angehoben wird. Die Verkäuferin stützt 

sich an der Kante der Arbeitsplatte oder direkt auf der 

Arbeitsplatte auf. Beim Abstützen an der Kante entsteht 
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ein hoher Druck, da nur eine kleine Fläche zur Verfügung 

steht. Die mangelnde Kniefreiheit erhöht die Belastung. 

Beim Abstützen auf der Arbeitsplatte kommt es zu einer 

massiven Druckbelastung auf den Bauch. Gleichzeitig be­

wirkt die größere, kühle Berührungsfläche einen stärke­

ren Wärmeentzug . Der zum Greifen vorgestreckte Arm er­

höht noch zusätzlich die Belastung. Durch nicht immer 

von der Bedienungstheke weggeräumte Messer, Wurstgabel , 

Heftzangen kommt es zu punktuellen Druckbelastungen. Das 

Überreichen der Ware von Hand zu Hand in Schulterhöhe 

erfordert ein zusätzliches Strecken. In vielen Fällen 

können daher an solchen Bedienungstheken durch das über­

mäßige Strecken und Beugen für schwangere Verkäuferinnen 

schädliche Belastungen auftreten (AI 7). 

Verstärkt war festzustellen, daß schwangere Arbeit­

nehrnerinnen psychischen Belastungen durch Arbeitgeber 

und Kollegen ausgesetzt werden. Dieses Problem tritt am 

häufigsten in Kleinbetrieben auf, wenn eine werdende 

Mütter an ihrem bisherigen Arbeitsplatz aufgrund der Art 

der Arbeit nicht mehr beschäftigt werden darf und kein 

geeigneter Ersatzarbeitsplatz zur Verfügung steht. Der 

zur Entgeltweiterzahlung verpflichtete Arbeitgeber läßt 

die Arbeitnehmerin oft deutlich spüren, welche Belastung 

sie für ihn und die Kollegen darstellt und setzt sie 

unter Druck, in den Krankenstand zu gehen oder sich 

überhaupt freistellen zu lassen (AI 1, 3, 4, 5, 17). 

Auch im Pflegedienst der Krankenanstalten gibt es 

Probleme mit geeigneten Ersatzarbeitsplätzen, weil der 

Dienstpostenplan meistens derart knapp bemessen ist, daß 

schon bei einem geringen Prozentsatz an Ausfällen der 
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Krankenhausbetrieb nur schwer aufrecht erhalten werden 

kann (AI 11). 

Häufig melden die Arbeitnehmerinnen in Kranken­

anstalten ihre Schwangerschaft relativ spät, weil sie 

entweder ihren Arbeitsplatz nicht wechseln wollen oder 

weil sie weiterhin im Nachtdienst arbeiten wollen. Vom 

Arbeitsinspektorat wird als Lösung angestrebt, daß in 

jeder Abteilung für das Pflegepersonal ein eigens für 

gravide Arbeitnehmerinnen geschaffener Arbeitsplatz zur 

Verfügung gestellt werden soll (AI 16). 

Für den Schutz schwangerer Arbeitnehmerinnen vor 

der Einwirkung von Tabakrauch wird von den Kolleginnen 

und Kollegen im Betrieb oft keinerlei Verständnis aufge­

bracht. (AI 1, 17). 

Bei der Durchsetzung des Nachtarbeitsverbotes für 

Frauen stößt man auf große Widerstände, nicht nur sei­

tens der Arbeitgeber, sondern vor allem auch seitens der 

betroffenen Arbeitnehmerinnen. Allgemein herrscht die 

Meinung vor, daß dieses Verbot nach Diskussionen, 

Medienberichten und einer Verfassungsgerichtshofs­

beschwerde schon jetzt fallen sollte, weil es aufgrund 

des EU-Beitrittes ohnehin nicht aufrechterhalten werden 

könne. Die Akzeptanz für das Fortbestehen dieser gesetz­

lichen Regelungen ist sehr gering. Besondere Kritik wird 

seitens der "Sozialen Dienste" geübt, weil für Kranken­

anstalten und Pflegedienst das Frauennachtarbeitsverbot 

nicht gilt, wohl aber für Soziale Dienste, die daher 

immer um Ausnahmegenehmigung ansuchen müssen. Dazu 

kommt, daß im öffentlichen Dienst 24-Stunden-Dienste 
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problemlos zulässig sind, nicht aber in privaten 

Vereinen oder Unternehmungen . Speziell in diesem Bereich 

hat aber ein oftmaliges Wechseln der Bezugsperson sehr 

nachteilige Auswirkungen auf d i e zu betreuenden Perso­

nen. In der Folge werden oft vorgegebene Dienstpläne 

ignoriert und die Dienste zwischen den Betreuer/innen 

abgestimmt, was zu gravierenden Übertretungen des Ar­

beitszeitgesetzes führt (AIS) . 

Auch in Bäckereien wird das Nachtarbeitsverbot für 

Frauen von vielen betroffenen Arbeitnehmerinnen als 

nicht mehr zeitgemäß betrachtet . In einer größeren 

Bäckerei wurden aufgrund von Strafanzeigen die Frauen in 

der Bäckerei und im Expedit gekündigt (AI 2). 

F.2.3 Arbeitszeit und Arbeitsruhe 

Eine positive Entwicklung ist im Gastgewerbe zu 

vermerken, wo seit Einführung der 5-Tage-Woche die 

Wochenruhezeit von 36 Stunden wesentlich besser einge­

halten wird als in den vergangenen Jahren. Auch bei Mes­

sen und messeähnlichen Veranstaltungen werden die Er­

satzruhe-Bestimmungen in der Regel eingehalten (AI 11). 

Zu bedauerlichen Überschreitungen der Tagesarbeits­

zeit und Unterschreitungen der Ruhezeit kam es in einem 

Milchwirtschaftsbetrieb, der voraussichtlich aufgelassen 

wird, vor allem beim Haus- und Sicherheitstechnikperso­

nal , aber auch im Bereich der Produktion. Diese unzuläs­

sigen Übertretungen wurden mit der wirtschaftlichen Not-
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wendigkeit des sukzessiven Personalabbaus aufgrund der 

schlechten Situation des Betriebes begründet (All). 

Im Zusammenhang mit Geschäftseröffnungen oder 

Umbauten kommt es immer wieder zu massiven Überschrei­

tungen der höchstzulässigen Tages- und Wochenarbeits­

zeiten sowie zu verbotener Wochenendarbeit. Die Arbeit­

geber sind der Ansicht, daß dies aufgrund der 

11 außergewöhnlichen Situation 11 und weil Fremdfirrnen Lie­

ferterrnine nicht einhalten und die ihnen übertragenen 

Arbeiten nicht zeitgerecht erledigen, zulässig wäre. 

Meist handelt es sich aber um Planungs fehler . Bei Ge­

sprächen mit den Betroffenen wurde festgestellt, daß 

diese langen Arbeitszeiten gerade bei älteren Arbeit­

nehmern zu gesundheitlichen Problemen führen (AI 12, 

16) . 

Aufgrund der gesetzlichen Änderungen im Zusammen­

hang mit dem Inkrafttreten des EWR-Abkommens haben sich 

wesentliche Änderungen bei der Kontrolle der Arbeitszeit 

von Lenkern ergeben. Das Fahrtenbuch, das von Lenkern 

und Beifahrern nie gut angenommen wurde, ist nicht mehr 

erforderlich, wenn das Fahrzeug mit einem EU-Tacho­

graphen ausgerüstet ist. Dieses Kontrollgerät ist ent­

sprechend der Tätigkeit mit Hilfe des Zeitgruppen­

schalters permanent zu bedienen und das Schaublatt exakt 

auszufüllen. Die Kontrolltätigkeit ist dadurch wesent­

lich zeitintensiver, da aufgrund der Durchrechnungs­

zeiträume zumindest ein Monat lückenlos überprüft werden 

muß. Große Probleme ergeben sich bei der Überprüfung, 

wenn das mechanische Kontrollgerät bzw. der Zeitgruppen­

schalter nicht ständig bedient wird, da dann die sonsti-
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gen Arbeitszeiten wie z.B. Be- und Entladen, Arbeitsbe­

reitschaft und Pausen bzw. Ruh~zeiten den Tachoscheiben 

nicht klar entnommen werden können. Auch die überprüfung 

der Ruhezeit, die jetzt teilbar ist, ist schwieriger ge­

worden. Es wAre ein großer Vorteil, würde der Lenker das 

Schaublatt so ausfüllen, daß unmißverstAndlich erkennbar 

ist, welche Art der Ruhezeit der Lenker gewAhlt hat. Be­

sonders wichtig ist die korrekte Beratung durch das Ar­

beitsinspektorat: bei vielen telefonischen Anfragen beim 

Arbei tsinspektorat wurde festgestellt, daß Arbeitgeber, 

Betriebsräte und Lenker von verschiedenen Stellen eben­

soviele verschiedene Auskünfte über ein und dasselbe 

Thema erhielten, z.B. zur Frage, ob nun Fahrtenbücher zu 

führen sind oder nicht. An die Betriebe werden daher auf 

den jeweiligen Kollektivvertrag abgestimmte Informa­

tionsblätter übersandt, die alle wesentlichen Bestimmun­

gen über SonderbestiITmlungen für Lenker von Kraftfahr­

zeugen enthalten und als schnelles Nachschlagwerk für 

Arbeitgeber, Betriebsräte und Lenker dienen (AI 11). 

Die Verwendung von Euro-Schreibern enthebt den Ar­

beitgeber von der Pflicht zur Führung von persönlichen 

Fahrtenbüchern. In Handelsbetrieben konnten dadurch erst 

nach genauer Überprüfung der Sonderbestimmungen für Len­

ker von Kraftfahrzeugen übertretungen des AZG festge­

stellt werden. Die Einsatzzeiten und Lenkzeiten, welche 

aus den Tachographenscheiben ersichtlich waren, befanden 

sich im gesetzlichen Rahmen. Bei der Befragung der be­

troffenen Lenker stellte sich jedoch heraus, daß durch 

Wechsel der Fahrzeuge und der Tachographenscheiben Zei­

ten für das Zusammenstellen, Verpacken und Verladen der 

Waren auf den Scheiben nicht zu finden waren. Diese als 
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"sonstige Arbeiten" geltenden Tatigkeiten waren auch 

nicht anhand von Arbeitszeitaufzeichnungen dokumentiert 

worden. Erst nach Durchsicht sogenannter 

" Diatenabrechnungen " wurden Einsatzzeiten ermittelt, die 

die vorgeschriebenen gesetzlichen Höchstgrenzen erheb­

lich überschritten (AI 16). 

Bei den gemeinsam mit den Organen der öffentlichen 

Sicherheit durchgeführten Kontrollen von Lenkern im 

Straßenverkehr wurden 267 LKW- und 26 Bus -Lenker über­

prüft. Es konnte zwar nur in 30 % aller Fälle eine 

lückenlose Kontrolle durch die mitzuführenden Schaublät­

ter erfolgen, jedoch können diese Ergebnisse auf jeden 

Fall hochgerechnet werden. Die Tageslenkzeiten waren bei 

14 %, die Lenkpausen/Unterbrechungen bei 11 % und die 

Einsatzzeit bei 19 % der kontrollierten Arbeitnehmer 

überschritten und die tägliche Ruhezeit bei 14 % unter­

schritten worden. 88 % aller Lenker betätigten den Zeit­

gruppenschalter nicht, 19 % wiesen andere Mängel auf wie 

z . B. falsches Schaublattoder Schaublatt falsch einge­

legt, Uhrzeit falsch, Kontrollgerät defekt, kein Schau­

bIattwechsel bei zwei Lenkern usw. Mängel in bezug auf 

die Fahrtenbuchverordnung wurden dabei nicht mehr er­

faßt. Gegenüber 1993 gab es einen Rückgang der Übertre­

tungen bezüglich Arbeitszeit und Ruhezeit, was aber nur 

auf die nach der EG-Verordnung 3820/85 geltenden höheren 

Zeitgrenzen zurückzuführen ist. Nur in 16 Fällen (5 %) 

gab es keine Beanstandungen. 4 Lenker wurden von den 

Sicherheitsorganen an der Weiterfahrt gehindert. Von den 

meisten Lenkern wurde angegeben, daß sie weder über die 

ordnungsgemaße Verwendung des Kontrollgerätes und der 

Schaublätter I noch über die geltenden Zeitgrenzen Be-
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scheid wissen. Belehrungen oder Schulungen seitens der 

Arbei tgeber gibt es nur in den seltensten Fällen. Als 

wirksame Abschreckung zeigte sich aber bereits die seit 

dem zweiten Halbjahr geltende Erhöhung der Strafsätze im 

AZG. 

Gemeinsam mit einem Bezirksgendarmeriekommando 

wurde vom Arbeitsinspektorat ein Formular für die Mel­

dungen gemäß § 102 (11c) KFG angefertigt und den Organen 

der öffentlichen Sicherheit zur Verfügung gestellt. Die­

ses hat den Vorteil, daß hier überblicksmäßig fast alle 

dem Arbeitsinspektorat zu meldenden übertretungen und 

sonstige notwendige Angaben angeführt sind und das For­

mular mi t der Schreibmaschine ausgefüll t werden kann . 

Dieser Vordruck wird im Aufsichtsbezirk gern angenommen 

und auch mehrheitlich verwendet (AI 12) . 

Im Jahr 1994 wurde das Arbeitsinspektorat ersucht, 

bei Schulungen der Zollwachebeamten bzw. der Sicher­

heitsbehörden über das AZG und die EG-Verordnungen 

3820/85 und 3821/85 zu referieren. Dies hat maßgeblich 

zu einer verbesserten Zusammenarbeit mit diesen Behörden 

beigetragen (AI 12, 14). 

In Zusammenarbeit mit der Interessenvertretung der 

Arbeitnehmer wurden insgesamt 74 Taxilenker kontrol­

liert. Von den insgesamt 74 kontrollierten Taxis waren 

15 Selbständige, 10 Studenten, 3 Pensionisten, 35 haupt­

beruflich und 11 nebenberuflich Tätige. Bei den Arbeits­

zeitkontrollen der Taxifahrer ist man gänzlich auf die 

Aussagen der befragten Lenker angewiesen, da die Taxi­

lenker keine Verpflichtungen zum Führen eines Fahr-
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tenbuches haben, wenn das Fahrzeug mit einem Taxameter 

ausgerüstet ist. Die von den Taxilenkern angegebenen Ar~ 

beitszeiten entsprachen im wesentlichen den einschlägi­

gen Bestimmungen des AZG (AI 10). 

F.2.4 Heimarbeit 

Bei einem Vergleich der Gesamtzahlen der im Ar­

beitsinspektorat für den 3. Aufsichtsbezirk für Wien und 

Niederösterreich (Gebiet des AI 5 und AI 6) gemeldeten 

Auftraggeber/innen, Zwischenrneister/innen und Heimarbei­

ter/innen mit den Gesamtzahlen des Vorjahres ergab sich 

bei 

Auftraggeber/innen 

Zwischenrneister/innen 

Heimarbeiter/innen 

ein Minus von 

ein Minus von 

ein Minus von 

22,51 % 

16 % 

17 % 

Der seit vielen Jahren vorhandene Trend der Redu­

zierung der Heimarbeiter/innen, Auftraggeber/innen und 

Zwischenmeister/innen setzte sich auch im Berichtsjahr 

1994 fort, wobei in diesem Zeitraum vor allem bei 

alteingesessenen Betrieben mehrere Konkurse zu verzeich­

nen waren. Der Trend, Heimarbeiter/innen abzubauen, wird 

auch dadurch verstärkt, daß viele Auftraggeber/innen 

dazu neigen, beim Ausscheiden der Heimarbeiter durch 

Pensionierung usw. keine weiteren mehr zu beschäftigen, 

sondern die betreffenden Arbeitsg~nge in den Betrieb zu 

verlegen bzw. das ganze Produkt zuzukaufen (meist 

Importe aus Fernost). 
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Im Jahre 1994 lagen vier Mutterschutzmeldungen vor, 

von denen drei von Auftraggebern und eine von anderer 

Stelle einlangten. 

Es mußten 28 Auftraggeber zu Nachzahlungen auf­

gefordert werden. Die Gesamtsumme der nachgezahlten Min­

derbeträge betrug S 164.593,92. 

Bei den zuständigen Bezirksverwaltungsbehörden wur­

den wegen Nichteinhaltung der Bestimmungen des Heimar­

beitsgesetzes insgesamt zwei Strafanzeigen erstattet. 

1994 waren in Wien und NÖ (AI 5 und 6) 148 Auftrag­

geber, 21 Zwischenrneister sowie 493 Heimarbeiter vorge­

merkt (AI 3). 

Die Anzahl der vorgemerkten Heimarbeiter/innen sank 

gegenüber 1993 erheblich von 199 auf 90 Heimarbei­

ter / innen 1994. Diese Verringerung um 54,7 % ist auf 

zwei Auftraggeber des kunststoffverarbeitenden Gewerbes 

zurückzuführen, die für die Abdeckung von Auftrags­

spitzen 1993 sehr viele Heimarbeiter/innen, teilweise 

für wenige Wochen, beschäftigten. Einige dieser Heim­

arbeiter/innen wurden jedoch auch als Betriebsarbei­

ter/innen übernommen. 

Die Anzahl der Auftraggeber/innen veränderte sich 

nur geringfügig von 16 (1993) auf 15 (1994). 

Die letzten Jahre zeigten einen ständigen Rückgang 

der beim Arbeitsinspektorat für den 7. Aufsichtsbezirk 

in wiener Neustadt vorgemerkten Heimarbeiter und Auf­

traggeber. Ein Grund dafür lag auch in der räumlichen 

Nähe der durch die Öffnung der Ostgrenzen zugänglich ge-
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wordenen Länder des ehemaligen Ostblocks, wie Ungarn, 

Tschechien oder die Slowakei. Aufgrund des sehr niedri­

gen Lohnniveaus dieser Länder vergeben Betriebe oft Ar­

beiten, die früher in Heimarbeit vergeben wurden, wie 

z.B. Näharbeiten oder diverse Montagearbeiten, in diese 

Länder. 

Für einen Betrieb des kunststoffverarbeitenden Ge­

werbes wurde vom Entgeltberechnungsausschuß der Allge­

meinen Heimarbeitskommission ein Feststellungsbescheid 

für drei Arbeitsstücke erlassen. Seither vergibt der 

Auftraggeber diese drei Arbeitsstücke nur noch sehr sel­

ten in Heimarbeit, sondern liefert sie in seine Nieder­

lassung in die Slowakei. 

Weiters wurde festgestellt, daß sehr viele Frauen 

Heimarbeitsplätze suchen. Vor allem handelt es sich 

dabei um junge Mütter mit kleinen Kindern, die bei ihnen 

zu Hause bleiben wollen oder müssen, weil sie keinen 

Kindergartenplatz bekommen und keine Verwandten haben, 

die auf die Kinder aufpassen. Auch Frauen, die in ent­

legenen Gebieten wohnen, wo es keine oder zuwenig 

öffentliche Verkehrsmittel gibt und die über kein eige­

nes Fahrzeug verfügen, suchen oft vergeblich Heimarbeit 

(AI 7). 

Ein langsamer aber kontinuierlicher Rückgang der 

Heimarbeiter mußte auch im Jahr 1994 festgestellt wer­

den. Einige Auftraggeber, die jahrelang Heimarbeiter be­

schäftigt hatten, wurden daraufhin nach dem Grund be­

fragt, warum sie diese Arbeiten nicht mehr vergeben. 

Immer noch war ein Grund die komplizierte Abrechnung, 

die die Anstellung einer eigenen Lohnverrechnerin ver-
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langt. Jedoch häufiger kam das Argument der Vergabe in 

Billiglohnländer des ehemaligen Ostblocks. Die Auftrag­

geber/innen sind sich zwar darüber klar, daß die Quali­

tät der Arbeit nur bei ca. 70 % gegenüber heimischen 

Heimarbeitern liegt. Da jedoch das Lohnniveau bei ca. 

30 % (ohne Sonderzahlungen) gegenüber dem österreichi­

schen liegt, ist eine noch größere Gewinnspanne gegeben, 

wobei der Qualitätsverlust akzeptiert wird (AI 10). 

Im Berichtsjahr verringerte sich sowohl die Anzahl 

der Heimarbeiter/innen als auch die Anzahl der Auftrag­

geber/innen um die Hälfte. Es konnte jedoch eine Zunahme 

von Angestelltentätigkeiten, die in Heimarbeit vergeben 

werden, festgestellt werden. 

Die Möglichkeit der EDV-Abrechnung wurde von allen 

Auftraggebern positiv angenommen (AI 16). 

Im Berichtsjahr 1994 wurden von den 20 gemeldeten 

Auftraggebern acht überprüft. Es wurden keine nennens­

werten Beanstandungen festgestellt. Bei einer Auf trag­

geberin mußten das Feiertagsentgelt und das Urlaubsent­

gelt nachgefordert werden, obwohl ein überhOhtes 

Stückentgelt von ca. 90 % bezahlt wurde, da diesbezüg­

lich eine Entscheidung des Arbeitsgerichtes Wien vorlag, 

wonach Urlaubsentgelte und Feiertagsentgelte nicht in 

das Arbeitsentgelt miteinbezogen werden dürfen. Be­

züglich der Neuregelung von Abfert igungs ansprüchen 

konnte festgestellt werden, daß die Betriebe sehr wohl 

über den Anspruch informiert waren, aber Beratung hin­

sichtlich der Berechnung wünschten (AI 17). 
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G. AUS DER SICHT DER ARBEITSINSPEKTOR/INNIEN 

Grundsätzliche Betrachtungen über die 
Entwicklung des technischen Arbeitnebmer­
schutzes im Berichtsjahr 

Autorenkollektiv des Arbeitsinspektorates für den 
11. Aufsichtsbezirk 

Das abgelaufene Jahr 1994 stand im Zeichen zweier 

sehr verschiedener Abschnitte. Im ersten Halbjahr ver­

lief die Konjunktur noch sehr flau, viele Kapazitäten, 

sprich Maschinen und Geräte, waren ungenützt und die Ar­

beitnehmer bangten um ihren Arbeitsplatz. Davon in Mit­

leidenschaft gezogen waren sehr stark die Sicherheits­

techniker, eine in derartigen Situationen immer von Kün­

digung bedrohte Gruppe; da in Zeiten wirtschaftlicher 

Depression Sicherheit fast immer erst einen sekundären 

Platz einnimmt, konnten auch die dafür Zuständigen ihre 

Anliegen kaum durchbringen, ja nicht einmal vorbringen. 

Einige von ihnen wurden auch tatsächlich in Pension ge­

schickt bzw. auf andere Art ihrer Funktion entbunden. 

Bevorzugt waren in finanzieller 

Unternehmen, bei denen ausländisches 

Hinsicht jene 

Kapital zufloß. 

Hier gab es Investitionen und Rationalisierungsmaßnah­

men. Durch die straffe Hand von außen war allerdings der 

einzelne Arbeitnehmer zwar meist arbeitsplatZmäßig 

sicherer geworden, jedoch zählte er als Person umso 

weniger: Kürzung der Sozialleistungen, strenge Kontrolle 

von oben und Diktat auch was Sicherheit und Gesundheit 

am Arbeitsplatz betrifft. 
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Ungefähr in der 2. Hälfte des Jahres begann ein 

merklicher Umschwung. Es gab in der Metallbranche und in 

der Baubranche einen Auftragsanstieg, für viele im letz­

ten Moment. Plötzlich erkannte man, daß man hier und 

dort doch zu viele Arbeitnehmer gekündigt hatte; es kam 

zu Überstunden in unerlaubtem Ausmaß, durch Platzmangel 

viele Betriebe hatten Betriebsstätten vermietet 

quollen die Lager über und es wurden zwangsweise Räum­

lichkeiten für Fertigungsarbeiten herangezogen, welche 

sicherheitstechnisch dafür nicht geeignet waren. In der 

Fließbandfertigung wurden die Bandgeschwindigkeiten bis 

zum Äußersten vorangetrieben. Erholungsphase und Deckung 

persönlicher Bedürfnisse waren kaum noch möglich 

(Glasautomaten, Autoindustrie, Stahlwalzwerke) . 

Allgemein konnte festgestellt werden, daß auf dem 

Gebiet der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes Fort­

schritte erzielt wurden. Persönliche Schutzausrüstungen 

werden häufiger benutzt und die Ausstattung verbessert 

(das Sicherheitsgeschirr z.B. wird immer öfter statt des 

Sicherhei tsgurtes angewendet, die HeImtragepflicht wird 

weniger ignoriert, ebenso der Gehörschutz) . Das Gesund­

heitsbewußtsein ist zweifellos gestiegen. 

Einigen Nachholbedarf gibt es auf dem Gebiet der 

Ergonomie, vor allem bei Hebe-Transportarbeiten, wo noch. 

vieles automatisiert werden kann. 

Unbefriedigend ist das Melden von gefährlichen Ar­

beitsstoffen (hier ist vom ASchG eine wesentliche Ver­

besserung zu erwarten). Auch die Verwendung derselben 

ist meist aufgrund der Unkenntnis ob deren Gefährlich-
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kei t nicht entsprechend. Hier fehl t es noch an Infor­

mationsfluß und an Unterweisung. 

Im Bereich der Strafverfahren hat sich die Einrich­

tung der UVS als 2. Instanz überaus bewährt. 

Im Jahr 1994 wurden erstmals in den steirischen Be­

zirkshauptmannschaften (außer dem Magistrat Graz) soge­

nannte Bürger- und Projektsprechtage eingerichtet. Diese 

Bürgerservicetage finden einmal im Monat statt. An die­

sen Bürger- und Projektsprechtagen nahmen die Vertreter 

der jeweiligen Bezirkshauptmannschaften (Juristen/ 

Juristinnen) , die bau- und maschinenteebnischen Sachver­

ständigen, die Vertreter der Landesstelle für Brandver­

hütung in der Steiermark, sowie die Vertreter der Ar­

beitsinspektorate teil. Dieses Angebot im Rahmen eines 

Bürgerservice sowie einer bürgernahen Verwaltung wurde 

überdurchschnittlich von den Arbeitgebern und Projekt­

parteien in Anspruch genommen. Das Angebot des Bürger­

service ist von einfachen Auskünften bis hin zu perfekt 

ausgearbeiteten, umfangreich vorgelegten Projekten ge­

steckt. Die begehrten Auskünfte richten sich entweder an 

das gesamte Team oder an einzelne Fachgruppen . Die Zu­

sammenarbeit innerhalb des kollegialen Teams macht es 

möglich, übergreifend gesetzliche Bestimmungen umsetzbar 

zu machen und diese in die jeweilige Planung einfließen 

zu lassen. Dies ist wiederum als Vorarbeit im Sinne 

künftiger Betriebsanlagenverfahren bzw. Arbeits-

stättenbewilligungen von eminenter Bedeutung. Durch die 

Besprechungen anläßlich des Bürgerservice mit Gewerbe­

inhabern, Projektanten, aber auch bauausführenden Perso­

nen von Fachunternehmen kann eine wesentlich gesteigerte 
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Effizienz hinsichtlich der Belange des Arbeitneh­

merInnenschutzes herbeigeführt werden. Diese Vorgangs­

weise ist als sehr ökonomisch zu bezeichnen, da bezüg­

lich des Arbeitsaufwandes ein Großteil an sogenannten 

"Vorbegutachtungen • entfällt. Weiters wird auch anl~ß­

lich dieser Bürgerservicetage das Projekt auf Vollst~n­

digkeit der Unterlagen geprüft. Es ist daher im Gegen­

satz zu früher eine wesentliche Verfahrensbeschleunigung 

schon allein dadurch gegeben, daß erst nach Vorliegen 

vollständiger Projektunterlagen eine Ausschreibung der 

Verhandlung erfolgt. Als wichtiges Kriterium wurde sei­

tens der Arbeitsinspektion die gesetzeskonforme Erstel­

lung von Projekten bewirkt. 

Besonders hervorzuheben ist auch die überwiegend 

gute Zusammenarbeit mit den Bezirkshauptmannschaften, 

die die Zielsetzung eines möglichst umfangreichen Ar­

beitnehmerschutzes verstärkt mittrugen; so konnte auch 

bei zahlreichen schwierigen Projekten eine dem Arbeit­

nehmerschutz entsprechende Lösung erreicht werden. Als 

zusätzlicher ökonomischer Aspekt ist der weitere Verfah­

rensablauf zu sehen, da die Verhandlungen bzw. Kommis­

sionen anläßlich des Ortsaugenscheines rasch abgeführt 

werden konnten und, da das Projekt nahezu sämtlichen Ar­
beitnehmerschutzbestimmungen entsprach, nur im konkreten 

Einzelfall, sofern erforderlich, Auflagenvorschreibungen 

erfolgen mußten. Die Auflagen im Bewilligungsbescheid, 

die unter Zugrundelage eines ordnungsgemäßen Projektes 

gering gehalten werden konnten, erfolgten konkret oder 

beinhalteten Maßnahmen, die über die geltenden Arbeit­

nehmerschutzvorschriften hinausgingen, weil diese Vor­

schriften auf eine Durchschnittsbetrachtung abstellten 
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und nicht für jede mögliche Gefährdung bzw. für alle 

möglichen Arbeitsvorgänge, Arbeitsmittel und Arbeits­

stoffe Vorsorge für einen ausreichenden Schutz der Ar­

beitnehmer/innen treffen konnten. Letztendlich wurden 

diese Bescheide auch im überwiegenden Teil von den Ge­

nehmigungswerbern zustimmend zur Kenntnis genorrunen, was 

in weiterer Folge zu weit weniger Berufungen führte als 

in den Jahren zuvor. Die Akzeptanz des Arbeitnehmer­

schutzes ist daher durch diese Einrichtung des Bürger­

servicetages wesentlich gestiegen. Im Einzelfall wurden 

auch komplizierte konkrete Projektvorbesprechungen, mit­

unter an Ort und Stelle, durchgeführt, wodurch ebenfalls 

eine Verfahrensbeschleunigung bewirkt wurde. Bei diesen 

Bürgerservicetagen wurde prinzipiell die Einhaltung der 

gesetzlichen Bestimmungen als Projektvorgabe gefordert 

und werden pro futuro keine Ausnahmen zugesagt. Dadurch 

wird auch die einheitliche Vorgangsweise der Arbeits­

inspektion gefördert. Im Sinne des Arbeitnehmerschutzes 

ist daher diese Einrichtung des Bürger- und Pro­

jektsprechtages als durchaus förderlich und sinnvoll an­

zusehen und gewinnt zusätzlich durch das Inkrafttreten 

des neuen ArbeitnehrnerInnenschutzgesetzes an Geltung. 

Die konsequente Kontrolle einer großen Handels­

betriebskette mit Filialen in jeder größeren Ortschaft 

führte zu einer Vereinheitlichung der Vorgangsweisen be­

treffend sowohl den technischen Arbeitnehmerschutz als 

auch den Verwendungsschutz. Die Handelskette hat begon­

nen, in Zusarrunenarbeit mit dem Arbeitsinspektorat eine 

Liste der erforderlichen Überprüfungen technischer Ein­

riChtungen (Beleuchtung, Elektroinstallation, Blitz­

schutz, Kühlanlagen, Papierpressen, Notbeleuchtung, Hei-
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zung, Lüftung, etc.l zu erstellen. Diese Liste wird den 

Filialleitern als verbindlich übersandt, ergänzt durch 

eine Kopie des Baubescheides und, wenn vorhanden, des 

Gewerbebescheides der jeweiligen Filiale. Außerdem ver­

anstaltete die Handelskette eine Schulung ihrer Filial­

leiter, bei der u.a. auch der Arbeitnehmerschutz durch 

einen Vertreter des Ortlich zuständigen Arbeitsinspekto­

rates vorgetragen wurde. Besonderes Augenmerk wurde da­

bei auf die Fluchtwege, die Lagerungen, Belichtungs­

flächen und die Notausgänge gelegt. Die letzten Inspek­

tionen in diesen Filialen ergaben einen wesentlichen 

Rückgang an Beanstandungen, auch war das Gesprächsklima 

während der Inspektion merklich besser, da die unbegrün­

deten Ängste der Filialleiter vor den Behördenvertretern 

abgebaut werden konnten. 

In allen Lebensmittelerzeugungsbetrieben, so auch 

in den Bäckereibetrieben, wurden im Berichtszeitraum 

durch den mit 1. Jänner 1995 festgelegten EU-Beitritt 

neue Investitionen notwendig und von den meisten Bäcke­

reien auch durchgeführt. So wurden sehr viele neue Mehl­

siloanlagen aufgestellt. Bei zwei Neuanlagen mußte je­

doch aus der Sicht des Arbeitnehmerschutzes der Aufstel­

lungsort als unzulässig abgelehnt werden. In einem Fall 

war die Mehlsiloanlage unter dem Bäckereibetrieb instal­

liert und die Mehlsilos bis etwa 20 cm unter die Decken­

konstruktion hochgezogen worden. Im zweiten Fall befand 

sich über dem Silo eine Privatwohnung und die Druckent­

lastungsflächen ins Freie waren so situiert, daß sich 

direkt davor der Verladeplatz der Bäckerei befunden hat. 

Bei diesen Aufstellungen muß insbesondere bemängelt wer­

den, daß Zivilingenieure diese Anordnungen für unbedenk-
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lich halten, diese Gutachten nur für die Anlage allein 

berechnen, nicht aber die Auswirkungen auf die Decken­

konstruktion bzw. bei einer möglichen Explosion auf die 

Druckentlastungsflächen bedenken. Weiters wurde in bei­

den Fällen mißachtet, daß Silos für brennbares Schüttgut 

in zumindest brandbeständiger Bauweise hergestellt sein 

müssen. 

Auch im Gastgewerbe, insbesondere im Beherbergungs­

sektor, gab es im Berichtszeitraum ein stetes Streben 

nach besserer Ausstattung und modernerer Einrichtung. 

Hiezu muß leider festgestellt werden, daß häufig Dachge­

schoßausbauten angetroffen wurden, die nach der Allge­

meinen Arbeitnehrnerschutzverordnung nicht zulässig sind. 

In diesen Fällen mußten bei gewerbebehördlichen Überprü­

fungen diese rechtlich nicht abgedeckten Einbauten abge­

lehnt werden. 

Berühren von Leiterseilen elektrischer 
Preileitungen - eine häufige OnfalluraAche 

Oberrat Dipl.Ing. Helmut MOlK 

(Arbeitsinspektorat für den 10. Aufsichtsbezirk) 

Im Jahre 1994 ereignete sich eine verhältnismäßig 

hohe Zahl von Arbeitsunfällen durch das Berühren von 

elektrischen Freileitungen mit Fahrzeugteilen 

(Kipperbrücken, Baggerschaufeln, Ladekränen, Beton­

förderbändern etc.l von Baustellenfahrzeugen, wobei die 

Unfallhergänge immer ähnlich abliefen. 
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Unfallhergänge: 

Ein Arbeitnehmer mußte mit seinem LKW mit Kranaufbau 

Humus abladen. Als er mit geknicktem Kranausleger 

unter die Hochspannungsleitung fuhr, berührte er eine 

Phase. Beim Verlassen des Fahrerhauses erhielt er 

einen elektrischen 

Schocks versuchte 

löschen. 

Schlag. 

er, die 

Trotz des eingetretenen 

brennenden Reifen zu 

Bei Asphaltierungsarbeiten stellte ein LKW-Lenker 

sein Fahrzeug direkt unter einer Hochspannungsleitung 

ab und begann mit dem Kippvorgang der NAsphaltbirne·. 

Dabei wurde eine Phase der Hochspannungsleitung 

berührt. Die Bedienung der ·Asphaltbirne· erfolgte 

vom außen angebrachten Steuerstand. Als der Arbeit­

nehmer in das Führerhaus steigen wollte, erhielt er 

einen tödlichen Stromschlag. 

Aufgrund der zur Kenntnis gelangten Unfälle wurden 

ln verstärktem Maße Baustellen, auf denen Gefährdungen 

durch elektrische Freileitungen gegeben waren, über­

prüft. 

Anzahl der dem Amt in 

den Monaten 

September - November davon MAngel keine 

zur Kenntnis gelangten überprüft Mängel 

Baustellen in 

Freileitungsbereichen 

14 9 3 6 
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Bei den Baustellen, bei denen keine Mängel festge­

stellt wurden, waren zum Überprüfungszeitpunkt Arbeiten 

außerhalb des Gefährdungsbereiches der Freileitungen 

durchgeführt worden. Den Arbeitnehmern war bekannt, daß 

der Baustellenbereich von einer Freileitung überquert 

wird. Technische Schutzmaßnahmen Wle das Spannen von 

Fangseilen oder der Einbau von Begrenzungsschaltern bei 

den Baugeräten waren auch hier nicht getroffen worden. 

Die Arbeitnehmer gaben ab, daß sie bei Arbeiten im 

Bereich der Hochspannungsleitungen ein besonderes Augen­

merk darauf legen werden, daß sie nicht in den Gefähr­

dungsbereich gelangen. 

Ab welcher Annäherung an spannungs führende Leitun­

gen für sie eine Gefährdung auftritt, war keinem be­

kannt. 

Die einzelnen Arbeitsunfälle haben gezeigt, daß den 

meisten Betroffenen nicht bekannt war, daß der Baustel­

lenbereich von einer Freileitung überquert wird. 

Dies gilt insbesondere für die auf der Baustelle 

eingesetzten Subunternehmer, wie Frächter, Baustofflie­

feranten, Spezialgrabungsunternehmungen, etc. 

Um eine Verringerung der Arbeitsunfälle im Zusam­

menhang mit elektrischen Freileitungen zu erreichen, 

wäre es unbedingt erforderlich, entweder dem Bauherrn 

die Errichtung von Schutzmaßnahmen vorzuschreiben, oder 

die erste auf der Baustelle tätige Baufirma zu 

verpflichten, technische Schutzmaßnahmen zu treffen. Als 
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solche Schutzmaßnahmen können nachstehende Vorkehrungen 

als geeignet angesehen werden: 

1. Abschalten des Stromes während der Bauzeit. 

2. Sicherung der Leitungen gegen Berühren durch Prall­

seile, Abschrankungen, etc. 

3. Anbringen von HOhenbegrenzungen bei der Baustellen­

zufahrt. 

4. Auslegerbegrenzungen für die auf der Baustelle einge­

setzten Baugerate. 

Eine andere MOglichkeit wäre, daß der Leitungs­

betreiber eine privatrechtliche Vereinbarung mit dem 

jeweiligen Bauunternehmen trifft. 

Durch diese Vereinbarung sollte sicherheitstech­

nisch folgendes erfaßt werden: 

1. Sämtliches auf der Baustelle eingesetzte Personal und 

Subunternehmer sind über den Leitungsbestand und die 

Lebensgefahr bei Arbeiten in Anlagennahe nachweislich 

(z.B. durch Eintragungen im Bautagebuch) zu informie-

ren. 

2. Arbeitnehmer, welche Arbeitsmaschinen (z.B. Kräne und 

Bagger) bedienen, sind gesondert zu unterweisen. 

3. Lagerungen unterhalb und im Schutzbereich der Lei­

tungsachse sind verboten. 

4. Im Leitungsschutzbereich sind Niveauanderungen sowie 

Ablagerungen von Baumaterial nicht zulassig. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß bei Einhal­

tung der Bestimmungen des § 14 der neuen Bauarbeiter-
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schutzverordnung, BGBI.Nr. 340/1994, auszuschließen ist, 

daß Bauarbeiter durch Freileitungen verunfallen können. 

Es wäre jedoch unbedingt erforderlich, durch Ver­

pflichtung des Bauherrn oder eines Baukoordinators 

sicherzustellen, daß diesen gesetzlichen Bestimmungen 

Rechnung getragen wird. 

Die Arbeitsunfälle im Zusammenhang mit Hochspan­

nungsleitungen (Freileitungen), die sich im Jahre 1994 

ereigneten, haben gezeigt, daß vor allem Subunternehmer 

wie Transportunternehmer, Betonlieferanten etc. bzw. 

deren Arbeitnehmer nicht mit der Möglichkeit rechnen, 

bei Durchführen ihrer Arbeiten auf den jeweiligen Bau­

stellen durch Hochspannungsleitungen gefährdet zu wer­

den. 

Durch Eintragungen in das Bautagebuch müßte sicher­

gestellt werden, daß auch dieser Personenkreis über die 

möglichen Gefährdungen bei Betreten der Baustelle nach­

weislich in Kenntnis gesetzt wird. 

Deponien 

Oberrevident Ing. Erich WUGGENIG 

(Arbeitsinspektorat für den 6. Aufsichtsbezirk) 

Schon seit jeher war der Mensch damit konfrontiert, 

was er mit dem machen solle, das er nicht mehr braucht: 

Er läßt es fallen. 
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Diese Tätigkeit des "Fallenlassens" ist in weiterer 

Folge sodann zum "Wegwerfen" mutiert. 

Waren es in den Anfangstagen nur wenige Dinge, die 

weggeworfen wurden, da auch für Sehnen, Knochensplitter 

und Gesteinsstückchen noch Verwendung als Schnüre, 

Nadeln und Messer bestand, wurde mit zunehmender Komple­

xität der Dinge des täglichen Lebens der -Bedarf- des 

Wegwerfens immer größer. 

Dies führte so weit, daß in der -ewigen Stadt- Rom 

bereits in Zeiten weit vor Julius Cäsar die Speisezimmer 

mit einem Gefälle zum Innenhof hin ausgestattet wurden, 

um Abfälle ganz einfach mit einem Kübel Wasser 

"entsorgen" zu können. 

Die • Entwicklung " war jedoch nicht aufzuhalten. 

Ließ man Dinge zuerst nur einfach fallen oder liegen, 

begann man in weiterer Folge natürliche oder künstliche 

Vertiefungen in der Landschaft zu füllen oder man ver­

brannte den angefallenen Abfall ganz einfach, um die 

sich dadurch ergebende Energie und Platzsparung zu 

nutzen. So hat sich die Müllabfuhr der heutigen Zeit aus 

den ehemaligen NAschenbauern" entwickelt, welche vor gar 

noch nicht so langer Zeit die Aschen des Hausbrandes 

sammelten und auf die Deponien verbrachten, und so war 

es auch noch bis in die 60er ein beliebter Slogan 

·vermeidet Müll, verbrennt eure Abfälle-. 

Bis zur heutigen Zeit haben sich um große Müllhal­

den, wie z.B . in Kairo, eigene Städte gebildet, in wel-
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chen die dort Wohnenden durch Weiterverwendung und -be­

arbeitung des Weggeworfenen ihren Unterhalt bestreiten. 

In mediterranen Gegenden wurden "Wegwerfstellen" 

nicht zu Wohn- und Lebenszwecken genutzt, sondern nahmen 

diese eher den Hang zu Betriebszwecken wahr und so ent­

standen Deponien, welche sich immer mehr zu eigenen Be­

triebsstatten wandelten. Auf diese soll nun naher einge­

gangen werden. 

Schon bald nach Erstellung der ersten Deponien 

stellte sich heraus, daß das Weggeworfene sich zum Groß­

teil nicht an das Sprichwort "aus den Augen, aus dem 

Sinn" halt. Durch aerobe und anaerobe Abbauprozesse im 

Deponiekörper kam es zu Volumensabbau und Setzungen. Die 

dabei freiwerdenden Gase als Entstehungsprodukte (u. a. 

Schwefelwasserstoff, Ethylmercaptan) traten frei aus, 

störten durch ihren geruchsintensiven Anteil, und der 

hohe Gasanteil von Methan führte zu einer weitergehenden 

Gefährdung, wenn es zu einem punktuellen Austritt kam. 

Weiters war es leicht möglich, daß durch Niederschläge 

aus der Deponie Stoffe ausgewaschen und in Folge im 

Grundwasserstrom abtransportiert wurden. 

Je mehr Deponien erreicht wurden und je mehr dieser 

nunmehr wirtschaftliche Sektor Raum griff, desto mehr 

Arbeitsplatze mit einem beträchtlichen Potential an ge­

sundheitlichen Belastungen. und Beanspruchungen wurden 

geschaffen, wobei der zu spannende Belastungsbogen von 

der Trennung des Hausmülls bis hin zur Behandlung ge­

fährlicher Abfälle reicht. Viele Tätigkeiten im Deponie­

sektor (und auch im gesamten Abfallsektor) weisen im 
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Gegensatz zu anderen Branchen in Industrie und Gewerbe 

sehr wechselnde Bedingungen auf, beispielsweise ist oft 

die chemische Zusammensetzung von den zu entsorgenden 

Stoffen und Gemischen unbekannt. Die damit befaßten Ar­

beitnehmer sind somit einer Vielzahl von Belastungen und 

Beanspruchungen, hervorgerufen durch Staub, Geruch, 

Lärm, chemische und biologische Anteile, ergonomische 

und physische Faktoren u.v.m., ausgesetzt. 

Es ist daher bei allen im Zusammenhang mit Deponien 

zu bewertenden Arbeitsplätzen, in der Deponie selbst und 

bei Begleitarbeiten, wie beispielsweise Übernahme, Sam­

meln, Sortieren, Transport, Bearbeitung, immer davon 

auszugehen, daß das zu erwartende Gefährdungspotential 

nicht vollständig zu erfassen ist, da es genau so viel­

fältig wie der Müll selbst ist, reicht es von Lacken 

über ·Asbest bis hin zu infektiösen Keimen. 

Ebenso vielfältig hat daher auch der Arbeitnehmer­

schutz zu sein, der von Absaugeanlagen, Gasschnüfflern, 

Ex-Ox-Metern über geeignete Arbeitskleidung bis hin zum 

persönlichen Atemschutz reicht. 

Der Bogen von in Deponien vorgefundenen unfallskau­

salen Begleitumständen reicht von Schnittverletzungen 

bis hin zu Leicht- und Schwerverletzten durch die Ein­

wirkung von feucht gewordenen Wühlmausgiften. 

Unter der vorgegebenen Struktur der Arbeitnehmer­

schutzgesetze, der Verordnungen, der Unfall verhütungs­

vorschriften, Verordnung über gesundheitliche Eignung, 

MAK- und TRK-Werte, des Nachtschwerarbeitsgesetzes 
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u.v.m. ergeben sich Prinzipien, Maßnahmen und Vorgangs­

weisen, die somit zu der (zumindest für den Arbeitneh­

merschutz) idealen Deponie führen müßten. 

Zur rechtlichen Situation des Begriffes von Depo­

nien in Österreich kann hier nicht auf alle generellen 

rechtlichen Bestimmungen eingegangen werden, da eine 

Vielzahl von Bestimmungen, die auf den ersten Blick 

nichts mit Müll im allgemeinen zu tun haben, dennoch 

auch diesen reglementieren. 

Ein Beispiel dafür wäre die Erweiterung der Produ­

zentenverantwortlichkeit durch die Verpackungsverord­

nung, was bedeutet, daß Stoffströme in ökologischer und 

ökonomischer Hinsicht minimiert werden müssen. 

Das Abfallwirtschaftsgesetz (AWGl ersetzt in dem 

durchzuführenden Genehmigungsverfahren die Belange der 

Gewerbeordnung (GeWOl, gleichgültig, ob ein Gewerbe­

betrieb vorliegt oder nicht, es ersetzt auch die Verfah­

ren für Deponien, die noch nach den Bestimmungen des 

Sonderabfallgesetzes (SAG) bewilligt wurden. In diesem 

Verfahren nach dem AWG als Bundesgesetz müssen auch die 

Belange des Arbeitnehmerschutzes mitberücksichtigt wer­

den, d.h., bei Durchführung eines Verfahrens gemäß § 29 

AWG (zu unterscheiden davon eine Bewilligung nach § 15 

AWG "Sammlerbewilligung ll
) ist auch die Notwendigkeit der 

Betriebsstättenbewilligung im Sinne des Arbeitnehmer­

schutzgesetzes (ANSchG) bzw. des ArbeitnehmerInnen­

schutzgesetzes (ASchG) mitzubehandeln. 
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Das ANSchG/ASchG sowie die Allgemeine Arbeitnehmer­

schutzverordnung (AAV) samt ihren Durchführungsbestim­

mungen geben die Struktur des Arbeitnehmerschutzes gene­

rell vor. Sie bilden auch die gesetzliche Grundlage für 

Vorschreibungen und Betriebsauflagen . Andere Rechtsvor­

schriften regeln die innerbetrieblichen Arbeitnehmer­

schutzeinrichtungen, wie beispielsweise die Maschinen­

Schutzvorrichtungsverordnung , die Allgemeine Maschinen­

und Geräte-Sicherheitsverordnung und die Maschinen­

sicherheitsverordnung. 

Für direkt auf Arbeitnehmer wirkende Beeinträchti­

gungen dürfen die Anforderungen der Verordnung über die 

gesundhei tliche Eignung von Arbeitnehmern für bestimmte 

Tätigkeiten nicht vergessen werden, aber auch andere 

Rechtsnormen wie die Dampfkesselverordnung , das Dampf­

kesselsicherheitsgesetz, die Flüssiggasverordnung oder 

die Verordnung über brennbare Flüssigkeiten kOnnen 

durchaus auch Bedeutung haben, von den Erfordernissen 

des Arbeitszeitgesetzes, des Arbeitsruhegesetzes oder 

des Nachtschwerarbeitsgesetzes ganz abgesehen. 

Es ergibt sich somit für den Betrieb einer Groß­

deponie ein Rahmen an Erfordernissen, welche nun an Hand 

einer bestehenden Großdeponie dargestellt werden sollen: 

Einfahrtskontrolle: 

Dies ist der erste Kontakt mit dem "Lagergut-, wo­

bei dies von kommunalen Müllabfuhren, privaten Sammlern 

oder direkt vom Gewerbebetrieb angeliefert werden kann. 

Es ergibt sich die Notwendigkeit, den Eingang nachvoll-

146 Jahresbericht 1994 

III-15 der Beilagen XX. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 165 von 324

www.parlament.gv.at



ArbeitsinspektioD Sicht der Arbeitsinspektor/inn/en 

ziehbar zu machen und daher sind Kontrollen durchzufüh­

ren und Aufzeichnungen zu machen. 

Diese enthaltenen Angaben über deponiefähiges Mate­

rial, wie Name des Abfallerzeugers (Adresse, Anfallort 

des Abfalls, ... ), LWK-Kennzeichen, Mulden-Nr., Datum 

und Zeitpunkt, Abfallart und Analysenbericht eines Be­

fugten, Begleitscheine, etc. 

Deponietagebuch: 

Wenn das angelieferte Material sofort deponiefAhig 

ist (dies ergibt sich in Abhängigkeit von der angestreb­

ten Deponieklasse) , werden Aufzeichnungen in dreidimen­

sionaler Form geführt (Rasterplan zumindest in 1 m 

Schritten), um den Einbaubereich in der Deponie jeder­

zeit wiederbestimmen zu können. Die Kontrolle verbleibt 

beim deponieeigenen Labor, welches den Eingang über­

wacht, den Einbau freigibt oder die angelieferte Frak­

tion abweist oder einer zusätzlichen Behandlung 

(Konditionierung) zuführen läßt. 

Im Zuge eines Deponiebetriebes kann es auch zur 

Notwendigkeit einer Müllbehandlung kommen: 

Konditionierung: 

Gegebenenfalls bearbeiten von Fraktionen, um über­

haupt eine Deponiefähigkeit zu erreichen, z.B. Erzeugung 

von Schlackenzement oder Verglasung des Filterkuchens, 

um gesundheitsgefAhrliche Bestandteile dauerhaft zu bin­

den. 
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Verbrennung; 

Verbrennung des Abfalles zur Volumensreduktion des 

anfallenden Abfalles unter Ausnützung des energetischen 

Inhaltes mit anschiießender Deponierung der Schlacke und 

des Filterkuchens. 

vorfraktionierung (Sortierung) und Wiederyerwen-
dung; 

Wenn das angelieferte Material nicht sofort oder 

nur unter Mehraufwand oder Zusätzen deponiefähig , be­

ziehungsweise wiederverwendbar ist (Papier, Pappe, 

Plastik ... ) oder über Behandlung, wie z.B. Verrottung 

in ein anderes Produkt umgewandelt und somit einem ande­

ren Zweck zugeführt werden soll. 

Zwischenlager; 

Es kann immer wieder vorkommen, daß angelieferte 

Stoffe, obwohl sie übernommen wurden, keinesfalls auf 

der Deponie verbleiben dürfen, wie dies z.B. bei 

uverborgenen" Bestandteilen von Lacken, LOsungsmitteln, 

Druckgaspackungen, Gasflaschen etc. sein kann. Diese 

müssen sodann bis zu endgültigen Verbringung zumindest 

zwischengelagert werden. 

verdichtung; 

Wird als Volumensreduktion üblicherweise direkt auf 

der Deponie beim Materialeinbau durchgeführt, um nach­

trägliche Set zungen durch die Eigenlast der Deponie zu 

minimieren. 

148 Jahresbericht 1994 

III-15 der Beilagen XX. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 167 von 324

www.parlament.gv.at



Arbeitsinspektion Sicht der Arbeitsinspektor/inn/en 

Laborbetriebj 

Dieser ist für den Betrieb elner Deponie schon aus 

der Sicht des Umweltschutzes unabdingbar, da der Labor­

betrieb die Einhaltung und Überwachung der bereits fer-

tig geschütteten 

(Eluatklassen) . Es 

Deponie 

kann daher 

auch die Anlieferung, 

mit 

die 

gewährleisten muß 

dieser Einrichtung 

Vorfraktionierung 

(gegebenenfalls eine Sortieranlage) und die Überwachung 

des Zwischenlagers mitbetreut werden. 

Wasserhaushaltj 

Um Auswaschungen des Deponiekörpers zu vermeiden, 

werden Deponien üblicherweise (abhängig von der Art 

ihrer Qualifizierung), mit zwei dichten SpundwAnden um­

geben, wobei der Grundwasserstrom dadurch umgeleitet 

werden kann, daß an der Anströmseite das Grundwasser an 

der Außenseite der äußeren Spundwand abgepumt wird und 

an der Grundwasserabströmseite wieder an der Außenseite 

der äußeren Spundwand wiederversickert wird. Dies des­

halb, da meistens auf bestehende 11 Abfallgruben • aufge­

baut und diese auch dadurch saniert werden können, bei 

kompletter Neuerstellung einer Deponie wird unter Aus­

nützung geologischer und geotektonischer Verhältnisse 

dieselbe Wirkung durch Aufbringen einer dichten Trenn­

folie erreicht. 

Das innerhalb der Deponie anfallende Überschuß­

wasser , welches überwiegend von Niederschlägen stammt, 

wird im Rückhaltebecken gesammelt und innerhalb der 

inneren Spundwand automatisch verregnet. Der Raum 

zwischen den beiden Spundwänden dient dabei als Sicher­

heitsstrecke. Hierbei kann es allerdings in Abhängigkeit 
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zum gelagerten Material zu Aufkonzentrationen an der 

Deponieoberseite kommen. 

Verregnunc; 

\','asserbrunr.en 

~ 
~1edervers1ckerung 

Deponiewasser 

Spundwiinde 

Deponiekörper an einer nachträglich sanierten Deponie 

Gasbrunnenj 

An der D.eponieoberfläche tritt in Abhängigkeit von 

Material zusammensetzung , Schüttdichte und Alter der 

Deponie großfla.chig Deponiegas mit einem relativ hohen 

Methangehalt aus. Abgesehen von umweltrelevanten Gege­

benhei ten kann es bei ungünstigen Vorbedingungen, wie 
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sie bei Schneelage und Auffrieren des Bodens zutreffen 

können, an für den Gasaustritt günstigen Stellen 

(Bodenfalten, Gebäudeinnenseiten, Künetten) zu punktuel­

lem Gasaustritt kommen, welcher über der UEG liegt und 

somit eine latente Gefahrenstelle bildet. 

Zur Vermeidung von unkontrollierbaren Deponie­

gasaustritten werden daher, sinngleich zu Wasserbrunnen, 

Gasbrunnen gesetzt, das zugehörige Leitungssystem unter 

Vakuum gesetzt und das abgeleitete Gas thermisch verwer­

tet. Dadurch wird im Deponiekörper eine Art Unterdruck 

geschaffen und unkontrollierter Gasaustritt weitest­

gehend vermieden. 

Persönliche Schutzausrüstunq: 

Arbeitskleidung nicht funkenziehend und nicht ent­

flammbar , Schutz des Kopfes und der Extremitäten 

(Schutzhelm, Sicherheitsschuhe, Schutzhandschuhe . ,,), 

Explosimeter, Funksprecheinrichtung, Gaswarngerät, Be-

wegungsmelder. 

Verkehr, Maschinen: 

Diese dienen dem gesamten "Handling" des deponie­

fähigen Abfalles auf der Deponie. Die gestellten Anfor­

derungen sind abhängig von der Deponieklasse (Bauschutt 

bis Gefahrenstoffe) sehr breit gestreut. 

Sämtliche auf der Deponie eingesetzten Arbeits­

maschinen, wie Radlader und Verdichter, sind mit einer 

Feinstaubfilterung der Kabineninnenluft ausgestattet, 

damit im Zusammenspiel mit einem leicht erhöhten Kabi­

neninnendruck gewährleistet ist, daß der Fahrer unabhän-
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glg von Material- und Staubentwicklung vor Beeinträchti­

gungen geschützt ist. Es hat sich in der Vergangenheit 

auch der Einbau eines Geruchsfilters und einer Klima­

anlage (kein Luxus) bewAhrt, es ist jedoch zu beachten, 

daß der KabineninnengerAuschpegel nicht über ein zumut­

bares Maß ansteigt, dies vor allem bei gleichzeitiger 

Verwendung von Radio- und Sprechfunkverkehr. 

Ganz abgesehen also von der herrschenden Diskussion 

über die Sinnhaftigkeit von Deponien ist es notwendig 

und möglich, auch bei den hier vorherrschenden und stAn­

dig wechselnden Gefahrenmomenten den Arbeitnehmerschutz 

wahrzunehmen. 

Vorbegutachtung von Projekten, eine Serviceleistung 
der Behörden 

Amtssekretär Ing. Johannes BERKOVC 

(Arbeitsinspektorat für den 10. Aufsichtsbezirk) 

Eine Einrichtung der BezirksverwaltungsbehOrden er­

weist sich, nachdem man auf mehrere Jahre Erfahrung zu­

rückblicken kann, als sehr vorteilhaft für Betriebe, 

Planer und Behörden, die mit Neu- und Umbauten befaßt 

werden: Die Vorbegutachtung von Einreichprojekten für 

gewerbebehOrdliche Genehmigungen. 

Ein Tag pro Woche ist dafür vorbehalten. In den 

Amtsräumen von Gemeinden stehen an diesem Tag Amtssach­

verständige aller Fachrichtungen und ein Arbeitsinspek­

tor zur Klärung von Vorfragen und zur Erteilung von Aus-
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künften zur Verfügung. Es konnte damit in vielen Fällen 

eine Homogenisierung der Anforderungen in den Bereichen 

Arbeitnehmer-, Umwelt-, Anrainer- und Brandschutz sowie 

Bautechnik erreicht werden. Folgende Beispiele seien 

aufgezählt: 

Betriebe mit lauten Maschinen (Holz-, Metall-, 

Kunststoffbearbeitung) werden nur mehr mit lärmmindern­

den Einrichtungen eingereicht, wobei Arbeitnehmer- und 

Anrainerschutz einander ideal ergänzen. 

Für Betriebe, ~n denen Schadstoffe auftreten 

(Chemische Industrie, Lackiererei, Galvanik), werden 

einheitliche Berechnungen der Schadstoff- und Abluft­

mengen verlangt und vorgelegt. 

Silos für brennbare Stoffe und Feuerungsanlagen 

werden nach den Vorgaben der Brandverhütungsrichtlinien 

und des Arbeitnehrnerschutzes geplant und errichtet. 

Bei schwierigen Verbauungen, bei denen baurecht­

liche Bestimmungen sich auf die Gebäudehöhen und damit 

auf die Raumhöhen auswirkten, wurden die Einreichungen 

so geändert, daß auch die erforderlichen Raumhöhen er­

reicht werden konnten. 

Brandschutzmaßnahmen in Stiegenhäusern und Gängen 

von Beherbergungsbetrieben werden vom Arbeitsinspektor 

mit den Sachverständigen der Brandverhütungsstellen ein­

heitlich gehandhabt und durchgesetzt. 
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Ein weiterer Vorteil dieser Zusammenarbeit ist, daß 

sich udie Behörde" in der Öffentlichkeit als Service­

und Beratungseinrichtung mit BürgernAhe darstellt. Nicht 

zuletzt konnten aufgrund des einheitlichen Auftretens 

verschiedener Behördenvertreter grundlegende Standards 

erarbeitet und den planenden Technikern und deren auf­

traggebenden Unternehmen verbindlich vorgegeben werden. 

B4ckerlehrlinge in Gaatgewerbebetrieben 

Amtsrat Werner FRANKE 

(Arbeitsinspektorat für den 8. Aufsichtsbezirk) 

Backwarenerzeugungsbetriebe sind Betriebe, in denen 

Brot und sonstige für den menschlichen Genuß bestimmte 

Backwaren, einschließlich der Zuckerbackwaren für den 

Verkauf oder den Verbrauch im Betrieb erzeugt werden 

(§ 1 Abs. 1 Satz 2 BAckArbG). 

Ausgenommen sind Betriebe des Gastgewerbes, in 

denen Backwaren ausschließlich für den Eigenverbrauch 

oder zur Verabreichung an GAste erzeugt werden (§ 1 

Abs. 3). 

Nach dem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes 

vom 15.6.1994, B 435/93/B 923/93, muß unterschieden wer­

den, ob in erster Linie für den Gastgewerbebetrieb er­

zeugt wird oder ob überwiegend für den BAckereibetrieb, 

also für den Verkauf über die Gasse, prOduziert wird. 
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Kann dies hinsichtlich der unterschiedlichen ge­

setzlichen Bestimmungen ein für die Lehrlinge ausschlag­

gebendes Merkmal sein? 

Ist es einem Bäcker- oder Konditorlehrling nicht 

gleichgültig, ob sein Arbeitgeber seine Produkte über­

wiegend im Gasthaus verkauft oder über die Gasse? Er 

bleibt Bäckerlehrling und ninunt auch an, daß ihn als 

Bäckerlehrling die Bestinunungen des Bäckereiarbeiter­

gesetzes treffen, unabhängig davon, in welcher Betriebs­

form er seinen ausgewählten Lehrberuf erlernt. 

Betrachtet man weiters die Ausführungen des Ver­

fassungsgerichtshofes genauer, so liest man: 

"Bleibt der Verkauf von untergeordneter Bedeutung, 

ändert er den Charakter des Gastgewerbes nicht, und wer­

den insbesondere auch keine zusätzlichen Hilfskräfte 

eingesetzt und zusätzliche Räumlichkeiten verwendet, so 

bleibt der Betrieb gemäß § 1 Abs. 3 BäckArbG vom Be­

schäftigungsverbot des § 11 dieses Gesetzes ausge­

nommen." Dieser Abgrenzung liegt offenkundig die Über­

legung zugrunde, daß das Ausmaß der Backwarenerzeugung, 

die nicht nur für den Eigenverbrauch, die Verabreichung 

an Gäste und für den nach § 191 GeWO im untergeordneten 

Umfang zulässigen Verkauf bestimmt sind, auch in Gast­

gewerbebetrieben an jenes herankommt, das für Erzeu­

gungsbetriebe typisch ist. 

Dies rechtfertigt es nach Ansicht des Verfassungs­

gerichtshofes, die Backwarenerzeugung in Gastgewerbe­

betrieben sowohl aus Gründen des Arbeitnehmerschutzes 
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als auch zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen 

jenen in eigentlichen Erzeugungsbetrieben gleichzustel­

len. 

Besch~ftigt aber ein Gastgewerbebetrieb Dienst­

nehmer haupts~chlich mit der Erzeugung von Backwaren und 

erzeugt er solche im größeren Umfang auch für den Ver­

kauf, ist es nicht unsachlich, wenn er in bezug auf 

diese Dienstnehmer auch denselben Beschr~nkungen unter­

worfen ist, wie die reinen Backwarenerzeugungsbetriebe. 

Für die Praxis bzw. Kontrolltätigkeit des Arbeits­

inspektorates wird in Zukunft unbedingt fest zuhalten 

sein, in welchem Umfang die Backwaren verwendet werden. 

Aufgrund der dargelegten Problematik ist es für den 

Verfasser nach wie vor nicht nachvollziehbar, warum ein 

B~cker- und Konditorlehrling , selbst wenn er in einem 

Gastgewerbebetrieb in diesem Lehrberuf ausgebildet wird 

und damit dieselben Tätigkeiten erlernt, als ob er in 

einem herkömmlichen B~ckereibetrieb diesen Lehrberuf er­

griffen hätte, anderen Arbeitnehmerschutzbestimmungen 

unterliegen soll. 

Das angeführte VfGH-Erkenntnis sollte Anlaß dazu 

geben, diese unterschiedlichen Lehrbedingungen für ein 

und denselben Lehrberuf neu zu überdenken. 
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Inventurarbeiten in Handelsbetrieben 

Oberrevident Heribert JANSER 

(Arbeitsinspektorat für den 10. Aufsichtsbezirk) 

Im Jahre 1994 mußte festgestellt werden, daß im zu­

nehmenden Maße von der bisher geübten Praxis abgegangen 

wird, für die Inventur den Betrieb (Handel) während der 

erforderlichen Zeit zu schließen. 

Es wird vielmehr die Inventur im Anschluß an die 

tägliche Arbeitszeit bzw. am Samstag nachmittag und 

Sonntag durchgeführt. Im wesentlichen konnte dies bei 

größeren Handelsketten festgestellt werden, wobei die 

Termine von den Zentralen vorgegeben werden und die 

Filialinspektoren, welche großteils als "verantwortliche 

Beauftragte" bestellt wurden, keinerlei Einfluß auf 

diese Termine hatten. Ein Unternehmen führte die Inven­

tur jeweils an zwei Abenden von 18.00 bis 24.00 Uhr im 

Anschluß an die tägliche Arbeitszeit durch. 

Durch diese Beschäftigung von Arbeitnehmer/innen 

wurden gleich mehrere gesetzliche Bestimmungen übertre­

ten. Die tägliche Arbeitszeit (§ 9), die wöchentliche 

Arbeitszeit (§ 9), die Ruhezeiten (§ 12) gemäß Arbeits­

zeitgesetz, das Bundesgesetz über die Nachtarbeit der 

Frauen (§§ 4 und 5) . 

Bei jenem Unternehmen, das seine Inventuren vorwie­

gend am Samstag nachmittag durchführte, kamen zu den an-
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geführten Übertretungen noch übertretungen der Bestim­

mungen des Arbeitsruhegesetzes (§ 3) hinzu. 

Zwar berief sich dieses Unternehmen auf die Aus­

nahmeregelung der Arbeitsruhegesetz-Verordnung, doch 

handelte es sich in allen Fällen um die zweite Inventur 

im Kalenderjahr. Nach der ARG-Verordnung ist jedoch 

jährlich nur eine Inventur, und das nur bis 20.00 Uhr, 

zulässig. Vereinzelt wurden Jugendliche beschäftigt, so­

daß die Bestimmungen des Kinder- und Jugendlichen­

beschäftigungsgesetzes ebenfalls übertreten wurden. 

Mehrfach wurde festgestellt, daß diese Inventur­

arbeiten nicht in den Dienstplänen und den Arbeitszeit­

aufzeichnungen eingetragen wurden, sodaß § 26 AZG eben­

falls übertreten wurde. Oft wurde den Verantwortlichen 

erst bei der Überprüfung durch das Arbeitsinspektorat 

bewußt, daß sie mit diesen Inventurarbeiten eine Viel­

zahl von gesetzlichen Bestimmungen übertreten hatten. 

Es bleibt zu hoffen, daß die eingeleiteten Straf­

verfahren . einen heilsamen Schock bewirkten, welcher in 

Zukunft die Einhaltung der Gesetze gewährleistet. 
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H. RECHTSVORSCHRIFTEN 

Stand 1. Jänner 1995 

ARBEITSAOFSICHT 

Arbeitsinspektionsgesetz 
1993 ArbIG, 
BGBl . Nr. 27. 

Verordnung über die Auf­
sichtsbezirke und den 
Wirkungsbereich der Ar­
beitsinspektorate, 
BGBl.Nr. 237/1993. 

TECHNISCHER UND ARBBITS­
HYGIENISCHER ARBBIT­
NBHMBRSCHOTZ 

Arbeitnebmerlnnenschutz­
gesetz - ASchG, BGBl . Nr . 
450/1994. 

Allgemeine Arbe i tnehmer­
schutzverordnung AAV, 
BGBl . Nr . 218/1983 , i . d. F . 
BGBl.Nr. 450/1994. 

Verordnung über Einrich­
tungen in den Betrieben 
für die Durchführung des 
Arbeitnehmerschutzes, 
BGBl.Nr. 2/1984, i.d.F. 
BGBl.Nr. 450/1994. 

Verordnung über die ge­
sundheitliche Eignung von 
Arbeitnehmern für be­
stimmte Tätigkeiten, 
BGBl.Nr. 39/1974, i.d.F. 
BGBl.Nr. 450/1994. 
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KAK-Werte-Liste, kundge­
macht in den Amtlichen 
Nachrichten Arbeit-Ge­
sundheit-Soziales, Son­
dernummer 1/1992. 

Verordnung über Beschäf­
tigungsverbote und -be­
schränkungen für weib­
liche Arbeitnehmer, 
BGBl.Nr. 696/1976, 
i.d.F. BGBl.Nr. 450/1994. 

Verordnung über den Nach­
weis der Fachkenntnisse 
für bestimmte Arbeiten, 
BGBl.Nr. 441/1975, i.d.F. 
BGBl.Nr. 450/1994. 

Verordnung über den Nach­
weis der Fachkenntnisse 
für die Vorbereitung und 
Organisation von bestimm­
ten Arbeiten unter elek­
trischer Spannung über 
1 kV, BGBl.Nr. 10/1982, 
i.d.F. BGBl.Nr. 450/1994. 

Verordnung über die Be­
triebsbewilligung nach 
dem Arbeitnehmerschutzge­
setz, BGBl.Nr. 116/1976, 
i.d.F. BGBl.Nr. 450/1994. 

Verordnung über Vor­
schriften zum Schutz des 
Lebens, der Gesundheit 
und der Sittlichkeit der 
Arbeitnehmer bei Ausfüh-
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rung von Bauarbeiten, 
BGBl.Nr. 340/1994, L d. F. 
BGBl.Nr. 450/1994. 

Allgemeine Dienstnehmer­
schutzverordnung, 
BGBl.Nr. 265/1951, Ld.F. 
BGBl.Nr. 450/1994. 

Naschinen-Schutzvorrich­
tungsverordnung, BGBl.Nr. 
43/1961, i.d.F. BGBl.Nr. 
450/1994. 

Allgemeine Haschinen- und 
Geräte-Sicherheitsverord­
nung AMGSV, BGBl.Nr. 
219/1983, i.d.F. BGBl.Nr. 
450/1994. 

Flüssiggas-verordnung, 
BGBl.Nr. 139/1971, Ld.F. 
BGBl.Nr. 450/1994. 

Flüssiggas-Tankstellen­
Verordnung, BGBl.Nr. 
558/1978, i.d.F. BGBl.Nr. 
450/1994. 

Verordnung über brennbare 
Flüssigkeiten VbF, 
BGBl.Nr. 240/1991, Ld.F. 
BGBl.Nr. 450/1994. 

Verordnung über die Lage­
rung von Druckgaspackun­
gen in gewerblichen Be­
triebsanlagen, BGBl.Nr. 
629/1992, i.d.F. BGBl.Nr. 
450/1994. 

Druckluft- und Taucherar­
beiten-Verordnung, 
BGBl.Nr. 501/1973, Ld.F. 
BGBl.Nr. 450/1994. 

Kälteanlagenverordnung, 
BGBl.Nr. 305/1969, i .d.F. 
BGBl.Nr. 450/1994. 
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Asbestverordnung, 
BGBL Nr . 324/1990 , i . d . F . 
BGBl.Nr. 450/1994. 

Azetylenverordnung, 
BGBl.Nr. 75/1951, i.d.F. 
BGBl.Nr. 450/1994. 

Aufzüge-Sicherheitsver­
ordnung, BGBl.Nr. 4/1994, 
i.d.F. BGBl.Nr. 450/1994. 

Verordnung über den 
Schutz des Lebens und der 
GesuncSheit von Dienstneh­
mern in Bisen- und Stahl­
hüttenbetrieben, BGBl.Nr. 
122/1955, i.d.F. BGBl.Nr. 
450/1994. 

Verordnung über den 
Schutz des Lebens und der 
Gesundheit der Dienstneh­
mer bei der Ausführung 
von Sprengarbeiten, 
BGBl.Nr. 77/1954, i.d.F. 
BGBl.Nr. 450/1994. 

Verordnung über den 
Schutz der Dienstnehmer 
und der Nachbarschaft 
beim Betrieb von Stein­
brüchen, Lehm-, Ton-, 
Sand und Kiesgruben sowie 
bei Baldenabtragungen, 
BGBl.Nr. 253/1955, i.d.F. 
BGBl.Nr. 450/1994. 

Verordnung, womit Vor­
schriften zum Schutze des 
Lebens und der Gesundheit 
der in gewerblichen Be­
trieben mit Anstreicher-, 
Lackierer- und Kaler­
arbeiten beschäftigten 
Personen erlassen werden, 
BGBI . Nr . 186/1923 I i . d . F . 
BGBl.Nr. 450/1994. 
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Verordnung, womit Vor­
schriften zum Schutze des 
Lebens und der Gesundheit 
der in den der Gewerbe­
ordnung unterliegenden 
Blei- und Zinkhütten und 
zinkweißfabriken beschäf­
tigten Personen erlassen 
werden, BGBl.Nr. 
183 /1923 , i . d . F . BGBl. Nr . 
450/1994. 

Verordnung, womit Vor­
schriften zum Schutze des 
Lebens und der Gesundheit 
der in gewerblichen Be­
trieben zur Erzeugung von 
BleiverbiDdungen, Blei­
legierungen und Bleiwaren 
beschäftigten Personen 
erlassen werden, BGBl. Nr. 
184/1923, i. d. F. BGBl.Nr. 
450/1994. 

Verordnung, womit Vor­
schriften zum Schutze des 
Lebens und der Gesundheit 
der in gewerblichen Be­
trieben mit Buch- und 
Steindruckerei- sowie 
Schriftgießereiarbeiten 
beschäftigten Personen 
erlassen werden, BGBl.Nr. 
185/1923, i.d.F. BGBl.Nr. 
450/1994. 

Verordnung über die Ver­
bindlicherklärung einer 
ÖNORM f ur di e Verwendung 
künstlicher Schleifkör­
per, BGBl.Nr. 506/1981, 
i.d.F. BGBl.Nr. 450/1994. 

Verordnung über die Ver-
bindlicherklärung von 
ÖNORMEN über Bauvor-
sChriften für lCrane und 
Windwerke sowie über Be-
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triebs- und Wartungsvor­
schriften für Krane, 
BGB1.Nr. 505/1981, i. d. F. 
BGB1.Nr. 450/1994. 

~erordnung, mi t der eine 
ONORM über Prüfvorschrif­
ten für !trane und Hebe­
zeuge verbindlich erklärt 
wird, BGBl.Nr. 68/1985, 
i.d.F. BGB1.Nr. 450/1994. 

Verordnung, mit der 
ÖNORMEN über Bolzensetz­
geräte verbindlich er­
klärt werden, BGB1.Nr. 
290/1989 , i. d . F . BGB 1. Nr . 
450/1994. 

Richtlinien zur Durchfüh­
rung der besonderen ärzt­
lichen Onterlluchungen ge­
~ß Verordnung BGBl.Nr. 
39/1974; Erlaß des Bun­
desministeriums für 
soziale verwaltung vom 
15. November 1991, 
Zl. 61.023/14-4/91, kund­
gemacht in den Amtlichen 
Nachrichten dieses Bun­
desministeriums, Nr. 
10/1991. 

Untersuchung von Arbeit­
nehme rn , die der Einwir­
kung besonders belasten­
der Hitze ausgesetzt 
sind; Beurteilung raum­
klimatischer Verhält­
nisse i Erlaß des Bundes­
ministeriums für soziale 
Verwaltung vom 19. Juni 
1975, Zl. 61.710/5-
4/1975, kundgemacht in 
den Amtlichen Nachrichten 
dieses Bundesministe­
riums, Nr. 9/1975. 
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Ärztliche Untersuchungen 
bei Einwirkung durch 
Aluminiumataub; Erlaß des 
Bundesministeriums für 
soziale Verwaltung vom 
18. Jänner 1977, Zl. 
61.021/1-4/77, kundge­
macht in den Amtlichen 
Nachrichten dieses Bun­
desministeriums, 
Nr. 3/1977. 

Ärztliche Untersuchungen 
nach den Strahlenschutll-
vorSChriften; Unter-
suchungsvordrucke und 
sonstige administrative 
Regelungen; Erlaß des 
Bundesministeriums für 
soziale Verwaltung vom 
29. Mai 1978, Zl. 
61.730/15-4/78, kundge-
macht in den Amtlichen 
Nachrichten dieses Bun­
desministeriums, Nr. 7 
vorn 31. Juli 1978; 
Administrative Neurege-
lung; Erlaß des Bundes­
ministeriums für soziale 
Verwaltung vom 
21. Oktober 1982, Zl. 
61.875/4-4/1982, kundge­
macht in den Amtlichen 
Nachrichten dieses Bun­
desministeriums, 
Nr. 12/1982. 

Richtlinien zur Verhütung 
von Unfällen bei Arbeiten 
auf Holzmasten; Erlaß des 
Bundesministeriums für 
soziale Verwaltung vom 
2. April 1963, Zl. ZAI-
129.082-34/1962, kundge­
macht in den Amtlichen 
Nachrichten dieses Bun-
desministeriums, Nr. 4 
vom 30. April 1963, 
i.d.F. des Erlasses des 
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Bundesministeriums für 
soziale Verwaltung vom 
6. März 1984, Zl. 
61.070/31-1/83. 

Sicherheit8techni8che 
Richtlinien für Di88ou8-
ga8-Scbweiß- und 
Schneideanlagen; Erlaß 
des Bundesministeriums 
für soziale Verwaltung 
vom 2. Mai 1977, Zl. 
61.330/2-1/77, kundge­
macht in den Amtlichen 
Nachrichten dieses Bun­
desministeriums, 
Nr. 6/1977. 

Sicherheit8techni8che 
Richtlinien für Hebebüh­
Den; Erlaß des Bundes­
ministeriums für soziale 
Verwaltung vom 5. Juni 
1970, Zl. 61.550/6-
45/1970, kundgemacht in 
den Amtlichen Nachrichten 
dieses Bundesministe­
riums, Nr. 9/1970. 

BUHDESBEDXBNSTBTBNSCHUTZ 

BuDdesbedienateten­
Schutzge8etz BSG, 
BGBl.Nr. 164/1977, i.d.F. 
BGBl.Nr. 631/1994. 

Allgemeine BuD4esbe-
dienateten-Schutzverord-
nung (ABSV) , BGBl.Nr. 
680/1977. 

Verordnung über die ge-
8undheitliche Bignung von 
Bedien.teten für be-
8t~te T&tigkeiten, 
BGBl.Nr. 2/1985. 
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VERWBNDONGSSCHUTZ 

Arbeitsruhegesetz ARG, 
BGBl.Nr. 144/1983, i.d.F. 
BGBl.Nr. 446/1994. 

Arbeitsruhegesetz-Verord­
nung ARG-VO, BGBl.Nr. 
149/1984, i.d.F. BGBl.Nr. 
942/1994. 

Arbeitszeitgesetz, 
BGBl.Nr. 461/1969, i.d.F. 
BGBl.Nr. 446/1994. 

Fahrtenbuchverordnung 
FahrtbV, BGBl.Nr. 
461/1975. 

Bundesgesetz über die Be­
schäftigung von Kindern 
und JUgendlichen 1987 
KJBG, BGBl.Nr. 599, 
i.d.F. BGBl.Nr. 257/1993. 

Verordnung über die 
Beschäftigungsverbote und 
-beschränkungen für 
Jugendliche, BGBl . Nr . 
527/1981, i. d. F. BGBl.Nr. 
419/1987. 

Wochenberichtablatt-Ver-
ordnung, BGBl.Nr. 
420/1987. 

MUtterschutzgesetz 1979 -
MSchG, BGBl.Nr. 221, 
i.d.F. BGBl.Nr. 257/1993. 

Bundesgesetz über die 
Nachtarbeit der Frauen, 
BGBl. Nr. 237/1969, i. d. F. 
BGBl.Nr. 257/1993. 

Bäckereiarbeitergesetz, 
BGBl.Nr. 69/1955, i.d.F. 
BGBl.Nr. 232/1978. 

Jahresbericht 1994 

Rechtsyorschriften 

Heimarbeitsgesetz 1960, 
BGBl.Nr. 105/1961, i.d.F. 
BGBl.Nr. 314/1994. 

Verordnung über die Ver­
arbeitung von Zelluloid 
in der Heimarbeit, 
BGBl.Nr. 3/1931. 

Verordnung betreffend 
Form und Inhalt der An­
zeige bei erstmaliger 
Vergabe von. Heimarbeit, 
der Listen der mit Heim­
arbeit Beschäftigten, 
BGBl.Nr. 736/1993. 

Verordnung, mit der die 
Verwendung von gefähr­
lichen Stoffen oder Zube­
reitungen. in Heimarbeit 
verboten wird, BGBl.Nr. 
178/1983, i.d.F. BGBl.Nr. 
486/1983. 

SONSTIGB VORSCHRIF'l'BN MIT 
ARBBITNBHKBRSCHOTZRBCBT­
LICHBN BBSTIMMONGBN 

Nachtschwerarbeitsgesetz 
NSchG, BGBl.Nr. 

354/1981, i.d.F. BGBl.Nr. 
473/1992. 

Verordnung betreffend 
Konzentrationen von. in­
halativen Schadstoffen im 
Sinne des Art. VII Abs. 2 
Z 8 des Nachtschicht­
Schwerarbeitsgesetzes, 
BGBl.Nr. 20/1989. 

Verordnung betreffend Be­
lastungen im Sinne des 
Art. VII, Abs. 2, Z. 2, 5 
und 8 des Nachtschwerar­
beitsgesetzes, BGBl.Nr. 
53/1993. 
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Arbeitskräfteüberlaasungs 
gesetz AÜG, BGBl.Nr. 
196/1988, i. d. F. BGBl.Nr. 
314/1994. 

Bausbesorgergesetz, 
BGBl.Nr. 16/1970, i.d.F. 
BGBl.Nr. 833/1992. 

Bausgehilfen- und Baus&n­
gestelltengesetz, 
BGBl.Nr. 235/1962, i.d.F. 
BGBl.Nr. 314/1994. 

Bundesgesetz betreffend 
die Vereinheitlichung des 
Urlaubsrechtes und die 
Einführung einer Pflege­
freistellung, BGB1.Nr. 
390/1976, i.d.F. BGBl.Nr. 
502/1993. 

Privat-Kraftwagenführer­
gesetz, BGBl.Nr. 
359/1928 , i . d . F . BGB1. Nr . 
144/1983. 

AUSLÄNDERBBSCBÄPTI GUNG 

Aus liDderbeschäft igungsge 
setz AuslBG, BGB1.Nr. 
218/1975, i.d.F. BGBl.Nr. 
257/1995. 

Verordnung, mit der Auf­
gaben des Bundes vom Ar­
beitsmarktservice auf die 
Arbeitsinspektion und den 
Bundesminister für Arbeit 
und Soziales übertragen 
wurden, BGB1.Nr. 
994/1994. 
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Entsprechend dem ILO-Übereinkommen (Nr. 81) über 

die Arbeitsaufsicht in Gewerbe und Handel, BGBl.Nr. 

225/1949, und aus verwaltungsökonomischen Gründen wurden 

1n die vorstehende Aufstellung nur jene Vorschriften 

aufgenommen, die (zumindest zum Teil) Arbeitnehmer­

schutzrecht darstellen und daher unmittelbar von der Ar­

beitsinspektion vollzogen werden oder deren Organisation 

und Vorgangsweise regeln. 

Nicht 1n der vorstehenden Aufstellung enthalten 

sind daher alle jene Rechtsvorschriften, die für den Ar­

beitsinspektionsdienst zwar gleichfalls von wesentlicher 

Bedeutung sind, aber weder Arbeitnehmerschutzrecht im 

eigentlichen Sinn noch organisatorische Vorschriften für 

die Arbeitsinspektion darstellen, wie beispielsweise die 

Gewerbeordnung 1994 samt Durchführungsverordnungen, das 

Strahlenschutzgesetz, das Bundestheatersicherheits­

gesetz, das Chemikalienrecht, die Vorschriften über den 

Immissionsschutz, das Abfallwirtschaftsgesetz, die 

sonstigen arbeitsrechtlichen Vorschriften, vor allem im 

Bereich der Betriebsverfassung, das Arbeiterkammer­

gesetz, die Verfahrensvorschriften etc. 
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Tabellen Arbeitsinspektion 

I. TABELLEN 

X.l TABELLBNVBRZEXCHHIS 

Tabelle 1 

Tabelle 1a 

Tabelle 1b 

Tabelle 2 

Tabelle 3 

Tabelle 4 

Tabelle 5 

Tabelle 6 

Tabelle 6a 

166 

Tätigkeit der Arbeitsinspektorate in den 
Betrieben 
(Nach Wirtschaftsklassen geordnet) 

Tätigkeit der Arbeitsinspektorate in den 
Betrieben 
(Nach Arbeitsinspektoraten geordnet) 

Tätigkeit der Arbeitsinspektorate auf 
Baustellen und Arbeitsstellen außerhalb 
von Betrieben 

Tätigkeit der Arbeitsinspektionsärzte in 
Betrieben oder unmittelbar im Zusammen­
hang mit solchen 
(Nach Wirtschaftsklassen geordnet) 

Den Arbeitsinspektoraten zur Kenntnis 
gelangte Arbeitsunfälle 
(Nach Wirtschaftsklassen geordnet) 

Berufskrankheiten 
(Nach Wirtschaftsklassen geordnet) 

Gesundheitliche Eignung von Arbeitneh­
mern für bestimmte Tätigkeiten 
(Nach Wirtschaftsklassen geordnet) 

Beanstandungen auf dem Gebiete des tech­
nischen und arbeitshygienischen Arbeit­
nehmerschutzes 
(Nach Wirtschaftsklassen geordnet) 

Beanstandungen auf dem Gebiete des tech­
nischen und arbeitshygienischen Arbeit­
nehmerschutzes 
(Nach Arbeitsinspektoraten geordnet) 
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Tabelle 7 

Tabelle 7a 

Tabelle 8 

Tabelle 8.1 

Tabelle 8.2 

Tabelle 9 

Beanstandungen auf dem Gebiete des Ver­
wendungsschutzes 
(Nach Wirtschaftsklassen geordnet) 

Beanstandungen auf dem Gebiete des Ver­
wendungsschutzes 
(Nach Arbeitsinspektoraten geordnet) 

Vorgemerkte Auftraggeber, Heimarbeiter 
und Zwischenmeister 
(Nach Heimarbeitskommissionen geordnet) 

Tätigkeit der Arbeitsinspektion auf dem 
Gebiete der Heimarbeit bei Auftraggebern 
(Nach Heimarbeitskommissionen geordnet) 

Tätigkeit der Arbeitsinspektion auf dem 
Gebiete der Heimarbeit bei Heimarbei­
tern, Zwischenmeistern und Mittelsperso­
nen 
(Nach Heimarbeitskommissionen geordnet) 

Von der Allgemeinen Unfallversicherungs­
anstalt (AUVA) erfaßte Arbeitsunfälle 

I . 2 ABltÖllZtJNGEN IN DEN 'l'ABBLI.EN 

AG Auftraggeber 

AN Arbeitnehmer 

Anz. Anzahl 

Arb.St. Arbeitsstelle 

besch. beschäftigte 

Betr. Betrieb 

Erw. Erwachsene 

HA Heimarbeiter 

HA-Komm. Heimarbeitskommission 

Jug. Jugendliche 

MP Mittelsperson (en) 
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MSchG 

SchI. 

sonst.Angel. 

Unfallgegenst. 

Verh. 

ZM 

ArbeitsinsDektion 

Mutterschutzgesetz 

Schlüssel, Schlüsselnummern 

sonstige Angelegenheiten 

Unfallgegenstand 

Verhandlungen 

Zwischenmeister 

1: .3 BBMBlUtUIfGD ZU .:tRZBLHBH TABBLLDI 

Tabellen 1, la, 1b 

Bei Betrieben und bei Bau- und Arbeitsstellen, die 

mehrmals innerhalb eines Berichtsjahres überprüft 

(inspiziert) werden, gelten für die Einordnung in stati­

stische Auswertungen jene charakteristischen Werte 

(Wirtschaftsklasse, Gruppe, Betriebsgrößenklasse), die 

sich bei jener Überprufung im Berichtsjahr ergaben, bei 

der der höchste Beschäftigtenstand festgestellt wurde. 

Überprüfungen von Bundesdienststellen für diese ist 

die Arbeitsinspektion nach dem Bundesbediensteten­

Schutzgesetz zuständig - sind, unbeschadet des nach dem 

BSG gesondert zu legenden Berichtes, in den Summenzahlen 

der Wirtschaftsklasse XXIV (Einrichtungen der Gebiets­

körperschaften; Sozialversicherungsträger und Interes­

senvertretungen) enthalten. 

Die Tätigkeit der Arbeitsinspektoren auf Baustellen 

und auf auswärtigen Arbeitsstellen ist in der Tabelle 1b 
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ausgewiesen. Die Tabellen 1 und la beziehen sich nur auf 

Betriebe (im engeren Sinne) und auf Bundesdienststellen. 

Die Tabellen 1, la und Ib enthalten keine Aussagen 

über Straßenkontrollen der Arbeitsinspektoren und keine 

Angaben über die Kontrolltätigkeit bei Heimarbeitern. 

Tabelle 2 

Die in Tabelle 2 aufgelisteten Amtshandlungen 

(Erhebungen) der Arbeitsinspektionsärzte sind auch in 

den Tabellen 1 und 1a berücksichtigt. Die Erhebung 645 

(allgemeine Besichtigung durch Arbeitsinspektionsärzte) 

ist als 11 inspektionsähnliche Tätigkeit 11 der Arbeitsin­

spektionsärzte zu bewerten, bei der die Einhaltung aller 

dem Schutz der Arbeitnehmer dienenden gesetzlichen Vor­

schriften und behördlichen Verfügungen überwacht wird, 

soweit sie die Arbeitshygiene und Arbeitsphysiologie so­

wie die Verhütung von Berufskrankheiten betreffen. 

Tabelle 3 

Todesfälle sind durch Schrägstrich (/) von der 

jeweiligen Unfallzahl getrennt eingetragen; sie sind 

auch in der zugehOrigen Gesamtzahl gleichartiger Unfälle 

enthalten. 
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Bei der Zuordnung der Arbeitsunf~lle ist das Un­

falldatum ausschlaggebend. Arbeitsunf~lle, die sich ge­

gen Jahresende ereignen und .von denen die Arbeitsinspek­

tion bis Mai des Folgejahres Kenntnis erhält, werden 

noch für das abgelaufene Jahr berücksichtigt. 

Tabelle 4 

Die Gliederung der von den Unfallversicherungs­

trägern entsprechend den Bestimmungen des Allgemeinen 

Sozialversicherungsgesetzes als Berufskrankheiten aner­

kannten Erkrankungen und der durch sie verursachten 

Todesfälle (in der Tabelle durch Schrägstrich (/) von 

der jeweiligen Zahl getrennt eingetragen), hinsichtlich 

der Wirtschaftsklassen sowie der die Erkrankungen verur­

sachenden Einwirkungen bzw. Tätigkeiten. Statistisch 

werden sowohl die Zahlen der Erkrankungen (Todesfälle) 

von noch erwerbstätigen Arbeitnehmern/innen als auch die 

von Pensionisten/innen verwertet. 

Tabelle 5 

Die Anzahl jener Arbeitnehmer/innen, die ent­

sprechend den Bestimmungen der Verordnung über die ge­

sundheitliche Eignung von Arbeitnehmern für bestimmte 

Tätigkeiten untersucht wurden und die Anzahl jener, wel­

che aufgrund der Ergebnisse dieser Untersuchungen für 

bestimmte Tätigkeiten als nicht geeignet beurteilt wur­

den, werden sowohl hinsichtlich der Einwirkung als auch 

hinsichtlich der Wirtschaftsklassen gegliedert. Bei den 
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Betrieben, von denen Untersuchungs ergebnisse einlangten, 

erfolgt die Gliederung hinsichtlich der Wirtschaftsklas­

sen. Langen von einem Betrieb Untersuchungsergebnisse 

mehrerer Beschäftigter ein, wird der Betrieb nur einmal 

gezählt. Aus organisatorischen Gründen wird die Anzahl 

jener Arbeitnehmer/innen, die aufgrund der Bestimmungen 

des Strahlenschutzgesetzes untersucht werden, nicht mehr 

ermittelt. Es wird daher nur mehr die Zahl der aufgrund 

der Untersuchungsergebnisse als nicht geeignet erklärten 

Arbeitnehmer/innen statistisch erfaßt. 

Tabellen 6, 6a, 7, 7a 

In den Tabellen werden die von den Arbeitsinspekto­

raten festgestellten Beanstandungen in den Betrieben ge­

trennt nach technischem und arbeitshygienischem Arbeit­

nehmerschutz einerseits und Verwendungsschutz anderer­

seits aufgeschlüsselt. Die spaltenweise Auf teilung er­

folgt in den Tabellen 6 und 7 nach Wirtschaftsklassen 

(siehe Kapitel 1.4) dargestellt, während in den Tabellen 

6a und 7a eine Aufschlüsselung der Beanstandungsdaten 

nach den Aufsichtsbezirken der Arbeitsinspektion 

(regionale Abgrenzungen siehe Kapitel J.2.2) durchge­

führt wird. 

Bei den Beanstandungsdaten bezüglich Heimarbeit 

(Schlüsselnummern 500 bis 581) werden die Beanstandungen 

anläßlich von speziellen Auftraggeberüberprüfungen 

(siehe Tabelle 8.1) und von Erhebungen in Betrieben, die 

auch Heimarbeiterfragen betreffen, gezählt. 
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Tabelle 8 

Die Tabelle 8 er faßt alle Auftraggeber, Heimarbei­

ter und Zwischenmeister, die bei den Arbeitsinspektora­

ten vorgemerkt sind. Die Auftraggeber sind nach den 

Heimarbeitskommissionen und nach den Erzeugungszweigen 

erfaßt. Die Heimarbeiter und Zwischeruneister sind ge­

trennt nach Heimarbeitskommissionen und Erzeugungs­

zweigen geordnet. 

Tabelle 8.1 

Jede in der Tabelle 8.1 ausgewiesene überprüfung 

eines Auftraggebers wird in der Tabelle 1 und 1a als 

11 eine Erhebung im Betrieb betreffend Heimarbeit 11 ge­

zählt. Diese Erhebungen sind in der Tabelle 1 jener 

Wirtschaftsklasse zugeordnet, unter der der betreffende 

Betrieb (Auftraggeber) statistisch geführt ist. 

Tabelle 8.2 

Die einzelnen Heimarbeiter (Zwischenrneister, Mit­

telspersonen) kOnnen als Person keiner Wirtschaftsklasse 

(Gruppe) zugeordnet werden. Die überprüfungen bei Heim­

arbei tern sind dementsprechend nur in der Tabelle 8.2 

ausgewiesen. 
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Tabelle 9 

Die Statistiken der AUVA beruhen auf den der AUVA 

zugegangenen Unfallanzeigen durch die Betriebe und den 

sogenannten "Erstberichten"; bei diesen handelt es sich 

um Meldungen kostenpflichtiger ärztlicher Erstversorgun­

gen durch eine AUVA-eigene oder vertragliche Behand­

lungseinrichtung (Krankenhaus, Arzt etc.) unter Angabe 

der Ursache -Arbeitsunfall". 

Die Statistiken der Arbeitsinspektion gehen auf die 

von den Unfallversicherungsanstalten aufgrund von § 21 

Abs. 2 des Arbeitsinspektionsgesetzes übermittelten An­

zeigen von Unfällen größeren Ausmaßes sowie auf eigene 

Beobachtungen zurück. Kopien von ·Erstberichten· werden 

der Arbeitsinspektion jedoch nicht übermittelt, sodaß 

diese daher in den Zahlen der Arbeitsinspektion auch 

nicht enthalten sind. 

Bei einer allfälligen Gegenüberstellung ist weiters 

der Unterschied im Personenkreis zu berücksichtigen, für 

den die beiden Institutionen zuständig sind (z.B. Selb­

ständige, Schüler, Studenten und Arbeitnehmer, die der 

bergbehOrdlichen Aufsicht, den Land- und Forstwirt­

schaftsinspektionen oder der Verkehrs-Arbeitsinspektion 

unterliegen, und die in der Statistik der Arbeitsinspek­

tion nicht erfaßt sind). 

Betreffend die tödlichen Unfälle wird darauf hinge­

wiesen, daß die Unfallversicherungsanstalten nicht ver­

pflichtet sind, in jenen Fällen, in denen ein Verunfall-

Jahresbericht 1994 173 

III-15 der Beilagen XX. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)192 von 324

www.parlament.gv.at



Tabellen Arbeitsinspektion 

ter erst nach Übermittlung der Unfallanzeige an den Un­

fallfolgen verstirbt, eine nachträgliche Meldung über 

den tödlichen Ausgang an die Arbeitsinspektion er­

statten. 

X.4 WXRTSCHAFTSKLASSBR 

(Wirt.chaftBkl •••• n.int.ilung n.ch d.r -CruDd.ystematik d.r 

Wirtsch.ftst6tigk.iten- -Betri.bs.yst~tik 1968-, ergADzte AusgabeI 

Stand 1985. Bach dam Arbeitsinsp.ktionsg.s.tz 197' ist die Arbeits­

inspektion nicht für all. B.triebe d.r Wirtschaftsklassen I, II, 

III, XVII, DII, XXIII, urv, XXV und DVX zustb4ig) 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

174 

Land- und Forstwirtschaft 

Energie- und Wasserversorgung 

Bergbau, Steine- und Erdengewinnung 

Erzeugung von Nahrungsmitteln und Getränken; 
Tabakverarbeitung 

Erzeugung von Textilien und Textilwaren 
(ausgen. Bekleidung und Bettwaren) 

Erzeugung von Bekleidung, Bettwaren und Schuhen 

Erzeugung und Verarbeitung von Leder und 
Lederersatzstoffen (ausgen. Schuhe) 

Be- und Verarbeitung von Holz; Musik­
instrumenten- ~nd Spielwarenerzeugung 

Erzeugung und Verarbeitung von Papier und Pappe 

Druckerei und Vervielfaltigung; Verlagswesen 

Erzeugung und Verarbeitung von Chemikalien, 
Gummi und Erdöl 

Erzeugung von Stein- und Glaswaren 
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XIII 

XIV 

XV 

XVI 

XVII 

XVIII 

XIX 

XX 

XXI 

XXII 

XXIII 

XXIV 

XXV 

XXVI 

Erzeugung und Verarbeitung von Metallen 

Bauwesen 

Handel; Lagerung 

Beherbergungs- und Gaststättenwesen 

Verkehr; Nachrichtenübermittlung 

Geld- und Kreditwesen; Privatversicherung 

Realitätenwesen; Rechts- und Wirtschaftsdienste 

Körperpflege und Reinigung; Bestattungswesen 

Kunst; Unterhaltung und Sport 

Gesundheits- und Fürsorgewesen 

Unterrichts- und Forschungswesen 

Einrichtungen der Gebietskörperschaften; 
Sozialversicherungsträger und Interessen­
vertretungen 

Haushaltung 

Hauswartung 

l.5 BRZBOGOHGSZWBlGB 

Die Einteilung nach Heimarbeitskommissionen und Er­

zeugungs zweigen erfolgte nach der Verordnung des Bundes­

ministers für soziale Verwaltung vom 4. Juli 1969, 

BGB1.Nr. 264, betreffend die Errichtung von Heimarbeits-

kommissionen, in 

27. Februar 1978, 

1987, BGBl.Nr. 462. 

der Fassung 

BGBl.Nr. 132 

der 

und 

Verordnung vom 

vom 9. September 

(1:n der Tabelle 8 werden filr die einzelnen Brzeugungszwaige 

die nachstehend angeführten schlils.elzahlen verwendet.) 
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I/l 
I/2 
I/3 

I/4 

I/5 

I/6 
I/7 
I/8 
I/9 
I/10 

II/l 

II/2 

II/3 
II/4 
II/S 
II/6 
II/7 

II/8 
II/9 

II/10 
II/ll 
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Heimarbeitskommission für Oberbekleidung 

Herren- und Knabenoberbekleidung nach Maß 
Herren- und Knabenoberbekleidung in Konfektion 
Kostüme, Mäntel und Jacken für Damen und 
Mädchen, einschließlich der schneidermAßig 
hergestellten Bekleidung aus gestrickten und 
gewirkten Stoffen 
Kleider, Schoßen und Blusen für Damen und 
Mädchen, einschließlich der schneidermAßig 
hergestellten Bekleidung aus gestrickten und 
gewirkten Stoffen 
Regen- und Sportbekleidung aus Ballonseide, 
Gummi, Nylon, Plastik und ähnlichen Stoffen 
Lederoberbekleidung 
Uniform 
Pelzwaren 
Kappen, Mützen und Hüte 
Sonstige, zum Wirkungsbereich dieser Heim­
arbeitskommission gehörende Arbeitszweige 

Heimarbeitskommission für Wäsche und verwandte 
Brzeugnisse 

Herren- und Knabenwäsche, einschließlich 
Trikotwäsche, Pyjamas und Schlafröcke 
Damen-, Mädchen- und Kleinkinderwäsche, 
einschließlich Trikotwäsche, Pyjamas und 
Schlafröcke 
Berufskleidung und Schürzen 
Mieder und verwandte Erzeugnisse 
Krawatten, Tücher und Schals 
Hosenträger und verwandte Erzeugnisse 
Bett-, Tischwäsche und Haushaltswäsche sowie 
Vorhänge 
Konfektionierte Badeanzüge und BademAntel 
Damen- und Kinderblusen, Damen- und 
Kinderkleider, Damenschoßen 
Kindermäntel und Kindersportbekleidung 
Sonstige zum Wirkungsbereich dieser Heim­
arbeitskommissionen gehörende Arbeitszweige 
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Arbeitsinspektion Tabellen 

III/l 

III/2 

III/3 

III/4 
III/5 

111/6 
III/7 

IV/l 
IV/2 

IV/3 

IV/4 

V/i 

V/2 

V/3 

Heimarbeitskommission für Textilien 

Maschinstrickerei und Wirkerei, einschließlich 
der Ausfertigung 
Handstrickerei, Häkelei, Netzwarenerzeugung 
und Handklöppelei 
Maschinstickerei auf Kleidern und Blusen und 
Handstickerei 
petitpoint- und Gobelinstickerei 
Posamenten- einschließlich Lampenschir.rn­
erzeugung 
Weberei 
Sonstige, zum Wirkungsbereich dieser Heim­
arbeitskommission gehörende Arbeitszweige 

Heimarbeitskommis.ion für xaschinstickerei 
nach Vorarlberger Art und ma.chinelle 
Klöppelapitzenerzeugung 

Kettenstichstickerei 
Weiterverarbeitung maschinell hergestellter 
Klöppelspitzen 
Schifflistickerei und Handmaschinenstickerei 
hinsichtlich der Heimarbeiter 
Sonstige, zum Wirkungsbereich dieser Heim­
arbeitskommission gehörende Arbeitszweige 

Allgemeine Heimarbeitskommission 

Herstellung von 

Schuhen aller Art, einschließlich 
Schuhoberteilen 
genähten Handschuhen aller Art, nicht jedoch 
von gestrickten, gewirkten und gehäkelten 
Handschuhen 
Leder-, Taschner- und Galanteriewaren 
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Tabellen 

V/4 
V/5 
V/6 

V/7 

V/8 

V/9 
V/10 
V/11 
V/12 
V/13 
V/14 
V/15 

178 

Arbeitsinspektion 

Kunstblumen und Schmuckfedern 
Papierkonfektion und Kartonagewaren 
Spielwaren aller Art; Waren aus Kunststoffen 
(Plastik, NYlon, Perlon und ähnlichen Stof­
fen), soweit ihre Herstellung oder Bearbeitung 
nicht in einen anderen Erzeugungszweig dieser 
oder anderer Heimarbeitskommissionen fAllt 
Drechslerwaren, Korbwaren, Pinseln und 
Bürsten, Holzwaren aller Art, kunstgewerb­
lichen Artikeln sowie deren Bearbeitung, so­
weit deren Herstellung oder Bearbeitung nicht 
in einen anderen Erzeugungszweig dieser oder 
anderer Heimarbeitskommissionen fAllt 
Knopfwaren und deren Adjustierung, ausgenommen 
ZwirnknOpfe 
Bijouteriewaren und Waren nach Gablonzer Art 
Metallbearbeitung und -verarbeitung 
Büchsenmacherei 
chemischen Erzeugnissen 
Perücken und Haarersatzteilen 
Schirmen aller Art, ausgenommen Lampenschirme 
Sonstige, zum Wirkungsbereich dieser 
Heimarbeitskommission gehörende Arbeitszweige 
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Arbeitsinspektion Tabellen 
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Tabelle 1 

Summe I 

Inspizierte Betriebe: 
1- 4 Arbeitnehmer 21249 56 
5- 19 Arbeitnehmer 14478 40 

20- 50 Arbeitnehmer 4235 27 
51- 250 Arbeitnehmer 2570 6 

251- 750 Arbeitnehmer 382 0 
751-1000 Arbeitnehmer 36 0 

1001 und mehr 58 0 
Insgesamt 43008 129 

In den Betrieben 
durchgeführte erste 43008 129 
Inspektionen weitere 630 1 

Insgesamt 43638 130 

In den Betrieben vorge-
nommene Erhebungen 58399 152 

In den Betrieben an behördL 
Verhandlungen teilgenommen 18225 37 

AAZ. d. AN männl. Erw. 522482 1313 
in den männl. Jug.') 30204 34 
inspiz. weib!. Erw. 312758 332 
Betrieben: weib!. Jug. ,) 14560 47 

Insgesamt 880004 1726 

Arbeitsiospektioo 

Tätigkeit der Arbeitsinspek­
Tabelle 1-

11 111 IV V VI VII VIII IX X 

80 83 879 109 282 18 837 20 156 
72 52 727 84 92 15 908 16 152 
41 17 178 40 73 8 232 19 73 
62 7 129 47 59 6 116 23 52 
5 0 16 15 7 1 15 12 4 
1 0 1 1 1 0 0 2 0 
0 0 1 0 1 0 0 1 0 

261 159 1931 296 515 48 2108 93 437 

261 159 1931 296 515 48 2108 93 437 
2 4 28 10 9 0 33 4 2 

263 163 1959 306 524 48 2141 97 439 

475 332 3398 710 761 98 2758 375 729 

200 228 669 81 66 10 1148 91 146 

9903 1744 21782 6951 3343 560 25786 10998 6820 
479 13 988 125 119 11 2694 242 303 

1397 127 11553 7952 11057 626 6742 . 2492 4101 
26 7 670 318 574 17 400 73 182 

11805 1891 34993 15346 15093 1214 35622 13805 11406 

') Im Sinne des § 3 des Bundesgesetzes über die Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen, 8GB!. Nr. 59911987 
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Arbeitsinspektion 

torate in den Betrieben (Bdst) 
Nach Wirtschaftsklassen geordnet 

XI XII XIII XIV xv XVI XVII XVIII XIX xx 

121 120 1487 861 8023 3700 650 522 969 1435 
154 145 1820 1466 4048 1469 512 820 552 572 
85 97 707 667 814 289 179 234 140 38 
92 73 479 ~7 343 89 86 100 87 65 
19 15 108 34 26 1 3 14 . 9 10 
1 0 17 0 0 0 0 3 1 0 
5 2 21 3 2 0 0 1 0 1 

4n 452 4619 3428 13256 5548 1430 1694 1758 2121 

4n 452 4619 3428 13256 5548 1430 1694 1758 2121 
11 8 82 65 169 71 27 21 20 30 

488 460 4721 3493 13425 5619 1457 1715 1n8 ~151 

1482 936 7054 2746 12466 10367 1969 968 2114 2643 

529 348 1958 894 2961 / 5076 574 150 417 521 

2372S 17830 146425 78916 50059 12602 16600 18447 15086 5518 
686 585 12175 7241 2105 1439 250 103 146 122 

8664 4202 35706 7651 64832 20483 4206 16531 9682 14497 
219 164 1505 415 4583 1730 133 551 112 1812 

33294 22781 195811 94223 121579 36254 21189 35632 25026 21949 

Jahresbericht 1994 

Tabelle 1 

XXI XXII XXIII XXIV 1 xxv XXVI 

172 496 32 132 2 7 
97 293 70 301 0 1 
19: 85 49 123 0 1 
141 101 54 82 1 0 
5 48 1 14 0 0 
0 6 0 2 0 0 
1 16 0 3 0 0 

308 1045 206 657 3 9 

308 1045 206 657 3 9 
6 12 5 10 0 0 

314 1057 211 &öl 3 9 

1146 3222 369 1066 3 111 

541 1077 156 316 3 28 

4299 23578 3968 16139 73 17 
8 143 56 73 64 0 

2771 63315 3160 10599 38 42 
16 888 16 102 0 0 

7094 87924 7200 26913 175 59 
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Tabelle 1a 

Inspizierte Betriebe: 
1- 4 Arbeitnehmer 
5- 19 Arbei1nehmer 

20- 50 Arbeitnehmer 
51- 250 Arbeitnehmer 

251- 750 Arbeitnehmer 
751-1000 Arbeitnehmer 

1001 und mehr 
Insgesamt 

In den Betrieben 
durchgeführte erste 
Inspektionen weitere 

Insgesamt 

In den Betrieben vorge-
nommene Erhebungen 

In den Betrieben an behördl. 
Velhandlungen teilgenommen 

Anz. d. AN männl. Erw. 
inden männl. Jug.') 
inspiz. weibl. Erw. 
Betrieben: weibl. Jug.') 

Insgesam1 

Arbeitsinspektion 

Tätigkeit der Arbeitsinspek­
Tabelle 1 a - Nach Arbeits-

Summe 1 2 3 4 5 6 7 

21249 1278 1446 1856 861 765 905 510 
14478 551 758 823 747 616 744 337 
4235 196 224 247 170 182 261 89 
2570 116 146 93 98 122 97 37 

382 9 20 14 18 22 15 5 
36 4 0 3 1 1 1 2 
58 2 5 3 5 0 6 3 

43008 2156 2599 3039 1900 1708 2029 983 

43008 2156 2599 3039 1900 1708 2029 983 
630 8 15 21 18 10 21 8 

43638 2164 2614 3060 1918 17181 2050 991 

58399 2961 2835 3773 2847 4438 3199 1822 

18225 752 590 877 590 1526 1170 612 

522482 19289 23680 22257 21086 20692 27493 11267 
30204 606 837 513 708 674 1258 630 

312758 15785 21246 25660 17725 11981 15198 6851 
14560 786 399 398

1 

286 400 495 588 
880004 36466 46162 48828 , 39805 33747 44444 19336 

'} Im Sinne des § 3 des Bundesgesetzes itler die Beschäftigung von Kindem und Jugendichen. 8GBI. Nr. 59911987 
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Arbeitsinspektioo 

torate in den Betrieben (Bdst) 
inspektoraten geordnet 

8 9 10 11 I 12 13 14 15 

1438 980 950 1874 1283 1300 849 1079 
916 nB 894 1237 871 907 726 990 
202 268 227 273 206 217 287 220 
106 200 130 209 136 186 185 190 
15 35 16 36 31 16 22 33 
1 5 1 2 3 3 1 4 
0 9 0 7 3 4 5 1 

2678 2275 2218 3638 2533 2633 2075 2517 

2678 2275 2218 3638 2533 2633 2075 2517 
31 87 14 61 35 17 19 87 

2709 2362 2232 3699 2568 26SO 2094 2604 

2556 4205 2459 3486 2423 3S65 5733 3940 

6S3 431 1612 1734 462 1702 1663 1289 

21891 52532 22939 50057 32397 30596 35497 32709 
1866 2673 1342 3264 1896 2286 2031 2201 

11032 23393 13609 25454 14612 20244 19333 18817 
995 1183 831 1196 926 1000 1056 1110 

35784 79781 38721 79971 49831 54126 57917 54837 

Jahresbericht 1994 

Tabelle1a 

16 17 18 I 19 Bau 
I 

947 1035 1036 857 0 
540 5B2 818 643 0 
134 182 408 242 0 
51 71 . 248 149 0 
6 12 36 21 0 
0 2 1 1 0 
1 0 2 2 0 

1679 1884 2549 1915 0 

1679 1884 2549 1915 0 
39 60 34 45 0 

1718 1944 2583 1960 0 

1724 1703 1874 2853 3 

893 623 614 432 0 

9952 16358 44447 27343 0 
1189 1354 3211 1665 0 
n15 9846 21194 11163 0 
418 545 1188 760 0 

19274 28103 70040 42831 0 
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Tabelle Ib Arbeitsinspektion 

Tätigkeit der Arbeitsinspektorate auf Bau­
Tabelle 1 b - Nach Wirtschafts-

SUMME VIII XIII 

611 612 

Inspizierte Bau(Arb.)SIe/len: 
1 bis 4AN ......................... 6149 70 259 1628 856 
5 bis 19AN ....... ... . .. .. ......... . 5610 8 127 3013 1386 

20 bis SO AN o ' ••••••••••••••••••••••• 305 0 8 206 62 
51 bis 2SOAN ••• 0" ••• •• ••• •• ••• •• • 0 •• 60 0 0 42 9 

251 bis 7SOAN ••••••• • •••••••• •• • o ••••• 1 0 0 0 0 
751 bis 1000 AN . ..... .. ............... .. 0 0 0 0 0 

1001 lIld mehr AN ....... ... ... .. . . .... . ... 0 0 0 0 0 
Insgesamt .. , ...... ..... .... . .. .. .. 12125 78 394 4889 2313 

Inspektionen erste .............. 12125 78 394 4889 2313 
auf Bau(Arb.) weitere .... , .. , .. .. .. 2674 1 36 1658 642 
stellen: 

Insgesamt ..... ... .. .... 14799 79 430 6547 2955 

Erhebungen 4384 24 139 1829 n4 
Teiln. an behördl. Verhand. 47 0 1 5 15 

Durch Insp. männI. Erw. .............. 71769 241 1831 37136 15545 
erfaßte AN: männI. Jug.I) . . ............ 2058 10 26 1165 81 

weibl. Erw. 565 0 5 75 30 
weibl. Jug. I) 15 0 0 10 0 

Insgesamt ........... ... 74407 251 1862 38386 15656 

I) Im Sinne des § 3 des Bt.rIdesgesetzes lXler die Besc:hAftiglIIg \/Oll Kindem und .kJgeI1dIichen. BGBI. Nr. 59911987 
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Arbeitsinspektion Tabelle 1b 

und Arbeitsstellen außerhalb von Betrieben 
klassen bzw. Gruppen geordnet 

XIV 

621 I 622 623 i 624 625 626 629 631 632 633 

! i 
19 1 2481 3141 394 143 280 503 342 164 483 

1481 15~1 41 78 1 47 48 234 84 60 133 
41 01 0 0 0 6 2 4 8 
Oi 0

1 ~I 
0 0 0 5 2 0 0 

~I ~I 
0 0 0 1 0 0 0 

0, 0 0 0 0 0 0 0 
0 0, 0: 0 0 0 0 0 0 0 

466 ~ 23
1 

326 190 328 749 430 228 624 

466 553
1 

23! 326 190 3~1 749 430 228 624 
45 59, 

:1 
10 6 64 28 29 46 

511 61~1 23 336 196 350
1 

813 458 257 670 

123 173 9i 83 37 -mt 289 61 48 126 
I--

0 2 01 0 01 1: 1 0 0 0 
.-. 

8~1 658! 1847 2034 1108 1002 3856 1714 1007 2286 

I 

139 96 46 19 41 21 120 57 229 
0 1 

~I 
4 2 0 3 0 0 0 

0 0 3 0 0 0 0 0 1 
1986 2131 84. 1161 679 10431 3880 1834 1064 2516 1 

Jahresbericht 1994 

Sonst I 
I 

446 
81 
5 
2 
0 
0 
0 

534 

534 
28 

562 

618 

22 
--

1423 
6 

444 
1 

1874 
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Tabelle 2 

TeYnahme an behördI. Verh .... 

Erhebungen betr.: 
1 Betriebsräume, ArbeIts-

stellen; Ver1cehrswege 
100 Betriebseinrichtungen, 

Betriebsmittel 
200 Arbeitsvorgänge, -verfah-

ren, -plätze, Lagerungen; 
Ver1cehr i. d. Betrieben 

240 Übrige Anforderungen und 
Maßnahmen zum Schutz 
der Arbeitnehmer, soweit 
nicht 241,244 und 245 

241 Eignungsuntersuchung der 
Arbeitnehmer durch 
AI-Ärzte 

242 ärztliche U~rsuchungen, 
ermächtigte Arzte 

245 Verwen<blg weillicher oder 
besonders schutzbedürftiger 
Arbeitnehmer 

260 Sicherheilsverlrauens-
personen, Sicherheits-
technischer Dienst, 
Sicherheitsausschuß 

265 Betriebsärzlliche Betreuung 
270 Sonstige Angelegenheiten 

nach dem Arbeitnehmer-
schutzgesetz 

301 Kinderartleit . 
310 Beschäftigung von Jugend-

lichen 
320 Mutterschutz 
641 UnfAAe 
643 Berufskrankheiten 
644 Arbeitshygienische Belange 
645 Allgemeine Besichtigung 

durch ArbeItsinspektions-
ärzte 

186 

ArbeitsinsoektioD 

Tätigkeit der Arbeitsinspektions­
oder unmittelbar in Zu-

Tabelle 2-

Summe I 11 111 IV V VI VII VIII IX X 
, 
I 

5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

118 0 0 0 5 5 1 0 7 0 3 

182 0 2 1 7 11 0 1 15 0 9 

I 

127 0 1 0 6 3 2 1 8 0 1 

I 

14 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 

180 0 5 0 5 0 2 1 29 2 4 

18 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

i 
I 

11 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
85: 0 1 0 1 4 0 0 1 0 1 

J 

I 
51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
i 

Oi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
431 0 0 0 0 4 2 0 2 0 1 
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

124 2 1 0 11 2 5 0 11 1 3 
176 0 0 0 2 18 3 2 7 1 2 

297 2 2 1 9 17 6 3 59 1 4 
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Arbeitsinspektion 

ärzte in den Betrieben (Bdst) 
sammenhang mit solchen 

Nach Wirtschaftsklassen geordnet 

XI XII XIII XIV xv XVI XVII XVIII XIX 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 

: 

0 0 0 0 01 0 0 0 0 

7 7 27 7 21 0 0 0 1 

19 14 34 8 6 0 0 0 1 

14 3 30 9 6 0 1 0 1 

0 1 6 1 1 0 0 0 1 

13 8 67 10 6 1 3 2 4 

0 2 5 0 0 0 0 0 0 

0 1 6 0 0 oi 0 0 0 
7 4 16 4 2 0' 1 0 0 , 

0 0 2 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 8 0 1 0 0 0 0 
0 1 1 0 0 11 0 0 0 

10 6 31 8 9 31 0 0 1 
13 7 37 3 6 01 0 0 2 

I 
I 

30 10 87 15 12 oi 2 1 2 

Jahresbericht 1994 

Tabelle 2 

xx XXI XXII XXIII XXIV xxv XXVI 

2 0 0 0 0 0 0 

I 

0 0 1 0 1 0 0 

14 1 29 0 2 0 0 

13 3 34 0 4 0 0 

8 4 25 0 4 0 0 

0 0 0 1 0 0 0 

5 2 9 1 1 0 0 

0 0 8 0 1 0 0 

, 
! 

0 0 2 0 0 oi 0 
12 0 28 0 3 Oi 

1 
0 

i 

1 0 2 0 0 01 0 
0 0 0 0 0 o! 0 

0 0 0 0 0 0 0 
1 0 19 1 2 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 

17 0 2 1 0 0 0 
57 0 15 0 1 0 0 

16 01 14 0 4 0 0 
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Tabelle 2 

646 Teilinspektion 
650 VOIbegutachtung von 

Projekten 
661 ZUSammenarbeit mit ande-

ren Behörden und sonstigen 
Stelen 

662 TeHnahme an SiIz1Jngen 
663 Teinahme an Einschulun-

gen (aktiv und passiv) 
665 gemeinsame Erhebung 

durch mehrere Arbeits-
inspektoren 

666 Teilnahme an UVS-
Yerhandlungen 

699 lbige und sonstige Erhe-
bungen 

Summe 

Ärztliche Beurteilung und Beraloog 
in bezug auf: 

Berufskrankheiten 

§ 8 Arbeitnehmerschulzgeselz 

§§30,31,33 
Strahlenschutzgeserz 

BeschAfligung von Kindern und 
Jugendlichen 

Zeugnisse gemAß § 3 Abs. 3 
Mutterschulzgeserz 

sonstige Angelegenheiten des 
Mutterschutzes 

sonstige arbeitsmedzinische 
Angelegenheiten 

8eraUlgen von Arbeitnehmern 

Summe 

188 

Summe 

33 

22 

20 
19 

190 

9 

2 

29 

1709 

430 

2338 

3 

5 

3420 

293 

115 

105 

6709 

I 11 111 

0 1 0 

0 0 0 

0 1 0 
0 0 0 

0 • 3 

0 0 0 

0 0 0 

1 0 0 

5 18 5 

2 3 3: 

8 57 17 

5 2 

3 

3 1 

1 1 

18 66 22 

ArbeitsinsoektioD 

Tabelle 2 (Fortsetzung) -

IV V VI ! 
I 

VII VIII IX X 
1 0 5 0 2 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 

4 4 5 3 17 2 8 

0 0 0 2 1 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 2 0 0 

51 70 31 13 167 7 36 

45 4 10 2 29 7 6i 

53 'fl 26 5 231 27 42 

1 

78 10 .s 3 27 11 55 

6 2 19 4 5 5 2 

6 • 1 3 

4 15 9 1 

192 53 120 15 ~ 50 106 

Jahresbericht 1994 

III-15 der Beilagen XX. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 207 von 324

www.parlament.gv.at



Arbeitsinspektion Tabelle 2 

Nach Wirtschaftsklassen geordnet 

XI XII XIII XIV xv XVI XVII XVIII XIX xx XXI XXII XXIII XXIV xxv XXVI 

6 2 9 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 

01 0 5 0 3 0 0 0 0 9 0 4 0 1 0 0 

! 

1 0 4 1 0 0 0 0 1 1 0 4 0 6i 0 0 
0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 5 0 11 0 0 

28 12 47 3 6 0 1 0 3 10 2 17 2 9 0 0 

1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

0 1 5 1 0 1 0 1 2 2 0 6 2 5 0 0 

151 79 431 70 61 6 9 4 21 166 12 ~ 8 58 0 0 

10 8 118 41 24 14 3 3 3 56 28 11 

353 88 959 152 66 11 10 1 18 54 10 34 79 

3 

I 

2 2 

49 11 234 20 827 310 58 191 172 368 39 731 48 100 28 

2 7 31 6 50 33 6 11 12 31 8 36 2 10 2 

7 3 31 8 5 2 2 2 1 5 1 21 I, 8 ._- -

7 14 2 10/ 12 1 1 2 2 16 
'

1 
6 

.-

428 117 1387 231 982 1 382 80 209 208 518 58 869 50 214 0 30 
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Tabelle 3 

SchI. Unfalgegenst., -vorgang 

Betriebseinrichtungen, 
Betriebsmittel 

100 Allgemeines, Übergreifen-
des, Sonstiges 

Energieumwandlung und 
-verteikilg; Kraftübertragung 

101 VerbfeMungseinrichtungen 
und Feuerungen 

102 D8ß1)fkessel, Dampf-
gefäße, Dampfleitungen 

103 Druckbehälter, 
Druckleitungen 

104 Kraftmaschinen, wie 
Turbinen und Motoren 

105 Elektrische Anlagen und 
Einrichtungen 

106 KAlteanlagen und Wärme-
p'umpen 

107 Ubertragungseinrichtun-
gen, wie Getriebe, Riemen-
oder Keltentriebe in und 
an Albeitsmaschinen, 
sonstigen Betriebseflrich-
tungen oder Betriebs-
mitteln; Transmissionen 

109 Sonstige Betriebseinrich-
tungen und Betriebsmittel 
zur Ene~rnwandlung, 
-verteilung und Kraft-
übertragung 
Teisurnme 1 (101 bis 109) 

Betriebseilrichtungen 
(Maschinen) für die Be- oder 
Verarbeitu'lg von Metallen 

110 AIgemeines, lÄlergreifen-

des~ 111 HitYwner, ~ 

190 

ArbeitsinspektiQn 

Den Arbeitsinspektoraten zur 
Tabelle 3-

Summe I I I 11 I 111 I IV I V I VI I VII I VIII I IX J X J 
Unfälle im Betrieb und auf 

1/ 37 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 

5 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 

11 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

57 0 1 0 3 0 0 0 4 1 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 i 0 

f 119 0 22 0 2 0 3 0 5 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

63 0 1 0 6 2 1 0 3 10 1 

15
1 

0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 
f m. 0 24 1 13 2 4 0 17 13 1 

203 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 
14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
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Arbeitsinspektion 

Kenntni~ gelangte Unfälle 
Nach Wirtschaftsklassen geordnet 

Tabelle 3 

I XI I XII I XIII I XIV I xv I XVI I XVII ! XVIII I XIX I xx ~ XXI ; XXII I XXIII! XXIV ! xxv lxxvI 

Arbeisstelen atßerhalb derselben 

I 
i 

4 3 11 1/ 5 1 0 1 0 0 2 0 1 0 6 01 0 , 
, 
I 
I 

0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 1 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

6 3 12 19 3 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 

0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1/ 5 5 31 ~ 27 2 1 V 3 0 3 1 1 3 0 5 0 0 

0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

i , 

6 5 17 6 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 1 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
tI 20 16 65 ~ 59 14 5 " 5 0 4 3 1 5 0 7 0 0 

3 0 145 37 4 0 1 0 2 0 0 2 3 1 0 0 
0 0 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tabelle 3 Arbeitsinspektion 

Tabelle 3 (Fortsetzung)-

SchI. Unfalgegenst., -vorgang Summe I 11 111 IV V VI VII I VIII IX X 

112 WaIzwer1<e, Walzenpaare 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
113 Pressen, Stanzen 241 0 0 0 1 1 1 0 9 1 0 
114 SAgen 179 0 3 2 0 0 0 0 8 2 1 
115 Scheren 71 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 
116 Drehmaschinen, Druck-

bAnke 270 0 1 0 0 2 0 0 2 6 0 
117 Bohnnaschinen 571 0 8 1 5 1 2 1 11 8 2 
118 Fräsmaschinen 137 0 2 0 3 1 0 0 12 0 2 
119 SchIeif-, Poliennaschinen 1019; 1 11 4 19 3 2 0 25 7 0 
121 Schweiß- u. Schneide-

anlalJlln, Metalflammspritz-
anlalJlln 

i 
614 0 6 3 4 3 1 0 17 3 0 

Teilslrnme 2 (110 bis 129) 3348 1 32 10 34 12 6 1 88 28 5 

Betriebseillichtungen 
(Maschinen) für die Be- oder 
Verarbeitung von Holz 

130 Allgemeines, Übergreifen-
des, Sonstiges 137 8 0 0 0 0 1 0 82 1 0 

131 Kreissägen 1001 4 6 1 3 1 0 1 360 2 0 
132 Bandsägen 74 0 0 0 0 0 1 1 36 1 0 
133 Sonstige Sägen 319 22 3 1 1 0 0 2 130 0 0 
134 Hobemaschinen 241 0 5 0 0 0 1 0 169 0 0 
135 Fräsmaschinen 213 1 0 0 1 0 1 0 176 0 0 
136 Bohnnaschinen 116 0 2 0 1 0 0 0 53 1 0 
137 SchIen-, Poliennaschinen 129 0 0 0 1 0 0 0 77 0 0 
138 Pressen, Biegemaschinen, 

Klebeeinrichtlllgen 71 0 0 0 0 0 0 1 62 0 0 
Teilsumme 3 (130 bis 139) 2301 35 16 2 7! 1 4 5 1145 5 0 

Betriebseinrichtungen 
(Maschinen) für die Be- oder 
Verarbeitung von Faser-
stoffen und Textilien 

140 Algemeines, Übergreifen-
des, Sonstiges 51 0 0 0 1 20 13 1 2 4 0 

141 Öffner, SchIagmaschinen, 
WOlfe, Reißmaschinen, 
Karden, Krernpekl, Spinn-
maschinen 35 0, 0 0 0 24 7 0 0 0 0 
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Arbeitsinspektion Tabelle 3 

Nach Wirtschaftsklassen geordnet 

XI XII XIII XIV xv I XVI XVII XVIII XIX xx XXI XXII XXIII XXIV xxv XXVI 

1 0 24 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 6 167 21 I' 0 3 1 3 0 0 0 1 1 0 0 

10 4 110 30 5 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 
2 2 45, 11 4 0 0 0 1 0 0 0 I' 2 0 0 

11 5 206 11 3 0 4 0: 2 1 0 0 6 8 0 0 
9 9 350 118', 10 0 3 0 9 3 2 3 1 IS 0 0 
2, 3 100 4' 3 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 

15 38 671 162 15 4 6 0 14 2 5 3 1 9 1 1 

15 11 387 126 14 0 6 0 6 1 1 3 2 5 0 0 
72 78 2239 525 59 5 23 1 40 7 8 12 17 43 1 1 

I 

I 
i 

! 

0 0 7 32 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 
11 6 57 476 17 3 0 1 7 1 6 12 5 19 0 0 
3 3 8 12 1 0 1 0 0 0 2 1 0 4 0 0 
2 3 14 121 8 0 1 1 1 0 0 1 0 8 0 0 
3 6 9 34 3 0 0 0 1 0 0 6 3 1 0 0 
1 1 9 11 2 0 0 0 1 0 2 2 1 4 0 0 
2 0 10 43 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
1 4 20 13 3 0 1 0 1 1 1 2 1 3 0 0 

0 0 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
23 25 138 744 38 4 3 2 12 2 12 24 11 43 0 0 

4 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 
1 

2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tabelle 3 Arbeitsinspektiop 

Tabelle 3 (Fortsetzung)-

SchI. Unfalgegenst., -vorgang Summe I 11 111 IV V VI VII VIII IX X 

142 Web-, Recht·, Strick·, 
WIrk·, Stickmaschinen 47 0 0 0 0 34 9 0 2 0 0 

143 Wasch·, Färbe-, 
Appretiermaschinen und 
sonstige T extilausrfJsIungs-
maschinen 15 0 0 O' 1 8 3 0 0 0 0 

144 Walzenpressen, Trocken-
und sonstige Zylinder; 
Bügelpressen und 
sonstige Bügelanlagen 24 0 0 0 1 1 5 0 0 2 1 

145 zentrifugen 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
146 Chemisch-

Reiniglllgsmaschinen 0 0 0 0 O· 0 0 0 0 0 0 
147 Zuschneideeilritungen 32 0 0 0 0 8 10 0 1 1 0 
148 Nähmaschilen, 

NAhautomaten 96 0 0 0 0 33 59 0 1 0 0 
Teilsumme 4 (140 bis 149) 112 0 0 0 3 128 106 1 6 7 1 

Betriebseinrichtoogen 
(Maschinen) für die Be- oder 
Verarbeitoog von anderen 
Stollen 

150 Allgemeines, Übergreifen. I 

des,Sonstiges 11 257 1 2 0 38 2 12 1 10 23 9 
151 Druckereimaschinen 70 0 0 0 0 2 2 0 4 10 39 
153 sonstige Maschinen des 

graph. Gewerbes 24 0 0 0 0 0 0 0 0 3 16 
156 SpritzQlßmaschinen, 

Kunststotfpressen 51 0 0 0 0 0 4 1 0 1 0 
158 Schlagmaschinen, 

Stamplmaschinen, Preß-
lufthAmmer 113 0 4 1 0 0 0 0 3 1 o . 

159 Pressen, Stanzen, 
PrAgemaschinen I 105 0 0 0 5 0 12 1 7 1/ 12 5 

160 SAgen 63 1 0 0 12 0 0 0 2 0 1 
161 Hack· und Schneide-

maschinen, Zerldeine-
rungsmaschinen 11 775 3 2 1 96 1 9 5 4 9 10 

163 ROhrweItte, Knet-, t.tsch-
maschinen 76 0 0 0 16 0 0 0 1 3 0 
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Arbeitsinspektioo Tabelle 3 

Nach Wirtschaftsklassen geordnet 

XI XII XIII XIV xv I XVI XVII XVIII XIX xx XXI XXII XXIII I XXIV 'xxvxxvlf 
, --r-- , 

i 0 0 

°1 

0 0 o! o ~ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 , 

I 
I 

01 1 0 0 0 0 0 0 0 I' 1 0 0 0 0 0 
i 
I 

1 0 1 0 2 2 0 0 ~I 5 0 3 0
1 

0 ~I 0 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

~I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
17 2 6 3 6 2 1 0 1, 7 0 5 0 0 0 0 

42 10 39 43 11 9 3 1 0 0 2 0 4 , 5 0 0 
4 1 6 , 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

29 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 7 4 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 , 0 0 

21, 11 6 17 6 6 1 1 0 , 2 1 0 0 1 0 0 
10 1 4 5 11 12 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 

I 
I , 

18: 11 7 25 26 334 128 3 3 6 1 2 55 3 22 0 2 

121 5 3 24 5 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
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Tabelle 3 Arbeitsinspektioo 

Tabelle 3 (Fortsetzung)-

SchI. Unfallgegenst., ·vorgang Summe 1 11 111 IV V VI VII VIII IX X 

164 Schleif· und Polier· 
maschinen 65 0 0 1 6 2 2 0 2 1 0 

165 Sortier· und Ablüllanlagen, 
0: Verpackungsmaschinen 140 0 0 0 65 3 2 8 10 2 

166 Anlagen für die 
0: Oberflächenbehandlung 14 0 0 0 1 0 0 3 1 0 

167 frei programmiertlare i 
Bewegungseinrichtungen, : 
Manipulatoren,lndustrie· ! 
roboter 17 0 0 0 1 0 0 oi 2 2 2 
TeilSllllme 5 (150 bis 169) ~ 1770 5 8 3 240 10 43 8; 

I 
46 11 76 84 

, 
FOrdereinrichtungen, 
Transportmittel, andere : 
mechanische Einrichtungen I 

I 

170 Allgemeines, Übergreifen- i 
des, Sonstiges 11 88 0 1 0 10 1 0 01 9 1 0 

171 Aufzüge 11 66 0 1 0 5 1 0 0 2 0 0 
172 Krane 1/ 277 0 1 2 2 0 0 0 6 1 1 
173 Lasthebegeräte, wie 

Winden, AaschenziJge, 
01 HebebUhnen 116 4 1 0 4 0 0 2 4 0 

174 Bagger, Ladegeräte, Erd· 
und Straßenbaugerate ~ 197 0 o 11 3 0 0 0 0 0 0 0 

1 n Roltreppen, Fahrsteige 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 178 Stetigförderer, wie Band-

förderer, BechelWerke und 
01 Kreisförderer 143 0 1 3 21 1 1 0 23 11 

181 Schienengebundene I Transportmittel und Sey· 

11 schwebebahnen 27 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
182 Regalledienungsgeräte, 

Arbeitskörbe, Fassaden· I 
reinigungsgeräte, Gelenk· 
steiger 10 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 

183 AUrförderzeuge, wie 
Elektro-, Dieselkarren, 
Hubstapler :6 616 3 1 0 62 B 3 1 45 17 15 

184 KrafUahrzeuge, Anhänger ~ 262 7 6 1/ 3 9 0 1 2 5 1 1 

185 Sonstige Fahrzeuge 126 2 1 1 10 2 0 1 13 5 0 

Teilsumrne 6 (170 bis 189) 11/ 1930 16 14 :6 12 123 13 5 4 109 40 18 
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Arbeitsinspektion Tabelle 3 

Nach Wirtschaftsklassen geordnet 

XI XII XIII XIV xv -' XVI XVII XVIII XIX ; xx XXI XXII XXIII XXIV xxv XXVI 
I , 

3 12 11 20 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 

14 6 14 3 11 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

2 0 6 0 0, 0 0 0 0 0 0 0 0 ' I 0 0 

1 1 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0; 0 0 0 

161 ~ 59 152 225 1/378 139 5 3 14 5; 3 64 4! 33 0 2 

; , 

6 5 17 21 11 5 0 3 0 1 0 1 3 1 3 , 0 0 

0 2 11 19 10 3 11 4 1 0 2 0 3 0 2 ' 0 0 

3 12 148 85 5 0 11 6 0 3 0 0 1 0 1 0 0 

3 3 45 30 9 0 7 0 0 1 0 0 0 3 0 0 

0 4 
3 " 

177 0 0' 7 o 11 1 2 0 0 0 0 0 0 

0 0 1 0 1 0' 0 0 0 0 Oi 0 0 0 0 0 

10 18 24 15 7 0' 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 , 

1 2 11 7 1 01 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

, 

0 0 1 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 , 

46 28 11 177 1/ 25 116 2 49 0 9 2 0 0 3 4 0 0 

4 4 331
'
/ 70 " 20 1 52 0 3 5 3 8 1 23 0 0 

3 3 191 30 12 0 .. 0 1 4 2 3 0 10 0 0 

76 81 1/ 4901 31 482 ~ 188 6 11 137 1 1/ 20 19 6 18 5 47 0 0 
-
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Tabelle 3 Arbeitsinsoektion 

Tabelle 3 (Fortsetzung)-

Schi. Unfallgegenst., -vorgang Summe I 11 111 IV V VI VII VIII IX X 

191 Handwerkzeuge 5138 23 74 14 428 61 49 7 344 64 19 

Absauganlagen 

193 füI giftige Stoffe 24 0 4 0 2 0 0 0 1 0 1 
194 für krebserregende Stoffe 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
195 für radioaktive Stoffe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
196 für i'lfektiöse Stoffe 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
197 für brand- und explosions-

gefährliche Stoffe 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
198 für sonstige Stoffe 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

Teilsumme 7 (192 bis 199) 45 0 4 0 2 0 1 0 2 1 1 

Arbeitsvorgänge, -verfahren, 
-plätze, Lagerungen; 
Verkehr in den Betrieben . 

200 Allgemeines, Übergreifen-
des, Sonstiges :I 1018 5 16 4 46 11 8 2 51 16 3 

Beim Umgang (wie 
Lagerung, Verwendung) mit 
oder durch Einwirkung von 

201 giftigen oder minder-
giftigen Arbe~sstoffen 41 0 2 1 1 1 0 0 2 0 0 

202 ätzenden Albeitssloffen 699 2 2 7 60 4 2 2 16 25 2 
203 krebserregenden 

Arbeitsstoffen 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
204 Strahlen und radioaktiven 

Arbeitsstoffen 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
205 infektiösen Arbeitssloffen 184 0 0 0 7 0 2 0 1 0 0 
206 anderen gesundheitsge-

fährdenden Arbeitsstoffen 48 0 3 1 2 2 0 0 4 0 0 

207 brandgefährlichen oder 
heißen bzw. sehr kalten 
Arbeitsstoffen und 
Materialien 1402 1 27 4 88 13 7 1 28 33 2 

209 anderen explosionsgefähr-
lichen Arbeitsstoffen; 
Spreng- und Zündmitteln 56 0 0 0 6 0 1 0 1 0 0 
TeWsumme 8 (201 bis 209) 2451 3 35 13 164 20 12 3 52 58 4 
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Arbeitsinspektiop Tabelle 3 

Nach Wirtschaftsklassen geordnet 

XI XII XIII XIV xv XVI XVII XVIII XIX xx XXI XXII XXIII XXIV xxv XXVI 

213 82 1345 1151 384 227 47 7 62 24 20 ~ 25 104 5 S 

2 0 3 5 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 
0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0, 0 0 0 0 0 0 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 01 0 2 0 1 0 0 

0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 B 10 2 1 1 0 0 1 0 5 0 4 0 0 

45 fI 18 339 '208 57 15 26 0 8 21 11 53 3 50 0 2 

S 1 S 5 2 0 2 0 1 3 3 2 1 2 0 0 
73 10 136 224 20 22 13 0 12 18 1 39 2 S 0 1 

0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 
1 1 4 3 0 0 0 0 0 5 0 153 1 S 0 0 

2 2 10 11 1 0 0 0 1 1 0 7 1 0 0 o . 

74 47 5011 180 53 109 10 1 18 19 5 119 8 54 0 1 

1 2 14 5 5 2 1 0 1 3 0 1 0 13 0 0 
159 64 sn 431 81 133 26 1 33 49 9 323 13 86 0 2 
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Tabelle 3 Arbeitsinspektion 

Tabelle 3 (Fortsetzung)-

Schi. Unfallgegenst., -vorgang Summe I 11 111 IV V VI VII VIII IX X 

Sonstige Vorgänge 

711 Rutschen oder Abstürzen 
von Erdmassen oder 
Gestein f 71 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

712 8nstÜl2en oder 
Abrutschen von geschlich-
tetem, gestapeltem oder 
als SchüHgut gelagertem 
Material 125 3 3 2 1 2 0 1 21 0 0 

713 Zusammenbruch von 
Gerüsten oder anderen 
Standplätzen 340 3 7 1 11 0 2 1 8 7 0 

714 Absturz von Personen 171 4352 25 85 1/ 17 129 13 12 2 1/ 182 35 10 

721 TransportaJbeiten wie 
Heben, Schieben, Rollen, 
Tragen oder Auf- und 
Abladen von Lasten J 7317 43 111 34 423 82 32 1/ 12 1/ 400 105 43 

723 Ausgleiten, Stolpern oder 
Hinfallen von Personen J 14072 129 241 71 647 98 82 15 503 234 114 

724 8nklemmen oder 
Oue1schen von Körper-
teilen J 7354 34 88 45 316 101 45 7 438 195 86 

725 Anstoßen von Körperteilen, 
Berühren scharfer, rauher nsl oder spitzer Gegenstände 11 17000 91 188 61 215 93 19 881 295 105 

728 Umgang nit Menschen J 1008 4 0 1 11 ; 1 2 0 7 1 1 
729 Sportunfälle (Dienstsport) 1468 2 9 0 6! 0 0 0 13 0 1 
731 Umgang nit Tieren 315 11 7 0 361 1 0 0 1 0 3 
736 Herabfalen von 

Gegenständen J 5114 1/ 37 49 38 174 . 42 13 8 337 61 'lT 
737 Urnlalen von 

Gegenständen :f 1433 22 15 7 54 13 12 0 00 1/ 21 6 
738 Wegftiegen von Stücken 3430 46 78 35 51 32 6 0 200 32 8 

Teilsumme 9 (710 bis 739) 3S 63399 1/451 882 1/312 2637 600 2991/ 65 J 3171 1/986 404 
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Arbeitsinspektion Tabelle 3 

Nach Wirtschaftsklassen geordnet 

XI XII XIII XIV xv XVI XVII XVIII XIX xx I XXI I XXII I XXIII XXIV xxv XXVII 

r 1 

, 

0 0 3 3/ 60 0 o 11 1 0 0 1 0 0 0 4 0 0 

I 
I 

I 
1 2 27 42 7 0 6 0 1 1 0 1 0 4 0 0 

5 6 51 In 21 6 3 0 7 6 4 3 2 9 0 0 
118 98 1/660 11/ 1969 304 33 245 16 80 1/ 72 

33 1 " 

721 16 1/ 116 2 8 

224 231 1773 1739 764 102 355 19 105 87 52 248 18 220 0 5 

397 11 374 2487 3808 1124 444 11 449 118 304 269 119 769 144 1075 5 52 

251 1/ 284 2190 11 1850 483 70 187 20 59 1 109 39 233 24; 196 1 3 

1/ 579 475 4743 3865 1157 390 246 46 186 247 75 1569 87 588' 5 16 
5 1 22 24 11 52 46 1/ 19 4 17 12 19 231 20 506 0 2 
2 0 27 24 9 10 9 4 0 2 81 86 103 1080 0 0 
0 1 12 45 20 8 12 0 2 13 12 15 5 110 0 1 

128 154 1321 1/ 1673 431 64 132 17 60 56 1 22 129 26 115 0 0
1 

42 40 321 1/ 495 122 14 40 5 16 17 13 24 7 1/ 36 0 

JJ 7~1 124 1249 1144 115 9 55 4 23 16 6 40 10 n 0 
1/ 1822 ~ 1790 1/ 14886 17/16915 11 4609 1196[ 11759 253 860[1/908 475 1/3420 462 2J 4136 13 
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Tabelle 3 Arbeitsinspektion 

Tabelle 3 (Fortsetzung) -

SchI. UnfaHgegenst., -vorgang Summe I 11 111 IV V VI VII VIII IX X 

Summe d. Unfälle in Betr. 
u. auf Arbeilsst. außerh. 
derselben (Teilsumme 1-9 
und Schl.Nr. 100, 191 und 
200 ..... .......... .. 82018 539 1105 371 3699 858 537 96 5031 1294 541 
Prozent. Aufschlüsselung 100.00 0,66 1,35 0,45 4,51 1,05 0,65 0,12 6,13 1,58 0,66 

Unfälle außerhalb des 

Summe d. tödl. Unfälle in 
Betr. u. auf Artleitsst. 
außerh. derselben ... , . 58 1 ° 3 0 0 0 1 2 2 0 

Von UnfäHen betroffen: 
männl. Erwachsene ' " 65664 476 1040 358 2826 565 236 61 4~ 1128 429 
männl. Jugendiche .. 1) 4791 8 33 11 90 15 13 3 474 36 19 
weibl. Erwachsene . . . 10765 52 29 2 735 269 262 32 428 123 91 
weibl. Jugendliche . . 1) 798 3 3 0 48 9 26 0 39 7 2 

Von tödl. Unfällen betr.: 
männl. Erwachsene ... 56' 1 0 3 0 0 0 1 2 2 0 
männl. Jugendiche . . 1) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
weibl. Erwachsene .... 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ° 0 
weibl. Jugendliche .. . 1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

') Im Sinne des § 3 des Bundesgesetzes über die Beschaftigung von Kindern und Jugen!lichen, 8GB!. Nr. 599/1987 
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Arbeitsinspektiou Tabelle 3 

Nach Wirtschaftsklassen geordnet 

XI XII I XIII I XIV xv XVI . XVII • XVIII XIX xx XXI XXII XXIII XXIV xxv XXVI 

i 
I 

1 
2614 2218! 20356 20758 5817 1733 2034 268 1054 1048 545 4283 540 4559 19 101 
3,19 2,71 24,82 25,31 7,fE 2,11 2,48 0,33 1,29 1,28 0,66 5,22 0,66 5,56 0,02 0,12 

Betriebes oder der Arbeitsstelle 

21 11 

~-.---

5 2 25 4 0 6 0 1 0 1 0 2 0 0 

:1 905 1 
I 

2081 17507 18952 3583 772 1952 126 6301 436 1394 227 3616 2 39 
7! 

I 

46 1766 1654 196 197 21 3 

~I 
3 30 39 36 13 

~I 88 1024 119 1nl 644 60 137 140
1 

105 2746 260 888 4 
11 3 59 33 267 120 1 2 21 16 1 113 14 19 0 

: 
2 5 2 24 3 0 6 0 11 

61 
0 1 0 2 0 0 

0 0 0 1 0 0 0 0 

~I 
0 0 0 

!I 
0 0 

0 0 0 0 1 0 0 0 ~I 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

~~--,,,--
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Tabelle 4 

summel I 

1 Erkrankungen durch Blei, 
seine legierungen oder 
Verbindungen 0 

2 Erkrankungen durch 
Phosphor und seine Verbin-
dungen 0 

3 Erkrankungen durch Queck-
siller, seine legierungen 
oder Verbindungen 1 

4 Erkrankungen durch Arsen 
oderseineVertHndungen 0 

5 Erkrankungen durch Mangan 
oder seine Verbindungen 0 

6 Erkrankungen durch Kadmi-
um oder seine Verbindoogen 0 

7 Erkrankungen durch Beryli-
um oder seine Verbindungen 0 

8 Erkrankungen durch Chrom 
oder~eVertHndungen 0 

9 Erkrankungen durch Benzol 
oder seine Homologen 2 

10 Erkrankungen durch Nitro-
und Amidoverbindungen des 
Benzols oder seiner Homolo-
gen und deren Abkömmlinge 1 

11 Erkrankungen durch Halogen-
Kohlenwasserstoffe 1 

12 Erkrankungen durch 
Salpetersaureester 0 

13 Erkrankungen durch 
Schwefelkohlenstoff 1 

14 Erkrankungen durch 
Schwefelwasserstoff 0 

15 Erkrankungen durch 
Kohlenmonoxid 0 

16 Erkrankungen durch 
ionisierende Strahlen Oi 

17 Hautkrebs oder zur Krebsbil· 
dung neigende Hautverände-
rungen durch Ruß, Paraffin, 
Teer, Anthrazen, Pech, Mine-
ralöle, Erdpech und ähnliche 
Stoffe 0 

204 

Arbeitsinspektioo 

Berufs­
Gemäß § 177, Anlage 1 des Allgemeinen Sozial­

Tabelle 4-

11 111 IV V VI 
I 

VII VIII IX X I 
I 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 O· 0 0 0 0 0 0' 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 (J 0 0 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Arbeitsinspektion 

krankheiten 
versicherungsgesetzes [ASVG.], BGBI. Nr. 189/1955 
Nach Wirtschaftsklassen geordnet 

XI XII XIII XIV xv i XVI XVII XVIII I XIX i xx I x 

I 
0 0 0 0 0 0 0 °i 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
I 
I 

0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 oi 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 01 0 0 0 0: 0 
I 

0 0 0 0 0 0 0
1 

0 01 0' 

0 0 0 0 0 0 oi 0 0 0 , 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
, 

, 

01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

i 0 
I 

0 1 0 0 0: 0 0 0 0 

[ 0 0 0 0 0 0 0 0' 0 0 
, 

01 
, 

1 0 0 0 01 0 0
1 

0 0 , 

0 000000000 

0 00000000 0 

0 01 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabelle 4 

XI XXII XXIII XXIV' XXV XXVI 

0 0 oi 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 
I 

0 0 0 0 0 01 

0 0 Oi 
I 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 01 0 0 0 

0 oi oi 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 Oi 

0 0 0: 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 
I 

0 oi 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

W
i 

~I __ O~ __ OL-_O~ __ OL-_O~ __ OL-I __ o~~o!~_~ ___ OL __ O~-JO ___ OL-_O 0 0 
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Tabelle 4 ArbeitsiosDektioo 

Tabelle 4 (Fortsetzung) -

Summe I 11 111 IV V VI VII VIII IX X 

18 Krebs oder andere Neubildun-
gen sowie Schleimhautverän-
derungen der Harnwege 
durch aromatische Amine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 Hauterkrankungen. wenn und I 

solange sie zur Aufgabe 
schädigender Erwerbsarbeit 
zwingen 319 1 1 2 7 2 5 1 5 3 4 

20 Erkrankungen durch Erschüt-
terung bei der Arbe" mit Preß. 
luftwerkzeugen und 
gleichartig wirkenden Werk-
zeugen und Maschinen (wie 
z . B.~~gen)so~ 
durch Arbeit an Anklopf-
maschinen 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 Erkrank~ durch Arbeit in 
Druckklft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 DrucldAhmungen der Nerven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23 Chronische Erkrankungen 

der Schleimbeutel der Knie-
oder Ellbogengelenke durch 
ständigen Druck oder 
ständige Erschütteroog 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 Abrißbrüche der Wirbeldom-
fortsätze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 Meniskusschäden bei Berg-
leuten nach mindestens drei-
jähriger regelmäßiger 
Tätigkeit unter Tag und bei 
anderen Personen nach min-
destens dreijähriger regelmä-
ßiger. die Kniegelenke in 
gleicher Weise in Anspruch 
nehmender Tätigk~ 1, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 a Staublung80erkrankungen 
(Silikose oder Silikatose) mit 
objektiv feststelbarer Lei-
siungsminderung von 
Atmung oder Kreislauf 1/ 16 0 o 1/ 9 0 0 0 0 0 0 0 

26 b StaubkJngenerkrankung in 
Verbindung mit aktiv fort-
schreitender Loogentuberku-
lose (Siliko-Tuberkulose) 1/ 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
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Arbeitsinspektioo 

Nach Wirtschaftsklassen geordnet 

XI XII 

o 0 

14 6 

o 0 

o 0 
o 0 

o 0 

o 0 

I 
01 0 

i 

01 
I 

:_~1 

XIII 

0 

52 

10 

0' 
01 

I 

0 

I 0 
I 

I 

0 

2 

11/ 
--

XIV i
l 

XV 

I 
0' 0 
, 

~I 19 

2 0 

0 0 
0 0 

6 0 

0 0 

1 0 

4 oi 

2 
I 

0: 
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XVI XVII 

0 

24 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0, 

0 

0 

0 

0 

0 

Tabelle 4 

XVIII I XIX xx I XXI XXII XXIII ' XXIV I XXV XXVI 

i 
! 

I 

01 0 
0\ 

0 0 0 0 0 0 

0 0 110 1 0 39 0 2 0 0 

I 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0
1 

0 0 0 0 

0 0 0 0 01 0 0 0 0 

I 
, 
I 

I 
0 0 0 0 01 0 0 0 0 

0 0 0 01 0 0 0 0 0 
I 

I 
I 

0
1 

0 0 0 0 0 0 0 oi 
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Tabelle 4 Arbeitsinsoektioo 

Tabelle 4 (Fortsetzung)-

Summe! I 11 111 IV V VI VII VIII IX X 

27 a Asbeststaublungenerkran-
kung (Asbestose) mit objektiv 
feststeIlbarer Leistungsminde- -
rung von Atmung oder Kreis-
lauf B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27b Bösartige Neubildungen der 
Lunge und des RippenfeUes 
durch Asbest 11/ 17 o 1/ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

28 Erkrankungen der tieferen 
Luftwege und der Lunge 
durch Aluminium oder seine 
Verbindungen 0 0 0 01 0 0 0 0 0 0 0 

29 Erkrankungen der tieferen 
Luftwege und der Lunge 
durch Thomasschlackenmehl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 Erkrankungen an Asthma 
bronchiale, wenn und soIa~ 
ge sie zur Aufgabe schädi-

! genderEnNerlbsari>eit 
zwingen 60 0 0 0 50 0 0 °i 1 0 0 

31 Ertuankungen der Knochen, 
Gelenke und Bänder durch 
Auorverbindungen (Fluorose) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

32 Erkrankungen der Zähne 
durch Mineralsäuren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

33 Durch Lärm verursachte 
Schwerhörigkeit 589 0 11 13 16 13 9 1 B6 13 7 

34 Hornhautschädigungen des 
Auges durch Benzochinon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35 Grauer Star 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
36 Wurmkrankheit der Be~u-

te, verursacht durch Ankylo-
stoma duodenale oder 
Strongyloides stercoralis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

37 Tropenkrankheiten, Fleck-
fieber 0, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

38 Infektionskrankheiten 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
39 Von TIeren auf Menschen 

übertragene Krankheiten 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
40 Erkrankungen an Lung~ 

fibrose durch HartmetaHstaub 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Arbeitsinspektion Tabelle 4 

Nach Wirtschaftsklassen geordnet 

XI lXII XIII I XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI 

o 4 3 o 

o 13 11 2 11 o o 

o o 0
1 

o o 

o o o o 

2 2 0 0 01 

0 0 0 0 o. 0 
I 

0 0 0 0 0 0 

19 44 221 1201 0 0 
I 

! 
0 0 0 01 0 0 
0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 01 

0 0 J_Ltj 0 0 
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o 

o 
I 

I 

o 

o 

0 

0 

o. 

11 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 

o 

o 

o 

o 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

o 

o 

i 
i 

01 
0

1 

01 

__ 1 

o 

o 

o 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 

o o o o· o o 

o o o o o o 

o o 
i 
1 

01 

I 

oi o o 0' 
I 

0 0 0 0 0 01 0 

i 
1 

4 0 0 0 0 0 0 

I 
0 0 0 0, 0 0 0 

i 
0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 15 0 0 

0 0 01 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 

I 

01 

: 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 
0 0 31 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 
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Tabelle 4 Arbeitsinsoektion 

Tabelle 4 (Fortsetzung) -

Summe I 11 111 IV V VI VII VIII IX X 

41 Durch chemisch-irritativ oder 
toxisch wirkende Stoffe verur-
sachte Erkrankungen der tie-
feren Atemwege und der ! 

Lunge mit objektivem Nach-
weis einer Leistungsminde-
rung von Atmung oder 
Kreislauf 18 0 0 0 0: 0 0 0 1 1 0 

42 Erkrankungen durch 
Dimethylformamid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

43 Exogen-allergische Alveolitis 
mit objektiv nachweisbarem ; 

Funktionsverlust der Lunge, 
sofem das als ursächlich fest-
gesteUte Antigen tierischer 
oder pflanzlicher Abkunft bei 
der Erwerbsarbeit von einem 
objektiv feststeillar bestim-
menden Einfluß gewesen ist 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

44 Erkrankungen der tieferen 
Atemwege und der Lungen 
durch Aohbaumwo/I- oder 
Aachsstaub 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

45 Adenokarzinome der Nasen-
haupt- und Nasennebenhöh-
len durch Staub von Buchen-
oder Eichenholz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

46 Durch Zeckenti3 übertrage-
ne Krankheiten (zB Frühsom-
mermeningoencephaJitis oder 
Borreliose) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

47 Gemäß § 177 Abs. 2 ASVG 
als Berufskrankheit anerkannt 7 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 

Gesamtzahl der gemeldeten 
BerufserkrankungsfäUe ein-
schließlich der Todesfäle 1:1 1097 1 1/ 13 1/25 78 15 14 2 93 17 13 
In Prozent der Gesarrizahl 100,00 0,09 1,19 2,28 7,11 1,37 1,28 0,18 8,48 1,55 1,19 

männ!. Erwachsene 1:3 797 0 1/ 13 1/25 62 11 8 1 88 16 11 
männI. Jugendliche') 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
weib!. Erwachsene 1/ 234 1 0 0 14 4 5 1 5 1 2 
weibt. Jugendliche') 64 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

') Im Sinne des § 3 des Bundesgesetzes Ober die Beschäftigung von Kindern und Jugenclichen. 8GB!. Nr. 59911987 
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Arbeitsinspektioo Tabelle 4 

Nach Wirtschaftsklassen geordnet 

XI XII XIII XIV XV XVI XVII ; XVIII XIX xx XXI XXII XXIII XXIV xxv XXVI 

I 
3 0 8 3 0 0 0 0 0 2 01 0 0 01 0 0 

I , 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 0 0' 0 0 , 
i 
I 
I 

1 , 
! 

: 
; 

1 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 oi 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

, 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 
" 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

41 81 71 1/ 301 21164 20 24 1 0 0 116 0 70 0 18 0 0 

314 6,47 27,44 14,95 1,82 2, 19 0,09 0,00 0,00 10,57 0,00 6,38 0,00, 1,64 0,00 0,00 

35 7/ 64 1/ 272 21 163 1 3 1 0 0 1 0 7 01 15 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 o! 0 0 0 

6 1/ 7 28 1 17 17 0 0 0 62 0 60 oi 3 0 0 
0 0 1 0 2 4 0 0 0 52 0 3 o! 0 0 0 
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Tabelle 5 Arbeitsinspektiop 

Gesundheitliche Eignung von Arbeit­
Tabelle 5-

Sunme I 11 111 IV V VI VII VIII IX X 

Anzahl der Betriebe, von de-
nen Untersuchoogserg8bnis-
se eingelangt sind') 5186 17 68 53 104 66 39 5 1.169 33 60 
Anzahl der AIbelnehmer, die , 
untersucht wurden wegen 
Einwirkung durch 

1 chemisch-toxische Arbeits-
stoffe 21861 13 247 57 97 81 387 49 2103 69 506 

2 Lärm 42642 241 764 653 2175 18n 171 0 9808 1950 812 
3 (JJarz-, asbest- l.I'Id sonstige , 

silikathaltige Staube, Themas-
schlackenmehl, Aluminium-
staub, Metalstaub bei der 
Herstellung von Hartmetallen, 
Schweißrauche, Rohbaum-
wolle- oder Aachsstaube 10098 1 89 609 0 197 10 0 102 68 1 

4 den Organismus besonders 
belastende Hitze,.Tragen von 
Alemschutzgeräten, Tätigkei-
ten in Gasrettungsdiensten 2574 0 171 121 10 46 0 0 0 241 0 

5 Stoffe, die Hautkrebs verursa-
chenkÖllnen 808 0 327 0 0 0 0 0 2 0 0 
Insgesamt n983 255 1598 1440 2282 2201 568 49 12015 2328 1319 

Anzahl der Betriebe, in denen 
Arbeitnehmer auf GMd der 

, : 

Untersuchungsergebnisse für 
die Tätigkeit als nicht geeig-
net beurteilt wurden') 47 0: 3 2 0 1 0 0 3 0 0 

Anzahl der auf Grund der 
Untersuchungsergebnisse für 
eine Tätigkeit mit Einwirkung 
durch 

1 chemisch-toxische Arbeits-
stoffe 84 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 

2 Lärm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

212 Jahresbericht 1994 

III-15 der Beilagen XX. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 231 von 324

www.parlament.gv.at



Arbeitsinspektiou 

nehmern für bestimmte Tätigkeiten 
Nach Wirtschaftsklassen geordnet 

XI XII XIII lXIV xv xvi XVII 1 XVIII I XIX XX XXI XXII 

I I 
245 215 2.119 218 133 2 29: 9 15 430 14 40 

, 

I ! 
I 

4228 403 9905 669 489 3 127 28 11 1278 951 4051 
3768 1720 16618 969 158 0 0 17 35 15 47 1 108 

842 1761 5649 584 40 0 52 8 10 1 2 5 

525 141 1152, 19 39 0 0 31 5 30 0 3 

66 175 209 18 0 0 0 0' 0 0 0 0 
9429 4200 33533 2259 726 3 179 84 61 1324 144 521 

5 2 26 3 1 0 0 0 0 0 0 1 

I 

I 
I, 

I 
, 

4 2 69 4 11 0 0 0 0 0: 0 0 
0 0 0 0 0' 0

1 
0 0 0 °i 0 0 
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Tabelle 5 

XXIII ! XXIV XXV XXVI I 
1 

I 
16 87 0 0' 

68 543 0 0 
65 671 0 0 

I 
9 58 0 0 

, 
, 

0 40 0 0 

0 11 0 0 
142 1323 0 0 

0 0 0' 0 
, 

i 
, 

I , 

01 0 J 0 0 01 o 0 
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Tabelle 5 Arbeitsinspektion 

Tabelle 5 (Fortsetzung)-

Summe I I 11 111 IV V VI VII VIII IX X 

3 quarz-, asbest- und sonstige ! 
silikathaltige Staube, Thomas-
schlackenmehl, Aluminium-
staub, Metalslaub bei der 
Herstellung von Hartmetallen, 
Schweißrauche, Rohbaum-
wolle- oder Flachsstaube 7 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 

4 den Organisrrus besonders 
belastende Hitze, Tragen von 
Alemschutzgeräten, Tätigkei-
ten in Gasrettungsdiensten, 
in Druckluft oder als Taucher 16 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Stolfe, die Hautkrebs verursa-
chen kOnnen 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 ionisierende Strahlen 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

insgesamt 110 0 4 3 0 1 0 0' 3 0 0 

nicht geeigneten 
Arbeilnehmem I 

1) Jeder Betrieb ist nur einmal gezählt. 
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Arbeitsinspektion Tabelle 5 

Nach Wirtschaftsklassen geordnet 

XI XII XIII : XIV xv XVI XVII! XVIII XIX xx XXI XXII XXIII XXIV I xxv XXVI 

I 

! 
I 

, 

01 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o! 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
9 2 81 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

I I I 
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Tabelle 6 Arbeitsinspektion 

Beanstandungen auf dem Gebiete des 
Arbeitnehmerschutzes in den Be­
sowie auf Baustellen und Arbeits­

Tabelle 6-

SchI. Beanstandungen Sunvne I 11 111 IV V VI VII VIII IX X 

Betriebsräume, Arbeits-
steRen, Verkehrswege 

10 Allgemeines, Übergreifen-
des, Sonstiges 368 0 3 6 13 5 0 3 28 3 5 

11 Ausmaß, Lage, Beschaf-
fenheit, Ausgestaltung 1137 4 0 6 62 12 13 6 52 10 17 

12 Belichtung, Beleuchtung, 
Notbeleuchtung 1875 2 5 3 96 19 15 4 71 6 28 

13 Lüftung, Raumtemperatur, 
raumklimalische 
VerMMnisse, Heizung und 
Kühlung 2530 1 9 1 67 34 28 6 108 18 57 

14 Maßnahmen gegen 
Einwirkung durch Lärm 
oder Erschütterungen 244 0 0 1 14 1 0 0 44 4 6 

17 Ausgänge, Verkehrswege, 
Auchtwege 8984 11 36 28 312 65 91 15 367 41 125 

TeWsumme 1 (10-19) 15138 18 53 45 564 136 147 34 670 82 238 

Betriebseinrichtungen, 
Betriebsmittel 

100 Allgemeines, Übergreifen-
des, Sonstiges 676 1 1 4 50 6 4 1 34 6 13 

Energieumwandlung und 
-verleilung; Kraftübertragung 

101 Verbrennungseirvichtun-
gen und Feuerungen 1355 1 3 0 62 3 15 5 33 5 25 

102 Dampfkessel, Dampf-
gefäße, Dampneitungen 293 0 1 0 22 5 6 1 2 0 0 

103 Druckbehäher, 
Druckleitungen 1389 1 14 13 57 4 7 2 93 3 12 

104 Kraftmaschinen, 
wie Turbinen und Motoren 19 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 

105 Elektrische Anlagen und 
Einrichtungen 7909 10 21 30 338 46 81 15 466 28 89 
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ArbeitsinspektioD 

technischen und arbeitshygienischen 
trieben (Bundesdienststellen) 
stellen außerhalb von Betrieben 
Nach Wirtschaftsklassen geordnet 

XI XII XIII XIV XV:XVI XVIII XVIII XIX xx XXI XXII I XXIII 

I 

17 8 70 61 48 50 13 4 0 6 5 7 0 

31 26 157 69 318 120 30 18 16 Jl 14 53 25 
, 

44 15 224 113 588 296 45 49 45 56 19 so 9 

50 34 354 111 638 425 54 45 54 200 30 112 16 

17 5 78 16 15 15 3 6 0 3 2 4 1 

173 111 907 1734; 2598 1041 ~ 211 217 150 113 193 52 
332 199 1790 2104 4205 1947 375 333 332 445 183 449 103 

17 10 106 34 86 2Jl 29 2 1 17 5 4 1 

23 7 141 48 :m 521 23 19 26 Jl 8 33 2 

6 3 11 3 25 170 4 0 0 23 2 7 0 

36 26 371 117 199 286 62 1 12 21 5 31 5 

0 1 3 2 3 0 0 0 1 2 0 0 0 

133 102 9B5 1920 1397 1458 128 71 115 148 55 175; 26 
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Tabelle 6 

XXIV xxv XXVI 

13 0 0 

48 0 0 

43 0 0, 

n 0 1 

9 0 0 

158 1 4 
348 1 5 

14 0 0 

I 

13 0 0 

2 0 0 

11 0 0 

1 0 0 

71 0 1 
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Tabelle 6 Arbeitsinspektion 

Tabelle 6 (Fortsetzung)-

SchI. Beanstandungen Summe I 11 111 IV V I VI VII VIII IX X 
106 Kälteanlagen und I! Wännepumpen 1630 2 0 0 236 3 0 8 1 6 
107 Ubertragungseinrichtun-

gen, wie Getriebe, Riemen-
oder Kettentriebe in und 
an Arbeitsmaschinen, son-
stigen Betriebseinrichtun-
98" oder Betriebsmittel; 
Transmissionen 794 0 8 33 85 32 37 5 113 37 12 

1 09 Sonstige Belriebseinrich-
tungen und Betriebsmittel 
zur Energieumwandlung, 
-verteHung und Kraft-
übertragung 150 0 3 4 14 1 4 1 9 1 1 

TeHsumme 2 (101-109) 13539 14 51 81 816 93 153 29 725 75 145 

Betriebseilrichtungen 
(Maschinen) für die Be- oder 
Verarbeitung von Melalen 

110 Allgemeines, Übergreifen-
des, Sonstiges 100 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 

111 Hänmer, Warmpressen 17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
112 Walzwerke, Walzenpaare 21 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
113 Pressen; Stanzen 190 0 0 0 1 0 1 0 7 0 1 
114 Sägen 102 1 1 0 1 0 0 0 7 1 1 
115 Scheren 133 1 0 1 1 0 1 0 3 0 0 
116 Dretvnaschinen, 

Druckbänke 37 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
117 Bohrmaschinen 16 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 
118 Fräsmaschilen 16 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 
119 Schleif-, Poliermaschinen 329 1 3 0 4 1 1 0 28 1 0 
121 Schweiß- und Schneide-

anlagen, Metallflamm-
spritzanlagen 78~1 3 4 14 18 5 1 0 16 0 1 

Teilsumrne 3 (110-129) 1746 6 10 15 26 8 4
1 

0 74 4 3 
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Arbeitsinspektion Tabelle 6 

Nach Wirtschaftsklassen geordnet 

XI XII XIII XIV xv XVI i XVII XVIII XIX I xx XXI XXII XXIII I XXIV xxv XXVI 

I I! 10 1 13 3 458 794 4 30 7 14 9 18 11 0 0 
, I 

I 

43 46 171 46 57 16 8 6! 1 19 3 9 2 5 0 0 

I I 
I 

I ; , 
I 

8 1 29 8 241 27 2 0 2 4 1 6 0 0 0 0 

259 187 1724 2147 2472' 3272 231 127 164 261 83 279 36 114 0 1 
-

I 

i 

01 0 1 82 5 3 0 2 0 0 0: 0 1 0 ~I 0 
0 0 14 0 2 0 0 0 0 0 0' 0 0 01 0 

0 1 15 1 0 0 0 1 1 0 0: 0 0 0, 0 0 

9 2 156 6 2 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 
4 1 72 6 3 

:1 
0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 

0 2 99 18 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

3 1 24 5 1 0 0 0 0 0 0 01 1 0 0 0 
1 0 9 1 0 0 0 0 oi 0 0 1 0 0 0 0 

1 0 10 0 0 0 0 o! 0 0 0 0 ~I 0 0 0 

9 

J 
180 53 22 1 7 0 0 2 1 3 4 0 0 

I , 

19 432 136 42 3 41 0 2 7 5 12 5 4 0 0 

46 30
1 

1093 231 79, 5 52 1 4 13 7 18 6 11 0 0 
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Tabelle 6 Arbeitsinsoektion 

Tabelle 6 (Fortsetzung)-

SchI. Beanstandungen Summe I 11 111 IV V VI VII VIII IX X 

Betriebseinrichtungen 
(Maschinen) für die Be- oder 
Verarbeitung von Holz 

130 Allgemeines, Übergreifen· 
des, Sonstiges 70 0 0 0 0 0 0 0 50 5 0 

131 Kreissägen 700 2 3 0 4 1 0 0 250 2 4 
132 Bandsägen 52 0 0 0 0 1 0 0 31 0 0 
133 Sonstige Sägen 81 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0 
134 HotM*Tlaschinen 105 0 1 0 0 0 0 0 72 0 1 
135 Fräsmaschllen 88 1 0 0 0 0 1 0 Tl 0 0 
136 BoIvmaschinen 14 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 
137 SchIeK·, Poliefmaschinen 76 0 0 0 0 0 0 0 55 0 2 
138 Pressen, Biegemaschinen, 

Klebeeinrichtungen 117 0 0 0 0 0 0 0 109 0 0 
Teitsumme 4 (130-139) 1303 3 4 0 4 2 1 0 716 7 7 

Betriebseinrichtungen 
(Maschinen) für die Be- oder 
Verarbeitung von Faser· 
stoffen und Textilien 

140 Allgemeines, Übergreifen-
des, Sonstiges 40 0 0 0 0 23 4 1 1 4 1 

141 Öffner, Schlagmaschinen, 
WöHe, Reißmaschinen, 
Karden, Krempeln, Spinn-
maschinen 12 0 0 0 0 10 2 0 0 0 0 

142 Web-, Recht·, Strick·, 
221 Wirk·, Slickmaschinen 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 

143 Wasch·, Färbe-, Appretier· 
maschinen und sonstige 
T extilausrüstungs-
maschinen 22 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 

144 Walzenpressen, Trocken-
oder sonstige Zylinder; Bö· 
gelpressen und sonstige 
Bügelanlagen 31 0 0 0 0 6 5 0 0 0 0 

145 Zentrifugen 39 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 
146 Cherrisch-Reinigungs· 

maschinen 18 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
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Arbeitsinspektion Tabelle 6 

Nach Wirtschaftsklassen geordnet 

XI XII XIII XIV xv XVI: XVII XVIII XIX xx XXI XXII XXIII XXIV xxv xxvII 

0 1 5 6 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

6 13 30 336 21 0 0 1 1 0 5 10 5 6 0 0 

3 2 5 7 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 

1 1 2 10 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
1 2 2 17 3 0 1 0 0 1 0 0 3 1 0 0 
1 0 1, 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

0 1 2i 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 5 10 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 

0 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
12 20 56 395 31 0 1 1 1 1 7 17 10 7 0 0 

1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
I 

I 
I 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 

I 

0 1 0 0 0 0 0 1 0' 16 0 2 0 0 0 0 
1 1 1 0 0 9 0 0 0/ 15 0 7 0 1 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0'1 16 0 1 0 0 0 0 
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Tabelle 6 Arbeitsinspektion 

Tabelle 6 (Fortsetzung)-

SchI. Beanstandungen Surrvne I 11 111 IV V VI VII VIII IX X 

147 Zuschneideeinrichlungen 21 0 0 0 0 5 8 0 3 1 0 
148 Nähmaschinen, 

Nähaulomaten 17 0 0 0 0 3 9 1 0 0 0 
Teilsurrvne 5 (140-149) 222 0 0 0 0 8S 29 2 4 5 1 

Betriebseivichtungen I 

(Maschinen) für <ie Be- oder 
Verarbeitung von anderen 
Sio/fen 

150 Allgemeines, Übergreifen-
des, Sonstiges 122 0 0 1 25 2 1 1 4 7 1 

151 Oruckereimaschinen 43 0 0 0 0 1 0 0 0 6 18 
153 sonstige Maschinen des , 

= .GewerbeS 
, 

25 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 
156 . gußmaschinen, 

Kunststoflpressen 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
158 Schlagmaschinen, 

~a~schinen, Pre~ 
lufthämmer B 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

159 Pressen, ~anzen, Präge-
maschinen 77 0 0 0 9 0 9 0 2 6 1 

160 Sägen 25 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 
161 Hack- und Schneide-

maschinen, Zerldeine-
rungsrnaschinen 122 0 0 1 3S 0 1 0 7 6 1 

163 Rl1vwerke, Knet-, Misch-
maschinen 84 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 

164 Schleif- und Polier-
maschinen 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

165 Sortier- und Ablüllanlagen, 
Verpackungsmaschinen B3 0 0 0 39 1 0 0 0 6 1 

166 Anlagen für die 
Oberflächenbehandlung 100 0 0 0 1 0 1 0 74 1 0 

167 frei programmierbare 
Bewegungseinrichlungen, 
Manipulatoren, Industrie-
roboter 37 0 0 0 2 3 0 0 2 0 1 

Teilsumme 6 (150-169) 790 0 0 2 142 8 12 1 91 34 34 
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Arbeitsinspektion Tabelle 6 

Nach Wirtschaftsklassen geordnet 

XI j XII XIII XIV xv XVI XVII XVIII XIX xx XXI XXII XXIII XXIV xxv XXVI 

0' 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

4 3 6 4 3 9 0 1 1 54 0 10 0 1 0 0 

I 

I 

29 12 24 1 4 3 1 0 0 2 0 2 1 1 0 0 

8 0 1 3 2 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 
, 

3 0 0 li 
! 

2 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 

10 1 B 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I 

0 1 1 3i 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
, 

13 4 10 O! 16 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 

7 4 3 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

9 0 2 6 26 20 0 0 0 1 0 5 2 0 0 0 

1 5 1 30 3 6 0 0 0 2 0 B 0 0 0 0 

1 3 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 3 10 1 6 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 

2 1 40
1 

6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 7 161 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

98 41 125
1 

56 67i 31 4 2 B 9 0 16 4 5 0 0 

Jahresbericht 1994 223 

III-15 der Beilagen XX. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)242 von 324

www.parlament.gv.at



Tabelle 6 Arbeitsinspektion 

Tabelle 6 (Fortsetzung)-

SchI. Beanstandungen Summe I I 11 111 IV I V VI VII VIII IX X 

Fördereinrichtungen, I 
Transportmittel, andere I mechanische Einrichtungen 

170 Allgemeines, Übergreifen-
des, Sonstiges 464 1 5 0 14 5 0 0 41 1 3 

171 Aufzüge 1000 0 5 3 20 3 4 1 9 8 7 
172 Krane 1~ 2 14 5 9 3 0 0 50 4 4 
173 Laslhebegeräle, wie 

WIllden, Flaschenzüge, 
Hebebühnen 1100 3 7 2 69 2 3 0 21 5 5 

174 Bagger, Ladegeräle, Erd-
und Straßenbaugeräle 230 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 

177 Roltreppen, Fahrsteige 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
178 Sleligförderer, wie Band-

förderer, 8echerweri(e und 
Kreisförderer 'l:J7 1 0 38 30 5 1 0 12 6 0 

181 Schienengebundene 
Transportmittel und Seil-
schwebebahnen 16 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 

182 Regalledienungsgeräte, 
Arbeitskörbe, Fassaden-
reinigungsgeräte, Gelenk-
steiger 72 0 0 0 3 2 1 0 0 0 1 

183' Aurförderzeuge, wie 
Elektro-, Dieselkarren, 
Hubstapler 990 2 2 5 62 9 4 2 122 17 19 

184 Kraftfahrzeuge, Anhänger 16 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 
185 Sonstige Fahrzeuge 10 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 

Teilsumme 7 (170-189) 5228 9 35 60 210 31 13 3 263 41 39 
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Arbeitsinspektioo Tabelle 6 

Nach Wirtschaftsklassen geordnet 

XI XII XIII XIV xv XVI XVII XVIII XIX xx XXI XXII XXIII XXIV xxv. XXVI 

! 

i i 
i 

21 o! 17 18 155 72 71 6 25 ' 1 6 5 0 9 7 0 
11 11 38 586 123 721 8 16 15 3 6 32 3 16 0' 0 
18 29 261 617 37 0/ 19 3 1 21 3 1 1 2 0 0 

22 20 471 248 144 17
1 

23 2 6 10 6 5 2 7 0 0 

0 1 3 204 2 0 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 1 1 4 0 0 0 2 0 0 0 

:1 

0 0 0 

8 43 17 17 44 2 4 0 1 7 0 1 0 0 0 

I 

0 1 3 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 2 19 20 14 0 4 1 2 0 0 1 0 1 0 0 

i 

43 45 258 137 207 1 41 0 6 3 1 2 2 0 0 0 
0 0 4 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

120 170 1231
1 

1913 650 98 136 26 39 30 16 51 10 34 0 0 
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Tabelle 6 Arbeitsinsoektion 

Tabelle 6 (Fortsetzung)-

SchI. Beanstanoongen Summe I 11 111 IV V VI VII VIII IX X 

191 Handwerkzeuge 34 0 1 0 .. 0 0 0 6 0 0 

Absauganlagen 

193 für gIIige und ätzende 
Stoffe 260 0 1 0 6 5 4 0 22 1 2 

194 für krebserregende Stoffe lXl 1 1 1 0 1 0 0 61 0 2 
195 für radioaktive Stoffe 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
196 für infektiöse Stoffe 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
197 für brand- und explosions-

gefährliche Stoffe 228 0 1 0 0 3 1 0 85 3 .. 
198 für sonstige Stoffe 661 1 2 7 9 11 4 0 125 2 3 

Teilsumme 8 (192-199) 1287 2 5 8 15 20 9 0 293 6 11 

Arbeitsvorgänge, -verfahren, 
-plätze, Lagerungen; 
Verkehr in den Betrieben 

200 Allgemeines, Übergreifen-
des, Sonstiges 1035 2 5 9 40 21 16 2 72 7 15 

Beim Umgang (wie 
Lagerung, Verwendung) mit 
oder durch Einwirkung von 

201 gltigen und mindergiftigen 
ArbeiIsstoffen 272 6 1 0 8 7 5 5 20 2 8 

202 ätzenden Arbeitsstoffen 250 1 3 1 19 2 0 0 5 1 8 
203 krebserregenden Stoffen 85 0 2 0 1 0 0 1 17 0 1 
204 Strahlen und radioaktiven 

. ArbeiIsstoffen 128 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1 
205 infektiösen Arbeitsstoffen 60 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 
206 anderen gesmdheitsge-

fährdenden ArbeiIsstoffen 348 0 4 2 6 9 9 5 35 3 8 
207 brandgefährlichen oder 

heißen bzw. sehr kalten AI-
beils stoffen und MateriaJien 1716 2 15 6 30 12 14 7 194 7 37 

209 anderen explosionsgefähr-
lichen Arbeitsstoffen; 
Spreng- und Zündmil1e1n 2n 1 3 4 8 2 0 0 9 0 1 

Teilsumme 9 (201-209) 3136 10 28 13 75 32 28 18 283 13 65 
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Arbeitsinspektion Tabelle 6 

Nach Wirtschaftsklassen geordnet 

XI XII XIII XIV xv 1 XVI XVII XVIII XIX xx I XXI XXII XXIII XXIV' xxv XXVI 

1 1 12 4 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 12 89 4 11 3 3 0 5 17 9 27 5 9 0 0 

5 3 31 9 3 0 0 0 0 1 0 9 0 2 0 0 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

11 6 74 11 11 1 0 0 2 2 3 6 2 2 0 0 

36 35 204 26 20 41 4 0 1 86 4 25 6 9 0 0 
n 56 399 51 45 45 7 0 8 106 16 71 15 22 0 0 

41 16 180 171 149 31 33 B 4 126 13 61 4 9 0 0 

I 
I , 

25 141 73 10 12 3 4 0 1 9 6 32 10 11 0 0 
6 6 90 11 33 15 3 1 0 6 14 13 4 8 0 0 
8 0 17 3 2 0 2 0 0 3' 

I 
0 26 1 1 0 0 

2 1 12 1 11 1 0 0 3 1
1 

1 83 5 2 0 0 
0 1 3 1 0 0 0 0 1 1 0 46 2 2 0 0 

37 17 110 32 18 3 5 0 1 13 2 23 2 41 0 0 
, 

69 30 338 623 122 BB 51 0 7 16 6 18 16 8 0 0 

5 8 47 88 25 55 3 2 4 6 1 2 2 1 0 0 
152 n 690 769 223 165 68 3 17 55 30 243 42 37 0 0 

-
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Tabelle 6 Arbeitsinsoektion 

Tabelle 6 (Fortsetzung)-

SchI. Beanstandungen Summe I 11 111 IV V VI VII VIII IX X 

Bei verschiedenen Arbeits-
vorgängen und -verfahren 
bzw. Arbeitsplätzen 

210 auf Gerüsten - sonstiges 1287 °i 2 0 0 0 0 0 3 0 0 
215 auf Gerüsten - Stand- I 

sicherheit, Tragfähigkeit 921 01 
0 1 0 0 0 0 2 0 0 

216 auf Gerüsten - Absturz-
sichermgen 1n8 0 2 0 1 0 O. 0 3 1 0 

217 auf Gerüsten-Gerüslbeläge 653 0 0 0 0 0 01 0 0 0 0 
218 auf Leitem 630 1 2 3 7 1 1 1 12 1 2 
219 auf Podesten, vorgesehe-

nen Standplätzen 303 0 6 5 11 4 2 0 11 8 2 
220 auf anderen erhöhten 

Standplätzen 3164 0 11 9 17 7 1 3 51 3 4 
221 in Zusammenhang mit 

Transponarbeiten und 
Lagerungen 866 3 4 3 32 14 2 0 30 6 12 

225 n Steinbrüchen, Gruben 118 0 0 53 1 0 0 0 1 0 0 
226 n Gräben, Schächten, 

Künetten 1262 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 
227 n Stollen, in Tumeln 19 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Teilsumme 10 (210-227) 11001 4 28 79 69 26 6 4 115 19 20 

228 in ZusalTmenhang mit dem 
Umgang mit Menschen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

231 in Zusammenhang 
mitTleren 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

234 bei Arbeiten unter extre-
men raumklimatischen 
Bedingungen 16 0 0 0 3 0 0 0 2 1 0 

235 Lärm, Erschütterungen 
(soweit nicht 14) 148 0 1 0 11 3 0 0 23 Oi 10 

236 Arbeilsplatzgestaltung 
(soweit nicht 237) 686 0 8 0 27 12 23 1 22 5 17 

237 Bildschirmarbeit u.ä. 516 0 7 1 19 5 10 1 8 1 16 
239 Fachkenntnisse und 

Berufserfahrungen der 
Arbeitnehmer für beson-

! ders gefährliche Arbeiten. ! 
Eignungs- und 
Ausbildungsnachweise 481 0 2 1 17 5 2 1 45 3 1 

TeilsumIT19 11 (228-239) 1851 0 18 2 77 25 35 3 100 10 44 
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Arbeitsinspektion Tabelle 6 

Nach Wirtschaftsklassen geordnet 

XI XII : XIII XIV xv XVI XVII XVIII XIX xx XXI XXII XXIII XXIV xxv XXVI 

1 1 40 1233 2 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 

2 1 30 873 7 0 1 0 3 0 1 0 01 0 0 0 

2 2 54 1703 1 1 2 0 3 0 2 0 0 1 0 0 

il 0 20 630 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 44 480 37 2 5 2 1 3 2 4 1 4 0 0 

131 15 28 163 15 1 5 3 2 31 3 1 0 2 0 0 

i ,I 16 19 170 2717 72 4 23 5 8 11 6 3 3 0 0 

25 19 184 148 252 56 15 6 7 14 1 24 4 5 0 0 

0 5 0 56 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 18 1235 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

I 0 0 0 15 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
I 67 69 588 9253 388 65 52 21 27 31 17 32 6, 15 0 0 

--
I 

, 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 0 0 
: 

0 0 0 0 01 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

0 1 4 1 2 0 0 11 0 0 0 1 0 0 0 0 

I oi 8 9 39 22; 9 2 0 31 0 2 1 4 1 0 0 
I 

I 

23 12 134 42 1 156 6 6 41 

:1 85 7 34 4 28 0 0 
10 11 90 25 95 5 19 531 3 9 45 14 30 0 0 

i 
23 16 96 128 100 1 23 21 

7:
1 

5 2 0 0 2 0 0 
64 49 363 219 364 14 50 631 95 19 84 18 61 0 0 
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Tabelle 6 ArbeitsinsoektioD 

Tabelle 6 (Fortsetzung)-

SchI. Beanstandungen Summe I 11 I 111 IV V VI VII VIII IX X 

Übrige Anforderungen und I Maßnahmen I 
240 Allgemeines, Übergreifen-

des, Sonstiges 627 0 7 5 12 12 5 3 29 1 4 
241 Gesoodheitliche Eignung 

der Arbeitnehmer 270 0 2 3 8 4 0 0 65 0 3 
242 Ärztliche Unt~rsuchungen, 

ermächtigte Arzte 942 1 2 6 12 7 7 1 238 2 9 
243 Unterweisung der Arbe~-

nehmer 786 2 3 2 28 12 6 1 55 16 11 
245 Verwendung weiblicher 

und besonders schutz-
bedürftiger Arbeitnehmer 16 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

247 Schutzausrustung und 
Arbeitskleidung 3830 7 18 13 95 17 10 5 193 8 28 

249 Brandschutzmaßnahmen 7651 11 27 17 224 55 90 14 468 22 142 
251 Vorsorge für erste Hille-

leistung 5876 18 9 11 262 40 80 8 318 11 97 
253 Trinkwasser, Wasch-

gelegenheiten, Aborte 2412 7 3 23 76 16 25 4 159 9 26 
254 Umkleideräume, 

Garderobekästen 3218 7 2 0 132 11 38 4 135 4 45 
255 Aufenthalt während der 

Arbeitspausen 872 4 1 5 18 3 15 0 54 0 25 
256 Wohnräume und Unter-

künfte, ausgenommen die 
Unt8lbringung ausländi-
scher Arbeitskräfte 71 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 

257 Unterbringung 
ausländischer Arbeitskräfte 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

258 Instandhaltung, Reinigung 1818

1 

';1 
3 4 1251 16 14 2 137 7 20 

259 Prüfungsnachweise gem. 
§ 17 ANSchG 4312, 21 11 251 41 25 4 265 8 28 

Teilsumme 12 (240-259) 32723: 74 98 100 1250 234 315 46 2118 88 439 
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Arbeitsinspektion Tabelle 6 

Nach Wirtschaftsklassen geordnet 

XI XII XIII I XIV xv XVI XVII XVIII XIX I xx XXI XXII XXIII XXIV xxv XXVI 
I 

! 

I 19 15 95 230 85 43 12 0 si 4 10 24 0 6 0 01 
1 I 
, 

5 13 110
1 

17 7 2 2 1 3 14 0 9 1 1 0 0' 

365 [ 

I 

23 22 86 31 1 10 2, 5 74 2 32 1 2 0 11 

29 23 123 261 48 3 9 4 6 93 7 40 2 2 0 0 

I 
1 21 3 2 3 0 0 11 0 1 0 1 0 0 0 0 

64
1 

i 

64 543 2325 128 31 28 9: 28 95 29 68 6 18 0 0 
120 58

1 

808 576 2383 852 206 218 464 401 84 225 55 127 0 4 

87 651 642 602 1702 857 122 134 308 324 49 45 31 54 0 0 

25 28i 254 432 619 291 60 41 39 142 20 61 12 40 0 0 

34 17 216 179 995 525 105 51 190 336 35 90 28 39 0 0 

16 13 100 168 187 29 29 10 12 108 5 44 10 16 0 0 

0 0 1 9 2 45 11 0 1 1 1 2 0 1 0 0 

0 1 0 4 2 10 1 0 0 1 0 1 0 

o t 0 36 31 308 258 409 231 41

1 

13 17 35 8! 50 15 37 0 0 
1 

70 56 811 603 1041 581
1 

136
1 

65 32 116 18
' 

89 5 17 0 3 
529 408 4379 5752 7642 3501 762 549 1111 1745 268

1 
781 166 360 0 8 

--~~-- --
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Tabelle 6 Arbeitsinspektioo 

Tabelle 6 (Fortsetzung)-

SchI. Beanstandungen Summe I 11 111 IV V VI VII VIII IX X 

Durchführung des Arbeit-
nelmerschutzes in den 
Betiieben 

260 Allgemeines, Übergreifen-
des, Sonstiges 109 0 0 0 5 1 4 0 6 0 2 

261 VeI1etzlilg von Pflichten 
der Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer 593 0 4 5 12 3 3 0 13 1 0 

262 Sicherheitsvertrauens-
personen 443 1 0 0 22 6 5 0 35 0 18 

263 Sicherheitstechnischer 
Dienst 89 0 1 0 1 1 2 0 3 1 2 

265 Betriebsärztliche Betreuung 151 0 0 0 4 4 1 0 5 0 4 
267 Sicherheitsausschuß 30 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Teilsumme 13 (260-269) 1415 1 5 5 44 16 15 0 62 2 26 

Sonstige Angelegenheiten 
nach dem Arbeitnehmer-
schutzgesetz 

270 Allgemeines, Übergreifen-
des, Sonstiges 311 2 1 0 16 1 2 0 12 0 9 

271 Verwendung von bestimm-
ten,nichtz~ssenen 
Arbeitsmitteln, Arbeits-
stoffen und Ausrüstungen 18 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 

273 Betriebsbewlligung, 
Meldung von Arbeitsstellen 516 0 3 0 8 0 0 0 24 1 2 

275 Auflegen von VOISChritten 2438 5 2 10 73 5 36 3 85 1 17 
291 Beanstandungen in 

Angelegenheiten nach 
dem Bundesbediensleten-
Schutzgeselz, die ihre 
Grundsatzregelung nicht 
Mn Arbeitnehrnerschutz-
gesetz finden 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Teilsumme 14 (270-299) 3293 7 6 10 98 6 39 3 121 2 30 

Summe aller Beanstandg. 94417 151 348 433 3484 749 826 146 5747 401 1130 
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ArbeitsinspektioD Tabelle 6 

Nach Wirtschaftsklassen geordnet 

XI I XII XIII XIV I xv I XVI XVII XVIII XIX xx XXI XXII XXIII XXIV xxv XXVI 
I 
: 

i 

4 1 8 39 1 21 7 4 0 1 3 1 2 0 0 0 0 

I 
8 6 42 448 14 6 5 5 2 10 0 6 0 0 0 0 

17 13 71 83 51 20 16 4 11 20 2 40 2 6 0 0 

3 8 16 11 3 0 3 1 3 5 0 23 0 1 0 1 

9 9 21 16 7 1 0 2 3 5 2 55 0 2 0 1 
0 2 8 3 2 0 0 1~1 

1 1 0 10 0 1 0 0 
41 39 166 600 98 34 28 21 : 44 5 136 2 10 0 2 

~--

! 
I 

I 
I 

2 2 50 17 69 107 3 01 3 7 4 3 1 0 0 0 

I 

2 0 3 5 0 1 1 
01 

1 1 0 1 0 0 0 0 

10 3 34 293 49 57 12 3 6 2 5 0 4 0 

~I 17 10 188

1 

225 668 464 61 ~I 97 280 12 88 
71 

17 0 

i I I 

I 
0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 

31 16 275 541 786 631 78 66 104 294 16 97 8 25 0 1 

1891 1391 13163 24244 17290 1007~L 1908 1216 1916 3326 687 2349 431 ! 1073 1 171 
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Tabelle 6a Arbeitsiosoektioo 

Beanstandungen auf dem Gebiete des 
Arbeitnehmerschutzes in den Be­
sowie auf Baustellen und Arbeits­

Tabelle 6 a - Nach Arbeits-

SchI. Beanstandungen Summe 1 2 3 4 5 6 7 

Betriebsräume, Arbe~sstellen, 
Verkehrswege 

10 Allgemeines, Übergreifendes, 
Sonstiges 368 28 5 3 5 8 4 3 

11 Ausmaß, Lage, Beschaffenhe~, 
Ausgestaltung 1137 52 81 35 44 44 49 23 

12 Belichtung, Beleuchtung, 
Notbeleuchtung 1875 105 298 74 86 111 BQ 44 

13 Lüftung, Raumtemperatur, raumkli-
matische Verhältnisse, Heizung 
und Kühlung 2530 186 476 158 159 125 90 94 

14 Maßnahmen gegen Einwirkung 
41 durch Lärm oder Erschütterungen 244 6 2 4 7 9 1 

17 Ausgänge, Verkehrswege, 
Ruchtwege 8984 683 1266 428 661 352 466 382 

Teilsumme 1 (10-19) 15138 1058 2132 700 959 647 698 547 

Belriebseinrichtungen, 
Betriebsmittel 

100 Allgemeines, Übergreifendes, 
Sonstiges 676 4 19 45 12 22 130 18 

Energieumwandlung und 
-verteilung; Kraftübertragung 

101 Verbrennungseinrichtungen und 
Feuerungen 1355 218 409 263 166 18 49 28 

102 Dampfkessel, Dampfgefäße, 
Dampfleitungen 293 8 42 79 17 5 6 4 

103 Druckbehälter, 
Druckle~ngen 1389 38 192 41 73 62 114 61 

104 Kraftmaschinen, 
wie Turbinen und Motoren 19 0 2 3 1 2 0 0 

105 Elektrische Anlagen und 
Einrichtungen 7909 593 

123:, 
545 636 87 334 179 

106 Kähean~enund 
Wärmepumpen 1630 158 213 162 121 68 71 69 
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Arbeitsinspektiop 

technischen und arbeitshygienischen 
trieben (Bundesdienststellen ) 
stellen außerhalb von Betrieben 
inspektoraten geordnet 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 

! 

17 22 7 19 45 33 70 75 4 

58 80 91 61 36 208 144 25 14 

n 189 19 59 78 143 181 54 21 

108 172 136 114 55 98 188 87 13 

21 41 30 21 6 20 23 21 5 

501 366 399 279 256 288 649 332 1~ 

782 870 752 553 476 790 1255 594 163 

24 15 7 28 125 12 165 27 8 

, 

15 8 2 9 64 45 29 2 16 

13 5 3 1 2 85 9 0 7 

130 13 74 16 48 98 103 32 45 

1 3 1 0 0 2 0 3 0 

387 347 250 212 371 331 490 179 215 

160 32 63 12 173 26 29 14 69 
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18 ·1 19 Bau 

! 

5 8 0 
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Tabelle 6a ArbeitsinspektioD 

Tabelle 6 a (Fortsetzung) - Nach Arbeits-

SchI. Beanstandungen Sunvne 1 2 3 4 5 6 7 
107 Übertragungseinrichtungen, wie 

Getriebe, Riemen- oder Kettentrie-
be in und an Arbeitsmaschinen, 
sonstigen Betriebseinrichtungen 
oder Betriebsmittel; Trans-
missionen 794 11 41 30 87 24 51 84 

109 Sonstige Betriebseinrichtungen 
und Betriebsmittel zur Energieum-
wanclung, -verteilung und Kraft-
übertragung 150 6 13 23 4 1 20 4 

Teilsumme 2 (101-109) 13539 1032 2149 1146 1105 267 645 429 

Belriebseilrichlungen (Maschinen) 
für die Be- oder Verarbeitung von 
Melalen 

110 Allgemeines, Übergreifendes, 
Sonstiges 100 0 5 0 3 3 0 10 

111 Hämmer, Warmpressen 17 0 0 0 0 0 0 1 
112 Walzwerke, Walzenpaare 21 1 1 0 5 1 0 2 
113 Pressen, Stanzen 190 4 16 5 28 4 4 8 
114 Sägen 102 0 6 2 25 0 1 10 
115 Scheren 133 0 8 2 18 2 4 6 
116 Drehmaschinen, Druckbänke 37 0 6 1 1 1 5 0 
117 Bohrmaschinen 16 0 1 ! 0 0 0 0 2 
118 Fräsmaschinen 16 0 oi 0 1 0 0 0 
119 Schleif-, Poliermaschinen 329 10 421 13 31 2 10 2 
121 Schweiß. und Schneideanlagen, 

Metallllammspritzanlagen 785 8 90 6 30 8 34 25 
Teisumme 3 (110-129) 1746 23 175 29 142 21 58 66 
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Arbeitsinspektion Tabelle 6a 

inspektoraten geordnet 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 I Bau I _. 

i 

93 23 43 16 67 47 49 39 25 42 16 6i 0 

, 
I 
! 

7 4 6 17 11 5 8 3 5 9 2 21 0 
806 435 442 283 736 639 717 272 382 489 306 320: 939 

I 
I 
i 

13 13 2 3 20 4 10 7 0 0 4 3: 0 
2 1 0 0 0 2 7 0 0 3 1 oi 0 
1 0 0 0 3 0 3 1 0 1 2 0: o. 

17 14 5 1 13 6 21 15 4 8 4 13i 0 
7 14 0 4 4 0 5 3 4 1 6 10) 0 

23 17 3 13 13 1 4 3 3 2 7 4: 0 
3 6 1 3 0 6 1 2 0 1 0 0: 0 
1 3 1 1 2 1 0 1 0 0 1 2! 0 
3 3 0 3 2 01 1 0 1 0 0 2' 0 

45 22 9 15 11 23
1 

18 30 12 13 7 141 0 

165 71 30 11 22 ~I 33 27 37 26 103 32! 2 
280 164 51 54 90 103 89 61 55 135 soi 2 

- --
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Tabelle 6a Arbeitsinsoektion 

Tabelle 6 a (Fortsetzung)- Nach Arbeits-

SchI. Beanstandungen Summe 1 2 3 4 5 6 7 

Betriebseinrichtoogen (Maschinen) 
für cie Be- oder Ver8lbeitung von 
Holz 

130 Allgemeines, Übergreifendes, 
Sonstiges 70 0 3 0 . 2 0 5 5 

131 Kreissägen 700 3 26 8 30 26 10 17 
132 Bandsägen 52 1 3 1 4 2 1 2 
133 Sonstige Sägen 81 1 3 0 1 0 1 4 
134 ~~Nnen 105 1 5 1 3 9 4 3 
135 Fräsmaschinen 88 2 1 0 4 2 4 3 
136 Bohrmaschinen 14 0 1 0 1 0 1 0 
137 Schleif-, Poliermaschinen 76 5 6 3 7 3 5 3 
138 Pressen, Biegemaschinen, 

Klebeeinrichlungen 117 0 4 1 6 2i 9 3 
Teilswnme 4 (130-139) 1303 13 52 14 58 44 40 40 

Belriebseinrichtungen (Maschinen) 
für die Be- oder Verarbeitung von 
Faserstoffen und Textilien 

140 Allgemeines, Übergreifendes, 
~stiges 40 0 0 1 1 0 0 16 

141 Offner, Schlagmaschinen, WäHe, 
Reißmaschinen, Karden, Krem-
peln, Spinnmaschinen 12 0 0 0 0 0 0 1 

142 Web-, Aecht-, Strick-, 
Wirk-, Slickmaschinen 22 0 1 1 0 0 0 0 

143 Wasch-, Färbe-, Appretiermaschi-
nen und sonstige 
Textilausrüslungsmaschinen 22 0 8 0 1 0 0 1 

144 Walzenpressen, Trocken- oder 
sonstige Zynnder; Bügelpressen 
und sonstige Bügelanlagen 31 2 9 0 3 0 1 0 

145 Zentrifugen 39 2 2 1 4 0 0 8 
146 Chemisch-Reinigungsmaschinen 18 2 3 0 5 0 0 2 
147 Zuschneideeinrichtungen 21 3 1 0 2 0 0 0 
148 Nätvnaschinen, Nähautomaten 17 0 7 1 1 0 0 0 

Tellsumme 5 (140-149) 222 9 31 4 17 0 1 28 
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Arbeitsinspektiop Tabelle 6a 

inspektoraten geordnet 

8 9 10 11 12 13 I 14 15 16 17 18 19 Bau 
1----

I 

15 12 2:, 7 5 1 5 2 0 2 1 3 0 
47 65 30

1 21 40 31 78 91 13 37 20 21 86 
7 4 41 1 0 2 6 5 4 2 1 2 0 

20 6 4 6 4 2 2 10 3 5 4 5 0 
13 6 9 1 3 7 5 13 8 4 2 8 0 
20 8 9 3 2 3 4 5 5 3' 6 4 0 
2 1 1 4 1 1 0 0 0 0, 0 1 0 
5 0 7 6 1 2 9 3 2 2 6 1 0 

13 23 0 2 Oi 0 2 2 7 10 29 4 0 
142 125 66 51 56' 49 111 131 42 65 69 49 86 

, 

I 
1 3 0 3 1 3 3 5 0 0 3 0 0 

1 1 0 0 2 0 5 2 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 5 0 1 13' 0 1 0 0 0 

, 

1 0 0 1 0 0 0 10 0 0 0 0 0 

1 5 21 1 0 1 2 3 0 0 1 0 0 
3 0 3 0 8 0 1 3 0 1 3 0 0 
1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 ~I 0 0 
0 3 0 0 1 2 1 8 0 0 0 0 
0 0 2 0 0 0, 2 3 0 0 ~i 0 0 

1 8 12 7 5 18 8i 15 47 1 2 0 0 
-- ,-

Jahresbericht 1994 239 

III-15 der Beilagen XX. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)258 von 324

www.parlament.gv.at



Tabelle 6a ArbeitsinsDektion 

Tabelle 6 a (Fortsetzung) - Nach Arbeits-

SchI. Beanstandlmgen Summe 1 2 3 .. 5 6 7 

Belriebseinrichtoogen (Maschinen) 
für cIe Be- oder Verarbeitoog von 
anderen Stoffen 

150 Allgemeines, ÜbeflP'eifendes, 
Sonstiges 122 4 5 1 4 5 5 12 

151 Druckereimaschinen 431 4 4 1 2 3 0 3 
153 sonstige Maschinen des graph. 

Gewerbes 25i 6 5 0 4 0 0 1 
156 SpritzguBmaschinen, Kunststoff· 

pressen 19 0 1 0 1 2 0 2 
158 Schlagmaschinen, Stamplmaschi-

, 
I 

nan, PreßlufthAmmer 8 0 0 0 1 0 2 0 
159 Pressen, Stanzen, PrAgemaschinen 77 3 5 3 3 3 6 6 
160 SAgen 25 2 0 0 1 0 0 1 
161 Hack· ood Schneidemaschinen, 
Ze~schinen 122 9 7 2 5 5 7 8 

163 Rührwefka, Knet·, Mischmaschilen 84 0 5 3 9 1 3 3 
164 SchleIf. md PoliermaschInen 15 0 1 0 0 2 0 1 
165 Sortier· lIId AbfüIlanlagen, 

Verpackungsmaschinen 83 2 9 2 1 5 9 8 
166 Anlagen fOr cIe Oberflächen· 

behardung 130 0 12 0 11 0 9 2 
167 frei programnierbare 

Bewegungseinrichtungen, Manipu· 
latoren, Industrieroboter 37 0 0 0 0 1 1 2 

T eilsll1lln9 6 (150 -169) 790 :lI 54 12 42 27 42 49 

F6rdereinrichtungen, 
Transportmittel, andere 
mechanische Einrichtungen 

170 Allgemeines, Übergreifendes, 
Sonstiges 464 3 8 7 1 36 11 22 

171 Aufzüge 1000 54 83 19 53 24 8 26 
172 Krane 1085 11 24 3 2 24 6 22 
173 Lasthebegerate, wie Wilden, 

Aaschenzüge, HebebIl\nen 1100 25 68 25 50 54 49 33 
174 Bagger, ladegeräte, Erd- und 

Straßenbaugeräte 230 0 0 0 0 0 1 12 
177 RoIIreppen, Fahrsteige 8 1 0 0 0 1 0 2 
178 Stetigförderer, wie Bandförderer, 

Becherwerke und Kreisförderer 237 3 23 10 5 10 16 20 
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Arbeitsinspektiop Tabelle 6a 

inspektoraten geordnet 

1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Bau 

14 12 0 8 10 1 17 3 7 2 8 4 0 

3 4 0 1 1 2 4 8 1 0 1 1 0 
, 

I! 1 3 1 1 0 1" 0 0 1 0 0 0 

I 
, 

5 1 1 0 2 2 

:\ 
1 1 0 0 0 0 

0 0 0 0', 2 2 0 0 0 0 0 0 

3 17 3 11 2 3 1 2 2 0 3 1 0 

5 8 1 1 1 0 0 1 2 1 0 1 0 

5 18 1 1 1 17 5 11 5 6 4 4 1 

5 7 3 2 10 9 4 3 3 0 0 2 121 
0 8 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 Oi 

i 

3 8 2 2 4 3 5 13 3 0 4 0 0 

21 5 2 6 1 1 41 7 1 0 9 2 0 

11 

I 
4 7 1 0 0 5 8 0 1 2 4 0 

69 98 15 35 34 42 85 57 25 11 31 19 13 

~I 
I 

12 32 5 22 131 29 74 2 12 119 0 0 

29 24 62 32 60 19 1 36 14 6 16 19 16 400 
75 35 150 74 129 341 66 140 14 33', 93 46 114 , 

108 51 49 60 76 29 29 49 15 931 66 36 135 

2 4 30 

~I 
SB 14 18 1 53 0 3 1 5 21 

0 0 2 0 0 
°f 

0 0 0 1 0 1 

Bi 18 8 5 3 34 20 22 9 3 4 15 1 
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Tabelle 6a Arbeitsinspektion 

Tabelle 6 a (Fortsetzung) - Nach Arbeits-

$chi. Beans1andoogen Summe 1 2 3 4 5 6 7 
181 ScIlienengeboodne Transport-

mittellJld Seilschwebebahnen 16 0 2 0 0 0 0 0 
182 Regal)edielUlgSgeräte, Arbeits-

körbe, Fassadenreinigungsgeräte, 
Gelenksleiger 72 3 3 0 2 2 5 0 

183 Flurf6fderzeuge, wie Elektro-, 
Dieselkarren, Hubstapler 990 11 79 6 43 34 93 23 

184 Kraftfahrzeuge, Anhänger 16 0 0 0 0 1 2 0 
185 Sonstige Fahrzeuge 10 0 0 0, 0 0 0 0 

Teilsumme 7 (170-189) 5228 101 290 70 156 186 191 160 

191 Handwerkzeuge 34 2 4 1 0 1 4 0 

Absauganlagen 

193 für gItige lJId ätzende 510fte 260 30 60 6 15 23 3 8 
194 für krebserregende Stoffe 130 4 3 2 5 5 3 5 
195 für radioaktive Stoffe 5 0 0 2 0 0 0 0 
196 für infektiöse Stoffe 3 1 0 0 0 0 0 0 
197 für brand- und explosionsgefährli-

ehe Stolle 228 2 7 3 10 7 4 4 
198 für sonstige Stoffe 661 12 24 15 67 17 20 20 

Teilsumme 8 (192-199) 1287 49 94 28 97 52 30 37 

Albeitsvorgänge, -verfahren, -plätze, 
Lagerungen; Verkehr in den Betrie-
ben 

200 Allgemeines, Übergreifendes, 
Sonstiges 1o:fi 33 87 44 10 27 43 24 

Beim Umgang (wie Lagerung, 
Verwendung) mit oder durch 
8nwirkung von 

20 1 giftigen und mildergifligen Arbeits-
stoffen 272 10 37 9 12 18 6 6 

202 ätzenden Arbeitsstoffen 250 11 27 12 25 6 14 3 
203 krebserregenden Stoffen 85 8 2 1 3 10 1 2 
204 Strahlen und radioaktiven Arbeits-

stoffen 128 3 57 10 23 0 4 5 
205 ilfeklösen Arbeitsstoffen 60 0 3 7 30 2 1 0 
206 andefen gesoodheitsgefährdenden 

Arbeitsstoften 348 9 5 0 17 35 16 13 
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Arbeitsinspektiop Tabelle 6a 

inspektoraten geordnet 

-'-~t~31"~i~ 18 ': 
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33t--~t .~ . 1~, __ ~'c __ l_.~+-_680---<:: 
41 
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1 2' 0 3 1 i 1~1 397 221 349 243 473 

---
3 4 0 1 1 2 

-

151 16 18 5 16 2 
15 13 10 9 1 41 
0 0 0 2 0 0 
0 0 0 1 0 

°1 
12 39 19 18 5 32[ 
80 75 :1 30 15 181 

123 145 76 23 69[ r- ! 'I 
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I , 

69 1 

10 
27 
4 

0 

7 
19 
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Tabelle 6a Arbeitsinsoektion 

Tabelle 6 a (Fortsetzung) - Nach Arbeits-

SchI. Beanstandungen I Summe 1 2 3 4 5 6 7 

207 brandgefährlichen oder heißen I bzw. sehr kalten Arbeitssloffen 
und Materialien 1716 35 39 23 18 56 50 45 

209 anderen explosionsgefAhrlichen 
ArbeiIsstoffen; Spreng- und Zünd-
mitteln 2n 2 3 9 0 1 9 5 

Teilsumme 9 (201-209) 3136 78 113 71 128 134 101 79 
-

Bei verschiedenen Arbeitsvorgängen 
und -verfahren bzw. Arbeitsplätzen 

: 

210 auf Gerüsten - sonstiges 1281 0 0 0 0 0 0 26 
215 auf Gerüsten - Standsicherheit, 

Tragfähigkeit 921 0 0 0 0 0 0 5 
216 auf Gerüsten - Absturzsicherungen 1n8 0 2 0 0 0 0 29 
217 auf Gerüsten - G8lÜslbeläge 653 0 1 0 0 0 0 9 
218 auf Leitem 630 13 25 7 13 6 4 5 
219 auf Podesten, vorgesehenen 

Standplätzen 303 5 7 0 2 6 4 2 
220 auf anderen erhöhten Standplätzen 3164 1 3 5 4 10 5 30 
221 im Zusammenhang mit Transport-

arbeiten und Lagerungen 866 23 21 49 87 43 41 12 
225 in Steinbrüchen, Gruben 118 0 0 1 0 0 0 0 
226 in Gräben, Schächten, Künetten 1262 0 0 0 0 0 1 15 
227 in Stollen, in Tunneln 19 0 0 0 0 0 0 0 

Teilsumme 10 (210-227) 11001 48 65 62 106 65 55 133 

228 im Zusarrrnenhang mit dem ! 

Umgang mit Menschen 1 0 0 0 0; 0 0 0 
231 im Zusammenhang 

mitTleren 3 0 0' 0 0 0 0 0 
234 bei Arbeiten unter extremen raum-

klimatischen Bedingungen 16 0 1 0 0 1 1 0 
235 Lärm, Erschütterungen 

(soweit nicht 14) 148 1 6 0 0 15 4 13 
236 Arbeitsplatzgestaltung I (soweit nicht 237) : 686 44 78 8 59 11 18 19 
237 Bildschirmarbeit u.ä. 516 53 53 31 39 4 9 0 
239 Fachkenntnisse und Berufs-

erfahrungen der Arbeitnehmer für 
besonders gefährliche Arbeiten, 
Eignungs-und 
Ausbildungsnachweise 481 3 10 0 1 23 22 10 

Teilsumme 11 (228-239) 1851 107 148 39 99 60 54 42 
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Arbeitsinspektion 

inspektoraten geordnet 

6 

381 
I 

91 
911 

16 

8 
44 
17 
59 

20 
90 

65 
0 

141 
01 

3331 

0 

0 

2 

7 

9 
f 

135 

20 
2661 

~I 
1 

74 
140 
so 
70 

35 
474 

126 
10 

163 
0 

1207 

0 

0 

21 
18, 

103 
29 

88 
240 

10 il 

43 

19 
99 

81 

1~1 
25 1 

20 

6 
291 

101 
3 

43 
3 

762 

0 

2 

0 

3 

44 
52 

135 

8 
220 

I 

20 

19 
108 

16 
36 

9 
104 

29 
1 

49 
0 

391 

0 

0 

11 

7 

17 
11 

18 
54 

Jahresbericht 1994 

12 13 

72 122 
1 

: 

11 11 
120 204 

114 72 

64 56 
98 110 
15 26 
39

1 

63 

15
1 

70 
146, 116 

I 
13 105 
1 27 

109 29 
1 5 

615 679 

0 0, 

0 01 
1 

0 2 

6 18 

28 14 
17 26 

"I 32 
70, 92 

Tabelle 6a 

14 15 
--

237 105 

16 17 t "~9tBaij , 
34 21 76 60 372 

45 24 24 2 51 18 0 
377 159 87 85 182 106 376 

--t--- --- -- ----
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i 
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28 7 0 11 37 1 1 
73 54 
1 8 

42 441 38 22 566 
0 01 0 0 1 
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:1 
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111 
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8 22 8 18 0 
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! , 
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Tabelle 6a ArbeitsinspektioD 

Tabelle 6 a (Fortsetzung) - Nach Arbens-

SchI. Beanstandungen Summe 1 2 3 4 5 6 7 

Übrige Anforderungen und Maßnah-
men 

240 Allgemeines, Übergreifendes, 
Sonstiges 627 24 17 30 

41 
12 11 3 

241 Gesundheiliche Eignung der 
Arbeitnehmer 270 7 18 13 22 2 31 3 

242 Ärzttic:he Untersuchungen, ermäch-
tigte Arzle 942 51 18 18 5 36 22 37 

243 Unterweisung der Arbeitnehmer 786 12 0 6 45 20 18 40 
245 Verwendung weiblicher und beson-

ders schutzbedürftiger Arbeitneh- : 
mer 16 3 0 0 0 1 1 0 

247 Schutzausrüstung und 
Arbeitskleidung 3830 65 60 26 82 30 39 103 

249 Branclschutzmaßnahmen 7651 679 937 659 784 321 504 312 
251 Vorsorge für erste Hilfeleistung 5876 274 688 329 372 194 197 258 
253 Trinkwasser, Wasch-

ge~nheiten,Aborte 2412 91 254 46 103 108 103 160 
254 Umkleideräume, Garderobekästen 3218: 171 389 277 150 161 174 212 
255 AufenthaH während der 

ArbeitsPausen 872 52 64 33 25 42 39 63 
256 Wohnräume und Unterkünfte, aus-

genommen die Unterbringung aus-
länlfischer Arbeitsk räfte 71 1 2 0 0 2 3 3 

257 Unterbringung ausländischer 
Arbeitskräfte 22 1 0 0 0 1 0 1 

258 Instandhaltung, Reinigung 1818 89 55 200 92 85 161 33 
259 Prüfungsnachweise gern. § 17 ! 

ANSchG 4312 1~1 148 76 84 109 91 9 
Teilsumme 12 (240-259) 32723 2650 1713 1768 1124 1394 1237 
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Arbeitsinspektion Tabelle 6a 

inspektoraten geordnet 

~_8 -+_9--+_10_f-4~_ 3 15 1 
16 17 18 19 Bau 

I 
14 

I 

I 
12 24 

27 36 

72 61 
25 106 

o o 
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24 
63 

21 

4 

86 
13 

94 204 124 

2 10 13 

23 132 111 
24, 58, 123 

I 

1 

1 2 

I 
30[ 

9 

71 
48 

2 

, 

1 2 7 5 0 

3 2 55 11 0 

85 27 33 30 0 
2: 95 26 4 58 

0 2 1 0, 0 

239 496 183 191 197 212 337 147 109 138 292 152 732 
31i . 26 406 220 184, 181 434 278 

374 305 

104 223 
157 196 

38, 49 
I 

1 2 

1 4, 
86 153 

153 298 
1695 2173 

147 

68 
151 

33 

2 

1 
106 

201 
1168 

265 627 593 

87 1 172 246 
2161, 304 195 

22 39 111 

3 

1 
124 

396 
1611 

17 

4 
34 

140 
2112

1 

10 

1 
145 

1511 
3707 i 

I 

401 342 124 250 292 
275 116 99 195

1 

287 273 8 

144 63 45 155 60 107 73 

1:
1 

40 32 155
1 

70 53 0 

9 9 65 35 32 47 

14 1

1 

3 2 2 0 3 

4 1 0 0 2! 0 0 

282 ;17 18 65 191 17 7 

467L 236 162 25 sol 133 0 
24771162 ~ ~~ _~~3!L_~I34 ~ __ 9~ 
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Tabelle 6a Arbeitsinspektion 

Tabelle 6 a (Fortsetzung) - Nach Arbeits-

SchI. Beanstandungen Summe 1 2 3 4 5 6 7 

OurctWhrung des AIbeit-
nehmerschutzes in den Betrieben I 

260 Algemeines, Übergreifendes, 
I 

Sonstiges 109 4 10 0 2 0 29 2 
261 Velletzung von Pflichten der Arbe~-
~ Arbeitnehmer 593 2 0 3 5 1 29 8 

262 ' . vertrauenspersonen 443 7 61 13 12 16 29 24 
263 Sichelheitstechnischer Dienst I 89 1 4 3 10 5 5 5 
265 Betriebsärztliche Betreulll9 I 151 16 7 9 13 8 7 9 
267 Sicherheitsausschuß 00 1 3 3 1 1 4 1 

Teilst.mme 13 (260-269) ,.,5 31 85 31 43 31 103 49 

Sonstige Angelegenheiten nach 
dem Arbeitnehmerschutzgesetz 

270 Allgemeines, Übergreifendes, 
Sonstiges 311 1 11 6 65 4 20 12 

271 Verwendoog von bestimmten, 
nicht zugelassenen 
Arbeitsmitteln, Arbeitsstoffen und 
Ausrüstungen 18 2 0 0 0 1 0 1 

273 Betriebsbewiligoog, Meldung von 
Arbeitsstelen 516 0 4 3 4 11 83 15 

275 Auflegen von Vorschriften 2438 215 59 132 10 174 68 156 
291 Beanstandungen in 

Angelegenheiten nach dem Bun-
desbediensteten-Schutzgesetz, 
die ihre Grundsatzregelung nicht 
im Arbeitnehmerschutzgesetz 
finden 10 0 0 0 0 0 0 0 

Teilsunvne 14 (270-299) 3293 218 74 141 79 j 190 171 184 

Summe aller Beanstandg. 94417 4379 8282 4150 4821 2898 3760 3122 
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ArbeitsinsoektioD Tabelle 6a 

inspektoraten geordnet 

8 I 9 10 11 12 13 14 15 16 I 17 18 19 Bau 
I 

2 2 1 8 2 41 1 0 2 1 1 I 0 

22 73 2 92 100 166 6 46 8 1 3 26 0 
27 39 25 18 16 35 37 10 6 23 15 30 0 
3 11 2 6 3 11 5 3 5 2 3 2 0 
I 10 2 22 1 12 8 3 9 5 3 6 0 
0 3 0 1 3 2 3 0 0 3 1 0 0 

55 138 32 147 125 267 60 62 30 35 26 65 0 

18 4 33 11 6 3 1 110 0 0 4 2 0 

, 
I 

2 3 0 0 0 2 2 2 0 0 3 0 0 

21 4 4 55 69 71 19 6 0 23 47 27 1 50 
110 n 85 79 687 371 61 18 4 47 24 60 1 

9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
160 88 122 145 762 447 84 136 4 70 78 89 51 

5140 6260 4147 3936 5902 7256 6814 4308 1825 3366 3470 2753 7828 
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Tabelle 7 

~.Bean~dungen 

301 Kincler8Ibeit 

Beschäftigung von 
Jugendlichen _ 

310 Allgemeines. Ubergreifendes. 
Sonstiges 

311 Tägliche Arbeitszeit 
312 Wochenarbeitszei1 
313 Ruhepausen und Rlile-

zeiten 
314 Nachtruhe 
315 SoM- und Feiertagsruhe 
316 Wochenfreizeit 
317 Beschäfligungsverbote und 

-beschränkungen 
318 Urlaub 
319 Verzeichnis der Jugendi-

ehen 
Teilsumme 1 (310-319) 

Mutterschutz 
320 Algemeines. Übergreifendes. 

Sonstiges 
326 Melclepfl. d. Albeilgeber nach 

§ 3 Alls. 6 MSchG 
Beschäftigungsverbote 
nach § 4 MSchG 
Beschäftigungsverbote 
betr. SchutzfrisI 
(§§ 3 und 5 MSchG) 

381 Verbot der Nachtarbeit 
382 Verbol der Sonntagsarbeit 
383 Verbot der Mehrarbeit 

Teilsunvne 2 (320-385) 

250 

Arbeitsiospektioo 

Beanstandungen auf dem 
in den Betrieben 

sowie auf Baustellen und ArbeIts­
TabeIle 7-

SlMnme I 11 111 IV V VI VII VIII I IX X 
--

17 1 0 0 3 0 0 0 1, 0 0 

608 2 0 0 44 0 2 0' 54 0 3 
418 1 0 0 20 2 2 0 17 0 2 
323 1 0 0 20 0 2 0 10 0 1 

360 0 0 0 15 2 2 0 12 0 1 
299 0 0 0 52 0 0 0 6 0 1 
295 0 0 0 9 O. 0 0 2 0 0 
300 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 

163 0 0 0 1 0 1 0 35 0 3 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1166 2 0 0 79 1 5 2 76 0: 8 
3941 7 0 0 246 5 14 2 212 0 19 

I 

107 0 0 0 0 1 3 0 3 1 0 

826 2 1 0 48 6 13 1 9 1 10 

586 1 0 0 30 23 8 2 28 11 10 

7 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
151 0 0 0 11 4 1 0 0 0 1 

10' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
216 0 0 0 10 2 2 0 0 0 0 

1903 3 1 0 100 36 27 3 40 14 21 
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Arbeitsinspektion 

Gebiete des Verwendungsschutzes 
(Bundesdienststellen ) 
stellen außerhalb von Betrieben 
Nach Wirtschaftsklassen geordnet 

I XI XII XIII I XIV xv XVI XVII XVIII XIX xx XXI XXII 

0 0 01 3 4 3 1 0 0 0 1 0 
---'--

I 

I 
0 2 38 33 68 320 1 0 4 31 0 6 
1 5 33 35 85 176 3 0 7 24 0 5 
1 1 13 15 53 174 0 0 6 19 1 6 

t 1 25 15 66 190 1 0 4 19 1 5 
0 0 4 2 13 219 0 0 0 1 0 1 
0 0 2 2 22 248 0 0 3 1 3 3 
0 0 2 13 48 223, 0 0 0 5 1 1 

0 5 37 57 9 11 0 0 0 1 0 2 
0 0 O. 1 41 3 0 0 0 1 0 0 

1 
0 5 109 107 191 352 9 0 8 196 1 14 

3 19 263 280 559 1916 14 0 32 298 7 43 
I 

I 

1 0 5 3 37 10 2 2 2 12 0 241 

10, 3 43 21 253 162 13, 20 37 101 5 46 

51 14 3 49 13 175 54 4 2 47/ 5 93 

0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 

2 3 4 0 21 86 2 0 0 2 1 11 

1 0 21 

11 
5 0 0 0 0 1 0 1 

1 2 lo~1 88 45 4 16 2 10 0 28 

29 11 sao 357 25 4O[ 46 175 11 204 
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Tabelle 7 

XXIII lxxIv xxv XXVI 

0 0 0 0 

0 0 0 0, 
0 0 0, 0 
0 0 01 0 

0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 

0 11 0 0 
0 0 0 0 

0 1 0 0 
0 2 0 0 

0 1 0 0 

I 

0\ 9 12 0 

1 71 0 1 

0 0 0 0 
0, 2 0 0 
0 0 0 0 
0 1 0 0 

10 23 0 1 
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Tabelle 7 Arbeitsiospektioo 

Tabelle 7 (Fortsetzung)-

Schi. Beanstandungen Summe I 11 111 IV V VI VII VIII IX X 

391 Nachtarbeit von Frauen 182 0 0 0 37 2 1 1 1 1 0 

AlbeitszeitanQ!!legenheiten 
400 Allgemeines, Ubergreifendes, 

Sonstiges 
403 Sonderbestimmungen für 

505 4 0
1 

0 27 3 5 0 14 0 4 

Lenker und Beifahrer von 
Kraftfahrzeugen 1352 4: 1 7 49 3 4 0 28 1 0 

405 Tägliche Arbeitszeit 1258 2 1 2 51 35 10 2 35 6 28 
406 Wochenarbeitszeit 571 1 2 0 34 24 4 1 12 2 8 
408 Rlilepausen 319 1 0 0 15 5 6 0 9 0 7 
409 Ruhezeiten 356 2 0 0 16 16 1 1 5 3 6 
411 Auskunftspllicht, Aufzeich-

nungen 5113 14 0 1 207 5 38 8 122 3 45 
412 Aushang gern. § 25 AZG 2246 6 2 0 120 1 16 2 71 1 14 

Teilsurrme 3 (400-412) 11720 34 6 10 519 92 84 14 296 16 112 

Arbei1snile 
420 Allgemeines, Übergreifendes, 

Sonstiges 98 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 
422 Nichteinhahung der Wochen-

endruhe 239 0 1 0 16 1 0 0 1 1 4 

423 Nichteinhaltung der Feier-
tagsruhe 54 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 

424 Nichtgewährung der 
Wochenruhe 106 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

425 Nichtgewährung der Ersatz-
ruhe 24 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

426 Aushang 65 0 0 0 1 0 0 1 4 0 0 
427 Aufzeichnungen, Auskunfts-

pflicht 179 0 0 0 4 0 1 1 8 0 0 

Teilsunme 4 (420-427) 765 1 1 0 26 4 1 2 16 1 4 

431 Nachtschicht-Schwerarbeit 2 Oi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bäckereiarbeilerschutz 
440 Allgemeines, Übergreifendes, 

Sonstiges 83 0 0 0 n 0 0 0 0 0 0 
441 Arbeitszeit 21 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 
442 Nachtarbeit von Frauen 25 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 
443 Sonn- tnI Feiertagsruhe 9 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 

Teilsoome 5 (440-443) 138 0 0 0 124 0 0 0 0 0 0 
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Arbeitsinspektioo Tabelle 7 

Nach Wirtschaftsklassen geordnet 

XI XII XIII XIV xv XVI XVII XVIII XIX xx XXI I XXII XXIII I XXIV xxv XXVI 

3 0 6 0 91 2 5 1 5 5 31 17 0 1 0 0 

I 

4 4 32 27 130 180 21 5! 6 20 6 10 0 3 0 0 , 

14 19 32 104 213 0 849 0 8 7 0 9 0 0 0 0 
44 

'li 
183 135 301 200 41 16 52 34 12 43 4 7 0 0 

17 97 82 111 89 16 4 2~ 8 7 15 3 3 0 0 
5 22 20 88 59 23 2 17 19 5 9 3 I! 0 0 

9 33 12 66 131 18 1 12 5 5 9 0 31 0 0 

14 24 248 329 1289 1701 116 89 169 519; 18 128 13 12 0 1 

5 5 98 103 522 943 34 34 39 182 10 32 2 3 0 1 

112 78 745 812 2720 3303 1118 151 327 794 63 255 25 32 0 2 

! 
: 

0 2 12 10 42 10 2 3 0 2 10 0 01 1 0 0 
I 

43
1 

2 0 36 70 27 2 4 15 8 2 1 4 1 0 0 

0 1 14 17 15 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

2 0 10 6 8 48 11 0 2 7 6 31 0 0 0 0 

I 
0 0 9 2 3 4 1 0 0 2 0' 1 0 1 0 0 
0 0 4 3 15 32 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 

1 0 7 9 29 1()2 0 0 2 10 0 5 0 0 0 0 

5 3 99 83 182 224 17 7 19 32 19 12 4 3 0 0 

oi 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
--- -- ---

0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 o. Q 0 
0 0 0, 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

~I 
0 0 0 

0 0 0 1, 4 6 0 0 1 2 0 0 0 0 0 
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Tabelle 7 ArbeitsinsoektioD 

Tabelle 7 (Fortsetzung)-

SchI. Beanstandungen Summe I I 11 111 IV V VI VII VIII IX X 

461 Urlaub allgemein, 
ausgenommen Jugendliche 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Heimarbeit 221 0 0 0 0 41 58 1 12 1 8 

631 Arbeitskräfteüberlassung 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

699 Sonstiges 50 0 0 0 1 0 1 0 1 0: 0 

Gesamtsumme 18954 46 8 10 1056 186 181 29 579 39 164 
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Arbei t sinspekt i on Tabelle 7 

Nach Wirtschaftsklassen geordnet 

XI XII XIII XIV xv XVI XVII XVIII XIX xx XXI XXII XXIII XXIV xxv XXVI 

0 0 1 0 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

8 10 32 3 22 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 2 4 14 16 1 0 1 8 0 1 0 0 0 0 

160 121 1259 1226 4176 5837 1184 199 432 1314 104 535 39 61 0 3 
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Tabelle 7a 

SchI. Beanstandungen 

301 Kinderarbeit 

Besct\äftigung von 
.Algendli:hen _ 

310 Allgemeines, Ubergreifendes, 
Sonstiges 

311 Tägliche Arbeitszeit 
312 Wochenarbeitszeft 
313 Ruhepausen und Ruhezeiten 
314 Nachtruhe 
315 Sonn- und Feiertagsruhe 
316 Wochenfreizeit 
317 Beschäftigungsverbote und 

-beschränkungen 
318 Urlaub 
319 Verzeichnis der Jugendlichen 

Arbeitsiospektioo 

Beanstandungen auf dem Ge­
in den Betrieben 

sowie auf Baustellen und Arbeits­
Tabelle 7a - Nach Arbeits-

Summe 1 2 3 4 5 6 7 

17 2 0 0 0 l 1 2 

608 14 1 7 5 35 1 3 
418 21 12 7 5 15 10 18 
323 8 7 6 1 29 8 13 
360 25 9 2 5 73 11 23 
299 8 5 2 4 6 4 14 
295 12 2 2 0 14 4 3 
300 14 7 2 1 4 1 11 

163 0 4 3 1 1 1 11 
9 0 0 0 0 0 0 0 

1166 29 66 24 25 153 61 81 
Teilsumme 1 (310-319) 3941 131 113 55 47 330 101 m 

Mutterschutz 
320 Allgemeines, Übergreifendes, 

Sonstiges 107 0 2 2 0 10 1 2 
326 MeldepfI. der Arbeitgeber nach 

§ 3 Abs. 6 MSchG 826 7 17 102 41 81 24 161 
8eschäfligungsverbote 
nach § 4 MSchG 586 26 6 30 23 34 5 82 
Beschäfligungsverbote 
betr. Schutzfrist 
(§§ 3 und 5 MSchG) 7 1 0 0 0 1 0 0 

381 Verbot der Nachtarbeit 151 4 1 1 2 15 1 18 
382 Verbot der Sonntagsarbeit 10 2 0 0 1 4 0 0 
383 Verbot der Mehrarbeit 216 5 13 6 14 32 0 26 

Teilsumme 2 (320-385) 1903 45 39 141 81 m 31 289 

391 Nachtarbeit von Frauen 182 8 22 15 8 13 31 14 
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Arbeitsinspektion 

biete des Verwendungsschutzes 
(B undesdienststellen) 
stellen außerhalb von Betrieben 
inspektoraten geordnet 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 

0 0 2 0 0 4 2 0 

49 17 13 41 89 112 70 76 
25 13 16 32 46 16 34 73 
25 9 6 16 42 11 'Sl 44 
14 7 12 10 68 3 21 20 
19 7 32 19 46 7 29 33 

i 23 12 14 11 47 15 22 18 
21 16 47 1 37 11 40 30 

11 20 2 9 12 9 23 1, 

1 0 0 2 0 0 0 01 
82 38 6 121 145 148 27 16 

0 

1 
8 

10 
5 

19 
16 
14 

1 
0 

41 

270 139 148 262 532 332 :m 311 116 

1 22 1 9 0 0 4 48 1 

31 53 47 8 16 43 31 38 22 

21 29 17 40 20 6 56 114 10 

1 1 1 0 0 1 0 0 1 

6 1 14 3 13 4 30 10 6 

0 0 0 0 0 0 3 0 0 

4 10 16 4 8 13 28 13 5 

64 116 96 64 57 67 152 223 45 

5 7 4 4 3 9 5 4 5 
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Tabelle 7a 

17 18 19 Bau 

0 1 2 0 

6 46 22 0 
30 17 20 0 
11 22' 18 0 
19 15 1 17 0 
14 17' 14 0 
32 32 16 0 
7 29 7 0 

5 19 11 19 
5 1 0 0 

33 44 26 0 
162 242 151 19 

2 1 1 0 

10 51 43 0 

4 37 26 0 

0 0 0 0 
9 9 4 0 
0 0 0 0 
1 6 12 0 

26 104 86 0 

5 11 9 0 
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Tabelle 7a Arbeitsinspektion 

Tabelle 7 a (Fortsetzung) -

SchI. Beanstandungen Summe 1 2 3 4 5 6 7 

ArbeitszeitanQ.8legenheiten 
400 Allgemeines, Ubergreifendes, 

Sonstiges 505 18 11 22 2 90 12 0 
403 Sondefbeslinmungen für Lenker und 

Beifahrer von Kraftfahrzeugen 1352 36 46 20 29 22 124 63 
405 Tägliche Arbeitszeit 1258 86 134 49 34 85 43 45 
406 Wochenarbeitszel 571 31 36 15 6 27 9 20 
408 Ruhepausen 319 33 24 6 8 51 22 14 
409 Rtileze~en 356 52 29 4 5 21 15 29 
411 Auskunltspfticht, Aufzeichnungen 5113 191 419 243 148 328 288 158 
412 Aushang gern § 25 AZG 2246 20 53 4 31 247 65 25 

Teilsumme 3 (400-412) 11720 467 812 363 263 871 578 354 

Albeitsruhe 
420 Allgemeines, Übergreifendes, 

Sonstiges 98 1 0 2 1 0 1 1 
422 Nichteinhaltung der Wochenendruhe 239 40 20 3 8 5 21 2 
423 Nichteinhaltung der Feiertagsruhe 54 1 0 0 0 4 0 0 
424 Nichtgewährung der Wochen ruhe 106 13 4 0 1 1 0 9 
425 Nichtgewährung der Ersatzruhe 24 1 1 0 0 1 0 1 
426 Aushang 65 1 0 0 0 7 1 0 
427 Aufzachnungen,Auskunftspflichl 179 12 1 0 0 3 70 0 

Teilsumme 4 (420-427) 165 69 26 5 10 21 93 13 

431 Nachtschicht-Schwerarbe~ 2 0 0 1 0 0 0 0 

Bäckereiarbeiterschutz 
440 Allgemeines, Übergreifendes, 

Sonstiges 83 0 0 0 0 3 3 0 
441 Arbeitszeit 21 0 2 0 0 5 2 0 
442 Nachtarbeit von Frauen 25 1 1 0 0 1 0 2 
443 Sonn- und Feiertagsruhe 9 0 1 0 0 0 0 1 

Teilsumme 5 (440-443) 138 1 4 0 0 9 5 3 

461 Urlaub allgemein, ausgenommen 
Jugendliche 10 0 0 0 0 0 0 0 

Heinarbeit 221 0 1 75 0 0 0 14 

631 Arbeitskräft8Überlassung 5 0 0 0 2 0 0 0 

699 Sonsliges 50 1 0 0 10 4 26 0 

Gesamtsunme 18954 124 1017 655 421 1426 866 866 
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Arbeitsinspektion Tabelle 7a 

Nach Arbeitsinspektoraten geordnet 

8 9 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Bau 

j 
\ 
I 

12 18 6 31 

:1 
53 8 122 56 2 15 4 0 

94 42 76 113 85 90 124 27 184 33 31 15 

40 103 91 47 97 47 49 175 16 32 47 30 8 

16 60 32 16 36 28 30, 134 11 14 'l1 21 2 

9 16 13 11 18 18 18 18 5 16 8 11 0 

I 10 15 12 7 27 11 16i 80 0 8 10 5 0 

I 286 250 ~ 288 576 593 420 68 51 109 111 127 0 

104 63 41 157 501 549 240 26 6 18 82 14 0 

571 567 670 670 1376 1384 871 747 172 383 333 243 25 

1 4 12 5 3 1 9 6 0 13 2 36 0 

0 12 20 21 25 6 20 7 1 17 4 3 4 

1 5 1 0 5 15 6 4 0 1 1 10 0 

5 6 14 0 10 15 13 9 0 1 4 1 0 
0 4 3 1 2 0 4 0 0 3 3 0 0 

27 2 0 0 1 5 0 1 0 1 19 0 0 

36 5 2 1 2 6 4 12 0 3 21 1 0 

70 38 52 28 48 48 56 39 1 39 54 51 4 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

3 1 0 4 19 10 10 10 2 0 15 3 0 
0 0 0 1 3 1 0 5 2 0 0 0 0 
4 0 3 Oi 3 0 1 3 1 1 1 3 0 
1 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 

8 3 4 5 25 11 11 20 6 1 16 6 0 

0 0 0 3 6 0 0 1 0 0 0 0 0 

7 14 3 1 6 5 25 39 0 22 0 9 0 
---- f--~-

0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
--

0 1 1 0 1 0 4 2 0 0 0 0 0 
-

995 885 980 1038 2054 1861 1431 1386 345 638 761 557 48 
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Tabelle 8 

I'Ieimarbeitskommissionen, 
Erzeugungszweige Auftraggeber 

1/1 .. , .. .. 
2 .... ... 
3 '" .... 
4 ..... . . 
5 ....... 
6 ....... 

I 7 ... .... 
8 .. , .... 
9 ." ... . 

10 "1 • • •• 

TMsumme I "1 •••• 

I 
11/1 . . , . .. . 

2 O ll ., •• 

3 ., .. . ,. 
4 ...... . 
5 ... .. . . 
6 ..... . . 

, 7 ....... 
8 •• •• ' 0 ' 

9 .... ... 
10 .. , .. .. 
11 .. ... .. 

Teilsumme 11 ., 1 •••• 

IIVl ., 1 •• • • 

2 ." ... . 
3 0 •••••• 

4 '" .... 
5 0 • •• • • • 

6 •••• 0" 

7 ... , . ,. 

Teilsumme 111 .. , .. ,. 

260 

I 
6 
1 
,6 
32 
2 
4 
0 
7 
3 
1 

62 

Arbeitsiospektioo 

Heim­
Tabelle 8 - Vorgemerkte Auftraggeber, 

Vorgemerkte 

Heimarbeiter I Zwischenmeister 

I, Oberbekleidung 

13 4 
3 2 

13 1 
91 8 
3 0 
7 0 
0 0 

22 3 
7 0 
0 0 

159 18 

11, Wäsche ood verwandte Erzeugnisse 

11 34 0 
3 3 0 
9 30 2 
2 58 0 
7 102 0 
1 2 0 

25 111 0 
0 0 1 

11 29 0 
0 0 0 
1 1 0 

70 370 3 

111, Textilien 

38 306 1 
10 182 0 
7 17 0 
4 45 0 
8 116 0 

10 39 0 
4 23 0 

81 728 1 
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Arbeitsipspektiop Tabelle 8 

arbeit 
Heimarbeiter und Zwischenmeister 

Heimatbeitskonm, Vorgemerkte 
Erz~ AlItraggebef I HeimaIbeiter I Zwischenmeiiter 

IV, Maschinstickerei nach Vorartberger Art lIld maschinelle KIOppeIspitzenerzeugung 

lVII . .. . . . .. 0 0 
2 ... . ... . 2 12 
3 .... . . .. 75 460 

Teistmne IV . .. . .... n 472 

V, Algemeine 

Vl1 ... . ... . 12 53 
2 . ... .. .. 4 10 
3 .. ...... 11 221 
• .. .. .. .. 12 45 
5 ........ 24 129 
6 ........ !) 344 
7 .. . .... . 19 88 
8 ..... . .. 1 ' 0 
9 ........ 40 250 

10 . ... .... 43 ~ 
11 .. ..... . 13 48 
12 .... .. .. 11 48 
13 . ... .... 1 11 
14 ..... . .. 0 0 
15 ........ 4 18 

T eilsumme V ........ 22S 2003 
Gesamlstmne ........ 515 3732 22 
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Tabelle 8,1 Arbeitsinspektiop 

Tätigkeit der Arbeitsinspektion 
Tabelle 8,1 

Heimarbeitskomission 

Summe I I 11 111 IV V 

1 bis 4 ... 154 271 31 23 .. 69 
Anzahl der überprüften 5 bis 19 ... 651 5 .. 14 9 33 
Auftraggeber, entspre- 20 bis 50 ... 10 0 0 3 2 5 
eilend ihrer überwieg. über 50 .. . 6 1 0 1 0 4 
Fertigung eingereiht beselI. HA u. ltM.lP 

SlJnme ... 235 33 35 41 15 111 

Anzahl der von den über- HA mimL ... 95 8 1 2 0 84 
prüften Auftraggebern weil!. '" 1472 132 90 334 148 768 

1 

beschäft. HA und ZMlMP lJMJP männL .. . i 10 9 0 0 1 0 
weil!. ... 12 6 1 1 .. 0 

Beanstandungen im Erzeugungszweig hinsichtl.1) 

500 Allgemeines, Übergreifendes, Sonstiges 21 1 4 1 13 2 
501 Anzeige bei erstmaliger Vergabe von Heim-

arbeit 3 1 0 0 1 1 
503 Listenführung und Ustenzusendung 7 3 0 2 0 2 
505 Bekanntgabe d. Arbeits- u. Lieferbedingun-

gen 9 0 1 0 6 2 
507 Milleillng der Abmeldung von der Pflichtver-

sicherung 0 0 0 0 0 0 
511 Ausgabe- und 

} 
nicht geführt 4 1 1 0 0 2 

512 Abrechnungs- mangellaft geführt 7 2 1 2 0 2 
513 nachweise nicht ausgefolgt 1 0 0 1 0 0 

Ausgabe oder Übemahme an Sonn- und 
FekNtagen,VVartezeit(521,522) 0 0 0 0 0 0 

522 Wartezeit ; 0 0 0 0 0 0 
524 Arbeitsmenge, Ueferfristen 2 0 1 0 0 1 
526 Vergabe an im Betrieb BeSChäftigte 0 0 0 0 0 0 

Beschaffenheit und Einrichtung der Arbeits-
stätte, verbotene Arbeiten (536 - 539) 1 0 0 0 0 1 

541 Urlaubsanspruch u. -ausmaß 0 0 0 0 0 0 
551 Entge~abrechnung und -auszahlung 6 1 0 1 2 2 
553 Feiertagsentgelt 33 2 7 6 2 16 
554 Urlaubsentge~ 25 1 5 1 2 16 
556 Abfindung, Urlaubsentschädigung 5 1 1 0 0 3 
561 Entgeltfortzahlung bei Arbeitsverhinderun-

gen 6 0 0 1 1 4 
563 Urlaubszuschuß 21 2 6 2 1 10 
566 Weihnachtsremuneration 17 2 4 1 0 10 
567 Heimarbeitszuschlag 2 1 0 0 0 1 
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Arbeitsinspektion 

auf dem Gebiete der Heimarbeit 
(Auftraggeber) 

. 
Summe I I 

571 Auskunft über Entgelte 1 0 
575 Unterentlohrulg 15 1 

t.lJIIerschutz 2 0 
Sonnges 2 1 
Sumne 190 20 

1) weitere Bulstandungen siehe Tabelle 7 

Jahresbericht 1994 

Tabelle 8.1 

Heimarbeilskomission 

11 I 111 IV V 

0 0 0 1 
3 <4 1 6 
1 0 0 1 
1 0 0 0 

36 22 29 83 
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Tabelle 8.2 Arbeitsinspektion 

Tätigkeit der Arbeitsinspektion 
Tabelle 8.2 

Heimarbeitskomission 

Summa I 11 111 IV V 

Anzahl der überprüften Heimalbeiter . . . 521 26 34 124 49 288 
HeimaIb. u. Zwischeml.,lMtIeispersonen 
entsprechend ihrer OO8IWieg. Tätigk. Zwischenmeisterl 
eingereiht t.itelsperson .. . 5 5 0 0 0 0 

Anzahl der Heimarb. u. Zwischm. HA ... 566 1I 39 131 53 313 
Mittelsp. entspr. ihrer Tätigkeit 
engereiht ZWMP .. . 5 5 0 0 0 0 

Beanstandungen im Erzeugungszweig hinsichtI. 

500 Allgemeines, Übergreifendes, Sonstiges 52 1 0 1 48 2 
501 Anzeige bei erstmaliger Vergabe von Heimarbeit 0 0 0 0 0 0 
503 Listenfülvung und Listenzusendung 0 0 0 0 0 0 
505 Bekanntgabe der Arbeits- und Lieferbedingungen 1 0 0 0 1 0 
507 Mitteiung der Abmeldung von der Pflichtversicherung 0 0 0 0 0 0 
511 Ausgabe- und 

I 
nicht geführt 8 2 2 1 0 3 

512 Abrechnungs- mangetlaft geführt 24 1 4 3 0 16 

513 nachweise nicht ausgefolgt 0 0 0 0 0 0 
Ausgabe oder Übernahme an Sonn- und Feiertagen, 
VVartezeit(521,522) 1 1 0 0 0 0 

522VVartezeit 0 0 0 0 0 0 
524 Arbeitsmenge, Lieferfristen 2 1 0 1 0 0 
526 Vergabe an im Betrieb Beschäftigte 0 0 0 0 0 0 

Beschaffenheit und Einrichtung der 
Arbeitsstätte, verbotene Arbeiten (536 - 539) 0 0 0 0 0 0 

541 Urlaubsanspruch und -ausmaß 0 0 0 0 0 0 

551 Entgeltabrechnung und -auszahlung 5 1 1 0 2 1 

553 Feiertagsentgelt 14 2 2 5 4 1 

554 UrlaubsentgeH 13 1 1 4 4 3 

556 Abfndung, Urlaubsentschädigung 1 0 1 0 0 0 

561 Entgeltfortzahlung bei Arbeitsverhind. 2 0 1 0 1 0 

563 Urialbszuschuß 10 1 1 7 0 1 

566 VVeihnachisremuneration 10 1 1 7 0 1 

567 Heimarbeitszuschlag 1 0 0 0 0 1 

571 Auskunft über Entoefte 0 0 0 0 0 0 

264 Jahresbericht 1994 

III-15 der Beilagen XX. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 283 von 324

www.parlament.gv.at



Arbeitsinspektion 

auf dem Gebiete der Heimarbeit 
(Heimarbeiter/Zwischenmeister/Mittelsperson) 

Summe 

575 Unterentlohnung 6 
Mutterschutz 2 
Sonstiges 3 
Summe 155 

Jahresbericht 1994 

I 

1 

0 
0 

13 

Tabelle 8.2 

Heimarbeitskomission 

I 11 111 IV V 

0 0 0 5 
1 0 0 1 
1 1 0 1 

16 30 60 36 
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Tabelle 9 Arbeitsinspektion 

Tabelle 9 

Von der Allgemeinen Unfallversicherungs­

anstalt (AOVA) erfaSte Ar~itsunfalle 

Bereich 

insgesamt 

von Erwerbstätigen 
insgesamt 

von unselbständig 
Erwerbstätigen 

Arbeitsunfälle 

Anzahl davon tOdlich 

229.285 . 290 

........ 164.469 . . .......... . 279 

insgesamt . . . ..... . ... . . . 159.249 . . . . . . • . . . . .. 250 

von unselbständig 
Erwerbstätigen im 
engeren Sinn . .. . . .. .. .... 144.166 . . . . • . . . . . • .. 157 

von unselbständig 
Erwerbstätigen, 
Wegeunfälle . .... . 

26 6 

15.083 ... • ......... 93 

Jahre s bericht 1 99 4 
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Arbeitsinspektion Personal, Organisation 

J. PERSONAL UNO ORGANISATION DER ARBEITSINSPEKTION 

J.l PERSONALSTAND 

J.l.l Zentral-Arbeitsinspektorat 

Im Zentral-Arbeitsinspektorat waren am Ende des 

Jahres 1994 (1993) 8 (8) Jurist/inn/en, 13 (11) Mitar­

beiter/innen des höheren technischen Dienstes, 

2 (2) Ärztinnen, 10 (11) Bedienstete des gehobenen 

Dienstes, 3 (3) Bedienstete des Fachdienstes sowie 

7 (8) Kanzleikräfte tätig. 

J.l.2 Arbeitsinspektorate 

Mit dem Stichtag 31. Dezember 1994 verfügten die 

Arbeitsinspektorate über 316 (315) Planstellen, die mit 

316 (314) Arbeitsinspektor/inn/en besetzt waren. Die 

Zahlenangaben in Klarrnnern beziehen sich auf den Stand 

des 31. Dezember 1993. Die nachfolgende Übersicht gibt 

über die Verteilung dieser Mitarbeiter/innen auf die 

einzelnen Verwendungsgruppen Aufschluß: 
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Personal. Organisation Arbeitsinspektion 

Höherer Dienst 

technisch mAnnlich · ......... 81 
weiblich · ......... 7 

gesamt · ......... 88 

medizinisch mAnnlich · ......... 2 
weiblich · ......... 11 

gesamt · ......... 13 

Verwaltungsakademiker 

männlich · ......... 2 
weiblich · ......... 0 

gesamt · ......... 2 

SWIIme · . ........ 103 

Gehobener Dienst 

männlich · . ...... . . 158 
weiblich · ......... .37 

SwaIDe · .... ..... 195 

Fachdienat 

mAnnlich · ......... 9 
weiblich · ......... 9 

SUmme · . ... . .... 18 

Außer den oben angeführten Mitarbeiter/inne/n waren 
bei den Arbeitsinspektoraten 125 (130) Bedienstete des 

Kanzleidienstes (darunter 119 (124) weibliche) tätig. 

Die Arbeitsinspektor/inn/en des höheren technischen 
Dienstes gehören auf Grund ihrer Ausbildung an Hoch­

schulen bzw. Universitäten folgenden Fachrichtungen an: 
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Arbeitsinspektioo Personal. Organisation 

Bauwesen ............... , ........... , 13 

Betriebswirtschaft .......... . ........ 2 

Bodenkul t ur ................ , ........ 10 

Chemie .............................. 14 

Elektrotechnik .. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. 5 

Kunststoff technik ........ . . . . . . . .. 3 

Maschinenbau ............ . . ........ 18 

Montan- und Hüttenwesen .. . . . . . . . . .. 9 

Physik ................. . . ....... 13 

Vermessungswesen 1 

Der bereits angegebene Pesonalstand erhöht sich um 

11 Kraftwagenlenker und das Reinigungs- und Hilfsperso­

nal. 

Einzelheiten über die Organisation und den Perso­

nalstand der Arbeitsinspektion können dem nachfolgenden 

Teil dieses Berichtes entnommen werden. 
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Personal, Organisation Arbeitsinspektion 

J.2 ORGANXSATXON UND PERSONALZOTEILONG 

nach dem Stand vorn 31. Dezember 1994 

J.2.1 Zentral-Arbeitsinspektorat 

Sektion VX des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 

Praterstraße 31, 1020 Wien, Tel. 0222/711 00/6442 cd. 0 
Telefax 0222/711 00/2190 

S~8ki Eva-Elisabeth, Mag., Dr.jur., 
Sektienschefin, Zentral-Arbeitsinspektorin 

Finding ReIf, Dr.phil., 
Ministerialrat, Sektionsleiterin-Stellvertreter 

Kanzlei Rolluba Erika, 
Fachinspektorin, 
Kanzleileiterin 

270 

Werdenich Herta, 
Vertragsbedienstete, 
Kanzleileiterin­
Stellvertreterin 
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Arbeitsinspektion 

Abteilung 1 

Dokumentation; Öffent­
lichkeitsarbeit für die 
Arbeitsinspektorate; 
Strahlenschutz; Arbeit­
nehmerschutz im Bauwesen 

Jahresbericht 1994 

Personal, Organisation 

Kosch! Helmut, 
Dipl . Ing ., Rat, 
Abteilungsleiter 

Jauernig Peter, 
Dipl. Ing., Rat, 
Abteilungsleiter­
Stellvertreter 

Hiltscher Christine, 
Dipl. Ing. , 
Ministerialr~tin 

Ewers Helmut, 
Dipl. Ing. , 
Ministerialrat 

Ritschl Norbert, 
Dipl. Ing., 
Oberrat 

Grass Bettina, 
Mag. , 
Vertragsbedienstete 

Müllner Sabine, 
Ing. , 
Vertragsbedienstete 

Skazel Elfriede, 
Vertragsbe­
dienstete *) 

*) Ist auch in der 
Abteilung 2 tätig 
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Personal. Organisation 

Referat la 

EDV in der Arbeits­
inspektion 

272 

Arbeitsinsoektion 

Referatsleitung 
derzeit unbesetzt 

Hohenegger Robert, 
Oberrevident 

Bauer Erich, 
Revident 
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Arbeitsinspektion 

Abteilung 2 

Grundsatzfragen und ad­
ministrative Angelegen­
heiten auf technischem 
Gebiet; Arbeitnehmer­
schutzbeirat; Meßtechnik; 
Elektrotechnik; Umwelt­
schutz; Bundesbedienste­
tenschutz 

Referat 2a 

Zulassungen nach dem 
Arbeitnehmerschutzgesetz 

Personal, Organisation 

Finding Rolf, Dr.phil., 
Ministerialrat, 
Abteilungsleiter 

Pfleger Johannes, 
Dipl. Ing., 
Ministerialrat, 
Abteilungsleiter­
Stellvertreter 

Herrmann Bernd, 
Dr .phil., 
Ministerialrat *) 

Kerschhagl Josef, 
Dipl. Ing., 
Vertragsbediensteter 

Jenner Patricia, 
Dr .phil. , 
Vertragsbedienstete 

Piller Ernst, 
Dipl. Ing., 
Vertragsbediensteter 

Skazel Elfriede 
Vertragsbe­
dienstete **) 

Berrmann Bernd, 
Dr .phil. , 
Ministerialrat, 
Referatsleiter *) 

Plattl Gabriele, 
Vertragsbedienstete 

*) Ist sowohl in der Ab­
teilung wie im Referat 
tätig 

**) Ist auch in der 
Abteilung 1 tätig 
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Personal, Organisation 

Abteilung 3 

Grundsatzfragen auf 
rechtlichem und organi­
satorischem Gebiet; 
Rechtsfragen; Legistik; 
EG-Anpassung; Verwen­
dungsschutz; Verwaltungs­
verfahren; Fremdlegistik 

274 

Arbeitsinsoektion 

Lang Maria, Dr.jur., 
Oberrätin, 
Abteilungs­
leiterin 

Oberhauser Helga, 
Mag. jur., Rätin 
Abteilungsleiterin­
Stellvertreterin 

Rudolf Josef, Dr.jur., 
Ministerialrat 

Marat Eva, Mag.jur., 
Dr.phil., Oberrätin 

Vesely Helga, Dr.jur., 
Oberkormnissärin 

Breindl Gertrud, Dr.jur., 
Kormnissärin 

Wetter Ingrid, Dr.jur., 
Kormnissärin 

Häckel- Bucher Martina, 
Mag.jur., Vertrags­
bedienstete "') 

seigerschmidt Edith, 
Vertragsbedienstete 

Ecker Gerda, 
Vertragsbedienstete 

*) derzeit karenziert 
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Arbeitsinspektion 

Referat 3a 

Haushaltsangelegenheiten 

Referat 3b 

Heimarbeit 

Jahresbericht 1994 

Personal. Organisation 

Strutzenberger Ernst, 
Amtsdirektor, 
Regierungsrat, 
Referatsleiter 

Halper Peter, 
Revident 

Eberl Edith, 
Fachinspektorin 

Spreitzenbart Helga, 
Oberrevidentin, 
Referatsleiterin 
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Personal. Organisation 

Abteilung 4 

Grundsatzfragen und 
administrative Angelegen­
heiten auf arbeits­
hygienischem Gebiet; Ar­
beitsinspektionsArztliche 
und arbeitsmedizinische 
Angelegenheiten; MAK­
Werte-Liste 

276 

Arbeitsinspektion 

Fiedler Solveig, Dr.med., 
Ministerialrätin, 
Abteilungsleiterin 

Sedlatschek Christa, 
Dr .med., 
Vertragsbedienstete 
AbteiIungsIeiterin­
SteIIvertreterin 

Schneider EIke, 
Dipl. lng. I 

Dr. techno I 

Oberkommissärin 

Drahozal Johann, 
Amtssekretär 

MorschI Eveline , 
Fachinspektorin 
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Arbeitsiospektioo Personal. Organisation 

J.2.2 Arbeitsinspektorate 

Arbeitsinspektorat für den 1. Aufsichtsbezirk 

Aufsichtsbezirk und Sitz d.s Arbeitsinspektorat •• : 

1., 2., 3. und 20. Wiener Gemeindebezirk 

Pichtegas.e 11, 1010 Wien 
Tel. 0222/71' 0' SO - 52 
Kobiltelefon 0"3/088 501 
Telefax 0222/712 79 5' 

Morschl Paul, Dr.phil., 
Hofrat, Amtsvorstand 

Hadjiioannou Georgios, 
Dipl.lng., Hofrat, 
Amtsvorstand-Stell­
vertreter 

SehOrgmayer Werner, 
Dipl. Ing., Oberrat , 

Denk Walter, Dipl.lng., 
Oberrat 

Sehorn Helmut, Dipl.lng., 
Oberrat 

Sehnabelt Rudolf, 
Arntsdirektor, 
Regierungsrat 

Lauber Erieh, Ing., 
ArntssekretAr 

Haider Franz, Ing., 
Oberrevident 

Jahresbericht 1994 

Pötz Günther, Ing., 
Revident 
Arbeitsinspektor für 
Kinderarbeit, 
Jugend- und Lehr­
lingssehutz 

Peters Klaus, Ing., 
Revident 
Arbeitsinspektor für 
Kinderarbeit, 
Jugend- und Lehr­
lingssehutz 

Baranek Christian, Ing., 
Revident 
Arbeitsinspektor für 
besondere Belange 
der Hygieneteehnik 

Kuderna Peter, 
Revident 

Billes Dieter, 
Vertragsbediensteter 

Maringer Gertrude, 
Faehoberinspektorin, 
Arbeitsinspektorin 
für Frauenarbeit und 
Mutterschutz 
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Personal, Organisation 

Jander Wilfried, 
Fachinspektor 

Eggenberger Renate, 
Kontrollorin, 
Kanzleileiterin 

278 

Arbeitsinspektion 
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Arbeitsinspektion Personal, Organisation 

Arbeitsinspektionsärzte für Wien, Niederösterreich 
und Burgenland 

Die Arbeitsinspektionsärzte, die organisatorisch 
dem Arbeitsinspektorat für den 1. Aufsichtsbezirk 
zugeteilt sind, sind für die arbeitsmedizinischen 
Belange in den Aufsichtsbezirken 1 bis 8, 16, 17 
und für das Arbeitsinspektorat für Bauarbeiten 
zuständig. 

Dienstsitz der Arbeitsinspektionsärzte ist 
1010 Wien, Pichtegass. 11 
Tel. 0222/714 04 50 - 52 
Telefax 0222/712 79 56 

Huber Elsbeth, Dr.med., 
Vertragsbedienstete, 
Leiterin des ar­
beitsinspektions­
ärztlichen Dienstes 

Satter Christine, 
Dr.med., 
Vertragsbedienstete 

Pinsger Susanne, Dr.med., 
Vertragsbedienstete 

Grünberger Margarete, 
Dr.med., 
Vertragsbedienstete 
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Hinteregger Gabriele, 
Kontrollorin, 
Kanzleileiterin 
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Personal, Organisation Arbeitsinspektion 

Arbeitsinspektorat für den 2. Aufsichtsbezirk 

Aufaichtabezirk und Sitz des Arbeitsinspektorates: 

4., 5., 6., 10. und 11. Wiener Gemeindebezirk 

PraterstraSe 31, 1020 Wien 
Tel. 0222/212 77 95 - 97 
Kobiltel.fon 0663/088 502 
Telefax 0222/212 77 95/40 

Ciesielski Erich, 
Dipl.lng., Oberrat, 
Amtsvorstand 

Huber Erich, Dipl.lng., 
Oberrat 

Esterl Gerhard, 
Dipl. Ing., 
Oberkommissär 

Kaufmann Alfred, Ing., 
Amtsdirektor, Ar­
beitsinspektor für 
besondere Belange 
der Hygienetechnik 

Hauer Ferdinand, Ing., 
Amtssekretär 

Dworak Heinz, Ing., 
Oberrevident, Ar­
beitsinspektor für 
Kinderarbeit, 
Jugend- und Lehr­
lingsschutz 

Kaltenbrunner Edeltraud, 
Oberrevidentin, Ar­
beitsinspektorin für 
Frauenarbeit und 
Mutterschutz 
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Bader Ernst, 
Oberrevident, 
Arbeitsinspektor für 
Kinderarbeit, 
Jugend- und Lehr-
1ingsschutz 

Hediger Franz, Ing., 
Revident 

Griebler Tony, Ing., 
Revident 

Hechtner Manfred, Ing., 
Revident 

Moll Otto-Edgar, 
Vertragsbediensteter 

Pecka Vera, 
Oberkontrollorin, 
Kanzleileiterin 
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Arbeitsinspektion Personal, Organisation 

Arbeitsinspektorat für den 3. Aufsichtsbezirk 

Aufsiebtsbezirk und Sitz des Arbeitsinspektorate: 

8., 9., 16., 17., 18. und 19. Wiener Gemeindebezirk 

Pichtegasse 11, 1010 Wien 
Tel. 0222/714 04 56 - 58 
Kobiltelefon 0663/088 503 
Telefaz 0222/712 79 56 

Tschismarov Franz, 
Dipl.lng., überrat, 
Amtsvorstand 

Gura Werner, Dipl.lng., 
Oberrat, Amtsvor­
stand-Stellvertreter 

Noibinger Horst, 
Dipl.lng., überrat 

Baniadarn Allahyar, 
Dipl.lng., überrat 

Winkelhofer Walter, 
Dipl . Ing ., Rat 

Fouche Gerhard, Ing., 
Rat 

Krenn Sabine, Dipl.lng., 
Vertragsbedienstete 

Safranek Martin, Ing., 
Amtssekretär, 
Arbeitsinspektor 
für Kinderarbeit, 
Jugend- und Lehr­
lingsschutz 

Reiter Walter, Ing., 
überrevident, 
Arbeitsinspektor für 
besondere Belange 
der Hygienetechnik 

Jahresbericht 1994 

Pertl Günther, Ing., 
Oberrevident 

Mader Marion, 
Revidentin, Arbeits­
inspektorin für 
Frauenarbeit und 
Mutterschutz 

Pötz Andrea, 
Revidentin, Arbeits­
inspektorin für 
Frauenarbeit und 
Mutterschutz 

Gfrerer Thomas, 
Revident 

Thierer Barbara, 
Revidentin 

Schrnid Gerhard, Ing., 
Vertragsbediensteter 

Birkner Herbert, 
Kontrollor 

Hawlik Kurt, 
Vertragsbedienste­
ter, Kanzleileiter 
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Personal, Organisation Arbeitsinspektion 

Heimarbeit 

Die Heimarbeits inspektorinnen, die organisatorisch 
dem Arbeitsinspektorat für den 3. Aufsichtsbezirk 
zugeteilt sind, nehmen die Belange auf dem Gebiet 
der Heimarbeit im Bereich der Aufsichtsbezirke 1 
bis 6 wahr. 

Dieoataitz 1at 1010 Wien, PichtegaBse 11 
Tel. 0222/714 04 56 - 58 
Telefax 0222/712 79 56 

Höritsch Brigitte, 
Arntssekretärin 

Reiterer Leopoldine, 
Oberrevidentin 

Widerhofer Elisabeth, 
Revidentin 

282 

Huszar Susanne, 
Revidentin 

Jilek Johanna, 
Kontrollorin, 
Kanzleileiterin 
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Arbeitsinspektion Personal, Organisation 

Arbeitsinspektorat für den 4. Aufsichtsbezirk 

Aufsichtsbazirk und sitz da. Arbaitsinspektor.t ••• 

7., 13., 14. und 15. Wiener Gemeindebezirk 

Laopo1d.g •••• " 1020 Wien 
Tal. 0222/21' 95 25 - 27 
Kobi1t.1.fon 0663/088 50' 
T.1.fax 0222/21' 95 25/20 

Petzellka. Peter, 
Dipl. Ing ., Rat, 
Amtsvorstand 

Hejkrlik Ingrid, 
Mag.rer.nat., Rätin, 
Amtsvorstand-Stell­
vertreterin 

Conrad Werner, Dipl.lng., 
Rat 

Schober Ulrike, 
Dipl.lng., Vertrags­
bedienstete 

Jodlbauer Herbert, Mag., 
Vertragsbediensteter 

Schweiger Robert, Ing., 
Amtsrat, Arbeits­
inspektor für be­
sondere Belange der 
Hygienetechnik 

Brunnflicker Thomas, 
Ing. I Revident 

Jahresbericht 1994 

Steiger Martin, 
Revident, Arbeitsin­
spektor für Kinder­
arbeit, Jugend- und 
Lehrlingsschutz 

Pollerus Heinz, Ing., 
Vertragsbediensteter 

Cermak Michael, Ing., 
Vertragsbediensteter 

Dejmek Johanna, 
Fachoberinspektorin, 
Arbeitsinspektorin 
für Frauenarbeit und 
Mutterschutz 

Mayer Brigitte, 
Kontrollorin, 

Csenar Gabriela, 
Kontrollorin, 
Kanzleileiterin 
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Personal. Organisation Arbeitsinspektion 

Arbeitsinspektorat für den 5. Aufsichtsbezirk 

Aufsichtsbezirk und Sitz des Arbeitsinspektorate.: 

12. und 23. Wiener Gemeindebezirk; die Verwaltungs­
bezirke Bruck a.d.Leitha, MOdling und Tulln; das 
rechts der Donau gelegene qebiet des Verwaltungsbe­
zirkes Wien-Umgebung 

Belvederega •• e 32, 1040 wien 
Tel. 0222/505 17 95 
Kobiltelefon 0663/088 SOS 
Telefax 0222/505 17 95/22 

Hutterer Walter, 
Dipl.lng., Oberrat, 
Amtsvorstand 

Schüller Paul, Dipl.lng., 
Hofrat, Amtsvor­
stand-Stellvertreter 

EI Ismail EI Khalaf 
Khalaf, Dipl.lng., 
Dr., Rat 

Moritz Erwin, Mag., 
Rat 

Schuster Leopold, Mag., 
Ing., Kommissär 

Gänsler Johanna, 
Dipl. Ing., 
Vertragsbedienstete 

Zimmel Johann, Ing., 
Amtsdirektor, Ar­
beitsinspektor für 
besondere Belange 
der Hygienetechnik 

Biedermann Gerhard, Ing., 
Amtsrat 
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Heinrich Adolf, 
Amtssekretär, 
Arbeitsinspektor 
für Kinderarbeit, 
Jugend- und Lehr­
lingsschutz 

OndrejkaErwin, Ing., 
Oberrevident, Ar­
beitsinspektor für 
besondere Belange 
der Hygienetechnik 

Pfniß Helmut, Ing., 
Oberrevident 

Leban Gerda, 
Oberrevidentin, 
Arbeitsinspektorin 
für Frauenarbeit und 
Mutterschutz 

Pammer Wilhelm, Ing., 
Revident 

Hrdinka Thomas, Ing., 
Revident 

Pamperl Martin, Ing., 
Revident 
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Arbeitsinspektion 

Strobl Franz, 
Revident 

Siedl Dieter, 
Revident 

Jahresbericht 1994 

Personal, Organisation 

Haasz Wolfgang, 
Vertragsbediensteter 

Mitter Maria, 
Fachinspektorin, 
Kanzleileiterin 
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Personal. Organisation Arbeitsinspektion 

Arbeitsinspektorat für den 6. Aufsichtsbezirk 

Aufsichtsbezirk und Sitz des Arbeitsinspektorate.a 

21. und 22. Wiener Gemeindebezirk; die Verwaltungs­
bezirke Gänserndorf, Hollabrunn, Korneuburg und 
Mistelbach; das links der Donau gelegene Gebiet des 
Verwaltungsbezirkes Wien-Umgebung 

PIchtegasse 11, 1010 Wien 
Tel. 0222/714 04 62 - 64 
Kobiltelefon 0663/088 506 
Telefax 0222/712 79 56 

Hiltscher Winfried, 
Dipl.lng., Hofrat, 
Amtsvorstand 

Paul Yves, Mag., 
Oberrat 

Süss Herbert, Dipl.lng., 
Dr.nat.techn., Rat 

Z6scher Alfred, 
Dipl. Ing., 
Vertragsbediensteter 

Giefing Anton, 
Amtsdirektor, 
Regierungsrat 

Zauner Herbert, Ing., 
Amtssekretär 

Wuggenig Erich, Ing., 
Oberrevident, Ar­
beitsinspektor für 
besondere Belange 
der Hygienetechnik 
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Fritz Josef, Ing., 
Oberrevident 

Kapuy Ronald, lng., 
Revident 

Stepanek Andreas, 
Revident 

Zeiler Wolfgang, 
Revident 

Zott Friedrich, 
Vertragsbediensteter 

Stecher Uwe, 
Kontrollor, 
Arbeitsinspektor 
für Kinderarbeit, 
Jugend- und Lehr­
lingsschutz 

Schellig Evelyne, 
Kontrollorin 
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Arbeitsinspektion Personal, Organisation 

Arheitsinspektorat für den 7. Aufsichtsbezirk 

Aufsicht.bezirk und Sitz de. Arbeitsinspektor.te., 

die Stadt Wiener Neustadt; die Verwaltungsbezirke 
Baden, Neunkirchen und Wiener Neustadt 

Zngelbrachtga •• e 8, 2700 Wiener Neustadt 
Tel. 02622/223 36, 231 72 
Mobiltelefon 0663/088 507 
Telefax 02622/231 72/14 

Handl Heribert, 
Dipl.Ing., Oberrat, 
Amtsvorstand 

Mazohl Richard, 
Dipl. Ing. I Ober­
kommissär, Amtsvor­
stand-Stellvertreter 

Müllner Hans, Ing., 
Amtssekretär, Ar­
beitsinspektor für 
besondere Belange 
der Hygienetechnik 

Vorauer Alfons Peter, 
Ing., Amtssekretär 

Fischer Werner, Ing., 
Oberrevident 

Grernel Hermann, Ing., 
Revident 

Sailer Harald, Ing., 
Revident 
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Grof Ewald, Ing., 
Revident 

Weyplach Brigitte, 
Revidentin, Arbeits­
inspektorin für 
Frauenarbeit und 
Mutterschutz 

Eiter.moser Monika, 
Revidentin, 
Arbeitsinspektorin 
für Frauenarbeit 
und Mutterschutz 

Frimmel Harald, 
Revident, 
Arbeitsinspektor für 
Kinderarbeit, 
Jugend- und Lehr­
lingsschutz 

Weidinger Hans-Peter, 
Fachinspektor, 
Kanzleileiter 
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Personal, Organisation Arbeitsinspektion 

Arbeitsinspektorat für den 8. Aufsichtsbezirk 

Aufsichtsbezirk und Sitz aes Arbeitsinspektoratesl 

die Städte St. POlten und Waidhofen a.d. Ybbsi die 
Verwaltungsbezirke Amstetten, Lilienfeld, Melk, 
St. POlten und Scheibbs 

Daniel-Gran-StraSe 10, 3100 St. 
Tel. 02742/36 32 25, 36 32 92 
Kobiltelefon 0'63/088 508 
Telefax 02742/36 32 25/3411 

Koherndl Herbert, 
Dipl.lng., Hofrat, 
Amtsvorstand 

Datzinger Friedrich, 
Ing., Oberkomrnissär, 
Amtsvorstand­
Stellvertreter 

Kosara Mario, Dipl.lng., 
Vertragsbediensteter 

Menapace Gerhard, lng., 
Amtsrat, Arbeitsin­
spektor für beson­
dere Belange der 
Hygienetechnik 

Franke Werner, 
Amtsrat, Arbeitsin­
spektor für Kinder ­
arbeit, Jugend- und 
Lehrlingsschutz 

Schmid Peter, Ing., 
Oberrevident 

Schuhmeister Peter, Ing., 
Revident 
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Pölten 

Graf Monika, 
Revident in , Arbeits­
inspektorin für 
Frauenarbeit und 
Mutterschutz 

Sirnhandl Harald, 
Revident, Arbeits­
inspektor für 
Kinderarbeit, 
Jugend- und Lehr­
lingsschutz 

Pichier Petra, 
Revident in 

Sitz Franz, Ing., 
Vertragsbediensteter 

Schausberger Gerhard, 
Ing. , 
vertragsbediensteter 

Lambert Elfriede, 
Kontrollorin 

Gram Gottlinde, 
Kontrollorin, 
Kanzleileiterin 
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Arbeitsinspektion Personal, Organisation 

Arbeitsinspektorat für den 9. Aufsichtsbezirk 

Aufsichtsbezirk und Sitz des Arbeitsinspektorates, 

die Städte Linz und Steyr; die politischen Bezirke 
Freistadt, Linz-Land, Perg, Rohrbach, Steyr-Land 
und Urfahr-Umgebung 

PillweinstraSe 23, 4020 Linz 
Tel. 0732/603 880 
Kobiltelefon 0663/088 509 
Teletax 0732/603 890 

Hagl Friedrich, 
Dipl.lng., Hofrat, 
Amtsvorstand 

Hauk Alfred, Dipl.lng., 
Hofrat, Amtsvor­
stand-Stellvertreter 

Jäger Helmut, Dipl.lng., 
Oberrat 

Hinterreiter Arnold, 
Dipl . lng., Rat 

Feichtinger Franz, 
Dipl. lng., Rat 

Totzauer Harald, 
Dipl. lng. , 
Oberkommissär 

Massouhzadeh Elke, 
Dipl. Ing., 
Kommissärin 

HaSlinger Walter, 
Dr .med. , 
Vertragsbediensteter 

Jahresbericht 1994 

Gamsjäger Johann, Ing., 
Amtsdirektor, 
Regierungsrat 

Richter Liselotte, 
Amtsrätin, Arbeits­
inspektorin für 
Frauenarbeit und 
Mutterschutz 

Wiesauer Wolfgang, lng., 
Amtssekretär, Ar­
beitsinspektor für 
besondere Belange 
der Hygienetechnik 

Gattermayer Robert, lng., 
Oberrevident, Ar­
beitsinspektor für 
Kinderarbeit, 
Jugend- und Lehr­
lingsschutz 

Gruber Helmut, Ing., 
Oberrevident, 
Arbeitsinspektor für 
Kinderarbeit, 
Jugend- und Lehr­
lingsschutz 
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Personal, Organisation 

Gurnpenberger Herrnann, 
Ing., Oberrevident 

Breitwieser Peter, Ing., 
Oberrevident 

Huber Adelheid, Ing., 
Oberrevidentin 

Novak Eva- Maria, 
Oberrevidentin, 
Arbeitsinspektorin 
für Frauenarbeit und 
Mutterschutz 

Abfalter Christian, 
Oberrevident 

Demberger Peter, Ing., 
Revident, 
Arbeitsinspektor für 
besondere Belange 
der Hygienetechnik 
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ArbeitsinsDektion 

Hanzl Peter, Ing., 
Revident 

Panholzer Klaus, Ing., 
Revident 

Pramrner Susanne, Ing., 
Revidentin 

Hofstätter Walter, 
Revident 

Pichler Edeltraud, 
Kontrollorin 

Weiß Johanna, 
Fachinspektorin, 
Kanzleileiterin 

Gumpenberger Marianne, 
Kontrollorin, 
Kanzlei (Arzt) 
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Arbeitsinsoektion Personal, Organisation 

Arbeitsinspektorat für den 10. Aufsichtsbezirk 

Aufsicht.bezirk und Sitz des Arbeitsinspektor.tesl 

das Land Salzburg 

Auerspergstraa. 69, 5020 
Tel. 0662/88 83-0 
KobiltelefoD 0663/088 510 
Telefax 0662/88 83/'28 

Semrad Peter, Dipl.lng., 
Dr .nat. techn., 
Hofrat, Amtsvorstand 

Moik Helmut, Dipl.lng., 
Oberrat, Amtsvor­
stand-Stellvertreter 

Hartl Friedrich, 
Dipl.lng., Oberrat 

Blum Wolfgang, Dipl.lng., 
Rat 

Weber Heike, Dipl.lng., 
Vertragsbedienstete 

Klieber Edda, Dr.med., 
Vertragsbedienstete 

Gebhart Gert, 
Amtsdirektor, Ar­
beitsinspektor für 
Kinderarbeit, 
Jugend- und Lehr­
lingsschutz 

Berkovc Johannes, Ing., 
Amtssekretär, Ar­
beitsinspektor für 
besondere Belange 
der Hygienetechnik 
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Salzburg 

Reischl-Hartmann Edith, 
AmtssekretArin, Ar­
beitsinspektorin für 
Frauenarbeit und 
Mutterschutz 

Stadler Erich, 
AmtssekretAr 
Arbeitsinspektor für 
Kinderarbeit, 
Jugend- und Lehr­
lingsschutz 

Janser Heribert, 
AmtssekretAr 

Wutka Robert, Ing., 
Oberrevident 

Bamer Sabine, 
Oberrevidentin, 
Arbeitsinspektorin 
für Frauenarbeit und 
Mutterschutz 

Viehauser Franz, Ing., 
Revident 

Pirnbacher Hans-Peter, 
Ing., Revident 

Präauer Ursula, 
Vertragsbedienstete 
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Personal. Organisation 

Söllinger Ursula, 
Vertrags bedienstete 
Kanzleileiterin 
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Arbeitsinspektion 

Schober Ingeborg, 
Kontrollorin, 
Kanzlei (Arzt) 
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Arbeitsinsoektion Personal, Organisation 

Arbeitsinspektorat für den 11. Aufsichtsbezirk 

Auf8icht8bezirk und Sitz de8 Arbeit.in8pektorate., 

die Stadt Graz; die politischen Bezirke Deutsch­
landsberg, Feldbach, Fürstenfeld, Graz-Umgebung, 
Hartberg, Leibnitz, Radkersburg, Voitsberg und Weiz 

Opernring 2, 8010 Graz 
Tel. 0316/823 122, 827 673 
Mobiltelefon 0663/088 511 
Telefax 0316/811 5" 

Arbeit8in8pektionaarztlicher 
MUtter.chutz, Hygientachnikr 
Radetzky.traSe 9, 8010 Graz 
Tel. 0316/849 922 

Prie8ching Dieter, 
Dipl.lng., 
Dr,techn., Hofrat, 
Amtsvorstand 

Hofer Rudolf, Dipl.lng., 
Hofrat, Amtsvor­
stand-Stellvertreter 

Woschnagg Norbert, 
Dipl.lng., überrat 

Thom Dieter, Dipl.lng., 
Dr.techn., überrat 

Reinberger Erich, 
Dipl.lng., überrat 

Graff Rainer, Dipl.lng., 
Oberrat 

Bauer Hannes, Dipl.lng., 
Oberrat 

Doblhammer Franz, 
Dipl.lng., überrat 

Jahresbericht 1994 

Dien.t, 

Kraxner Hans, Dr.phil., 
Rat 

Sachornig-Tumlirz 
Friederike, Dr.med., 
Rätin 

Theuermann-Weikinger 
Ingrid, Dr.med., 
Vertragsbedienstete 

Mayer-Tallian Marie-Luise 
Dr.med., 
Vertragsbedienstete 

Greiner Johann, Ing., 
Amtsdirektor, 
Regierungsrat 

Fritz Ludwig, Ing., 
Amtsdirektor 

Zöhrer Reinhold, Ing., 
Amtsrat 

Gerstner Karl, Ing., 
Amtssekretär 
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Pe~sonal, Organisation 

Edler Rainer, 
Arntssekretär 

Glawitsch Michael, Ing., 
Oberrevident 

Karner Josef, Ing., 
Oberrevident 

Ferstl Ewald, Ing., 
Revident, Arbeits­
inspektor für be­
sondere Belange der 
Hygienetechnik 

Feldbacher Martin, Ing., 
Revident, Arbeits­
inspektor für 
Kinderarbeit, 
Jugend- und 
Lehrlingsschutz 
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Arbeitsinspektion 

Tscherne Bärbel, 
Revidentin, Arbeits­
inspektorin für 
Frauenarbeit und 
Mutterschutz 

Posch Brigitte,. 
Vertragsbedienstete, 
Arbeitsinspektorin 
für Frauenarbeit und 
Mutterschutz 

Jogan Maria, 
Fachinspektorin, 
Kanzleileiterin 

Cerncic Monika, 
Kontrollorin, 
Kanzlei (Arzt) 
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Arbeitsinspektioo Personal, Organisation 

Arbeitsinapektorat für den 12. Aufsichtsbezirk 

Aufaichtabezirk und Sitz 4aa Arbe1tainapaktorataa: 

die politischen Bezirke Bruck a.d. Mur, Judenburg, 
Knittelfeld, Leoben, Liezen, Mürzzuschlag und Murau 

Brzherzog-Johann-StraSe 6/8, 8700 Laoben 
Tel. 03842/422 65, 432 12 
Mobiltelefon 0663/088 512 
Talefax 03842/432 12/20 

Schindler Erwin, 
Dipl.lng., Hofrat, 
Amtsvorstand 

Zeilbauer Heinz, 
Dipl.lng., Oberrat, 
Amtsvorstand-Stell­
vertreter 

Taxacher Hubert, 
Dipl. Ing ., Rat 

Gradisar Heinz, 
Amtsdirektor, 
Regierungsrat, Ar­
beitsinspektor für 
besondere Belange 
der Hygienetechnik 

Cavalar Harald, Ing., 
Amtssekretär, Ar­
beitsinspektor für 
Kinderarbeit, 
Jugend- und Lehr­
lingsschutz 

Hasenhütl Hannes, Ing., 
Amtssekretär 

Scholz Manfred, Ing., 
Oberrevident 
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Weiss Mario, Ing., 
Oberrevident 

Huber Alfred, Ing., 
Oberrevident 

Reisner Günter, Ing., 
Revident 

Scholz-Gradisar Verena, 
Revidentin, Arbeits­
inspektorin für 
Frauenarbeit und 
Mutterschutz 

Grandl Christian, 
Revident 

Lehofer Hans, 
Vertragsbediensteter 

Kortan Solveig, 
Fachinspektorin, 
Arbeitsinspektorin 
für Frauenarbeit und 
Mutterschutz 

Ebner Otto, 
Vertragsbediensteter 
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Personal, Organisation Arbeitsinspektion 

Arbeitsinspektorat für den 13. Aufsiehtsbezirk 

Aufsichtsbezirk und Sitz des Arbeit.inspektor.tes: 

das Land Karnten 

Burgg •••• 12, 9020 Xl.genfurt 
T.l. 0'63/564 13, 565 06, 565 52 
Kobilt.lefon 0663/088 513 
Telefax 0'63/5'3 61 

Singer Wi1he1m, 
Dipl.lng., Oberrat, 
Amtsvorstand 

Orasche Stefan, 
Dip1.lng., Oberrat, 
Amtsvorstand-Ste11-
vertreter 

Jakopitsch Gerhard, 
Dipl. lng., Rat 

Regoutz Christian, 
Dipl. lng., Rat 

Kampitsch Karin, Mag., 
Kommissärin 

Mo1derings Christa, 
Dr.med. , 
Vertragsbedienstete 

Pikl Herbert, lng., 
Amtsdirektor, 
Regierungsrat 

Herko Hugo, lng., 
Amtsrat 

Fischer Peter, lng., 
Amtsrat 
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Rosenberger Klaus, lng., 
Amtsrat, Arbeitsin­
spektor für beson­
dere Belange der 
Hygienetechnik 

Dorner Edda, 
Amtsrätin, Arbeits­
inspektorin für 
Frauenarbeit und 
Mutterschutz 

Bader-Bachmann Jakob, 
lng., Amtssekretär 

Demarie Robert, lng., 
Amtssekretar 

Wider Robert, 
Amtssekretär, Ar­
beitsinspektor für 
Kinderarbeit, 
Jugend- und Lehr-
1ingsschutz 

Kanatschnig Gernot, lng., 
Oberrevident, Ar­
beitsinspektor für 
Kinderarbeit, 
Jugend- und Lehr­
lingsschutz 
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ArbeitsinsDektion 

Walker Kurt, Ing., 
Oberrevident 

Schwarz Harald, Ing., 
Oberrevident 

Rak Norbert, Ing., 
Oberrevident 

Stückler Helga, 
Oberrevidentin, 
Arbeitsinspektorin 
für Frauenarbeit und 
Mutterschutz 

Londer Gerhard, 
Oberrevident 

Jahresbericht 1994 

Personal, Organisation 

Mikl Peter, Ing., 
Revident 

Lampel Ferdinand, 
Kontrollor 

Herko Gerda, 
Kontrollorin, 
Kanzleileiterin 

Lesiak Heidemarie, 
Oberkontrollorin, 
Kanzlei (Arzt) 
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Personal. Organisation Arbeitsinspektion 

Arbeitsinspektorat für den 14. Aufsichtsbezirk 

Aut81eht8bazirk und Sitz 4a8 Arbeit8in8paktorata8: 

das Land Tirol 

Arzlar StraSa '3a, 60~0 IDn8bruck 
Tal. 0512/2" 0' 
Mobiltalafon 0663/088 51' 
Talafax 0512/2" 0'/76 

Außenstelle Lienz 

Billroth.traS. 3, "00 Lianz 
Tal. 0'852/628 39 
Kobiltalaton 0663/088 520 
Talatax 04852/689 2' 

Jochum Oskar, Dr.phil., 
Hofrat, 
Amtsvorstand 

Bohunovsky Gottfried, 
Dipl. lng ., Dr., 
Hofrat, Amtsvor­
stand-Stellvertreter 

Huber Klaus, Dipl.lng., 
Oberrat 

Hosp Günther, Dipl.lng., 
Rat 

Christanell Robert, Dr. 
Oberkommissär 

Kurzthaler Josef-Maria, 
Dipl. Ing., 
Oberkommissär 

Niederhuber Anton, 
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Dipl. lng., 
Vertragsbediensteter 

Wachter Gerhild, Dr.med., 
Vertragsbedienstete 

Gutenberger Helga, 
Dr .med., 
Vertragsbedienstete 

Ebenbichler Fridolin, 
Ing., Amtsdirektor, 
Regierungsrat 

Kelderbacher Herbert, 
Ing., Amtsrat 

Hippacher Annelie, 
Amtsrätin (Außen­
stelle Lienz) 

Etzlstorfer Johann, Ing., 
Amtssekretär, Ar­
beitsinspektor für 
Kinderarbeit, 
Jugend- und Lehr­
lingsschutz 
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Arbeitsinspektion 

Weber Friedrich, Ing., 
Arntssekretär, Ar­
beitsinspektor für 
besondere Belange 
der Hygienetechnik 

Tschiderer Thomas, Ing., 
Oberrevident, 
Arbeitsinspektor für 
Kinderarbeit, 
Jugend- und Lehr­
lingsschutz 

Stern Raimund, 
Oberrevident 

Kuschel Andreas, Ing., 
Revident, Arbeitsin­
spektor für beson­
dere Belange der 
Hygienetechnik 

Benedikter Daniela, 
Revidentin, Arbeits­
inspektorin für 
Frauenarbeit und 
Mutterschutz 

Jahresbericht 1994 

Personal, Organisation 

Troger Notburga, 
Revidentin, Arbeits­
inspektorin für 
Frauenarbeit und 
Mutterschutz 

Burger Petra, 
Vertragsbedienstete 

Peyrer Helmut, 
Fachoberinspektor 

Stefanitsch Claudia, 
Vertragsbedienstete 

Rainer Irene, 
Vertragsbedienstete, 
Kanzleileiterin 

Fasser Heidemarie, 
Oberoffizialin, 
Kanzlei (Arzt) 

299 

III-15 der Beilagen XX. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)318 von 324

www.parlament.gv.at



Personal, Organisation Arbeitsinspektion 

Arbeitsinspektorat für den 15. Aufsichtsbezirk 

Auf8ieht8bezirk und Sitz de8 Arbait8iD8pektorate8: 

das Land Vorarlberg 

RheiD8traSe 51-61, 6900 Bregenz 
Tel. 0557'/786 01 
Xobiltelefon 0663/088 515 
Telefax 0557'/786 01-7 

Doppler Bernd, Dipl.lng., 
Oberrat, Amtsvor­
stand 

Pecina Raimund, 
Dipl.lng., Oberrat, 
Amtsvorstand-Stell­
vertreter 

Vith Alfons, Dr.med., 
Vertragsbediensteter 

Stadelmann Peter, Ing., 
Amtssekretär, Ar­
beitsinspektor für 
besondere Belange 
der Hygienetechnik 

Delazer Gehard, Ing., 
Amtssekretär, 

Aichholzer Gerlinde, 
Amtssekretarin, Ar­
beitsinspektorin für 
Frauenarbeit und 
Mutterschutz 

Feurstein Guntram, Ing., 
Revident 

300 

Martin Elisabeth, 
Revidentin, Arbeits­
inspektorin für 
Frauenarbeit und 
Mutterschutz 

Waldhart Ingo, 
Revident 

Fussenegger Josef, Ing., 
Vertragsbediensteter 

Fleischhacker Peter, 
Ing. , 
Vertragsbediensteter 

Staudacher Gerhard, 
Vertragsbediensteter 

Netzer Franz, ' 
Fachinspektor, Ar­
beitsinspektor für 
Kinderarbeit, 
Jugend- und Lehr­
lingsschutz 

Dür Renate, 
Kontrollorin, 
Kanzleileiterin 

Mitsehe Renate, 
Fachinspektorin, 
Kanzlei (Arzt) 
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Arbeitsinspektion Personal. Organisation 

Arbeitsinspektorat für den 16. Aufsichtsbezirk 

Aufsichtsbezirk und Sitz des Arbeitsinspektorate.: 

das Land Burgenland 

Pranz Schubert-Platz 2, 7000 Bisenstadt 
Tel. 02682/645 06, 647 59 
Kobiltelafon 0663/088 516 
Talefax 02682/645 06/24 

Urban Horst, Dipl.lng., 
Hofrat, Amtsvor­
stand 

Filka Walter, Ing., 
Amtsdirektor, 
Regierungsrat, Amts­
vorstand-Stellver­
treter, Arbeitsin­
spektor für beson­
dere Belange der 
Hygienetechnik 

Schinkovits Günther, 
Dipl. Ing. , 
Konunissär 

Melchart Werner, 
Dipl. Ing. , 
Vertragsbediensteter 

Hofer Walter, Ing., 
Amtsrat (außer 
Dienst gestellt als 
Abgeordneter zum NÖ 
Landtag) 

Karner Edmund, Ing., 
Oberrevident 
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Makusovich Johann, Ing., 
Revident 

wild Franz, Ing., 
Revident 

Steiner Reinhard, Ing., 
Revident 

Schwendtenwein Walter, 
Ing., Revdient 

Schnabl Agnes, 
Revidentin, 
Arbeitsinspektorin 
für Frauenarbeit und 
Mutterschutz 

Piniel Rudolf, 
Kontrollor, Arbeits­
inspektor für Kin­
derarbeit, Jugend­
und Lehrlingsschutz 

Pfneiszl Susanne, 
Vertragsbedienstete 

Tschögl Krista, 
Vertragsbedienstete, 
Kanzleileiterin 
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Personal, Organisation Arbeitsinspektion 

Arbeitsinspektorat für den 17. Aufsicht.bezirk 

Aufsiahtsbezirk und Sitz des Arbeitsinspektor.tes: 

die Stadt Krems a.d. Donaui die Verwaltungsbezirke 
Grnünd, Horn, Krems a.d. Donau, Waidhofen a.d. Thaya 
und Zwettl 

DonaulAnde 49, 3504 Krems-Stein 
Tel. 02732/831 56, 812 20 
Kobiltelefon 0663/088 517 
Telefax 02732/769 26 

Seidl Hermann, Dipl.Ing., 
Hofrat, Amtsvorstand 

Pfadenhauer Berthold, 
Dipl . Ing., Oberrat, 
Amtsvorstand-Stell­
vertreter 

Jäger Franz, Dipl.Ing., 
Rat 

Ziegelrneyer Andreas, Dr., 
Vertragsbediensteter 

Pergher Helmut, Ing., 
Amtsrat, Arbeitsin­
spektor für Kinder­
arbeit, Jugend- und 
Lehrlingsschutz 

Hanleithner Johann, Ing., 
Amtssekretär, Ar­
beitsinspektor für 
besondere Belange 
der Hygienetechnik 

Kuchar Heinrich, Ing:, 
Amtssekretär 
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Kausl Leopold, Ing., 
Oberrevident 

Maier Thomas, Ing., 
Revident 

Fries Sonja, 
Revidentin, Arbeits­
inspektorin für 
Frauenarbeit und 
Mutterschutz 

Gruber Michael, Ing., 
Vertragsbediensteter 

Schlosser Christian, 
Kontrollor, Arbeits­
inspektor für Kin­
derarbeit, Jugend­
und Lehrlingsschutz 

Mann Monika, 
Fachinspektorin, 
Kanzleileiterin 
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Arbeitsinspektion Personal, Organisation 

Arbeitsinspektorat für den 18. Aufsichtsbezirk 

Aufsichtsbezirk und Sitz des Arbeitsinspektorate.l 

die politischen Bezirke Braunau am Inn, Gmunden, 
Ried im Innkreis, Schärding und Vöcklabruck 

Perdinand-öttl-StraSe 12, 4840 Vöcklabruck 
Tel. 07672/727 69 
Kobiltelefon 0'63/088 518 
Telefax 07672/749 73 

Nagl Gernot, Dr.phil., 
Hofrat, Amtsvorstand 

Carow Heinz, Dr.phil., 
Oberrat, 

Pantlitschko Reinhard, 
Dipl.Ing., Oberrat 

Bachrnayer Josef, 
Dipl. Ing., Rat 

Hinterholzer Erich, Ing., 
Amtsrat, Arbeitsin­
spektor für beson­
dere Belange der 
Hygienetechnik 

Nagl Siegfried, Ing., 
Amtsrat 

Schögl Josef, Ing., 
Amtssekretär 

Bauer Liselotte, 
Amtssekretärin, Ar­
beitsinspektorin für 
Frauenarbeit und 
Mutterschutz 
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Resch Friedrich, Ing., 
Oberrevident, Ar­
beitsinspektor für 
Kinderarbeit, 
Jugend- und Lehr­
Iingsschutz 

Bohunovsky Brigitta, 
Oberrevidentin 

Wolfsgruber Horst, 
Oberrevident 

Vogl wolfgang, Ing., 
Revident 

Wojta Wolfgang, Ing., 
Revident 

Hufnagl Christian, 
Revident 

Wolfsgruber Elisabeth, 
Kontrollorin, 
Kanzleileiterin 
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Personal, Organisation Arbeitsinspektion 

Arbeitsinspektorat für den 19. Aufsiehtsbezirk 

Auf.ieht.bezirk und Sitz 4 •• Arb.it.in.p.ktorat •• a 

die Stadt Wels; die politischen Bezirke Eferding, 
Grieskirchen, Kirchdorf a.d. Krems und Wels-Land 

Bdi.onatraSe 2, 4600 wala 
~l. 07242/6.6 47/0 
Hobilt.lefoD 0663/0.8 519 
~l.fax 07242/6.6 47/4 

Huber Gerhard, Dipl.lng., 
Hofrat, Arntsvorstand 

Novak Gerd, Dipl.lng., 
Mag., Oberrat, Amts­
vorstand-Stellver­
treter 

Glaser Augustin, 
Dipl . Ing ., Rat 

Mayrhofer Heinrich, 
Dipl. Ing., 
Rat 

Hartl Alfred, Ing., 
ArntssekretAr 

Wolf Franz, Ing., 
Oberrevident, Ar­
beitsinspektor für 
Kinderarbeit, 
Jugend- und Lehr­
lingsschutz 

Perfahl Wolfgang, Ing., 
Revident, Arbeits­
inspektor für be­
sondere Belange der 
Hygienetechnik 
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Hofbauer Robert, Ing., 
Revident 

Vielhaber Franz, Ing., 
Revident 

Beyda Andrea, 
Revidentin, Arbeits­
inspektorin für 
Frauenarbeit und 
Mutterschutz 

Buchner Günther, 
Revident 

Gschwendtner Sylvia, 
Revidentin, 

Grafinger Helga, 
Kontrollorin, 
Kanzleileiterin 
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Arbeitsinspektion Personal, Organisation 

Arbeitsinspektorat für Bauarbeiten 

Aufs1chtsbezirk und Sitz des Arb.itsinspektorates: 

Bau-, Erd- und Wasserbauarbeiten im Bereich der 
Aufsichtsbezirke 1 bis 6 einschließlich aller mit 
diesen Arbeiten verbundenen baugewerblichen Arbei­
ten, Bauneben- und Bauhilfsarbeiten, sofern diese 
außerhalb der festen Betriebsst~tte der die Arbei­
ten durchführenden Gewerbetreibenden ausgeführt 
werden 

Pichtegas •• 11, 1010 Wien 
Tel. 0222/714 04 65 - 67 
MObilt.lefon 0663/088 500 
~elefax 0222/712 79 56 

Petri Peter, Dipl. Ing. , 
Dr.techn., Hofrat, 
Amtsvorstand 

Be~nsteiner Peter, 
Dipl . Ing ., Ober­
kommissär, Amtsvor­
stand-Stellvertreter 

KOI;)s I rmbert , Ing., 
Amtsdirektor, 
Arbeitsinspektor 
für Kinderarbeit, 
Jugend- und Lehr­
lingsschut z 

Hajek Eduard, 
Amtssekretär 

Bauer Gerhard, Ing., 
Oberrevident, 
Arbeitsinspektor für 
besondere Belange 
der Hygienetechnik 
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Kolar Wilhelm, Ing., 
Oberrevident 

Dittenberger Christian, 
Ing., Revident 

Rauscher Siegfried, Ing., 
Revident 

Frühwirt Manfred, Ing., 
Revident 

Scherz Robert, Ing., 
Vertragsbediensteter 

Uchatzi Franz, 
Vertragsbediensteter 

Peterka Angela, 
Kontrollorin, 
Kanzleileiterin 
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